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1. Einleitung 
 
1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in modernen Gesellschaften eine drastische Ver-
änderung der Altersstruktur vollzogen. Einerseits wird der Sockel der Bevölkerungs-
pyramide aufgrund sinkender Geburtenraten immer schmaler, andererseits steigt die 
durchschnittliche Lebenserwartung von Jahr zu Jahr kontinuierlich an, wodurch die 
älteren Jahrgänge erheblich an Gewicht gewinnen. Die klassische Bevölkerungspyra-
mide entwickelt sich damit immer mehr zu einem „Bevölkerungspilz“. 
 
Um dieser Entwicklung und der daraus resultierenden steigenden Zahl pflegebedürfti-
ger Menschen zu begegnen, wurde zunächst der Ausbau der „klassischen“ Hilfsein-
richtungen, der Alten- und Pflegeheime, vorangetrieben. In den 70er Jahren wurde mit 
den sogenannten „Sozialstationen“ eine neue Form der ambulanten Pflege ins Leben 
gerufen. Durch diese Einrichtungen sollte dem Bedürfnis der älteren Menschen, trotz 
Pflegebedürftigkeit in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben zu können, 
Rechnung getragen werden. Seitdem ist eine deutliche Ausweitung der ambulanten 
Pflege zu beobachten und auch durch die gesetzliche Pflegeversicherung wurde der 
Vorrang der häuslichen gegenüber der stationären Versorgung nochmals deutlich un-
terstrichen. Daneben ist auch die teilstationäre Versorgung auf dem Vormarsch. So 
wurde bundesweit insbesondere der Bereich der Tagespflege massiv ausgebaut. In 
einigen Bundesländern – darunter auch in Bayern – gab es in der Vergangenheit auf-
grund fehlender gesetzlicher Grundlagen jedoch oft Finanzierungsschwierigkeiten im 
Bereich der Tagespflege. Seit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 
am 1. Juli 2008 steht für die Tagespflege allerdings erstmals auch ein eigenes Budget 
zur Verfügung, wodurch die bestehenden Tagespflegeeinrichtungen besser ausgelas-
tet werden können als früher, weshalb die Träger im Bereich der Seniorenhilfe jetzt 
auch ein stärkeres Interesse haben, den Bereich der Tagespflege weiter auszubauen. 
 
Da der Bereich der Pflege in den letzten Jahrzehnten sehr stark ausgebaut wurde und 
in manchen Regionen insbesondere im Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen 
sogar schon eine „Überversorgung“ zu beobachten ist, rücken seit einigen Jahren ei-
nerseits der Bereich der offenen Seniorenhilfe und andererseits spezielle Angebote 
aus den Bereichen der Gerontopsychiatrie und der Hospizarbeit immer stärker in den 
Fokus der Seniorenhilfeplanung. 
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1.2 Zur Notwendigkeit der kommunalen Seniorenhilfeplanung 
 

Seniorenhilfeplanung ist kein Selbstzweck. Das Ziel einer solchen Planung besteht 
vielmehr darin, den Bereich der kommunalen Seniorenhilfe transparent zu machen 
und Empfehlungen zu formulieren, die zu einer Weiterentwicklung der kommunalen 
Seniorenhilfe beitragen können. 
 

Die demographische Überalterung verläuft auf kommunaler Ebene höchst unter-
schiedlich. Derzeit sind Zahl und Anteil der älteren Bevölkerungsschicht in städtischen 
Gebieten deutlich höher als in ländlichen Regionen. In den meisten Landkreisen wird 
sich jedoch in den nächsten Jahren die Überalterung der Bevölkerung ebenfalls sehr 
stark auswirken. Dementsprechend müssen auch die Einrichtungen und Dienste auf 
die kommunalen Gegebenheiten ausgerichtet werden. Dazu ist es notwendig, den Be-
reich der kommunalen Seniorenhilfe gezielt zu analysieren und zu überprüfen, inwie-
weit die vorhandenen Dienste in der Lage sind, die spezifisch mit dem Alter verbunde-
nen Probleme abzufangen. Das Ziel dieser Analysen ist es, aus den Ergebnissen kon-
krete Handlungsempfehlungen für die künftige Ausgestaltung der kommunalen Senio-
renhilfe abzuleiten. Nur so wird eine zukunftsweisende Weiterentwicklung und damit 
eine effiziente Ausgestaltung der Seniorenhilfepolitik möglich. Dieses Ziel kann aller-
dings nur realisiert werden, wenn alle kurz- und mittelfristigen Maßnahmen in eine re-
gionale Seniorenhilfekonzeption eingebunden werden. Dieser Verpflichtung sind in der 
Vergangenheit nicht alle Kommunen genügend nachgekommen. In einigen Kommu-
nen liegt heute immer noch kein Seniorenhilfeplan vor, in anderen existieren zwar der-
artige Pläne, diese sind jedoch oft nicht dazu geeignet, den kommunalen Sozialpoliti-
kern konkrete Handlungsmöglichkeiten zur systematischen Weiterentwicklung der 
kommunalen Seniorenhilfe aufzuzeigen, da sie häufig über eine reine Bestandsauf-
nahme der vorhandenen Dienste und Einrichtungen nicht hinausgehen.  
 

So wichtig die regelmäßige Bestandsaufnahme auch ist, sie bildet lediglich die Basis 
für eine fundierte Seniorenhilfeplanung, die langfristig angelegt werden muss, um ge-
zielt Veränderungen in der Seniorenhilfelandschaft der Kommunen bewirken zu kön-
nen. Bisher hat die Seniorenhilfeplanung allerdings in vielen Kommunen noch einen 
derart bruchstückhaften Charakter, dass sie ihre eigentliche Aufgabe oft verfehlt. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, es kristallisiert sich jedoch als Hauptgrund heraus, dass 
viele Kommunen davor zurückschrecken, ihre Planungsarbeit durch qualifiziertes 
Fachpersonal durchführen oder zumindest unterstützen zu lassen. Als Rechtfertigung 
wird oft auf die finanzielle Situation hingewiesen. Dabei wird jedoch übersehen, dass 
konsequente Sozialplanung nicht nur Geld kostet, sondern auch dazu geeignet ist, 
öffentliche Gelder einzusparen, indem Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden 
und so Fehlinvestitionen verhindert werden können. 
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1.3 Gesetzliche Grundlagen der Seniorenhilfeplanung  

Mit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung und dem bayerischen Ausfüh-
rungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz wurden die Landkreise und kreisfreien 
Städte ab dem Jahr 1995 deutlicher als vorher in die Pflicht genommen. Nach Art. 3 
AGPflegeVG wurden die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, den „länger-
fristigen Bedarf an Pflegeeinrichtungen“ festzustellen. Vorher war dies eine Aufgabe 
der Länder. Auf Länderebene war es allerdings selten möglich, eine den regionalen 
Gegebenheiten entsprechende Bedarfsplanung zu verwirklichen. Meist erschöpften 
sich die Vorgaben der Länder in Richtwerten, die aufgrund ihrer Starrheit kaum für die 
kommunale Seniorenhilfeplanung geeignet sind. Von daher kann es durchaus als 
Fortschritt gewertet werden, dass mit Einführung der Pflegeversicherung und dem 
bayerischen Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz die Landkreise und 
kreisfreien Städte zur Bedarfsermittlung verpflichtet wurden. Diese Aussage gilt aller-
dings nur, wenn dieser Verpflichtung auch qualifiziert nachgekommen wird.  
 

Hier lassen sich allerdings große Qualitätsunterschiede bei der Umsetzung der Ver-
pflichtung zur Bedarfsermittlung in den Landkreisen und kreisfreien Städten erkennen. 
Dies gilt nicht nur für die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Bedarfsermittlung 
in Eigenregie durchgeführt haben, sondern auch für diejenigen, die für diese Aufgabe 
externe Institute beauftragt haben. Hier geht die Bandbreite von fundierten Bedarfser-
mittlungen nach dem in der Fachwelt anerkannten Indikatorenmodell über das veralte-
te Richtwertverfahren bis hin zur Festschreibung des derzeit bestehenden Bestandes 
als Bedarf.  
 

Eine Erweiterung der gesetzlichen Verpflichtung fand in Bayern am 8. Dezember 2007 
statt, als das Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz (AGPflegeVG) durch 
das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) ersetzt wurde. Zwar blieb die 
Grundlage für die Verpflichtung zur Bedarfsermittlung nach wie vor erhalten, denn der 
im Jahr 1995 in Art. 3 des AGPflegeVG festgelegte Passus, dass die Landkreise und 
kreisfreien Städte „den für ihren Bereich erforderlichen längerfristigen Bedarf an Pfle-
geeinrichtungen“ festzustellen haben, wurde auch als Absatz 1 in den Art. 69 des Ge-
setzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) übernommen. Zusätzlich wurde in 
den Art. 69 AGSG allerdings ein Absatz 2 eingefügt, in dem deutlich gemacht wird, 
dass die Bedarfsermittlung als „Bestandteil eines integrativen, regionalen senioren-
politischen Gesamtkonzeptes“ anzusehen ist. Durch diesen Absatz 2 werden in Bay-
ern somit erstmals die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, eine umfassende 
Seniorenhilfeplanung durchzuführen, die über eine reine Bedarfsermittlung für den 
Bereich der Pflege hinausgeht und auch andere Bereiche, wie z.B. die offene Senio-
renhilfe, umfasst. 
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1.4 Seniorenhilfeplanung im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Im Jahr 1995 hat der Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim den ersten 
Schritt im Bereich der Seniorenhilfeplanung getan, indem er im Verbund mit den ande-
ren Landkreisen und kreisfreien Städten in Mittelfranken die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG (früher: Art. 3 AGPflegeVG) vom Bamberger 
Forschungsverbund durchführen ließ.  
 
Anfang des Jahres 2010 wurde nun beim Bamberger Forschungsverbund die Erstel-
lung eines „Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes“ in Auftrag gegeben, das sich an 
den Vorgaben des Bayerischen Sozialministeriums orientieren sollte. Die zugrundge-
legte Konzeption ist in folgender Übersicht zusammenfassend dargestellt. 
 
 



Bedarfsermittlung (Pflegebedarfsplanung) Bedarfsprognose Weiterführende Seniorenhilfeplanung 
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Zielgruppe der Einrichtungen 
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• Offene Hilfsangebote 
 Nachbarschaftshilfen 
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trische Versorgung 

• Hospizarbeit und 
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Abb. 1.1: Konzeption zur Seniorenhilfeplanung im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim  

Quelle: MODUS-Sozialforschung 2010 
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Damit das zu erstellende seniorenpolitische Gesamtkonzept von möglichst vielen Ent-
scheidungsträgern aus dem Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim getragen wird, sah die aktuelle Konzeption vor, einen Arbeits-
kreis zur Begleitung des Planungsprozesses zu bilden (vgl. Anhang – Tab. A.11).  
 
Da es sich beim seniorenpolitischen Gesamtkonzept um eine differenzierte Senioren-
hilfeplanung handeln sollte, wurden die Veröffentlichungen des Bayerisches Sozialmi-
nisteriums zur Entwicklung eines „integrativen, regionalen seniorenpolitischen Ge-
samtkonzeptes“ mit dem seit fast 20 Jahren existierenden Konzept des Bamberger 
Forschungsverbund verglichen. Da das Konzept des Bamberger Forschungsverbun-
des jedoch bereits fast alle wesentlichen Aspekte umfasste, die in dem „Eckpunktepa-
pier zur Entwicklung von seniorenpolitischen Gesamtkonzepten für kreisfreie Städte 
und Landkreise“ zusammengefasst sind, musste das Konzept nur in wenigen Punkten 
modifiziert werden. So musste insbesondere die „offene Seniorenhilfe“ stärker ausdif-
ferenziert werden, da sich dieser Bereich im Konzept des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen auf mehrere Handlungsfelder 
erstreckt, wie folgender Vergleich der empfohlenen Handlungsfelder mit der bisher 
üblichen Gliederung der Seniorenhilfeplanung zeigt. 
 
 



 

Abb. 1.2: Entwicklung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes nach Art.69 Abs.2 AGSG 
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+ MODUS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

Offene 
Seniorenhilfe
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Für alle dargestellten Handlungsfelder wurden aus den durchgeführten Analysen fun-
dierte Maßnahmenempfehlungen abgeleitet. Dabei wurde darauf geachtet, dass mög-
lichst konkrete Maßnahmen empfohlen werden, die bei einer Fortschreibung auch ent-
sprechend überprüft werden können. Im Einzelnen wurden die Maßnahmenempfeh-
lungen anhand folgender Kriterien überprüft: 
 
• Ergebnisbezogenheit: Maßnahmenempfehlungen sollten auf der Grundlage von 

objektiven Sachverhalten (z.B. repräsentativen Befragungen) formuliert werden. 

• Verständlichkeit: Maßnahmenempfehlungen müssen für alle Beteiligten verständ-
lich sein.  

• Konkretheit: Maßnahmenempfehlungen müssen möglichst konkret sein (Mit wel-
chem Mittel soll welches Ziel erreicht werden?). 

• Verantwortlichkeit: Es muss klar formuliert sein, an welche Zielgruppe sich die 
Maßnahmenempfehlungen richten bzw. wer für die Umsetzung verantwortlich ist. 

• Zeitraumbezogenheit: In welchem Zeitraum soll die Umsetzung der Maßnahmen 
erfolgen (Realisierungszeitraum)? 

• Überprüfbarkeit: Maßnahmenempfehlungen müssen überprüfbar sein (Evaluation 
im Rahmen der Fortschreibung). 

 
Zwar ist es nur schwer möglich, bei der Formulierungen von Maßnahmenempfehlun-
gen alle genannten Kriterien gleichzeitig zu berücksichtigen, es wurde aber sehr ge-
nau darauf geachtet, dass möglichst viele der genannten Kriterien erfüllt sind.  
 
Allgemeingültige Empfehlungen, wie sie in vielen anderen Berichten zu finden sind, 
wurden größtenteils ausgeklammert, da die Erfahrung zeigt, dass lange Maßnahmen-
kataloge mit allgemeinen Empfehlungen meist nur wenig zur bedarfsgerechten Wei-
terentwicklung der Seniorenhilfe beitragen können. 
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2. Handlungsfeld „Wohnen im Alter“  

2.1 Allgemeine Vorbemerkung 
 
Nach dem Austritt aus dem Berufsleben verbringen die meisten Menschen an keinem 
anderen Ort mehr Zeit als in ihrer eigenen Wohnung. Die Wohnung spielt daher eine 
maßgebliche Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Die An-
forderungen an das Wohnen verändern sich sehr stark mit dem Lebensalter. Sie sind 
zwangsläufig abhängig von der körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung des 
Einzelnen. Sowohl körperliche als auch psychische Einschränkungen treten mit zu-
nehmendem Alter häufiger auf. Auch der Schwerbehindertenanteil unter der älteren 
Bevölkerung ist erheblich höher als bei den Jüngeren. Im Folgenden soll deshalb der 
Blick auf die Ausstattung einer seniorengerechten Wohnung gerichtet werden. 
 
Eine seniorengerecht ausgestattete Wohnung sollte die Sicherheit bieten, auch bei 
einer eintretenden Einschränkung der Bewegungsfähigkeit noch problemlos bewohn-
bar zu sein. Die Minimalanforderung an seniorengerechte Wohnungen ist schon durch 
kleine Veränderungen erreichbar. Beispiele hierfür sind die Verringerung von Stufen 
und Schwellen, Bewegungshilfen, Haltegriffe an verschiedenen Stellen in der Woh-
nung oder rutschfeste Bodenbeläge. Eine Übersicht über alle Merkmale einer 
barrierefreien Wohnung findet sich in der DIN 18 040, Teil 2 (früher: DIN 18 025, Teil 
2).  
 
Da das seniorengerechte Wohnen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen hat, haben sich als Alternativen zur stationären Unterbringung eine Reihe 
von Organisationsmodellen entwickelt, in deren Rahmen das seniorengerechte Woh-
nen verwirklicht werden kann. Um hier einen einführenden Überblick zu geben, wer-
den die wichtigsten alternativen Wohnformen im Folgenden kurz zusammengefasst.  

 

a) Betreutes Wohnen bzw. Service Wohnen 

In einer betreuten Wohnanlage wohnen die Senioren völlig unabhängig in einer nach 
DIN 18 040, Teil 2, barrierefrei ausgestatteten Wohnung. Bei Veränderungen des 
Gesundheitszustandes können die angebotenen Hilfeleistungen in Anspruch genom-
men, d.h. je nach Bedarf „zugekauft“ werden. Die Wohnanlagen bieten darüber hinaus 
Gemeinschaftsräume, die Treffpunkte für die Senioren darstellen und einer Vereinsa-
mung im Alter entgegenwirken sollen. 
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b) Ambulant betreute Wohngemeinschaften 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften entsprechen einem familienähnlichen Zu-
sammenleben von pflegebedürftigen und oft auch demenzkranken Menschen in einer 
barrierefreien Wohnung. Jeder Mieter hat ein eigenes Zimmer als Privatbereich, doch 
Wohnküche, Pflegebad oder andere Gemeinschaftsräume werden meist gemeinsam 
genutzt. Die Betreuung wird stundenweise oder rund um die Uhr durch Betreuungs-
personal sichergestellt. Alltag, Art und Umfang der Pflege- und Betreuungsleistungen 
werden dabei auf die individuellen Bedürfnisse der BewohnerInnen abgestimmt und 
von ambulanten Diensten geleistet. 
 
c) Seniorenwohngemeinschaften 

Seniorenwohngemeinschaften, oft auch kurz „Senioren-WGs“ genannt, beruhen auf 
dem Prinzip, im Alter nicht alleine zu sein und sich gegenseitig nach besten Möglich-
keiten zu unterstützen. Meist ist diese Wohnform privat organisiert und kommt dadurch 
zustande, dass zwei oder mehrere alleinstehende Senioren beschließen, zusammen-
zuziehen. 
 
d) Hausgemeinschaften 

In Hausgemeinschaften verfügt jeder Bewohner über eine eigene abgeschlossene 
Wohnung. Zusätzlich existieren für alle Bewohner zugängliche Aufenthaltsräume. Die 
Organisation des Zusammenlebens sowie die Bewirtschaftung und Pflege der ge-
meinschaftlich genutzten Räume und Flächen erfolgt in der Regel selbstständig. 
 
e) Intergeneratives Wohnen/Mehrgenerationenwohnen 

Hinter dem Begriff „intergeneratives Wohnen“ verbirgt sich die Idee, dass Personen 
unterschiedlichen Alters und Familienstandes in einem Haus zusammenleben, um sich 
gegenseitig zu unterstützen. So können hier beispielsweise junge alleinerziehende 
Mütter die älteren Bewohner im Haushalt unterstützen und im Gegenzug die älteren 
Bewohner die Kinder der Jüngeren beaufsichtigen, wenn diese einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen. 
 
f) Wohnen im Quartier 

Quartierskonzepte sehen ambulante und sozialraumorientierte Wohn- und Unterstüt-
zungsformen im Quartier vor, die von einer Begegnungsmöglichkeit für ältere Men-
schen bis hin zur Schaffung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft reichen 
können. Hier steht die Sicherstellung bzw. der Aufbau einer kleinräumigen Versor-
gungsinfrastruktur im Vordergrund – nicht nur für Senioren, sondern für alle Quartiers-
bewohner.  
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g) Betreutes Wohnen zu Hause 

Das Betreute Wohnen zu Hause bietet die Möglichkeit, in der eigenen Häuslichkeit 
wohnen zu bleiben, aber dennoch verbindliche, kontinuierliche Betreuung zu bekom-
men. Mit Hilfe einer Koordinationsstelle, die als Vertragspartner für die vermittelten 
Leitungen garantiert, wird die ehrenamtliche oder professionelle Hilfe aus einem brei-
ten Dienstleistungsangebot individuell und bedarfsgerecht zusammengestellt.  
 
Das Sozialministerium gewährt dabei eine Anschubfinanzierung für den Aufbau einer 
Versorgungsstruktur im Rahmen des Betreuten Wohnens zu Hause in einer Höhe von 
bis zu 10.000 €. 
 
Mit Ausnahme des „Betreuten Wohnens zu Hause“ und teilweise auch den privat or-
ganisierten Seniorenwohngemeinschaften sind alle genannten alternativen Wohnfor-
men für die Senioren mit einem Umzug verbunden, fördern aber im Gegensatz zu 
klassischen Alten- oder Pflegeheimen ein selbstbestimmtes Leben der Senioren, so-
lange sie dieses in einzelnen Bereichen noch führen können. 
 

 

2.2 Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Auch im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim gibt es neben den „klassi-
schen“ Einrichtungen der Seniorenhilfe noch anderweitige Wohnangebote, in denen 
die Senioren als Eigentümer oder als Mieter in einer seniorengerecht ausgestatteten 
Umgebung wohnen und dort teilweise auch nach Bedarf ambulant betreut werden 
können. Die folgende Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über den Bestand im Be-
reich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim. 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 12

Tab. 2.1: Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Wohnobjekt / Träger, Standort Wohn-
form 

Wohn-
einheiten

Wohnungs-
angebot 

Be-
wohner 

Baugenossenschaft Bad Windsheim 
eG, Bad Windsheim SGW 30 30 x 3-Zimmer-

Wohnungen 40 

Arbeiterwohlfahrt Bezirk Mfr./Ofr., 
Markt Erlbach SGW 40 

24 x 1-Zimmer-,  
16 x 2-Zimmer-

Wohnungen 
56 

Diakonisches Werk und andere pri-
vater Träger, Scheinfeld SGW 16 16 x 1-Zimmer-   

Wohnungen 17 

Friedrich Ströbel Hoch- und Tiefbau 
GmbH, Uffenheim SGW 9 9 x 2-Zimmer- 

Wohnungen 16 

Christliches Betreutes Wohnen der 
WEG CBW, Bad Windsheim BW 27 27 x 2-Zimmer- 

Wohnungen 25 

Betreutes Wohnen der Hospitalstif-
tung, Bad Windsheim BW 18 

2 x 1-Zimmer-,   
16 x 2-Zimmer-

Wohnungen 
20 

Betreutes Wohnen im Seniorenheim 
Neumühle des Diakonischen Werks,
Bad Windsheim 

BW 6 
5 x 1-Zimmer-,   
1 x 2-Zimmer-
Wohnungen 

4 

Servicewohnen Summ, Ipsheim BW 5 5 x 2-Zimmer-
Wohnungen 2 

AWO-Seniorenresidenz,  
Neustadt a. d. Aisch BW 98 98 x 2-Zimmer- 

Wohnungen 103 

Betreutes Wohnen im Johann-
Gramann-Haus des evang. 
Diakonievereins, Neustadt a. d. 
Aisch 

BW 4 4 x 1-Zimmer- 
Wohnungen 3 

Betreutes Wohnen im Caritas-
Altenheim St. Maximilian Kolbe, 
Scheinfeld 

BW 6 
4 x 2-Zimmer-,   
2 x 4-Zimmer- 
Wohnungen 

8 

Betreutes Wohnen der terraconsult 
Vermögenstreuhand GmbH, 
Uffenheim 

BW 36 
2 x 1-Zimmer-,   

34 x 2-Zimmer-,  
Wohnungen 

50 

Wohngemeinschaft für demenzkran-
ke Mitmenschen, 
Markt Taschendorf/Obersteinbach

AWG 1 

Eine Wohnein-
heit, in der es 

für jeden Mieter 
ein Zimmer gibt 

12 

SGW = Seniorengerechte Wohnungen; BW = Betreutes Wohnen; AWG = Ambulant betreute Wohngemeinschaft 

Quelle: Eigene Erhebung 2011 
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, stehen den Senioren über den gesamten Landkreis 
verteilt derzeit 296 seniorengerechte Wohnangebote zur Verfügung, die zum Erhe-
bungszeitpunkt von 356 Bewohnern genutzt wurden. Die folgende Abbildung zeigt die 
Differenzierung der seniorengerechten Wohnangebote nach Wohnform. 
 
 
Abb. 2.1: Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im 

Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim nach Wohnform  
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Quelle: Eigene Erhebung 2011
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Der größte Anteil entfällt im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auf den 
Bereich „Betreutes Wohnen“ bzw. „Service Wohnen“. Hier stehen im Landkreis 200 
Wohnungen zur Verfügung, die derzeit von 215 Personen genutzt werden. 
 
Weiterhin stehen den Senioren 95 seniorengerechte Wohnungen ohne Betreuung zur 
Verfügung, die derzeit von 129 Personen bewohnt werden.  
 
Um einen Sonderfall handelt es sich bei der „Wohngemeinschaft für demenzkranke 
Mitmenschen Obersteinbach“ im Markt Taschendorf. Wie der Name schon sagt, han-
delt es sich um ein spezielles Wohnobjekt für Demenzkranke, in dem den Bewohnern 
keine eigene Wohnung, sondern nur ein eigenes Zimmer zur Verfügung steht. Auf die-
se „Spezialeinrichtung“ wird deshalb im Handlungsfeld „Hilfen für gerontopsychiatrisch 
Erkrankte“ ausführlicher eingegangen (vgl. Kap. 8), weshalb diese Einrichtung im Fol-
genden ausgeklammert wird.  
 
Die folgende Abbildung zeigt die Differenzierung der seniorengerechten Wohn-
angebote nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden Zimmer.  
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Abb. 2.2: Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im Land- 
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim nach Wohnungsgröße  
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Wie die Abbildung zeigt, dominiert im Landkreis a.d. Aisch – Bad Windsheim im Be-
reich des „Betreuten Wohnens“ das Angebot an Zwei-Zimmer-Wohnungen deutlich, 
während es beim seniorengerechten Wohnungen ohne Betreuung auch eine höhere 
Anzahl an Ein- und Drei-Zimmer-Wohnungen gibt.  
 
Abschließend wird mit folgender kartographischer Abbildung noch die räumliche Ver-
teilung der seniorengerechten Wohnangebote dargestellt, wobei hier auch die in der 
Bestandserhebung angegebenen Planungen aufgenommen wurden.  
 
Zum einen plant die Gemeinde Langenfeld noch im Jahr 2012 ein seniorengerechtes 
Wohnobjekt mit sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen und zwei Drei-Zimmer-Wohnungen 
zu schaffen. Zum anderen soll in den Jahren 2013/2014 in Markt Bibart ein senioren-
gerechtes Wohnobjekt entstehen und in Markt Erlbach ist eine Anlage für Betreutes 
Wohnen bzw. Servicewohnen mit 30 Wohneinheiten (2 und 3-Zimmer-Wohnungen) 
geplant. 
 
Durch die geplanten Projekte wird der seniorengerechte Wohnbestand in den kleine-
ren Gemeinden zwar etwas erhöht, bei den bestehenden Wohnobjekten zeigt die kar-
tographische Abbildung jedoch deutlich, dass sich das seniorengerechte Wohnange-
bot im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bisher noch deutlich auf die 
größeren Städte konzentriert. 
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Abb. 2.3:  Räumliche Verteilung der seniorengerechten Wohnangebote im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim 
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2.3 Wohnungsanpassungsberatung 

2.3.1 Allgemeine Vorbemerkung 

Wohnberatungsangebote sind in Deutschland sehr unterschiedlich verbreitet und aus-
gestaltet. Von einem flächendeckenden Ausbau der Angebote kann noch lange nicht 
gesprochen werden. Die Bemühungen zum Ausbau der Wohnberatung sind je nach 
Bundesland unterschiedlich. So gibt es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein 
recht gut ausgebautes Netz von Beratungsstellen zur Wohnungsanpassung.  
 
In Bayern gibt es derzeit erst neun Beratungsstellen, die sich schwerpunktmäßig mit 
dem senioren- und behindertengerechten Bauen und Wohnen beschäftigen. Zusätz-
lich berät bayernweit die Bayerische Architektenkammer. Hier gibt es für jeden Regie-
rungsbezirk mindestens einen Vertreter. Dieser hat ein vom Sozialministerium finan-
ziertes Budget (für den Regierungsbezirk Unterfranken beispielsweise 200 Stunden im 
Jahr), in denen er kostenlos Beratungen zu allen Fragen senioren- und behindertenge-
rechten Bauens und Wohnens anbieten kann. 
 
 
2.3.2 Wohnungsanpassungsberatung im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 

Windsheim  

Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim kann man sich zusätzlich zu den 
Beratungsstellen für alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen der Bayeri-
schen Architektenkammer in Nürnberg und Würzburg mit Fragen zur Wohnungsan-
passung auch an den Behindertenbeauftragter des Landkreises wenden. Neben dem 
Informationsangebot durch verschiedene Medien (Broschüren, Checklisten, Flyern, 
Onlineangebot) hält dieser auch Vorträge (zum Thema Wohnen im Alter und mit Be-
hinderung) und gibt Stellungnahmen zu öffentlichen Bauprojekten ab, führt aber auch 
Einzelfallberatung mit folgenden unterschiedlichen Ausprägungen durch:  

 Überlassung von Infomaterial (Broschüren externer Träger wie KFW, Oberste Bau-
behörde, Seniorenliga u.v.m. liegen im Büro und Prospektständern auf) 

 Zusendung von guten Informationsquellen per Mail 

 Linksammlungen auf den Portalen des Landkreises 
(www.nea-sozial.de / www.nea.huerdenlos.de) 

 Beratung anhand von Planentwürfen im Büro  

 Beratung vor Ort in Wohnungen oder Anwesen 
 
Im letzten Jahr wurden vom Behindertenbeauftragten des Landkreises 80 bis 90 An-
fragen für privaten Wohnungsbau von Menschen mit Behinderung bearbeitet. 
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Neben dem Behindertenbeauftragten des Landkreises steht im Landratsamt auch der 
Sachbearbeiter Sozialer Wohnungsbau als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Rah-
men seiner Tätigkeit werden Ratsuchende auf vorhandene finanzielle Fördermöglich-
keiten zur Anpassung von Wohnraum hingewiesen. Bei der Antragsbearbeitung wer-
den auch die technischen Erfordernisse der DIN 18040, Teil 2 geprüft. Hier wurden im 
Jahr 2011 insgesamt 95 entsprechende Anfragen bearbeitet. 
 
Unter den Wohlfahrtsverbänden bietet der Arbeiter-Samariter-Bund im Rahmen von 
Anfragen und Pflegeberatungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
ebenfalls Wohnberatung an. Zusätzlich wird vom Arbeiter-Samariter-Bund auch in den 
wöchentlichen Sprechstunden Wohnberatung geleistet und auf Wunsch werden auch 
Hausbesuche durchgeführt. 
 
 
 
2.4 Hilfsdienste für das „Wohnen zu Hause“ 

2.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt: Nach den Angaben des Statistischen Bun-
desamtes ereignen sich in Deutschland jährlich mehr als 6.000 tödliche Unfälle in den 
eigenen vier Wänden. Viele davon sind auf Unachtsamkeit oder Selbstüberschätzung 
zurückzuführen. Bei den Senioren jedoch liegt es oft daran, dass sie sich selbst in Ge-
fahr begeben, indem sie Tätigkeiten ausführen wollen, die ihr physischer oder psychi-
scher Zustand nicht mehr erlaubt.  
 
Mit zunehmendem Alter bauen die motorischen wie psychischen Fähigkeiten verstärkt 
ab. Zuvor stets als alltäglich angesehene Tätigkeiten wie putzen, einkaufen, kochen 
etc. sind ab einem gewissen Alter oder Gesundheitszustand jedoch nicht mehr selbst 
ausführbar. Damit die Senioren trotzdem möglichst lange in der eigenen Wohnung 
leben können, brauchen sie auch in alltagspraktischen Dingen zusätzliche Unterstüt-
zung, die nicht nur von den Angehörigen geleistet werden kann. Vielmehr ist ein brei-
tes Angebot von ambulanten Diensten und privat bezahlten oder ehrenamtlichen Hel-
fern notwendig, die den älteren Menschen im hauswirtschaftlichen Bereich zur Hand 
gehen und beispielsweise für sie Einkäufe erledigen, ihre Wäsche waschen oder sie 
mit Mahlzeiten versorgen. Durch derartige Hilfsdienste kann verhindert werden, dass 
sich die älteren Menschen notgedrungen ihrem Zustand entsprechend eigentlich un-
zumutbaren Anstrengungen aussetzen oder, im gegenteiligen Fall, verwahrlosen. 
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2.4.2 Bestand an hauswirtschaftlichen Hilfsdiensten im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Die hauswirtschaftlichen Hilfeleistungen bei pflegebedürftigen älteren Menschen wer-
den in erster Linie von den ambulanten Diensten miterledigt. Nach den Angaben der 
Bestandserhebung existieren im Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim folgende 
13 Dienste, die unter anderem auch hauswirtschaftliche Hilfeleistungen übernehmen.  
 
Tab. 2.2: Bestand an hauswirtschaftlichen Hilfsdiensten im Landkreis Neustadt 

a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 

Anbieter Standort 

Ambulanter Pflegedienst Residenz Bad Windsheim Bad Windsheim 

Sozialstation des ASB RV Bad Windsheim Bad Windsheim 

Häuslicher Pflegedienst Burghaslach-Rimbachgrund Burghaslach 

Johanniter Sozialstation Burghaslach Burghaslach 

Inge´s ambulanter Pflegedienst Dachsbach/Oberhöchstädt 

Pflegedienst Klaus Wandel Diespeck 

Pflege vor Ort Markt Bibart 

Verein für ambulante Sozialdienste Markt Taschendorf/Obersteinbach

AWO Ambulante Pflege Neustadt a.d.Aisch 

Caritasverband Scheinfeld und Neustadt an der Aisch Neustadt a.d.Aisch 

Sozialstation des BRK Neustadt/Aisch Neustadt a.d.Aisch 

Zentrale Diakoniestation GmbH Neustadt a.d.Aisch 

PflegeMobil Scheinfeld 

Quelle: Eigene Erhebung zum Stichtag 31.12.2010 
 
 

In diesen ambulanten Diensten sind insgesamt zwölf hauswirtschaftliche Fachkräfte 
beschäftigt. Auf Vollzeitkräfte umgerechnet ergibt sich für diese Personengruppe eine 
Zahl von 5,0 Vollzeitstellen, die den Hauptteil ihrer Arbeitszeit mit hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten verbringen. Daneben werden in den ambulanten Diensten vor allem Hilfs-
kräfte ohne Fachausbildung für den hauswirtschaftlichen Bereich eingesetzt. Im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim sind dies insgesamt 89 Personen mit ins-
gesamt 49,1 Vollzeitstellen. Aber auch Pflegekräfte verrichten neben ihrer Hauptauf-
gabe der Pflege einen nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit mit hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten. Insgesamt ergibt sich aufgrund der Bestandserhebung, dass in den 
ambulanten Diensten knapp 12% ihrer Personalkapazität für den hauswirtschaftlichen 
Bereich eingesetzt werden. Hochgerechnet auf die Jahresnettoarbeitzeit entfallen in 
den ambulanten Diensten somit rund 700 Arbeitsstunden pro Woche auf den Bereich 
der hauswirtschaftlichen Hilfen. 
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2.4.3 Bestand an Mahlzeitendiensten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

Mahlzeitendienste, oft auch unter dem Begriff „Essen auf Rädern“ bekannt, versorgen 
Menschen, die nicht mehr selbstständig kochen wollen oder dazu alters- bzw. krank-
heitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, mit frisch zubereiteten Mahlzeiten oder mit 
Tiefkühlkost, die zu Hause einfach erwärmt werden kann. Mit zunehmendem Alter wird 
es für viele Senioren immer schwerer, sich selbstständig warme Mahlzeiten zuzuberei-
ten. Das Hantieren am Herd mit schweren Töpfen und Pfannen birgt für viele Senio-
ren, deren motorische Fähigkeiten teilweise eingeschränkt sind, ein erhöhtes Verlet-
zungsrisiko. Darüber hinaus gestaltet es sich für die Senioren oft schwer, sich gesund 
und abwechslungsreich zu ernähren. Eine ausgewogene Ernährung wird bei den oft 
alleinstehenden älteren Menschen schon dadurch verhindert, dass die Lebensmittel, 
die sie zum eigenen Kochen benötigen, meistens in größeren Packungen verkauft 
werden und somit die Senioren, die für gewöhnlich kleinere Portionen zu sich nehmen 
als jüngere Menschen, oft indirekt dazu zwingen, tagelang dasselbe zu essen, um das 
gekaufte Lebensmittel nicht verderben zu lassen. Auch im Hinblick auf die zunehmen-
de Zahl an Diabeteskranken in Deutschland gewinnt das Angebot von „Essen auf Rä-
dern“ oder anderen Mahlzeitendiensten immer stärker an Bedeutung. 
 
Nach den Angaben der Bestandserhebung gibt es im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim folgende Dienstleister, die „Essen auf Rädern“ anbieten.  
 
 
Tab. 2.3: Bestand an Mahlzeitendiensten („Essen auf Rädern“) im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 

Anbieter Liefergebiet  
Kunden ab 
65 Jahren 

Essen  
pro Monat 

warm kalt warm kalt 

Bayerisches Rotes Kreuz 
Neustadt a.d. Aisch Gesamter Landkreis 21 83 500 3600 

Arbeiter-Samariter-Bund, 
RV Bad Windsheim e.V. 

Bad Windsheim, Burgbernheim, 
Ergersheim, Illesheim, Ipsheim, 
Marktbergel, Oberzenn. 

34 2 1030 60 

Heidis Hauskrankenpfle-
ge Langenzenn 

Emskirchen, Hagenbüchach, 
Markt Erlbach, Wilhelmsdorf 35 - 955 - 

Arbeiterwohlfahrt Neustadt 
a.d. Aisch 

Diespeck, Emskirchen,  
Neustadt a.d. Aisch 13 - 364 - 

Residenz Bad Windsheim Bad Windsheim 10-15* - 250 - 

Gesamtzahl der Kunden bzw. Essen 116 85 3099 3660

* Zur Summenbildung auf 13 aufgerundet 

Quelle: Eigene Erhebung 2011 
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Wie aus der tabellarischen Darstellung hervorgeht, sind die größten Anbieter von 
warmem Essen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim zum einen der 
Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes Bad Windsheim und zum anderen 
der private Pflegedienst „Heidis Hauskrankenpflege“, der seinen Standort zwar in der 
Gemeinde Langenzenn im Landkreis Fürth hat, aber überwiegend im Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim tätig ist. Diese beiden Mahlzeitendienste beliefern jeweils 34 
bzw. 35 Kunden ab 65 Jahren mit rund 1.000 Essen pro Monat. Insgesamt werden im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim pro Monat durchschnittlich rund 
3.100 warme Essen verteilt und damit etwa 115 Personen ab 65 Jahren mit warmem 
„Essen auf Rädern“ versorgt. 
 
Zusätzlich findet durch das Bayerische Rote Kreuz Neustadt a.d. Aisch und dem Ar-
beiter-Samariter-Bund Bad Windsheim auch eine „Kaltauslieferung“ statt. Hier werden 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim pro Monat durchschnittlich 3.660 
Essen an 85 Personen ab 65 Jahren mit „Essen auf Rädern“ verteilt. Insgesamt wer-
den im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim also rund 200 Personen ab 65 
Jahren mit „Essen auf Rädern“ versorgt. 
 
Wie die folgende kartographische Abbildung zeigt, sind im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim alle Gemeinden durch mindestens einen und manche sogar 
durch zwei oder drei Mahlzeitendienste versorgt. Es kann deshalb davon ausgegan-
gen werden, dass der Bedarf an „Essen auf Rädern“ im Landkreis Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim vollständig abgedeckt werden kann. 
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Abb. 2.4: Versorgung des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
mit Mahlzeitendiensten (Essen auf Rädern) 
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2.4.4 Versorgung des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim mit 
Hausnotrufsystemen 

In den letzten Jahren finden Hausnotrufsysteme bei hilfe- und pflegebedürftigen Seni-
oren eine immer größere Verbreitung. Neben den pflegerischen und hauswirtschaftli-
chen Hilfen sowie der Versorgung mit warmem Essen durch Mahlzeitendienste hat 
sich auch der Hausnotruf zu einem wichtigen Baustein für das Wohnen im Privathaus-
halt trotz Pflegebedürftigkeit entwickelt. Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim gibt es nach den Ergebnissen der Bestandserhebung folgende Hausnot-
rufanbieter.  
 
 

Tab. 2.4: Bestand im Bereich des Hausnotrufes im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim  

 

Anbieter Gesamtzahl 
der Kunden

Kunden ab 
65 Jahren 

Neuan-
schlüsse im 
letzten Jahr 

Hausnotruf-
Einsätze im 
letzten Jahr

Arbeiter-Samariter-Bund,  
RV Bad Windsheim e.V. 110 105 53 40 

Bayerisches Rotes Kreuz  
Neustadt a.d. Aisch 115 102 10 15 

PflegeMobil Scheinfeld 18 18 4 15 

Caritasverband Scheinfeld und 
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 16 16 6 6 

Häuslicher Pflegedienst Burg-
haslach Rimbachgrund GmbH 15 15 0 35 

Heidis Hauskrankenpflege  
Langenzenn 10 10 15 20 

Gesamtzahl 284 266 88 131 

Quelle: Eigene Erhebung 2011 
 
 

Zum Erhebungszeitpunkt hatten die im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim tätigen Anbieter von Hausnotrufsystemen insgesamt also 284 Kunden. Mit rund 
94% besteht der Großteil der Kunden aus älteren Menschen ab 65 Jahren. Die meis-
ten Neuanschlüsse hat im letzten Jahr der Arbeiter-Samariter-Bund zu verzeichnen. 
Sie machen fast die Hälfte aller Hautnotruf-Kunden des Arbeiter-Samariter-Bundes 
aus. Auch was die Hausnotruf-Einsätze im letzten Jahr betrifft, hat der Arbeiter-
Samariter-Bund den höchsten Wert aufzuweisen. 
 

Ähnlich wie beim „Essen auf Rädern“ kann auch im Bereich des Hausnotrufes von je-
dem Anbieter ein größeres Gebiet versorgt werden. Es kann deshalb auch im Bereich 
des Hausnotrufes von einer flächendeckenden Versorgung des Landkreises Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim ausgegangen werden. 
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2.5 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Hand-
lungsfeld “Wohnen im Alter“ 

Im Rahmen der Bestandserhebung wurden zum einen die „Anbieter“ im Bereich der 
Seniorenhilfe und zum anderen auch die Gemeinden danach gefragt, in welchen Be-
reichen der Seniorenhilfe sie aktuell einen Handlungsbedarf im Landkreis bzw. in ihrer 
Gemeinde sehen. Bezüglich des Handlungsfeld “Wohnen im Alter“ ist festzustellen, 
dass im Gegensatz zum Bereich der „hauswirtschaftlichen Hilfen“ bei der Versorgung 
des Landkreises mit „seniorengerechten Wohnungen“ von relativ vielen Befragten ein 
aktueller Handlungsbedarf gesehen wird (vgl. Abb. A.1 bis A.4), weshalb dieser Be-
reich in folgender Abbildung noch einmal detailliert dargestellt wird. 
 
 
Abb. 2.5: Ergebnisse der Expertenbefragungen zum Handlungsbedarf bezüg-

lich der Versorgung des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim mit „seniorengerechten Wohnungen“  

44% 45% 47%
52%

49%
46%

Anbietervertreter Gesamt Gemeindevertreter
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Landkreisebene Gemeindeebene
Prozent

Quelle: Eigene Erhebung 2011 und 2012  
 
 
Was den Handlungsbedarf bezüglich der Versorgung des Landkreises Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim mit „seniorengerechten Wohnungen“ betrifft, scheinen sich die 
Anbieter- und Gemeindevertreter weitgehend einig zu sein. So ergeben sich sowohl 
auf Landkreis- als auch Gemeindeebene ähnlich hohe Anteile, die ein Defizit in diesem 
Bereich sehen. Insgesamt betrachtet wiesen 45% der befragten Experten auf Land-
kreisebene und 49% auf Gemeindeebene auf einen Ausbaubedarf hinsichtlich von 
„seniorengerechten Wohnungen“ hin. 
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2.6 Zusammenfassende Betrachtung des Handlungsfeldes „Wohnen im Al-
ter“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim  

Das Prinzip des „Wohnens zu Hause“ auch bis ins hohe Alter entspricht dem Wunsch 
der Senioren nach einem möglichst großen Maß an Selbstständigkeit und Individuali-
tät. Um dies dauerhaft sicherzustellen, ist auch im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim noch ein erheblicher Verbesserungsbedarf zu erkennen.  
 
Zwar scheint im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim, was die für das 
„Wohnen im Alter“ notwendigen Hilfsdienste und -einrichtungen angeht, insbesondere 
die „hauswirtschaftliche Versorgung“ (vgl. Kap. 2.4.2), das „Essen auf Rädern“ (vgl. 
Kap. 2.4.3) und die „Hausnotrufsysteme“ (vgl. Kap. 2.4.4), bereits eine flächendecken-
de Versorgung gegeben zu sein. Dies gilt jedoch nicht für die Verbreitung des senio-
rengerechten Wohnraums. So zeigte sich aufgrund einer entsprechenden Bestands-
erhebung deutlich, dass sich das seniorengerechte Wohnangebot im Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auf die größeren Städte konzentriert (vgl. Kap. 2.2). 
Es verwundert auch daher nicht, dass sowohl auf Landkreisebene als auch auf Ge-
meindeebene fast die Hälfte der befragten Experten einen aktuellen Handlungsbedarf 
bezüglich der Versorgung mit „seniorengerechten Wohnungen“ sieht (vgl. Kap. 2.5).  
 
Weiterhin ist im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auch eine Auswei-
tung der Beratung und Informationen im Bereich des „alternativen Wohnens“ notwen-
dig und eine stärkere Sensibilisierung der Bauwilligen und der Baufachleute für 
barrierefreies Bauen. Eine ganz konkrete Maßnahme, die durch die kreisangehörigen 
Gemeinden ohne großen Aufwand leicht umzusetzen wäre, besteht beispielsweise in 
dem frühzeitigen Aushändigen eines Merkblattes zum barrierefreien Bauen an die 
Bauwilligen. 
 
Im Einzelnen ergeben sich für das Handlungsfeld „Wohnen im Alter“ folgende Maß-
nahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim. 
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Tab. 2.5:  Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Wohnen im Alter“  
 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Erhöhung des Bestandes der 
barrierefreien und uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen nach 
DIN 18040, Teil 2 für Senioren und junge 
Menschen mit Behinderung (insbesondere 
in den Städten). 

Städte und Gemeinden 
in Zusammenarbeit mit: 
- Wohnungsbauge-

nossenschaften 
- Bauträgern, die in 

diesem Berech aktiv 
sind 

- Investoren 

kurz- bis  
mittelfristig 

Ausweitung der Beratung und Information 
im Bereich der alternativen Wohnformen 
für Senioren. 

Seniorenbeauftrage 
des Landkreises und 
der Gemeinden 

kurzfristig 

Schaffung eines Informationsnetzwerkes 
sowohl mit ehrenamtlichen Wohnraum-
beratern wie auch unter Einbeziehung  
professioneller Fachleute (Architekten, 
Bauingenieure). 

Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim 

kurzfristig 

Sensibilisierung und Information von Multi-
plikatoren, beispielsweise   
- Bauplaner 
- Bau-/Handwerker (hier Sanitär, Bad, 

Wohnungsbau allgemein) 
- Mitarbeiter von Bauämtern 
- Wohlfahrts- und Sozialverbände 
- Ambulante Pflegedienste 
- Entscheidungsträgern auf allen Ebenen 

zum Thema barrierefreies Bauen für al-
le Handikapbereiche 

- Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer 
- Sehbehinderte und Blinde 
- Hörbehinderte und Gehörlose 

Seniorenbeauftragter 
und Behindertenbeauf-
tragter des Landkrei-
ses, ggf. unter Einbe-
ziehung der Bayeri-
schen Architekten-
kammer und örtli-
cher/fachlicher Grup-
pierungen der Selbst-
hilfe (BBSB, Gehörlo-
severein, etc.)  

kontinuierlich 

Aktive präventive Beratung und Informati-
on durch: 
- Aushändigen eines Merkblattes zum 

barrierefreien Bauen an alle Bauwilligen 
durch die Städte und Gemeinden 

- Vorträge (in Gemeinden und über  
eigenen Bildungsträger VHS) 

- Einzelfallberatung  

- Bauämter der Städ-
te, Gemeinden und 
des Landkreises 

- Wohnberater 

kurzfristig 

Passive präventive Maßnahmen: 
- Auslage von Merkblättern und Check-

listen 
- Infoserie im Landkreisjournal  

Städte und Gemeinden 
(Merkblatterstellung 
durch Landkreis) 

kurzfristig 
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3. Handlungsfeld „Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit“ 
 
3.1 Allgemeine Vorbemerkungen  
 
Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit sind essentielle Bausteine einer funkti-
onierenden Seniorenhilfe. Im Zuge der immer reichhaltiger werdenden Angebotspalet-
te wird es zusehends wichtiger, die Angebote zu strukturieren und in überschaubaren 
Konzepten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn die erste Voraussetzung für 
die Auswahl einer geeigneten Hilfe ist das Wissen um ihre Existenz und die Kenntnis 
der unterschiedlichen Ansprechpartner. Als nächsten Schritt bedarf es einer kompe-
tenten Beratung, die individuell sowohl für die Senioren als auch für ihre Angehörigen 
erfolgen kann oder die in Form von Vorträgen aktuelle Informationen weitergibt. Die 
Informationen zu den einzelnen Hilfen sollten möglichst wohnortnah und unbürokra-
tisch zugänglich sein. Als vermittelnde und teilweise auch beratende Instanz zwischen 
älteren Menschen und politischen Gremien werden an vielen Orten Seniorenbeiräte 
oder Seniorenbeauftragte installiert. Sie sind Bindeglieder zwischen den älteren Men-
schen und Organisationen aus Politik und Verwaltung. Seniorenbeiräte sind aus meh-
reren Mitgliedern bestehende Gremien, die die Interessen der älteren Generation auf 
Gemeindeebene vertreten. Sie können im politischen Bereich beispielsweise ihren 
Einfluss geltend machen und in den Entscheidungsgremien auf eventuell vorhandene 
Missstände hinweisen. Gleichzeitig dienen sie den Senioren als Anlaufstellen bei Fra-
gen und Problemen und können sie bei Bedarf an entsprechende Stellen weitervermit-
teln. Die Seniorenbeauftragten nehmen sich ebenfalls der Interessen und Bedürfnisse 
der Senioren in ihren Gemeinden an, wenngleich nicht im Rahmen eines Gremiums, 
sondern auf der Basis ihres persönlichen Engagements. Die Seniorenvertreter sind in 
der Regel gut informiert, was die Seniorenhilfe in der eigenen Gemeinde betrifft. So 
können sich die älteren Menschen Informationen zum Bereich der Seniorenhilfe einho-
len oder sich beispielsweise bei der Vermittlung von nachbarschaftlichen Hilfen unter-
stützen lassen. Zusätzlich zu ihrer Vermittlungsfunktion bieten einige Seniorenbeiräte/-
beauftragte eigene Beratungen an. Auch die Organisation von Freizeit- oder Bildungs-
veranstaltungen und die Durchführung von Informationsveranstaltungen fallen in man-
chen Gemeinden ins Ressort der Seniorenvertretungen. 
 
3.2 Bestand an Beratungsmöglichkeiten und Seniorenvertretungen im Land-

kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim wurden sowohl Beratungsstellen als auch die Seniorenbeiräte und Senio-
renbeauftragten der Gemeinden ermittelt. Die nachfolgende kartographische Abbil-
dung zeigt zunächst die regionale Verteilung aller Beratungs- und Informationsmög-
lichkeiten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim.  



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 27

Abb. 3.1: Beratungs- und Informationsmöglichkeiten im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch - Bad Windsheim 
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3.2.1  Beratungs- und Informationsmöglichkeiten innerhalb des Landratsamtes 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Eine wichtige Anlaufstelle für Senioren ist das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch – Bad 
Windheim. Die Beratung für Senioren findet hier in den einzelnen Sachgebieten statt. 
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Beratungsbereiche aufteilen. 
 
 
Tab. 3.1: Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für Senioren im Landrats-

amt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teil 1 

Dienststelle Schwerpunkte 

Fachstelle für Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen –
Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht –FQA– 
(Sachgebiet 21) 

• Allgemeine Beratung 
• Beratung und Unterstützung bei der Aufnahme in 

eine Einrichtung 
• Beratung bei Inanspruchnahme altersgerechter 

Dienste 
• Beratung und Information der Bewohner von statio-

nären Einrichtungen, der Einrichtungen selbst sowie 
deren Träger und der Öffentlichkeit 

Staatliches Versicherungsamt 
(Sachgebiet 21) Rentenberatung 

Soziale Hilfen 
(Sachgebiet 24) 

• Grundsicherung im Alter 
• Hilfen zum Lebensunterhalt 
• Hilfe zur Pflege 
• Kriegsopferfürsorge 

Betreuungsstelle 
(Sachgebiet 24) 

• Beratung und Unterstützung von betroffenen Perso-
nen und deren Angehörigen bei der Einleitung eines 
Betreuungsverfahrens sowie bei laufenden Verfah-
ren 

• Aufklärung zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung und Patientenverfügung 

• Einführung in die Aufgabe des Betreuers 

Wohngeld (Sachgebiet 24) Beratung zu Wohngeld-Anträgen (auch für Bewoh-
ner von stationären Einrichtungen) 

Behindertenbeauftragter 

• Beratung behinderter Menschen 
• Bindeglied zwischen Behinderten, Selbsthilfever-

bänden, Wohlfahrtsträgern und der Politik sowie In-
stitutionen der öffentlichen Verwaltung, Beauftragter 
der Staatsregierung 

• Beratung zu Projekten von und für behinderte Men-
schen 
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Tab. 3.1: Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für Senioren im Landrats-
amt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teil 2 

 

Dienststelle Schwerpunkte 

Allgemeiner Sozialdienst - 
Gesundheitshilfe 
(Sachgebiet 53) 

• Beratung in Notlagen 
• Beratung bei Suchtgefährdung und Suchtmittelab-

hängigkeit 
• Hilfsangebote für alterskranke Menschen 

Sozialer Wohnungsbau 
(Sachgebiet 12) 

Vermittlung von Zuschüsse und Darlehen zur An-
passung des Wohnraums für schwer behinderte und 
schwer erkrankte Menschen 

Öffentlicher Nahverkehr 
(Sachgebiet 33) Allgemeine Beratung zum öffentlichen Nahverkehr 

Gartenfachberater 
(Sachgebiet 41) 

Beratung bei der Gestaltung seniorengerechter  
Gärten 

 
 
 

Zusätzlich zu diesen persönlichen und telefonischen Beratungsgesprächen wird vom 
Landratsamt das Internetportal www.nea-sozial.de betrieben. Es enthält neben allen 
wichtigen Informationen für Senioren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Wind-
heim auch Adressen und Telefonnummern von Organisationen und Veranstaltern aus 
dem Bereich der Seniorenhilfe, weshalb es nicht nur für das Handlungsfeld „Beratung 
und Information/Öffentlichkeitsarbeit“ relevant ist, sondern auch für das Handlungsfeld 
„Kooperation und Vernetzung“, wo es auch ausführlich beschrieben wird (vgl. Kap. 
10.2.2). 
 
Über das Internetportal www.nea-sozial.de hinaus können sich die älteren Menschen 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windheim auch anhand des „Landkreisjour-
nals" informieren, das vierzehntägig erscheint und auch über das Internet abrufbar ist. 
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3.2.2 Beratungs- und Informationsmöglichkeiten außerhalb des Landratsamtes 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

 
Grundsätzlich stehen im Bereich der Informations- und Beratungsmöglichkeiten im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auf örtlicher Ebene die ambulanten 
Dienste und stationären Einrichtungen zur Verfügung. In der Regel beschränkt sich 
die Beratung hier allerdings weitgehend auf Auskünfte hinsichtlich der Angebotspalet-
te im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung über die Pflege- 
und Krankenkassen. Eine umfassendere Beratung ist aufgrund des Mangels an Per-
sonal, das ausschließlich für Beratung zuständig ist, innerhalb der Dienste und Ein-
richtungen aber meist nicht möglich. Die Sozialstationen und stationären Einrichtun-
gen der größeren Wohlfahrtsverbände haben jedoch die Möglichkeit, die Senioren mit 
erhöhtem Beratungsbedarf an ihre speziellen Beratungsstellen weiterzuvermitteln.  
 
Der Caritasverband bietet Beratungen über die Nachbarschaftshilfe „Strohhalm“ in der 
Stadt Bad Windsheim an. Hier wurden im letzten Jahr rund 40 Senioren von zwei Eh-
renamtlichen beraten. Im Markt Emskirchen haben sich die Wohlfahrtsverbände der 
Caritas und der Diakonie zusammengeschlossen, um gemeinsam mit allen Vertretern 
der Seniorenhilfe unter dem Motto „Älter werden in Emskirchen“ ein umfassendes 
Leistungsspektrum für die älteren Menschen der Gemeinde anbieten zu können. In 
diesem Rahmen finden seit Mitte 2011 Beratungen im vierzehntägigen Wechsel von 
beiden Wohlfahrtsverbänden statt. In der Stadt Burgbernheim findet einmal wöchent-
lich eine Pflegeberatung über das Diakoniebüro statt, diese wurde im Laufe des letz-
ten Jahres von ca. 50 Senioren genutzt. Das Bayerische Rote Kreuz steht über den 
Kreisverband Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in der Stadt Neustadt a.d. Aisch 
für Beratungen zur Verfügung. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter berät dabei bis zu 400 
ältere Menschen im Jahr. Im Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim, ebenfalls mit Sitz in der Stadt Neustadt a.d. Aisch, beraten fünf eh-
renamtliche Mitarbeiter rund 200 Senioren in allen Fragen rund um die Pflege. Im Re-
gionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Stadt Bad Windsheim sind drei 
Hauptamtliche für die Beratung zuständig. Im Laufe eines Jahres suchen rund 120 
ältere Menschen beispielsweise Rat bezüglich des Pflegeversicherungsgesetzes oder 
in persönlichen und sozialrechtlichen Angelegenheiten. 
 
Bei Fragen zur Rente, Rentenversicherung oder sozialrechtlichen Angelegenheiten 
können sich die älteren Menschen an die Sozial- und Versicherungsämter oder die 
Rentenversicherungsämter ihrer jeweiligen Gemeindeverwaltung wenden. Dort wird 
ihnen von den zuständigen Mitarbeitern weitergeholfen. Obwohl das grundsätzlich auf 
alle Gemeindeverwaltungen zutrifft, haben sich manche Gemeindeverwaltungen im 
Rahmen der Befragung explizit als Beratungsstellen für ältere Menschen gemeldet 
und erscheinen aus diesem Grund gesondert in den Auflistungen. So beraten bei-
spielsweise im Stadtbüro in Bad Windsheim drei hauptamtliche Kräfte in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten. In Neustadt a.d. Aisch und Scheinfeld führen in den Sozialäm-
tern je zwei Hauptamtliche Beratungen für Senioren durch.  
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Ebenso haben die Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim und die Gemeinde 
Trautskirchen Beratungsmöglichkeiten für ältere Menschen gemeldet. Über den Ar-
beitskreis Ü60 ist in der Gemeinde Gutenstetten eine Anlaufstelle für Beratung im 
Aufbau. In Planung befinden sich darüber hinaus Beratungsleistungen in der Verwal-
tungsgemeinschaft Diespeck. 
 
Weiter berät der VdK seine Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angehörigen. Im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim gibt es Ortsverbände in Bad 
Wíndsheim, Burgbernheim, Burghaslach, Dachsbach, Diespeck, Emskirchen, Ipsheim, 
Marktbergel, Markt Erlbach, Münchsteinach, Neuhof, Neustadt a.d. Aisch, Obernzenn, 
Scheinfeld, Sugenheim, Trautskirchen und Uffenheim. Als erste Ansprechpartner er-
füllen die Vertreter der einzelnen Ortsverbände für ihre Mitglieder eine nicht zu unter-
schätzende Funktion. Die Vertreter der Ortsverbände in Markt Erlbach und Sugenheim 
haben sich dabei im Rahmen der Erhebung als Erstberater hinsichtlich Betreuung und 
persönlicher Angelegenheiten gemeldet. Für umfassende Beratungen können die Se-
nioren zweimal wöchentlich die Kreisgeschäftsstelle in der Stadt Neustadt a.d. Aisch 
aufsuchen. Außensprechstunden werden einmal wöchentlich in Bad Windsheim und 
Uffenheim sowie vierzehntägig in Scheinfeld angeboten. Drei Hauptamtliche sind für 
die Beratung des Kreisverbandes zuständig und beraten einschließlich der Außen-
sprechstunden durchschnittlich jährlich 3.700 Mitglieder. 
 
Auf Gemeindeebene sind es vornehmlich die persönlichen Ansprechpartner, wie 
Hausärzte oder Mitarbeiter der ambulanten Dienste, die erste Informationen weiterge-
ben oder an weiterführende Beratungsstellen vermitteln. Zudem findet Beratung hier 
immer wieder auch außerhalb organisierter Sprechstunden statt, z.B. mit Vertretern 
der Kirchengemeinde oder Ansprechpartnern der Verwaltung. Ebenso werden im 
Rahmen von Selbsthilfegruppen Informationen weitergegeben und Unterstützung ge-
leistet, dies trifft besonders auf kranke ältere Menschen und deren Angehörige zu.  
 
In der Gemeinde Langenfeld können sich die Senioren im Mehrgenerationenhaus der 
Gemeinde weiterhelfen lassen. Dort findet die Beratung über die hauptamtliche Kraft 
statt und umfasst Beratung zu sozialrechtlichen Angelegenheiten genauso wie die 
Vermittlung von Ansprechpartnern und Hilfsangeboten.  
 
Weiter vermitteln die Seniorenvertreter der Gemeinden an spezielle Beratungsstellen 
oder bieten in einigen Fällen eigenständige Beratungen an. Wie sich das im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim aufteilt, untersucht das folgende Kapitel. 
 
 
3.2.3 Seniorenbeiräte und -beauftragte im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 

Windsheim  
Die nachfolgende kartographische Abbildung gibt zunächst einen Überblick über die 
Verteilung der Seniorenvertretungen in den einzelnen Gemeinden des Landkreises.  
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Abb. 3.2: Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim 
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In 16 Gemeinden des Landkreises gibt es zwischenzeitlich Seniorenvertretungen, in 
22 Gemeinden wurde bisher keine Seniorenvertretung bestimmt. Für Markt Bibart ist 
noch im Jahr 2012 die Einrichtung eines Seniorenausschusses geplant. In sieben 
Gemeinden wurden bereits Seniorenbeiräte mit Mitgliedern zwischen zwei und 15 
Personen eingerichtet. In zehn Gemeinden sind Seniorenbeauftragte tätig, wobei auch 
in der Stadt Neustadt a.d. Aisch neben dem Seniorenbeirat zusätzlich eine Senioren-
beauftragte bestellt ist. Wie sich die Aufgaben der Seniorenvertretungen in den einzel-
nen Gemeinden verteilen, ist in der Tabelle A.3 im Anhang detailliert aufgelistet. Die 
folgende Abbildung gibt einen allgemeinen Überblick über die Verteilung der wichtigs-
ten Aufgaben. 
 
 
Abb. 3.3: Aufgabenbereiche der Seniorenvertreter 
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Quelle: Eigene Erhebung 2012
 

 
 
Alle 16 Seniorenvertreter vermitteln an weiterführende Hilfen. Beratungen finden über 
zehn Seniorenbeiräte/Seniorenbeauftragte statt. Sieben Seniorenvertretungen halten 
regelmäßige Sprechstunden ab. Für das Freizeit- und Bildungsangebot in ihrer Ge-
meinde sind fünf Seniorenvertretungen zuständig. 
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3.3  Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Handlungs-
feld „Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit“ 

 
In Bezug auf das Handlungsfeld „Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit“ erga-
ben sich im Rahmen der durchgeführten Befragungen bei den Praktikern im Bereich 
der Seniorenhilfe und bei den Gemeindevertretern folgende Einschätzungen.  
 
 
Abb. 3.4: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf „Beratungsange-

bote für Senioren“ 
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Rund 35% der Vertreter der Einrichtungen der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim wünschen sich mehr Beratungsmöglichkeiten auf Land-
kreisebene. Fast 40% von ihnen vermissen Beratungsmöglichkeiten in den einzelnen 
Gemeinden. Die Gemeindevertreter nehmen diesbezüglich zu rund 60% ein Defizit auf 
Landkreisebene wahr, auf Gemeindeebene hätten 46% von ihnen gerne mehr Bera-
tungsmöglichkeiten. Insgesamt betrachtet bedeutet das, dass bezüglich der Bera-
tungsangebote für Senioren 45% der Experten einen Verbesserungsbedarf auf Land-
kreisebene und 43% auf Gemeindeebene feststellen. 
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3.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Beratung und 
Information/Öffentlichkeitsarbeit“ und Maßnahmenempfehlungen für den 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Im Bereich der Beratungsmöglichkeiten hat sich gezeigt, dass im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim neben öffentlichen Trägern vor allem die Wohlfahrts- und 
Sozialverbände mit ihren Beratungsstellen aktiv sind. Daneben erfüllen auch die am-
bulanten Dienste vor Ort eine wichtige Funktion. Zum Teil finden aber auch Beratun-
gen über die Seniorenvertretungen statt. Eine zusätzliche Möglichkeit, sich landkreis-
weit über soziale Einrichtungen und deren Ansprechpartner und Veranstaltungen zu 
informieren, bietet das Internetportal des Landratsamtes unter www.nea-sozial.de. 
Menschen mit Behinderungen können darüber hinaus über die Webseite www-
nea.huerdenlos.de die Zugänglichkeit von Gebäuden und Plätzen überprüfen.  
 
 

Als grundsätzliche Anmerkung in Bezug auf Beratungs- und Informationsmöglichkei-
ten für ältere Menschen sei darauf hingewiesen, dass allgemeine Beratung häufig 
über die Hauptgeschäftsstellen beratender Institutionen abgewickelt wird, die meist in 
größeren Städten liegen. So haben im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim z.B. die Regional- und Kreisverbände des Bayerischen Roten Kreuzes, der Ar-
beiterwohlfahrt oder des Arbeiter-Samariter-Bundes ihren Sitz entweder in Neustadt 
a.d. Aisch oder in Bad Windsheim und bieten dort Beratungen an. Das setzt für die 
Ratsuchenden Mobilität und Rüstigkeit voraus. Um auch weniger rüstige ältere Men-
schen in kleineren oder dezentral gelegenen Gemeinden zu erreichen, bietet es sich 
deshalb an, hier regelmäßige Außensprechstunden anzubieten. Eine weitere Möglich-
keit, Seniorenberatung direkt in die einzelnen Gemeinden zu bringen, kann über die 
Seniorenvertretungen initiiert werden. Das setzt allerdings voraus, dass den Senio-
renbeiräten oder -beauftragten regelmäßig Fortbildungen angeboten werden, die sie 
über aktuelle Entwicklungen und Hilfemöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Eben-
so können die Seniorenvertretungen Informationsveranstaltungen organisieren und 
Kontakte zwischen ratsuchenden älteren Menschen und weiterführenden Beratungs-
stellen herstellen. Weiter kann über die Seniorenvertretungen die Öffentlichkeitsarbeit 
bezüglich aller Veranstaltungen im Sektor Seniorenhilfe zentral abgewickelt werden.  
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Da sich die Angebotspalette in der Regel auf Gemeindeebene sehr unterschiedlich 
verteilt, ist es notwendig, die vorhandenen Angebote auf Gemeindeebene zu betrach-
ten. Ein wichtiger Gesichtspunkt für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim in Bezug auf das Handlungsfeld „Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit“ 
ist die Berücksichtigung der Verwaltungsgemeinschaften. Insgesamt gibt es sieben 
Verwaltungsgemeinschaften. Um einen interkommunalen Vergleich durchführen zu 
können, werden zunächst die Verwaltungsgemeinschaften als Ganzes betrachtet. Im 
Anschluss daran werden diejenigen Gemeinden miteinander verglichen, die bezüglich 
der Zahl der älteren Bevölkerung gleiche Größenordnungen aufweisen. Die folgenden 
Übersichten zeigen, wie sich die Beratungsmöglichkeiten und Seniorenvertretungen 
innerhalb der Verwaltungsgemeinschaften und im Gemeindevergleich aufteilen. 
 
 
Tab. 3.2: Übersicht über die Beratungsangebote in den Verwaltungsgemein-

schaften 

Verwaltungsgemeinschaft Mitgliedsgemeinden Beratungs- 
möglichkeiten 

Senioren-
vertretung 

Uffenheim 

Uffenheim 2 1 
Ergersheim - - 
Ippesheim - - 
Markt Nordheim - - 
Simmersheim - - 
Weigenheim - - 
Hemmersheim - - 
Gollhofen - 1 
Oberickelsheim - - 

Scheinfeld 

Scheinfeld 2 1 
Sugenheim -  
Markt Bibart - - 
Oberscheinfeld - - 
Markt Taschendorf - 1 
Langenfeld 1 1 

Diespeck 

Diespeck 1* - 
Münchsteinach - - 
Gutenstetten 1 - 
Baudenbach - 1 

Burgbernheim 

Burgbernheim 1 1 
Marktbergel - - 
Illesheim - - 
Galllmersgarten - - 

Uehlfeld 
Uehlfeld - - 
Gerhardhofen - - 
Dachsbach - 1 

Neuhof a.d. Zenn Neuhof - - 
Trautskirchen 1 - 

Hagenbüchach-Wilhelmsdorf Hagenbüchach - 1 
Wilhelmsdorf - 1 

*= in Planung 
Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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Die Aufteilung nach Verwaltungsgemeinschaften zeigt, dass mit Ausnahme der Ver-
waltungsgemeinschaften Uehlfeld und Hagenbüchach-Wilhelmsdorf überall Bera-
tungsmöglichkeiten vorhanden sind. In der Regel werden die Beratungen über die 
zentrale Verwaltung des Gemeindeverbundes angeboten. In der Verwaltungsgemein-
schaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf sind in beiden Gemeinden die Seniorenbeiräte 
beratend tätig, darüber hinaus können Beratungen über die Verwaltung des Marktes 
Emskirchen in Anspruch genommen werden. Da sich in der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld im Rahmen der Expertenbefragung in Uehlfeld und Dachsbach das Bedürfnis 
nach mehr Beratung gezeigt hat, sollte von der dortigen Verwaltungsgemeinde ein 
Beratungsangebot errichtet werden. Grundsätzlich gilt es zu gewährleisten, dass die 
zentralen Beratungsmöglichkeiten für die Senioren aus allen Gemeinden einer Verwal-
tungsgemeinschaft gut erreichbar sind. Die folgende Tabelle zeigt die Beratungsange-
bote aufgeteilt nach der Größe der einzelnen Gemeinden. 
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Tab. 3.3:  Übersicht über die Beratungsangebote in den Gemeinden  

Gemeinde 
Bevölke-
rung ab 

65 Jahren 

Beratungs- 
und Informa-

tionsmög-
lichkeiten 

Seniorenbeirat/-beauftragte 

Beirat Beauf-
tragter 

Bera-
tung 

Sprech-
stunde 

Vermitt-
lung 

Freizeit / 
Bildung

Bad Windsheim 2709 4 1 - -       
Neustadt a.d.Aisch 2677 4 1 1       - 

Uffenheim 1345 2 1 -   -   - 
Emskirchen 1086 2 1 -         
Markt Erlbach 965 - 1 - - -     
Scheinfeld 911 2 - 1   -   - 

Diespeck 630 1* - - - - - - 
Burgbernheim 627 1 - 1 - -   - 
Obernzenn 617 - - 1       - 
Uehlfeld 525 - - - - - - - 

Sugenheim 445 - - - - - - - 
Dietersheim 429 - - - - - - - 
Burghaslach 423 - - 1   -   - 
Neuhof a.d.Zenn 363 - - - - - - - 
Gerhardshofen 353 - - - - - - - 
Markt Bibart 351 - - - - - - - 
Ipsheim 347 - - - - - - - 
Dachsbach 322 - - 1 - -   - 
Münchsteinach 306 - - - - - - - 
Marktbergel 288 - - - - - - - 

Ergersheim 237 - - - - - - - 
Ippesheim 235 - - - - - - - 
Hagenbüchach 233 - 1 -       - 
Oberscheinfeld 231 - - - - - - - 
Wilhelmsdorf 226 - 1 -       - 
Markt Taschendorf 223 - - 1   -   - 
Gutenstetten 214 1 - - - - - - 
Markt Nordheim 211 - - - - - - - 
Baudenbach 207 - - 1 - -   - 
Trautskirchen 199 1 - - - - - - 
Simmershofen 192 - - - - - - - 
Illesheim 179 - - - - - - - 
Weigenheim 170 - - - - - - - 
Gallmersgarten 165 - - - - - - - 
Langenfeld 152 1 - 1         
Hemmersheim 147 - - - - - - - 
Gollhofen 145 - - 1 - -     
Oberickelsheim 144 - - - - - - - 

Gesamt 19.229 19 7 10 10 7 16 5 
*= in Planung 

Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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In den beiden Städten mit über 2.000 Personen ab 65 Jahren, Bad Windsheim und 
Neustadt a.d. Aisch, gibt es landkreisweit die meisten Beratungs- und Informations-
möglichkeiten für ältere Menschen. Darüber hinaus sind Seniorenbeiräte tätig, in Neu-
stadt a.d. Aisch ist zusätzlich zum Seniorenbeirat eine Seniorenbeauftragte aktiv. 
Dennoch wird für Neustadt a.d. Aisch im Rahmen der Expertenbefragung ein Hand-
lungsbedarf bezüglich Beratungsstellen und explizit der Wunsch nach einer Anlaufstel-
le für Senioren geäußert. Der Seniorenbeirat der Stadt sollte deshalb seine Aktivitäten 
und Sprechzeiten noch bekannter machen und in seiner Funktion als Dachorganisati-
on für alle Senioren noch stärker in Erscheinung treten.  
 
 

In den Gemeinden mit 750 bis unter 2.000 Personen ab 65 Jahren sind mit Aus-
nahme des Marktes Erlbach Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für die älteren 
Menschen vorhanden. In Uffenheim, Emskirchen und Markt Erlbach gibt es Senioren-
beiräte, in der Gemeinde Scheinfeld einen Seniorenbeauftragten. Mit Ausnahme des 
Marktes Erlbach sind alle Seniorenvertretungen auch beratend tätig. Da in Markt 
Erlbach keine eigenständige Beratungsstelle vorhanden ist, sollte der Seniorenbeirat 
seine Tätigkeit um Erstberatungen erweitern. Für Scheinfeld ist angesichts der Größe 
der Gemeinde die Gründung eines Seniorenbeirates zu empfehlen. So können die 
Aufgaben im Rahmen eines Gremiums verteilt werden und müssen nicht von nur ei-
nem Seniorenbeauftragten bewältigt werden. Da auch in dieser Kategorie im Rahmen 
der Expertenbefragungen ein Bedarf an Beratungsmöglichkeiten wahrgenommen wur-
de, sollte auch hier dafür Rechnung getragen werden, dass die vorhandenen Angebo-
te ausreichend bekannt sind.  
 
 

Bei den Gemeinden von 500 bis unter 750 Personen ab 65 Jahren findet Beratung 
lediglich in der Stadt Burgbernheim über das Diakoniebüro statt. Für die Verwaltungs-
gemeinschaft Diespeck ist der Aufbau von Beratungsmöglichkeiten im Fachbereich 
Sozialwesen geplant. Diese sollte so strukturiert sein, dass darüber auch die Aufgaben 
einer Seniorenvertretung abgedeckt werden können. In der Stadt Burgbernheim und 
im Markt Obernzenn gibt es Seniorenbeauftragte. Die Seniorenbeauftragten im Markt 
Obernzenn halten eine regelmäßige Sprechstunde ab und beraten ratsuchende ältere 
Menschen vor Ort. Für den Markt Uehlfeld ohne eigenständige Seniorenberatung ist 
die Gründung einer Seniorenvertretung zu empfehlen, die sich zentral um die Belange 
der älteren Menschen kümmert und als erste Ansprechpartner vor Ort ist. Da in der 
Stadt Burgbernheim der Wunsch nach mehr Beratungsmöglichkeiten geäußert wurde, 
sollte das Aufgabengebiet der Seniorenvertretung, das sich bisher auf die Vermittlung 
an weiterführende Stellen beschränkt, auf Erstberatungen ausgeweitet werden.  
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Bei den Gemeinden von 250 bis unter 500 Personen ab 65 Jahren wurden keine 
eigenständigen Beratungsstellen für Senioren angegeben. Die einzigen Seniorenver-
tretungen in dieser Kategorie sind in den Märkten Burghaslach und Dachsbach aktiv. 
Die Seniorenvertretung im Markt Burghaslach ist dabei auch beratend tätig, dies sollte 
allerdings noch bekannter gemacht werden, da im Rahmen der Expertenbefragung für 
den Markt Burghaslach der Bedarf an Seniorenberatung geäußert wurde. Um Erstbe-
ratungen und eine Unterstützung bei der Suche nach weiterführenden Hilfen für Senio-
ren möglich zu machen, ist es für Gemeinden dieser Größenordnung in der Regel als 
sehr sinnvoll, Seniorenvertretungen zu bestellen. Aus diesem Grund ist den Gemein-
den ohne eigene Seniorenvertretung eine diesbezügliche Empfehlung auszusprechen. 
Besonders in der Gemeinde Gerhardshofen sollte deren Aufgabengebiet auch Bera-
tungsleistungen einschließen, da von den befragten Experten ein diesbezüglicher Be-
darf vor Ort festgestellt wurde.  
 
 

Bei den Gemeinden bis unter 250 Personen ab 65 Jahren werden Beratungen über 
das Mehrgenerationenhaus in der Gemeinde Langenfeld angeboten, weiter hat sich 
die Gemeindeverwaltung in Trautskirchen als Beratungsstelle gemeldet. In der Ge-
meinde Gutenstetten organisiert der Arbeitskreis Ü60 regelmäßige Vorträge mit der 
anschließenden Möglichkeit zu weiterführenden Gesprächen. In zwei Gemeinden die-
ser Kategorie sind Seniorenbeiräte aktiv, vier weitere Gemeinden haben Seniorenbe-
auftragte. Dieses Engagement ist vor allem in den kleinsten Gemeinden sehr begrü-
ßenswert, da hier selbstverständlich weniger eigenständige Beratungsmöglichkeiten 
vorhanden sind bzw. Beratungen zentral über Verwaltungsgemeinschaften angeboten 
werden. Gerade deshalb spielen hinsichtlich einer Erstberatung vor Ort und einer Un-
terstützung bei der Vermittlung an weiterführende Hilfen die Seniorenvertretungen ei-
ne bedeutende Rolle und garantieren darüber hinaus für eine zentrale und strukturier-
te Organisation aller Bereiche der Seniorenarbeit.  
 
 

Zusammenfassend können somit folgende Maßnahmenempfehlungen für den Bereich 
Beratung und Information getroffen werden. 
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Tab. 3.4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Beratung und In-
formation/Öffentlichkeitsarbeit“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 
Einrichtung von Außensprechstun-
den der vorhandenen Beratungsstel-
len in kleineren und dezentral gele-
genen Gemeinden 

Vorhandene  
Beratungsstellen 

kontinuierlich 

Kontinuierliche Schulung der Senio-
renbeauftragten 

Landratsamt 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Verwaltungsgemeinschaften des 
Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Einrichten einer Beratungsmöglich-
keit für Senioren 

Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld kurzfristig 

Gewährleistung einer guten Erreich-
barkeit der Beratungsmöglichkeiten 
für die Senioren aus allen Gemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft 

Verwaltungsgemeinschaften kontinuierlich 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Erweiterung der Seniorenvertretung 
auf einen Seniorenbeirat Stadt Scheinfeld kurzfristig 

Bessere Bekanntmachung der vor-
handenen Beratungsangebote 

Anbieter von Seniorenbera-
tung und Seniorenbeiräte in 
den Gemeinden: 
- Neustadt 
- Emskirchen  
- Scheinfeld 
- Markt Burghaslach  

kontinuierlich 

Ausweitung des Tätigkeitsbereichs 
der Seniorenvertretungen auf Erstbe-
ratung 

Seniorenvertretung in den 
Gemeinden  
- Markt Erlbach 
- Burgbernheim 

kurzfristig 

Bestellung von Seniorenvertretun-
gen, die auch eine Erstberatung 
durchführen können. 

Gemeinden: 
- Uehlfeld 
- Sugenheim 
- Dietersheim 
- Neuhof 
- Gerhardshofen 
- Markt Bibart 
- Ipsheim 
- Münchsteinach 
- Marktbergel 

kurzfristig 
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4. Handlungsfeld „Gesellschaftliche Teilhabe“  
 
4.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Ein wichtiger Faktor für Lebensqualität und Selbstbewusstsein ist für alle Menschen 
die Kommunikation und der Austausch mit anderen Menschen. Während der Erwerbs- 
oder Familienphase geschieht dies häufig ohne zusätzliche Organisation allein durch 
die gemeinsamen Lebens- und Arbeitsbereiche mit anderen Menschen. Ebenso sor-
gen die Gestaltung der Freizeit durch Hobbys oder regelmäßige Aktivitäten mit 
Gleichgesinnten, z.B. durch aktive Mitgliedschaft in Vereinen oder durch ehrenamtli-
ches Engagement, für ein Eingebundensein in der Gesellschaft. Mit dem Ausstieg aus 
dem Berufsleben werden diese Faktoren immer wichtiger. Denn häufig stellt sich dann 
die Frage nach der sinnvollen Gestaltung der neu gewonnenen Zeit. Je mehr man da-
bei auf gewachsene Strukturen zurückgreifen kann, umso leichter und problemloser 
dürfte der Eintritt in diese neue Lebensphase fallen. Gleichzeitig können sich aber 
auch neue Horizonte eröffnen. Ein Beispiel dafür sind die Senioren, die nach dem Be-
rufsleben noch einmal neue Herausforderungen suchen und sich z.B. an der Universi-
tät für ein Seniorenstudium einschreiben. Auch das Entdecken neuer Länder und Kul-
turen steht für manche auf dem Plan für das Leben im „Ruhestand“. Doch all diese 
individuellen Möglichkeiten entbinden die einzelnen Landkreise und Städte nicht von 
der Aufgabe, den Senioren Einrichtungen und Angebote zur Verfügung zu stellen, die 
es ihnen ermöglichen, ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben so aktiv und so lange 
wie möglich aufrechtzuerhalten. Das kann durch das Einrichten von Mehrgeneratio-
nen- oder Bewegungsplätzen geschehen, wie es bereits einige Städte, z.B. Nürnberg 
oder Fürth, anbieten. Dort können ältere Menschen an speziellen Geräten trainieren 
und so mehrere Elemente wie körperliche Bewegung und generationsübergreifendes 
Miteinander kombinieren. Weiter verbreitet sind mittlerweile Seniorenbegegnungsstät-
ten oder Mehrgenerationenhäuser, in denen generationsübergreifende Veranstaltun-
gen und Treffen organisiert werden. Außerdem gibt es oft auch in kleineren Gemein-
den regelmäßige Seniorentreffen (Seniorenclubs, Seniorenkreise, Seniorennachmitta-
ge etc.), die entweder nur dem geselligen Beisammensein dienen oder zusätzliche 
Programmpunkte wie Vorträge, Ausflüge oder Seniorenausflüge beinhalten, geben 
den älteren Menschen ebenfalls die Gelegenheit, aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen.  
 
 

4.2 Bestand an Begegnungsmöglichkeiten für Senioren im Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Die folgende Abbildung zeigt zunächst die regionale Verteilung der Seniorenbegeg-
nungsstätten und der Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim.  
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Abb. 4.1: Seniorenbegegnungsstätten und Seniorentreffs im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim 
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4.2.1 Seniorenbegegnungsstätten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

 

Begegnungsstätten bieten in der Regel ein umfangreiches Programm, das neben prä-
ventiven Angeboten aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sport das gesellige Mitei-
nander und den generationsübergreifenden Austausch fördert. Sie sind in der Regel 
an mehreren Tagen in der Woche geöffnet und bieten häufig zusätzlich nachbarschaft-
liche Hilfen und Beratung an.  
 
Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim stehen verschiedene Begeg-
nungsstätten zur Verfügung. In der Stadt Neustadt an der Aisch gibt es unter der Trä-
gerschaft des Caritasverbandes Scheinfeld und Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad 
Windsheim ein Mehrgenerationenhaus. Hier arbeiten eine hauptamtliche sowie zwi-
schen fünf und zehn ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Das Mehrgenerationenhaus ist 
montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 09.00 Uhr bis 
12.00 Uhr geöffnet. Es versteht sich als „offener Treffpunkt und Drehscheibe für Men-
schen aller Altersstufen und jeglicher Herkunft“. Es wird neben der Möglichkeit zu ge-
selligem Beisammensein ein reichhaltiges Programm für alle Generationen geboten. 
So findet beispielsweise ein wöchentliches Gedächtnistraining statt, das von ausgebil-
deten Gedächtnistrainerinnen geleitet wird. Weiter halten SchülerInnen speziell für 
ältere Menschen Handy- und Computersprechstunden ab. An zwei Tagen in der Wo-
che können über die Taschenbuchbörse Bücher getauscht werden. Vierteljährlich be-
steht die Gelegenheit, bei einem Spielenachmittag gemeinsam alte und neue Spiele 
auszuprobieren. Ein weiterer wichtiger Einsatzbereich ist das Engagement für de-
menzkranke Menschen und deren Angehörige. Zum einen gibt es Betreuungsgruppen 
im Mehrgenerationenhaus mit angeschlossenem Hol- und Bringdienst. Zum anderen 
werden im Rahmen eines freiwilligen Helferkreises Ehrenamtliche, die die Erkrankten 
zu Hause betreuen, vermittelt. Die Schulung der ehrenamtlichen Helfer wird ebenso 
wie ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige über das Mehrgenerationenhaus 
organisiert. Darüber hinaus hat hier das Freiwilligenzentrum „Mach mit“ seinen Sitz 
und vermittelt Interessenten für ehrenamtliche Aufgaben, wie z.B. Leihgroßeltern oder 
Besuchsdienste. In diesem Zusammenhang können sich ältere Menschen als Senior-
Trainer ausbilden lassen und werden ihren Lebens- und Berufserfahrungen entspre-
chend auf einen ehrenamtlichen Einsatz vorbereitet. Weiter beraten MitarbeiterInnen 
des Mehrgenerationenhauses bei Bedarf interessierte Gemeinden beim Aufbau von 
Seniorenhilfestrukturen. Ebenfalls zum Leistungsspektrum des Mehrgenerationenhau-
ses gehört die Vermittlung von Leihomas/-opas und Babysittern. Als zusätzliches An-
gebot gibt es das Versorgungskonzept „Wohnen im Alter“. Das unterstützt und berät 
Menschen, die trotz Hilfebedürftigkeit selbständig zu Hause wohnen, durch ein umfas-
sendes Leistungsspektrum. In den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses fin-
det darüber hinaus einmal monatlich ein Trauer- und Hoffnungstreff statt.  
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Das zweite Mehrgenerationenhaus des Landkreises, die „Dorflinde Langenfeld“, befin-
det sich unter kommunaler Trägerschaft in der Gemeinde Langenfeld. Eine hauptamt-
liche Teilzeitkraft und über 15 ehrenamtliche Mitarbeiter sind für das Mehrgeneratio-
nenhaus tätig. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und donnerstags von 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr, dienstags von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Das Mehrgenerationenhaus bietet neben den Möglichkeiten 
zu geselligem Beisammensein ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Besonders 
auf ältere Menschen ausgerichtet sind der wöchentliche Bewegungstanz 60+ und der 
vierzehntägige Seniorentreff. Den Teilnehmern wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Vorträgen, Kreativ- und Sportangeboten sowie Ausflügen angeboten. Wei-
ter werden die Fragen von Senioren bezüglich Computer und Handy bei der Schulung 
neuer Medien berücksichtigt. Darüber hinaus wird bei Bedarf sowohl ein Treff für pfle-
gende Angehörige als auch eine zeitgleich stattfindende Betreuungsgruppe für die er-
krankten Menschen angeboten. Hilfebedürftige Senioren werden stundenweise zu 
Hause unterstützt und betreut. Die Schulung der ehrenamtlichen Helfer und ein mo-
natlich stattfindendes Helferkreistreffen erfolgt ebenfalls über das Mehrgenerationen-
haus. Zwischenzeitlich liegt dem Mehrgenerationenhaus eine umfangreiche Datei mit 
ehrenamtlichen Unterstützungsleistungen vor, so dass eine Vermittlung im Bedarfsfall 
unproblematisch erfolgen kann. Nach eigenen Angaben sind besonders der Fahr- und 
Besuchsdienst häufig nachgefragte Hilfen. Für das Jahr 2013 ist der Aufbau einer Ta-
gesgruppe für demenzkranke Menschen mit 12 bis 15 Plätzen geplant. 
 

Seit März 2012 steht in der Stadt Burgbernheim mit dem „ASB Stadttreff“ eine weitere 
Begegnungsstätte zur Verfügung. Mit Hilfe einer hauptamtlichen Teilzeitkraft und drei 
ehrenamtlichen Kräften wird von Montag bis Freitag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr Ge-
legenheit zum Gespräch, zum Spielen oder zum gemeinsamen Handarbeiten sein. 
Einmal wöchentlich ist eine Gymnastikstunde geplant. 
 

In Markt Erlbach werden im Laufe des Jahres 2012 weitere Begegnungsmöglichkeiten 
entstehen. Zum einen wird in das vom AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken 
neu gebauten Seniorenheim ein öffentliches Café integriert, zum anderen wird der Se-
niorenbeirat das Bürgerhaus zum Löwen, das im Oktober 2012 eingeweiht wird, zu-
künftig für Veranstaltungen nutzen.  
 

Weiter gibt es landkreisweit verschiedene Möglichkeiten für Senioren, ihre Treffen zu 
veranstalten. Diese Veranstaltungen erscheinen einzeln aufgelistet unter der Rubrik 
Seniorentreffen, da unter Seniorenbegegnungsstätten ausschließlich die Einrichtungen 
gefasst werden, die mehrmals wöchentlich zu festen Zeiten geöffnet haben. Alle ande-
ren regelmäßigen Veranstaltungen, egal ob sie wöchentlich, monatlich und seltener 
stattfinden, erscheinen unter der Rubrik Seniorentreffen. Tabellarische Übersichten 
über die einzelnen Seniorenbegegnungsstätten und über die Seniorentreffen finden 
sich im Anhang (vgl. Tab. A.4 und A.5). 
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4.2.2 Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 
Unter Seniorentreffen werden alle regelmäßigen Veranstaltungen, wie Seniorenclubs, 
Seniorenkreise, Seniorennachmittage etc., zusammengefasst. Nach dem Bayerischen 
Landesplan für Altenhilfe versteht man unter Seniorenclubs und Seniorenkreisen 
„Gruppen älterer Menschen, die sich mit gewisser Regelmäßigkeit zu gemeinsamen 
Veranstaltungen treffen. Treffpunkte können eigene Räume sein, aber auch Pfarrzen-
tren, Altentagesstätten und Gaststätten“ (Bayerisches Staatsministerium 1988, S. 64).  
 
In Abgrenzung zu den Seniorenbegegnungsstätten sind die Kriterien hier also sehr viel 
weicher gefasst. Für die Existenz eines Seniorentreffens reicht es also, wenn sich eine 
Gruppe älterer Menschen regelmäßig zu gemeinsamen Veranstaltungen trifft. Es 
muss kein festes Programm vorhanden sein und der Treffpunkt spielt hier ebenfalls 
keine Rolle. Dies macht es natürlich schwer, alle Seniorentreffen als solche zu identifi-
zieren. 
 
Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim gibt es ein fast unüberschaubares 
Angebot an Seniorentreffen. Um im Rahmen des vorliegenden Berichts einen Über-
blick über die bestehenden Veranstaltungen für Senioren bekommen zu können, wur-
den alle Informationen gesammelt, die auf die Existenz eines Seniorentreffens hinwei-
sen. Durch dieses Vorgehen konnten insgesamt 85 Seniorentreffen identifiziert wer-
den. Dabei wurden sowohl Seniorentreffen als auch Seniorennachmittage und ähnli-
che Veranstaltungen, die den Senioren regelmäßig die Möglichkeit bieten, Kontakte zu 
knüpfen bzw. aufrechtzuerhalten und damit der im Alter häufig auftretenden Verein-
samung entgegenzuwirken, mit in die Auswertung aufgenommen. Um ein differenzier-
tes, besser vergleichbares Bild der Angebotspalette zu erhalten, wurden die Veranstal-
tungen noch einmal aufgeteilt. Als Unterscheidungskriterium galt dabei die Häufigkeit 
der Veranstaltungen. So stehen auf der einen Seite 59 monatlich und häufiger stattfin-
den Veranstaltungen und auf der anderen Seite 26 seltener als einmal monatlich statt-
findenden Veranstaltungen. Die regionale Verteilung der Seniorentreffen im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim wurde bereits in Abbildung 5.1 dargestellt.  
 
Für den an weiteren Details interessierten Leser findet sich im Anhang zusätzlich eine 
nach Gemeinden gegliederte Übersicht (vgl. Tab. A.5). Diese Liste wurde aufgrund 
ihres Umfangs in folgender Abbildung nach Trägerschaft zusammengefasst. 
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Abb. 4.2: Seniorentreffen und ähnliche Veranstaltungen nach Trägerschaft  
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Wie die Abbildung zeigt, findet mit 43 Treffen mehr als die Hälfte der im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bestehenden Seniorentreffen unter evangeli-
scher Trägerschaft statt. Weiter sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim kommunale Träger mit zehn Treffen aktiv. Die katholische Kirche organisiert acht 
Seniorentreffen. Die Wohlfahrtsverbände kommen auf sieben Treffen. Die Arbeiter-
wohlfahrt richtet dabei vier Veranstaltungen aus und der Arbeiter-Samariter-Bund, das 
Bayerische Rote Kreuz und die Johanniter organisieren jeweils ein Treffen. Von priva-
ten Trägern werden sechs Treffen angeboten, vom VdK fünf Treffen. Vereine veran-
stalten drei Treffen. Unter der Restkategorie „sonstige Träger“ wurden je ein Treffen 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Landsmannschaft Schlesien sowie 
ein jährlicher Seniorennachmittag, der von der evangelischen und katholischen Kirche 
Hemmersheim zusammen organisiert wird, subsummiert.  
 
Die folgende Abbildung zeigt, in welchem Turnus die Seniorentreffen im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim stattfinden. 
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Abb. 4.3: Seniorentreffen nach Häufigkeit der Treffen  
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Wie die Abbildung zeigt, finden 48 Treffen, und damit über der Hälfte der Seniorentref-
fen, einmal monatlich statt. Fünf Veranstaltungen werden einmal wöchentlich, sechs 
Veranstaltungen zwei- bis dreimal monatlich angeboten. Mehrmals jährlich finden 15 
Veranstaltungen statt. Elf Seniorentreffen werden einmal jährlich organisiert. 
 
Die Teilnehmerzahlen der Seniorentreffen reichen von kleineren Gruppen ab sechs 
Personen bis zu größeren Kreisen mit einigen 100 Personen. Diese Größenordnungen 
bilden jedoch die Ausnahme und werden meist nur bei saisonalen Anlässen wie Weih-
nachtsfeiern, Sommerfesten oder Faschingsveranstaltungen erreicht. Die größte ge-
meldete Veranstaltung ist mit 750 Teilnehmern der einmal jährlich stattfindende „Tag 
der Senioren“ in der Stadt Bad Windsheim. Die Angaben bezüglich der Teilnehmerzahl 
werden in der folgenden Abbildung graphisch dargestellt werden.  
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Abb. 4.4: Seniorentreffen nach Teilnehmerzahl  
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Wie die Abbildung zeigt, bestehen mehr als die Hälfte der Seniorentreffen im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim aus 20 bis unter 40 Personen. Fast ein 
Viertel der Seniorentreffen kommt auf eine Teilnehmerzahl von weniger als 20 Perso-
nen. Eine Teilnehmerzahl zwischen 40 bis unter 60 haben knapp 13% der Senioren-
treffen. Weitere 7% der Treffen finden mit 60 bis unter 100 Personen statt. Die Veran-
staltungen mit über 100 Personen nehmen mit 2,4% nur einen geringen Prozentsatz 
ein. Im Durchschnitt nehmen 40 Personen an den Seniorentreffen teil. Bezogen auf 
die Treffen, die mindestens einmal monatlich stattfinden, ergibt sich ein Besucher-
durchschnitt von 18 Personen. 
 
Insgesamt nehmen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim fast 3.400 Be-
sucher an den regelmäßigen Treffen der Seniorenkreise teil. Auf die ältere Bevölke-
rung ab 65 Jahren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim übertragen, 
liegt der Anteilswert damit bei fast 18%. Bezogen auf die Veranstaltungen, die mindes-
tens einmal monatlich stattfinden, ergibt sich ein Anteilswert knapp 8%. 
 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 50

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Teilnehmer von Seniorentreffen auf die ein-
zelnen Gemeinden des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim verteilen. 
Die blauen Balken stehen für die mindestens einmal monatlich stattfindenden Treffen, 
die gelben Balken für die seltener stattfindenden Treffen.  
 
 
Abb. 4.5: Teilnehmer von Seniorentreffen nach Gemeinden  
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Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich in der Stadt Bad Windsheim die größte Teilneh-
merzahl mit insgesamt 985 Teilnehmern. Die hohe Teilnehmerzahl ist hauptsächlich 
auf den Tag der Senioren mit 750 gemeldeten Teilnehmern zurückzuführen. Dahinter 
folgt die Stadt Neustadt a.d. Aisch mit insgesamt 332 Teilnehmern, hier findet zweimal 
jährlich ein Seniorennachmittag mit 230 Personen statt. Betrachtet man nur die monat-
lich stattfindenden Treffen, kommen Bad Windsheim, Emskirchen, Neustadt a.d. Aisch 
und Uffenheim auf jeweils über 100 Teilnehmer. Die geringsten Teilnehmerzahlen ins-
gesamt ergeben sich in Markt Bibart und Münchsteinach, für die nur ein einmal monat-
lich stattfindendes Treffen mit 15 Teilnehmern gemeldet wurde. Für die Gemeinde 
Hagenbüchach wurde überhaupt keine Veranstaltung gemeldet. 
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Da die Gemeinden im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim sehr unter-
schiedliche Bevölkerungszahlen aufweisen, ist es zur Beurteilung des Stellenwertes, 
den die Seniorentreffen in den einzelnen Gemeinden einnehmen, notwendig, die Teil-
nehmerzahl in Relation zur entsprechenden Zielgruppe zu sehen. Als Zielgruppe von 
Seniorentreffen wird in der Regel die Bevölkerung ab 65 Jahren gesehen. In folgender 
Abbildung wird deshalb die Teilnehmerzahl auf diese Bevölkerungsgruppe bezogen, 
um den Nutzungsgrad der bestehenden Seniorentreffen in den einzelnen Gemeinden 
darstellen zu können. Um Mehrfachnennungen weitgehend auszuschließen, werden 
dabei nur die mindestens einmal monatlich stattfindenden Treffen berücksichtigt. 
 
 
Abb. 4.6: Nutzungsgrad der mindestens einmal monatlich stattfindenden Seni-

orentreffen in den einzelnen Gemeinden  
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Wie die Abbildung zeigt, unterscheidet sich der Nutzungsgrad der bestehenden Senio-
rentreffen in den einzelnen Gemeinden im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim sehr stark. Der durchschnittliche Nutzungsgrad liegt bei den mindestens 
einmal monatlich stattfindenden Treffen bei 7,9%. In 22 Gemeinden ist der Nutzungs-
grad bei den monatlich stattfindenden Treffen überdurchschnittlich. Für acht Gemein-
den wurde kein monatlich stattfindendes Treffen gemeldet. 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 52

Über diese gemeldeten Freizeitangebote hinaus existieren im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim selbstverständlich noch sehr viele andere Freizeitangebote für 
ältere Menschen, die allerdings … 

• ... keiner der ausgewerteten Kategorien zuzuordnen sind 
• ... nur in unregelmäßigen Abständen angeboten werden 
• ... nur zu bestimmten Anlässen (z.B. Weihnachten) stattfinden 
 

Diese konnten zwar im Rahmen der Bestandserhebung nicht alle mit einbezogen wer-
den, die dargestellten Einrichtungen bieten jedoch trotzdem einen guten Überblick 
über das Angebot an Begegnungsmöglichkeiten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim. 
 
 
4.2.3 Seniorenausflugsangebote für Senioren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch 

– Bad Windsheim  
 
Im Folgenden soll ergänzend zu den Begegnungsmöglichkeiten ein Überblick über das 
Angebot an Seniorenausflügen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
gegeben werden. Dabei werden ausschließlich die Ausflüge berücksichtigt, die in der 
Bestandserhebung als eigenständiges Angebot gemeldet wurden. Sie sind in Tabelle 
A.6 im Anhang noch einmal einzeln aufgelistet. Ausflüge, die gelegentlich im Rahmen 
eines Seniorentreffens durchgeführt werden, erscheinen in Tabelle A.5 unter dem 
Programm der einzelnen Treffen. Die folgende Abbildung zeigt zunächst die regionale 
Verteilung der Seniorenausflüge im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim.  
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Abb. 4.7: Seniorenausflugsangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim 
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Ähnlich wie bei den Seniorentreffen soll auch das Angebot an Seniorenausflügen et-
was näher betrachtet werden. Die folgende Abbildung informiert zunächst darüber, 
welche Träger im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim wie viele der insge-
samt 51 Ausflugsangebote durchführen. 
 
 
Abb. 4.8: Seniorenausflugsangebote nach Trägerschaft  
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Wie die Abbildung zeigt, nehmen evangelische Träger mit 20 Angeboten den größten 
Stellenwert ein. Danach folgt der VdK mit acht Angeboten. Sechs Seniorenausflugs-
angebote werden von der katholischen Kirche organisiert. Kommunale Trägern und 
Wohlfahrtsverbände bieten je fünf Seniorenausflüge an. Dabei werden zwei Senioren-
ausflugsangebote vom Bayerischen Roten Kreuz und jeweils eines von der Arbeiter-
wohlfahrt, dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Diakonischen Werk organisiert. Von 
Vereinen werden vier Seniorenausflüge und unter privater Trägerschaft werden drei 
Seniorenausflüge angeboten. Über die Häufigkeit der gemeldeten Seniorenausflüge 
informiert die folgende Abbildung.  
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Abb. 4.9: Seniorenausflugsangebote nach Häufigkeit der Treffen  
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Wie die Abbildung zeigt, finden mit 37 Seniorenausflugsangeboten fast drei Viertel 
„ein- bis zweimal jährlich“ statt. An elf Angeboten können die älteren Menschen mehr 
als zweimal jährlich teilnehmen. Dabei finden vier Angebote in einem Turnus von drei- 
bis viermal jährlich statt, sechs in einem Turnus von acht- bis elfmal jährlich. Drei An-
gebote werden mindestens einmal monatlich angeboten (vgl. Tab. A.6). 
 
Die folgende Abbildung gibt Aufschluss darüber, wie ältere Menschen an den Senio-
renausflügen teilnehmen. 
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Abb. 4.10: Seniorenausflugsangebote nach Teilnehmerzahl  

bis unter 20 
17,6%

20 bis unter 40
45,1%

40 bis unter 60
35,3%

60 bis unter 100
2,0%

9

23

181

Quelle: Eigene Erhebung 2012
 

 
 
Wie die Abbildung zeigt, nehmen an 45% der Seniorenausflüge im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim 20 bis unter 40 Personen teil. Mehr als ein Drittel der Se-
niorenausflüge haben 40 bis unter 60 Teilnehmer. An knapp 18% der Angebote neh-
men weniger als 20 Teilnehmer teil. Ein Seniorenausflug kommt auf eine Teilnehmer-
zahl von 60 Personen. Im Durchschnitt nutzen das Seniorenausflugsangebot im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 31 Personen pro Seniorenausflug. 
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4.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Handlungs-
feld „Gesellschaftliche Teilhabe“ 

In Bezug auf das Handlungsfeld „Gesellschaftliche Teilhabe“ ergaben sich im Rahmen 
der durchgeführten Befragungen bei den Praktikern im Bereich der Seniorenhilfe und 
bei den Gemeindevertretern folgende Einschätzungen. Die nachfolgenden Abbildun-
gen zeigen wahrgenommene Defizite sowohl für den Bereich „Freizeitangebote für 
Senioren“ als auch für den Bereich „Seniorenbegegnungsstätten“. 
 
 
Abb. 4.11: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf „Freizeitangebote 
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Freizeitangebote für Senioren vermissen 22% der Vertreter der Einrichtungen der Se-
niorenhilfe im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim sowohl auf Landkreis- 
als auch auf Gemeindeebene. Die Gemeindevertreter nehmen diesbezüglich zu einem 
größeren Anteil ein Defizit wahr, fast die Hälfte auf Landkreisebene und 39% auf Ge-
meindeebene. Insgesamt betrachtet bedeutet das, dass bezüglich der Freizeitangebo-
te für Senioren 33% der befragten Experten einen Verbesserungsbedarf auf Land-
kreisebene und 31% auf Gemeindeebene feststellen. 
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Abb. 4.12: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf „Seniorenbegeg-
nungsstätten“ 

30% 30% 29%

26%

29%
31%

Anbietervertreter Gesamt Gemeindevertreter
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Landkreisebene Gemeindeebene

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Prozent

 
 
 
Bezüglich der Begegnungsstätten nehmen Vertreter der Einrichtungen der Senioren-
hilfe auf Landkreisebene zu 30% und auf Gemeindeebene zu 26% einen Verbesse-
rungsbedarf wahr. Die Vertreter der Gemeinde geben auf Landkreisebene zu 29% 
Defizite an und äußerten zu 31% ein Bedürfnis nach mehr Begegnungsmöglichkeiten 
in den einzelnen Gemeinden. Insgesamt betrachtet wünschen sich die Experten zu 
30% mehr Seniorenbegegnungsstätten auf Landkreisebene und zu einem etwas ge-
ringeren Anteil von 29% mehr Begegnungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene. 
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4.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Gesellschaftli-
che Teilhabe“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 

Im Rahmen der Bestandserhebung wurden für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim drei Seniorenbegegnungsstätten, 59 mindestens einmal monatlich 
stattfindende Treffen, 26 seltener stattfindende Veranstaltungen und 51 Ausflugsan-
gebote angegeben. Bei einem quantitativen Vergleich mit anderen Landkreisen, für die 
das MODUS-Institut seniorenpolitische Gesamtkonzepte erstellt hat, liegt das Begeg-
nungsangebot damit im Durchschnitt. Für das Ausflugsangebot ergibt sich ein unter-
durchschnittlicher Wert. Im Rahmen der Expertenbefragungen empfinden knapp ein 
Drittel der Befragten ein Defizit bezüglich der Freizeitangebote für Senioren, rund 30% 
sehen einen Verbesserungsbedarf bei Seniorenbegegnungsstätten. Die Gründe hier-
für können vielfältig sein und müssen differenziert betrachtet werden. Dazu ist es not-
wendig, die Gemeinden des Landkreises in Bezug auf das Handlungsfeld „Gesell-
schaftliche Teilhabe“ einer Kategorisierung zu unterziehen. Vorab seien noch einige 
grundsätzliche Anregungen genannt, die sich im Laufe der mehrjährigen Erfahrungen 
des Bamberger Forschungsverbunds als relevant erwiesen haben. 
 
 

Als erste wichtige Voraussetzung muss gewährleistet werden, dass sich die älteren 
Menschen problemlos über die einzelnen Veranstaltungen informieren können. Die 
Ankündigung der Veranstaltungen in den Amtsblättern der Gemeinden ist ein bewähr-
tes und vielerorts praktiziertes Verfahren. Die meisten Gemeinden veröffentlichen ihre 
Veranstaltungen ebenfalls auf ihren Homepages im Internet und nennen örtliche An-
sprechpartner und Einrichtungen. Auch hier gilt es sicherzustellen, dass die Informati-
onen für die älteren Menschen gut abzurufen sind. Ein sehr effektives Instrument ist in 
vielen Landkreisen ein überregionaler Seniorenwegweiser, der neben den Ansprech-
partnern und Veranstaltern auf Gemeinde- und Landkreisebene allgemeine Informati-
onen zu Einrichtungen der Seniorenhilfe und zu relevanten Themen, wie Pflege, Woh-
nen im Alter oder Rechtsfragen, gibt. 
 
 

Ebenso wird häufig deutlich, dass sich besonders jüngere Senioren der Zielgruppe von 
Seniorenveranstaltungen noch nicht zugehörig fühlen. Diese Senioren wollen mit ei-
nem attraktiven und anspruchsvollen Programm überzeugt werden. Denn gerade die-
se Altersgruppe sollte für die offene Seniorenhilfe gewonnen werden. Zum einen er-
weitert sie den Teilnehmerkreis und so auch den Bekanntheitsgrad der einzelnen Tref-
fen. Zum anderen können gerade jüngere Senioren aufgrund ihres Alters selbst wich-
tige Beiträge zur Gestaltung und Organisation von Veranstaltungen leisten. Das kann 
durch inhaltliche Gestaltung in Form von Vorträgen oder Kreativangeboten genauso 
geschehen wie durch die Betreuung der älteren Senioren während der Veranstaltun-
gen.  
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Weiter gilt es grundsätzlich zu beachten, dass die Nutzung der Seniorenveranstaltun-
gen auch von einer problemlosen Erreichbarkeit abhängt und über Fahr- und Begleit-
dienste unter Umständen erhöht werden kann. Davon profitieren nicht nur weiter ent-
fernt wohnende oder gehbehinderte ältere Menschen, auch Senioren aus kleineren 
Gemeinden mit einem weniger umfangreichen Veranstaltungsprogramm wird so die 
Gelegenheit geboten, ohne größere Mühen an Seniorentreffen teilzunehmen.  
 
 

Eine enge Vernetzung der verschiedenen Träger untereinander erleichtert oft die Or-
ganisation der Veranstaltungen und reduziert Kosten und Mühen. Grundsätzlich wich-
tig ist es, eine breite Nutzung von Seniorenveranstaltungen nicht an Verbands- oder 
Vereinsgrenzen scheitern zu lassen. Mögliche Hemmschwellen sollten abgebaut wer-
den und etwaiges Konkurrenzdenken sollte vermieden werden. 
 
 

Da sich die Angebotspalette in der Regel auf Gemeindeebene sehr unterschiedlich 
verteilt, ist es zusätzlich zu einem landkreisübergreifenden Vergleich notwendig, die 
vorhandenen Angebote auf Gemeindeebene zu betrachten. Um einen interkommuna-
len Vergleich durchführen zu können, werden diejenigen Gemeinden miteinander ver-
glichen, die bezüglich der Zahl der älteren Bevölkerung gleiche Größenordnungen 
aufweisen. Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich die Begegnungsmöglichkeiten 
auf die einzelnen Gemeinden aufteilen. 
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Tab. 4.1: Übersicht über die Begegnungsmöglichkeiten in den Gemeinden  

Gemeinde 
Bevölke-
rung ab 

65 Jahren 

Begegnungsmöglichkeiten 

Seniorenbe-
gegnungsstätten 

Seniorentreffen  
mind. einmal im 
Monat / seltener 

Seniorenausflüge
Angebote/Ausflüge 

pro Jahr 

Bad Windsheim 2709 - 7/2 5/20 
Neustadt a.d.Aisch 2677 1 6/1 6/28 
Uffenheim 1345 - 3/- 2/8 
Emskirchen 1086 - 3/- 3/30 
Markt Erlbach 965 * * 3/1 3/4 
Scheinfeld 911 - 2/- 4/17 
Diespeck 630 - -/1 1/1 
Burgbernheim 627 1 2/1 2/2 
Obernzenn 617 - 1/- 1/1 
Uehlfeld 525 - 2/- 1/2 
Sugenheim 445 - 2/- 1/6 
Dietersheim 429 - -/1 1/1 
Burghaslach 423 - 4/2 3/5 
Neuhof a.d.Zenn 363 - 2/- 2/4 
Gerhardshofen 353 - 1/- -/- 
Markt Bibart 351 - 1/- 1/1 
Ipsheim 347 - 1/- 1/1 
Dachsbach 322 - 2/- -/- 
Münchsteinach 306 - 1/- 1/1 
Marktbergel 288 - 1/1 -/- 
Ergersheim 237 - -/3 -/- 
Ippesheim 235 - 2/- -/- 
Hagenbüchach 233 - -/- -/- 
Oberscheinfeld 231 - 2/1 1/1 
Wilhelmsdorf 226 - 1/- -/- 
Markt Taschendorf 223 - 1/1 -/- 
Gutenstetten 214 - -/1 2/2 
Markt Nordheim 211 - 1/2 -/- 
Baudenbach 207 - -/2 -/- 
Trautskirchen 199 - 2/- 2/3 
Simmershofen 192 - 1/- 1/3 
Illesheim 179 - 1/- 1/5 
Weigenheim 170 - 1/- 1/1 
Gallmersgarten 165 - 1/- 1/6 
Langenfeld 152 1 1/1 2/3 
Hemmersheim 147 - -/4 -/- 
Gollhofen 145 - 1/- 1/4 
Oberickelsheim 144 - -/1 1/1 

Gesamt 19.229 3 59/26 51/161 

* = in Planung 

Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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Die erste Kategorie bilden die Gemeinden mit mehr als 2.000 Personen ab 65 Jah-
ren. In beiden Städten, sowohl in Bad Windsheim als auch in Neustadt a. d. Aisch, 
gibt es vielfältige Angebote für die älteren Menschen. Es werden jeweils mehrfach 
monatlich Veranstaltungen angeboten. Darüber hinaus organisiert der Seniorenrat in 
Bad Windsheim einmal jährlich einen Tag der Senioren, an dem über 700 Senioren 
teilnehmen. In der Stadt Neustadt a. d. Aisch wird vom Seniorenbeirat zweimal jährlich 
ein Seniorennachmittag mit über 200 Teilnehmern veranstaltet. In der Stadt Neustadt 
a. d. Aisch befindet sich zusätzlich das Mehrgenerationenhaus des Caritasverbandes. 
Das Seniorenausflugsangebot ist besonders in der Stadt Neustadt a.d. Aisch sehr viel-
fältig. Da für die Stadt Neustadt a.d. Aisch über die Expertenbefragung dennoch ein 
Defizit an Begegnungsmöglichkeiten geäußert wurde, ist es notwendig, das Angebot 
noch stärker in das Bewusstsein der älteren Menschen zu rücken. Dadurch kann auch 
der Nutzungsgrad erhöht werden, der bislang eher niedrig ist. 
 
 

Alle Gemeinden mit 750 bis unter 2.000 Personen ab 65 Jahren organisieren Ver-
anstaltungen und Seniorenausflüge für Senioren. Dabei finden bis auf eine zweimal 
jährlich stattfindende Veranstaltung in Markt Erlbach alle Treffen einmal im Monat 
statt. Im Rahmen der Expertenbefragung gaben die Gemeindevertreter sowohl der 
Märkte Emskirchen und Markt Erlbach als auch der Stadt Scheinfeld einen Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Begegnungsmöglichkeiten an. Hier sollte sichergestellt 
werden, dass die vorhandenen Seniorentreffen einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
sind. In allen Gemeinden ist eine Seniorenvertretung aktiv, die die Öffentlichkeitsarbeit 
und Vernetzung der einzelnen Träger koordinieren könnte. In allen vier Gemeinden 
dieser Kategorie werden Seniorenausflüge organisiert, in Uffenheim, Markt Emskir-
chen und in Scheinfeld finden auch Seniorenwanderungen statt.  
 
 

In allen Gemeinden mit 500 bis unter 750 Personen ab 65 Jahren finden Senioren-
treffen und Seniorenausflüge statt. In der Stadt Burgbernheim befindet sich mit dem 
Stadttreff eine der drei Begegnungsstätten des Landkreises. Zudem wurde für die 
Stadt Burgbernheim die größte Anzahl an Seniorentreffen und -ausflügen für diese 
Kategorie gemeldet. In den Gemeinden Diespeck und Obernzenn werden die Treffen 
über die evangelische Kirche angeboten, der Nutzungsgrad liegt in beiden Fällen un-
ter dem Durchschnitt. Hier kann eine Erweiterung des Angebotes sinnvoll sein, um 
den Nutzerkreis auszuweiten. In der Gemeinde Obernzenn könnte dies über die Seni-
orenbeauftragten abgewickelt werden. 
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Auch unter den Gemeinden mit 250 bis unter 500 Personen ab 65 Jahren bieten 
alle Seniorentreffen an. Mit Ausnahme der Gemeinde Dietersheim können die Senio-
ren in allen Gemeinden dieser Kategorie mindestens einmal monatlich an Veranstal-
tungen teilnehmen. In Dietersheim organisiert die evangelische Kirche neunmal im 
Jahr einen Seniorennachmittag. Da der Nutzungsgrad allerdings sehr gering ist, wird 
darüber hinaus ein zusätzliches Angebot empfohlen. Die Gemeindevertreter der Ge-
meinden Burghaslach und Markt Bibart äußerten im Rahmen der Expertenbefragung 
den Wunsch nach einer Verbesserung im Bereich Begegnungsmöglichkeiten. Im 
Markt Bibart wurde ein wöchentliches Treffen mit nur 15 Teilnehmern über die katholi-
sche Kirche gemeldet. Da dieser Nutzungsgrad sehr niedrig ist, sollte das Angebot 
erweitert werden. Gleiches gilt auch für Münchsteinach, dort findet ebenfalls nur über 
die evangelische Kirche ein monatliches Angebot mit 15 Teilnehmern statt. Im Markt 
Burghaslach wurden für diese Kategorie mit Abstand die meisten Angebote gemeldet, 
die von unterschiedlichen Trägern angeboten werden. Diese Treffen müssen dement-
sprechend noch bekannter gemacht werden. Für die Gemeinden Gerhardshofen, 
Dachsbach und Marktbergel wurden keine Seniorenausflugsangebote gemeldet. Hier 
sollte den Senioren, wie auch in den anderen vergleichbar großen Gemeinden dieser 
Kategorie, zumindest ein Angebot zur Verfügung stehen.  
 
Auch in den meisten der kleinsten Gemeinden mit weniger als 250 Personen ab 65 
Jahren werden regelmäßig Seniorentreffen und -ausflüge organisiert. In der Gemein-
de Langenfeld steht das zweite Mehrgenerationenhaus des Landkreises und bietet 
den älteren Menschen ein vielfältiges Programm. In den Gemeinden ohne monatliche 
Treffen werden zumeist mehrfach jährlich Veranstaltungen angeboten. Bei Gemeinden 
ohne eigenständiges Seniorenausflugsangebot können bei Bedarf Seniorenausflüge 
im Rahmen der Seniorentreffen organisiert werden. Einzig für die Gemeinde 
Hagenbüchach wurde weder ein Seniorentreffen noch ein Seniorenausflugsangebot 
gemeldet. Das wurde auch von den befragten Gemeindevertretern als Defizit festge-
stellt, deshalb ist der Aufbau zumindest eines Seniorentreffens zu empfehlen, über 
das auch gelegentliche Ausflüge und sportliche Aktivitäten organisiert werden können. 
Der Seniorenbeirat könnte dabei die Koordination übernehmen. Für die Gemeinden 
Oberscheinfeld, Markt Taschendorf, Gutenstetten, Baudenbach und Oberickelsheim 
wurde über die befragten Gemeindevertreter ebenfalls das Bedürfnis nach mehr Be-
gegnungsmöglichkeiten wahrgenommen. In den Gemeinden Oberscheinfeld und 
Markt Taschendorf müssen die vorhandenen Veranstaltungen deshalb noch bekannter 
gemacht werden. In den Gemeinden Gutenstetten, Baudenbach und Oberickelsheim 
sollte das Angebot auf eine monatliche Veranstaltung ausgeweitet werden.  
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Tab. 4.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Gesellschaftliche 
Teilhabe“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Intensive Öffentlichkeitsarbeit für die 
Veranstaltungen der Seniorenhilfe - Landratsamt  

Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim 

- Träger von Senio-
renveranstaltungen 
in den einzelnen 
Gemeinden 

kontinuierlich 

Schaffung von attraktiven Angebote für 
jüngere Senioren 
Organisation und Vermittlung von Fahr- 
und Begleitdiensten zu Veranstaltungen 
der Seniorenhilfe  
Gute Vernetzung über die Gemeinde-
grenzen hinweg 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim

Initiieren eines Begegnungsangebotes 
mit gelegentlichem Ausflugsangebot 

Seniorenbeirat der 
Gemeinde 
Hagenbüchach 

kurz- bis  
mittelfristig 

Erweiterung des Angebotes an Begeg-
nungsmöglichkeiten 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Diespeck   
- Obernzenn  
- Dietersheim 
- Markt Bibart 
- Münchsteinach 
- Gutenstetten 
- Baudenbach 
- Oberickelsheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Bessere Bekanntmachung der vorhan-
denen Begegnungsangebote 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Neustadt a.d. Aisch 
- Emskirchen  
- Markt Erlbach 
- Scheinfeld 
- Markt Burghaslach  
- Oberscheinfeld 
- Markt Taschendorf 

kurzfristig 

Erweiterung des Ausflugsangebotes, 
gegebenenfalls durch das Angebot von 
Seniorenwanderungen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Gerhardshofen 
- Dachsbach 
- Marktbergel 

kurz-  
bis  

mittelfristig 
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5. Handlungsfeld „Präventive Angebote“  
 
5.1 Handlungsfeld „Präventive Angebote im Bereich Seniorensport“ 
 
5.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Im Rahmen der Angebotspalette für Senioren nimmt die Gesundheitserhaltung und  
-förderung einen wichtigen Platz ein. Basis für eine selbstbestimmte, aktive Gestaltung 
dieses Lebensabschnittes sind körperliche Fitness und Wohlbefinden. Neben einer 
gesunden Lebensweise mit den entsprechenden Ernährungsgewohnheiten spielen 
dabei regelmäßige sportliche Betätigungen eine wichtige Rolle. Denn eine gute Fit-
ness wirkt sich auf den verschiedensten Ebenen positiv aus. So wird zum einen der 
Körper trainiert und beispielsweise das Herz-Kreislauf-System oder auch Muskulatur, 
Gelenke und Knochen gestärkt. Zum anderen strahlt das Gefühl von Fitness und Akti-
vität auch positiv auf die Lebenseinstellung und den Alltag aus. Gerade für ältere 
Menschen ist Sport eine sehr gute Rückmeldung über die vorhandene Leistungsfähig-
keit und Belastbarkeit. Zudem fördert gemeinsame sportliche Aktivität das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Geselligkeit im Alter. Beides sind sehr wichtige 
Faktoren, um einer Vereinsamung oder passiven Lebenseinstellung entgegenzuwir-
ken. Seniorensport ist damit ein essentieller Bereich im Präventivsektor der Senioren-
hilfe.  
 
Besonders empfehlenswert für Senioren sind Sportarten, die die Beweglichkeit ver-
bessern. Dazu gehören beispielsweise gymnastische Übungen, wie Rückengymnastik 
oder auch Wassergymnastik. Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder Wal-
king/Nordic Walking steigern die Ausdauer. Aber auch Entspannungskurse wie Yoga 
oder Pilates sind besonders für ältere Menschen eine Möglichkeit, neue Energie zu 
tanken. Die Senioren haben zum einen die Möglichkeiten, an den für alle Altersgrup-
pen zugänglichen Angeboten z.B. in Vereinen oder Fitnessclubs teilzunehmen. Teil-
weise können Kurse im Zusammenhang mit einem Präventionsprogramm der Kran-
kenkassen wahrgenommen werden. Zum anderen gibt es in vielen Sportvereinen spe-
zielle Übungsstunden für Senioren und auch die Volkshochschulen bieten Gymnastik- 
und Entspannungskurse oder Tanz für Senioren an. Häufig werden darüber hinaus 
innerhalb von Seniorentreffen oder in Begegnungsstätten sportliche Programmange-
bote eingebaut.  
 
 
5.1.2 Bestand an Seniorensportangeboten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim   
 

Im Folgenden wird untersucht, welche seniorenspezifischen Sportangebote im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim vorhanden sind und inwieweit sie den Be-
darf für die älteren Menschen abdecken. Die folgende Abbildung zeigt zunächst die 
regionale Verteilung der Seniorensportveranstaltungen. 
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Abb. 5.1: Seniorensportangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds- 
heim 
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Seniorensportveranstaltungen werden von sehr unterschiedlichen Trägern organisiert. 
Sie können Teil des Programms eines Seniorentreffens sein oder als eigenständiger 
Kurs angeboten werden. Im Rahmen dieser Untersuchung werden alle Angebote be-
rücksichtigt, die von den einzelnen Gemeinden als gesonderte Sportveranstaltungen 
gemeldet wurden. Insgesamt sind dies 29 Sportangebote für Senioren im Landkreis.  
 
 
Abb. 5.2: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Sportart  
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Wie die Abbildung zeigt, besteht die Angebotspalette im Bereich des Seniorensports 
mit 22 Veranstaltungen hauptsächlich aus Seniorengymnastik. Dazu kommen fünf Se-
niorentanzveranstaltungen. Unter sonstige Angebote wurden je einmal Yoga und Qi 
Gong für Senioren genannt (vgl. Tab. A.7 im Anhang). Informationen darüber, welche 
Träger im Landkreis aktiv sind und wie viele Veranstaltungen von den jeweiligen Trä-
gern organisiert werden, gibt die nachstehende Abbildung. 
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Abb. 5.3: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Trägerschaft  
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Wie die Abbildung zeigt, sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim die 
Vereine mit 11 Angeboten in diesem Bereich der offenen Seniorenhilfe am stärksten 
vertreten. Dahinter folgt die Volkshochschule mit sieben Angeboten. Katholische Trä-
ger organisieren vier Veranstaltungen. Das Bayerische Rote Kreuz sowie kommunale 
und private Träger sind mit je zwei regelmäßigen Angeboten im Landkreis aktiv. Eine 
Veranstaltung wird von der Krankenkasse AOK organisiert (vgl. Tab. A.7). Bezüglich 
des Turnus der Angebote zeigt sich folgendes Bild.  
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Abb. 5.4: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Häufigkeit  
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Wie die Abbildung zeigt, werden 17 Sportgruppen mindestens einmal wöchentlich an-
geboten. Die Qi Gong-Veranstaltung findet sogar zweimal in der Woche statt. Sieben 
Angebote finden zwei- bis dreimal monatlich statt. Fünf Veranstaltungen werden ein-
mal monatlich angeboten. 
 
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Teilnehmerzahlen der Senioren-
sportveranstaltungen. 
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Abb. 5.5: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Teilnehmer-
zahl  
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Die Teilnehmerzahlen reichen von 6 bis 50 Personen. Fast 60% der Veranstaltungen 
bestehen aus einer Gruppengröße von unter 20 Personen. Knapp ein Viertel der Ver-
anstaltungen hat eine Teilnehmerzahl von 20 bis unter 40 Personen. An fünf Veran-
staltungen nehmen mehr als 40 Personen teil. Im Durchschnitt nehmen je Veranstal-
tung rund 22 Senioren teil. Addiert man alle angegebenen Werte zu den Teilnehmern 
auf, kommt man im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auf 628 Perso-
nen, die an Seniorensportveranstaltungen teilnehmen. Auf die Gesamtheit der Men-
schen ab 65 Jahren im Landkreis bezogen, resultiert daraus für den Bereich des Seni-
orensportes ein Nutzungsgrad von 3,3%. Bei diesem Nutzungsgrad sind natürlich we-
der die Senioren berücksichtigt, die an speziellen Tanzveranstaltungen zu bestimmten 
Festen, wie z.B. Fasching, teilnehmen, noch die älteren Menschen, die sich an den im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bestehenden generationsübergrei-
fenden Vereinssportgruppen beteiligen. 
 
Ähnlich wie bei den Seniorentreffen informiert folgende Abbildung zunächst wieder 
darüber, wie viele Senioren in den einzelnen Gemeinden an den Seniorensportgrup-
pen teilnehmen.  
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Abb. 5.6:  Teilnehmer von Seniorensportgruppen nach Gemeinden  
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Die größte Teilnehmerzahl im Bereich des Seniorensports ergibt sich in Markt Erlbach 
mit 80 Teilnehmern, gefolgt von der Stadt Bad Windsheim mit 69 Teilnehmern. Die 
geringsten Teilnehmerzahlen zeigen sich in der Gemeinde Dietersheim mit nur sechs 
Personen. Für 18 Gemeinden wurden keine Seniorensportangebote gemeldet. 
 
In folgender Abbildung wird die Teilnehmerzahl wiederum auf die Bevölkerung ab 65 
Jahren bezogen, um eine Aussage über den Nutzungsgrad im Bereich des Senioren-
sports treffen zu können. 
 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 72

Abb. 5.7:  Nutzungsgrad im Bereich des Seniorensports nach Gemeinden  
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Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich in der Gemeinde Langenfeld im Bereich des Seni-
orensports mit 21,1% der höchste Wert, gefolgt von der Gemeinde Gutenstetten mit 
18,7%. Insgesamt 13 Gemeinden liegen zum Teil deutlich über dem Landkreisdurch-
schnitt von 3,3%. In 25 Gemeinden ergeben sich unterdurchschnittliche Werte für den 
Bereich des Seniorensports. Darunter befinden sich auch die 18 Gemeinden, in denen 
überhaupt keine Sportveranstaltungen für ältere Menschen gemeldet wurden. 
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5.1.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Handlungs-
feld „Präventive Angebote im Bereich Seniorensport“ 

 
In Bezug auf das Handlungsfeld “Präventive Angebote im Bereich Seniorensport“ 
ergab sich bei den Praktikern im Bereich der Seniorenhilfe und bei den Gemeindever-
tretern folgendes Bild.  
 
 
Abb. 5.8: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf “Präventive Ange-

bote im Bereich Seniorensport“ 
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Einen Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Sportangebote für Senioren sehen 17% 
der Vertreter der Einrichtungen der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – 
Bad Windsheim sowohl auf Landkreis- als auch auf Gemeindeebene. 41% der Ge-
meindevertreter sehen auf Landkreisebene und 31% auf Gemeindeebene ein Defizit. 
Insgesamt betrachtet bedeutet das, dass 28% der Experten einen Verbesserungsbe-
darf bezüglich der Sportgebote für Senioren auf Landkreisebene und 25% auf Ge-
meindeebene feststellen. 
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5.1.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Präventive An-
gebote im Bereich Seniorensport“ und Maßnahmenempfehlungen für den 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 

Im Bereich des Seniorensports wurden im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim 29 regelmäßige Angebote angegeben, an denen rund 600 ältere Men-
schen teilnehmen. Auf die Gesamtheit der Menschen ab 65 Jahren im Landkreis be-
zogen entspricht das einem Nutzungsgrad von 3,3%. Bei einer Gegenüberstellung mit 
den Vergleichswerten anderer Landkreise, für die das MODUS-Institut ein seniorenpoli-
tisches Gesamtkonzept erstellt hat, resultiert diesbezüglich ein unterdurchschnittlicher 
Nutzungsgrad. Das verwundert nicht angesichts der Tatsache, dass von der Hälfte der 
insgesamt 38 Gemeinden keine Sportangebote gemeldet wurden. 
 
Bevor die Gemeinden ihrer Größe nach einer differenzierten Bewertung unterzogen 
werden, um auf kleinräumiger Ebene auf Verbesserungen hinweisen zu können, wer-
den noch einige grundsätzliche Empfehlungen vorweggeschickt, die sich im Laufe der 
mehrjährigen Begutachtungspraxis des Bamberger Forschungsverbundes ergeben 
haben.  
 
Für ältere Menschen ist es wichtig, ohne größere Hürden sportlich aktiv sein zu kön-
nen. Vor allem in Gemeinden mit wenig organisierten Sportangeboten können die Or-
ganisatoren von Seniorentreffen diese Aufgabe mit übernehmen. So können kleinere 
gymnastische Übungen oder Tänze regelmäßig in das Programm der Seniorentreffen 
integriert werden. Weiter wäre es eine Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit Sport-
vereinen zu initiieren, indem z.B. Trainer des Vereins sportliche Übungen im Rahmen 
eines Treffens anbieten. Vor allem hinsichtlich des Zugangs zu Vereinen und anderen 
Anbietern von Sportveranstaltungen gilt es, Hemmschwellen abzubauen, um den älte-
ren Menschen eine Teilnahme zu erleichtern. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit 
vereinsinterne Veranstaltungen allen Senioren bekannt und zugänglich gemacht wer-
den können. Neben einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit könnten beispielsweise 
Schnupperkurse für Nichtmitglieder organisiert werden, die einer Vereinsaufnahme 
vorausgehen. Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass die vorhandenen An-
gebote ausreichend bekannt sind. Dazu gehört auch das Wissen um die unterschiedli-
chen Träger, die neben Sportvereinen Seniorensportveranstaltungen anbieten, wie 
zum Beispiel Volkshochschulen oder Wohlfahrtsverbände. 
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Tab. 5.1: Übersicht über die „Präventiven Angebote im Bereich Seniorensport“ in  
den Gemeinden  

Gemeinde 
Bevölke-
rung ab 

65 Jahren 

Sportangebote für Senioren 

Gymnastik Tanz sonstiges 

Bad Windsheim 2709 2 1 - 
Neustadt a.d.Aisch 2677 2 - 1 

Uffenheim 1345 - 1 - 
Emskirchen 1086 1 1 - 
Markt Erlbach 965 2 - - 
Scheinfeld 911 2 1 - 

Diespeck 630 1 - - 
Burgbernheim 627 1 - - 
Obernzenn 617 1 - - 
Uehlfeld 525 - - - 

Sugenheim 445 1 - - 
Dietersheim 429 1 - - 
Burghaslach 423 1 - - 
Neuhof a.d.Zenn 363 1 - - 
Gerhardshofen 353 - - - 
Markt Bibart 351 1 - - 
Ipsheim 347 - - - 
Dachsbach 322 - - - 
Münchsteinach 306 1 - - 
Marktbergel 288 1 - - 

Ergersheim 237 - - - 
Ippesheim 235 - - - 
Hagenbüchach 233 - - - 
Oberscheinfeld 231 - - - 
Wilhelmsdorf 226 - - - 
Markt Taschendorf 223 - - - 
Gutenstetten 214 - - 1 
Markt Nordheim 211 - - - 
Baudenbach 207 1 - - 
Trautskirchen 199 - - - 
Simmershofen 192 - - - 
Illesheim 179 - - - 
Weigenheim 170 - - - 
Gallmersgarten 165 - - - 
Langenfeld 152 1 1 - 
Hemmersheim 147 1 - - 
Gollhofen 145 - - - 
Oberickelsheim 144 - - - 

Gesamt 19.229 22 5 2 

Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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In beiden Gemeinden mit mehr als 2.000 Personen ab 65 Jahren gibt es Sportan-
gebote für Senioren. In der Stadt Bad Windsheim sind dies je ein Gymnastik- und ein 
Wassergymnastikangebot sowie eine Tanzveranstaltung. In der Stadt Neustadt a.d. 
Aisch gibt es zwei Gymnastik- und eine Yogaveranstaltung. Angesichts der Größe der 
beiden Städte ist es allerdings notwendig, das Seniorensportangebot noch weiter aus-
zubauen, zumal der Nutzungsgrad in beiden Städten bisher noch sehr gering ist. Das 
gilt besonders für die Stadt Bad Windsheim, da dieses Bedürfnis auch im Rahmen der 
Expertenbefragung geäußert wurde. 
 

Unter den Gemeinden mit 750 bis unter 2.000 Personen ab 65 Jahren bietet der 
Markt Emskirchen je eine Seniorengymnastik und je eine Tanzveranstaltung an. In 
Markt Erlbach und in der Stadt Scheinfeld werden zwei Seniorengymnastikangebote 
organisiert. Darüber hinaus findet in der Stadt Scheinfeld eine Tanzveranstaltung statt. 
Für die Stadt Uffenheim wurden außer einem Seniorentanzangebot keine Senioren-
sportveranstaltungen gemeldet. Dort ist der Aufbau zumindest einer Seniorengymnas-
tik zu empfehlen, um den Senioren vor Ort die Möglichkeit zur Aufrechterhaltung ihrer 
Fitness altersgerecht anzubieten. Da der Nutzungsgrad für die Sportveranstaltungen 
im Markt Emskirchen noch unterdurchschnittlich ist, sollten auch sie mehr ins Be-
wusstsein der älteren Menschen gerückt werden. 
 

Bei den Gemeinden mit 500 bis unter 750 Personen ab 65 Jahren haben Diespeck, 
Burgbernheim und Obernzenn je eine Seniorengymnastik gemeldet. Der Markt 
Uehlfeld hat keine Sportveranstaltung angegeben. Das Bedürfnis danach wurde aber 
im Rahmen der Expertenbefragung geäußert. Darauf sollte möglichst zeitnah mit der 
Schaffung von zumindest einer Seniorengymnastik regiert werden. Bei der Veranstal-
tung in der Stadt Burgbernheim ist der Nutzungsgrad relativ niedrig, hier sollte darauf 
geachtet werden, dass die Angebote ausreichend bekannt sind.   
 

Von den zehn Gemeinden mit 250 bis unter 500 Personen ab 65 Jahren haben 
sieben Gemeinden je eine Seniorengymnastik gemeldet. Drei Gemeinden, 
Gerhardshofen, Ipsheim und Dachsbach, haben keine Sportveranstaltungen angege-
ben. Diesen Gemeinden ist angesichts der Bedeutung von sportlichen Aktivitäten im 
Alter empfohlen, ihren älteren Mitbürgern passende Angebote zur Verfügung zu stel-
len. Die Gemeindevertreter des Marktes Burghaslach haben trotz des vorhandenen 
Angebots einen Verbesserungsbedarf festgestellt. Scheinbar besteht hier noch ein 
Informationsdefizit. Im Markt Burghaslach zeigt sich das auch durch einen niedrigen 
Nutzungsgrad der Sportveranstaltung. Das gilt auch für die Veranstaltung des Sport-
vereins in der Gemeinde Dietersheim, die zudem auch nur für Männer ausgerichtet ist. 
Hier sollten auch Sportveranstaltungen für Frauen angeboten werden. 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 77

In den kleinsten Gemeinden mit weniger als 250 Personen ab 65 Jahren haben 
vier Gemeinden, Gutenstetten, Baudenbach, Langenfeld und Hemmersheim, Sport-
veranstaltungen gemeldet. Alle Veranstaltungen werden gut genutzt. Die Gemeinde-
vertreter der Gemeinden Markt Taschendorf und Oberickelsheim stellen für ihre Ge-
meinden ebenfalls ein Defizit im Bereich Seniorensport fest. Da bislang keine eigen-
ständigen Sportangebote organisiert werden, sollten diese Aussagen der Anstoß für 
den Aufbau von Seniorensportveranstaltungen sein. Vor allem wenn man berücksich-
tigt, dass alle Seniorensportangebote, die für diese Kategorie gemeldet wurden, sehr 
gut besucht werden. Für die restlichen Gemeinden gilt es, ihren Senioren über die 
vorhandenen Seniorentreffen sportliche Übungen anzubieten. In der Gemeinde 
Hagenbüchach, die bisher noch kein Seniorentreffen anbietet, sollten diese Überle-
gungen in der Konzeption eines Seniorentreffens mitberücksichtigt werden. 
 
 

Zusammenfassend können folgende Maßnahmenempfehlungen für den Bereich Seni-
orensport dargestellt werden. 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 78

Tab. 5.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Präventive Ange-
bote im Bereich Seniorensport“  

 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug 
auf Sportangebote und deren Träger, 
z.B. Volkshochschulen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
einzelnen Gemeinden 

kontinuierlich 
Integration von einfachen sportlichen 
Übungen in das Programm der Senioren-
treffen  

Schnupperkurse der Vereine für Nicht-
mitglieder oder in Kooperation mit den 
örtlichen Seniorenveranstaltern 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Erweiterung der Angebotspalette im Be-
reich Seniorensport 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Bad Windsheim 
- Neustadt a.d. Aisch 
- Uffenheim 
- Dietersheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Aufbau eines Sportangebotes 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Uehlfeld 
- Gerhardshofen 
- Ipsheim 
- Dachsbach 
- Markt Taschendorf 
- Oberickelsheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Bessere Bekanntmachung der vorhan-
denen Sportangebote  

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Emskirchen  
- Burgbernheim 
- Burghaslach 

kurz-  
bis  

mittelfristig 
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5.2 Handlungsfeld „Präventive Angebote im Bereich Bildung“  
 
5.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Ein weiteres Handlungsfeld im präventiven Bereich liegt in dem Sektor Bildung und 
Kultur. Bildungsveranstaltungen sorgen für geistige Anregung in einem sozialen Um-
feld, fördern den intellektuellen Austausch und geben neue Denkanstöße und Impulse. 
Moderne Forschungen haben ergeben, dass der im Alter drohenden Einschränkung 
der geistigen Leistungsfähigkeit durch mentale Aktivierung entgegengewirkt werden 
kann. Einige Hirnforscher sind davon überzeugt, dass durch verstärkte geistige Betäti-
gung sogar das Risiko von Altersdemenz reduziert werden kann. Bildungsveranstal-
tungen, wie z.B. Bildungs- und Studienreisen, Vorträge, Kurse oder Führungen, wer-
den in der Regel den Interessen entsprechend und unabhängig vom Alter besucht, 
dennoch gibt es einige Argumente, die für die Gestaltung eines speziellen Kultur- und 
Bildungsangebots für ältere Menschen sprechen. So finden z.B. nachmittägliche Thea-
teraufführungen großen Zulauf bei den älteren Menschen. Verschiedene Aspekte hin-
sichtlich der Konzeption unterscheiden die Kurse für ältere Menschen von den allge-
meinen Kursen der Erwachsenenbildung. Im Gegensatz zu Berufstätigen, die ein der-
artiges Angebot nur abends oder am Wochenende wahrnehmen können, können Kur-
se und Vorträge für Senioren zeitlich flexibel angeboten werden. Auch mehrtägige 
Veranstaltungen unter der Woche lassen sich gut durchführen. Es bietet sich dabei an, 
die Kurse projektähnlich und zeitlich überschaubar zu halten. Gleichzeitig sollte auch 
das Lebenswissen und der Erfahrungsschatz der Teilnehmer aktiv mit in die Kurse 
einbezogen werden. Oft werden in den Bildungsveranstaltungen auch alltagsprakti-
sche Informationen übermittelt, die den Senioren bei ihrer Lebensführung helfen kön-
nen. Zwischenzeitlich gibt es sogar Trainingsprogramme, die speziell auf die im Alter 
wichtigen Ressourcen ausgerichtet sind. Ein Beispiel dafür ist das Projekt LeA (Le-
bensqualität im Alter) der katholischen Erwachsenenbildung und Altenarbeit in bayeri-
schen Bistümern, das für Menschen ab 55 Jahren konzipiert ist und die Bereiche Ge-
dächtnistraining, Bewegungstraining, Alltagsfähigkeiten und Lebenssinn miteinander 
kombiniert. Dieses Trainingsprogramm wird von speziell für dieses Programm ausge-
bildeten Gruppenleiterinnen angeboten.  
 
 
5.2.2 Bestand an Seniorenbildungsangeboten im Landkreis Neustadt a.d. 

Aisch – Bad Windsheim  
 

Häufig werden im Rahmen von Seniorentreffen neben geselligem Beisammensein 
auch Bildungsangebote wie Vorträge oder Exkursionen organisiert. Das Programm der 
einzelnen Seniorentreffen kann in Tabelle A.5 im Anhang eingesehen werden. Im Fol-
genden werden die wichtigsten Bildungsträger vorgestellt, aufgeteilt nach Volkshoch-
schulen und Bildungsträgern mit Seniorenangeboten. Eine kartographische Abbildung 
zeigt zunächst die regionale Verteilung. 
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Abb. 5.9: Seniorenbildungsangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim 
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Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim organisieren die vier Volkshoch-
schulen ein regelmäßiges Veranstaltungsprogramm für verschiedene Teilnehmergrup-
pen. Sie decken mit ihren 15 Außenstellen vor allem den nördlichen, östlichen und 
südlichen Teil des Landkreises ab. Die Bedeutung der Volkshochschulen im Präven-
tivbereich Sport wurde bereits über im vorhergehenden Kapitel deutlich, sieben Volks-
hochschulen sind in diesem Sektor aktiv. In Bezug auf Bildungsveranstaltungen haben 
vier Volkshochschulen explizite Seniorenveranstaltungen gemeldet. Weiter bieten elf 
verschiedene Bildungsanbieter in Form von Kursen und Vorträgen ein Kultur- und Bil-
dungsprogramm speziell für ältere Menschen an. Insgesamt wurden von den Bil-
dungsanbietern 15 Seniorenbildungsangebote gemeldet. Nicht berücksichtigt bleiben 
überregionale Seminare und Veranstaltungen, die in Bildungshäusern gebucht werden 
können. Die Bildungsveranstaltungen, die über Begegnungsstätten des Landkreises 
angeboten werden, wurden bereits in dem entsprechenden Kap. 5.2.1 berücksichtigt. 
Die folgende Abbildung zeigt die Bildungsträger im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim nach ihrer Organisationsstruktur. 
 
 
Abb. 5.10: Seniorenbildungsanbieter im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 

Windsheim nach Organisationsstruktur 
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Über vier Volkshochschulen werden explizit Bildungsveranstaltungen für Senioren or-
ganisiert. In 15 Volkshochschulen haben die älteren Menschen die Möglichkeit, an ge-
nerationsübergreifenden Veranstaltungen teilzunehmen. Zu den elf Bildungsanbietern 
gehören beispielsweise kommunale Träger oder Sozial- und Wohlfahrtsverbände. 
Welche Träger im Einzelnen aktiv sind, ist in der Tab A.8 im Anhang aufgelistet.  
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Wie sich die insgesamt 15 Angebote der elf Bildungsanbieter zuzüglich der sieben Se-
niorenangebote der Volkshochschule hinsichtlich ihrer Trägerschaft aufteilen, zeigt die 
folgende Abbildung.  
 
 
Abb. 5.11: Seniorenbildungsveranstaltungen nach Trägerschaft 

7
6

4
3

2

Volkshochschule
Sozialverbände

kommunale Träger
kirchliche Träger

VdK
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Quelle: Eigene Erhebung 2012
 

 
 
Über die Volkshochschulen werden sieben Kursreihen angeboten, die speziell auf Se-
nioren abgestimmt sind. Sechs Angebote laufen über die Sozialverbände, darunter 
fallen drei Veranstaltungen des Arbeiter-Samariter-Bundes und je eine Veranstaltung 
der Arbeiterwohlfahrt, des Bayerischen Roten Kreuzes und eines Diakonievereins. 
Kommunale Träger organisieren vier Veranstaltungen, dabei werden zwei von Ge-
meinden und zwei von Seniorenbeiräten angeboten. Drei Veranstaltungen finden über 
kirchliche Träger statt, eine davon in Kooperation mit einem Heimatverein. Der VdK 
bietet zwei Bildungsveranstaltungen für Senioren an. Die Angebotspalette reicht dabei 
von Computerkursen über Gedächtnistraining zu Gesprächskreisen und Vorträgen. 
Die folgende Abbildung gibt Aufschluss darüber, wie sich die Bildungsinhalte aufteilen. 
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Abb. 5.12: Übersicht über die Inhalte der Seniorenbildungsveranstaltungen 
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Mit zehn Veranstaltungen nehmen Vorträge und Informationsveranstaltungen den 
größten Anteil der Bildungsinhalte ein. Darunter fallen auch die Seniorenakademie des 
Seniorenrates in Bad Windsheim, das Seniorenforum in Scheinfeld und der Gesund-
heitstag, den der Diakonieverein im Markt Obernzenn organisiert. Weiter werden fünf 
Computerkurse für Senioren angeboten. Drei Veranstaltungen geben den Senioren die 
Gelegenheit zum Gedächtnistraining. Über eine Volkshochschule werden Englisch-
sprachkurse angeboten. Darüber hinaus gibt es zwei Singkreise für Senioren. 
 
Wie sich die Teilnehmerzahlen verteilen, darüber gibt die nachfolgende Abbildung ei-
nen Überblick.  
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Abb. 5.13: Regelmäßige Angebote im Bereich Bildung nach Teilnehmerzahl 
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Knapp 70% der Veranstaltungen haben eine Teilnehmerzahl von unter 20 Teilneh-
mern. Das verwundert nicht, da besonders Kursangebote auf eine überschaubare 
Teilnehmerzahl ausgerichtet sind. Fünf Veranstaltungen kommen auf eine Teilneh-
merzahl von 20 bis unter 40 Teilnehmer. Zwei Veranstaltungen haben über 40 Teil-
nehmer.  
 
Das Bewusstsein, wie wichtig es ist, Bildung und Kultur innerhalb der gemeindlichen 
Veranstaltungen in das Programm zu integrieren, ist bei vielen Veranstaltern vorhan-
den, denn bei den meisten Seniorentreffen stehen neben geselligem Beisammensein 
regelmäßig Bildungsangebote und kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm.  
 
Ebenso können Bildungshäuser für überregionale Seminare und Schulungen gebucht 
werden, die nicht gesondert in den Auflistungen für die einzelnen Landkreisgemeinden 
erscheinen. Als ein Beispiel für eine überregionale Veranstaltung für Senioren sei das 
„Europäische Seniorentheater-Forum“ genannt, das einmal jährlich vom Bund Deut-
scher Amateurtheater im Bildungshaus Kloster Schwarzenberg in Scheinfeld organi-
siert wird. 
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5.2.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Hand-
lungsfeld „Präventive Angebote im Bereich Bildung“ 

 
In Bezug auf das Handlungsfeld “Präventive Angebote im Bereich Bildung“ ergab sich 
bei den Praktikern im Bereich der Seniorenhilfe und bei den Gemeindevertretern fol-
gendes Bild.  
 
 
Abb. 5.14: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf “Präventive An-

gebote im Bereich Bildung“ 
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Einen Verbesserungsbedarf hinsichtlich Bildungsangebote für Senioren sehen 17% 
der Vertreter der Einrichtungen der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – 
Bad Windsheim sowohl auf Landkreis- als auch auf Gemeindeebene. 41% der Ge-
meindevertreter sehen auf Landkreisebene und 39% auf Gemeindeebene ein Defizit. 
Insgesamt betrachtet bedeutet das, dass 28% der Experten einen Verbesserungsbe-
darf bezüglich Bildungsgebote für Senioren auf Landkreisebene und 29% auf Gemein-
deebene feststellen. 
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5.2.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Präventive An-
gebote im Bereich Bildung“ und Maßnahmenempfehlungen für den Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 

Im Bereich der Bildungsveranstaltungen für Senioren sind im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim insgesamt 15 Bildungsträger aktiv. Das beinhaltet die vier 
Volkshochschulen im Landkreis, die explizit Angebote für ältere Menschen gemeldet 
haben. Die übrigen 15 Volkshochschulen bieten ausschließlich generationsübergrei-
fende Veranstaltungen. Daneben werden über die Begegnungsstätten des Landkrei-
ses im Rahmen ihres Veranstaltungsprogramms Bildungsangebote realisiert. Laut An-
gaben der Veranstalter werden auch auf gemeindlicher Ebene vielerorts im Rahmen 
von Seniorentreffen Vorträge und Exkursionen organisiert. Bevor die Gemeinden ihrer 
Größe nach einer differenzierten Bewertung unterzogen werden, sollen auch im Be-
reich Bildung einige grundsätzliche Empfehlungen gegeben werden, die sich im Laufe 
der mehrjährigen Begutachtungspraxis des Bamberger Forschungsverbundes heraus-
kristallisiert haben.  
 

Da Bildungsangebote nicht immer explizit als Einzelveranstaltung stattfinden, ist es 
wichtig, den älteren Menschen ins Bewusstsein zu rücken, in welch vielfältiger Form 
Bildungsinhalte vermittelt werden. Das trifft vor allen Dingen auf die Wahrnehmung 
von Seniorentreffen zu, die sich meist nicht nur auf geselliges Beisammensein be-
schränken, sondern häufig ein so interessantes Programm bieten, dass sie im weites-
ten Sinn unter Bildungsveranstaltungen subsumiert werden könnten. In diesem Zu-
sammenhang gilt es auch zu beachten, dass Bildungs- und Kulturveranstaltungen eine 
gute Möglichkeit sind, jüngere Senioren für das Angebot der offenen Seniorenhilfe zu 
interessieren. Denn ein anspruchsvolles, hochwertiges Bildungs- und Kulturprogramm 
entkräftet das Argument, sich noch zu jung für Seniorenveranstaltungen zu fühlen, wie 
das relativ oft als Grund für die Nichtnutzung von Seniorenveranstaltungen angeführt 
wird. Grundsätzlich kann die Organisation von Bildungsangeboten durch eine stärkere 
Vernetzung bzw. durch die bessere Bekanntmachung von Bildungsangeboten in be-
nachbarten Gemeinden und durch den Einsatz von zusätzlichen Fahrgelegenheiten 
erleichtert werden. Deshalb ergibt sich auch hier wieder die Empfehlung nach geeig-
neten Fahr- und Begleitdiensten. Nur so gelingt es, weiter entfernt wohnende oder 
gehbehinderte ältere Menschen und Senioren aus kleineren Gemeinden ohne geeig-
netes Programm in den Genuss dieser Veranstaltungen kommen zu lassen.  
 

Wie sich die Bildungsangebote auf die einzelnen Gemeinden verteilen, zeigt die nach-
stehende Tabelle. Die Aufteilung erfolgt hierbei in Volkshochschulen und Bildungsan-
bieter mit der jeweiligen Anzahl der Veranstaltungen. Das Programm der einzelnen 
Seniorentreffen kann in der entsprechenden Tabelle A.5 im Anhang eingesehen wer-
den. 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 87

Tab. 5.3: Übersicht über die „Präventiven Angebote im Bereich Bildung“ in den 
Gemeinden  

Gemeinde 
Bevölke-
rung ab 

65 Jahren 

Bildungsangebote 

Volkshochschule Bildungsanbieter/Veranstaltungen

Bad Windsheim 2709 1 2/5 
Neustadt a.d.Aisch 2677 1* 2/2 

Uffenheim 1345 1* 1/1 

Emskirchen 1086 12 - 

Markt Erlbach 965 12 1/1 

Scheinfeld 911 1* 1/1 

Diespeck 630 12 - 

Burgbernheim 627 11 1/1 

Obernzenn 617 1*1 1/1 

Uehlfeld 525 12 - 

Sugenheim 445 13 - 

Dietersheim 429 - - 
Burghaslach 423 13 - 

Neuhof a.d.Zenn 363 12 - 

Gerhardshofen 353 über VHS Uehlfeld - 
Markt Bibart 351 13 1/1 

Ipsheim 347 11 - 

Dachsbach 322 über VHS Uehlfeld - 
Münchsteinach 306 - - 
Marktbergel 288 11 - 

Ergersheim 237 - - 
Ippesheim 235 - - 
Hagenbüchach 233 - - 
Oberscheinfeld 231 - - 
Wilhelmsdorf 226 12 - 

Markt Taschendorf 223 - - 
Gutenstetten 214 - - 
Markt Nordheim 211 - - 
Baudenbach 207 12 - 

Trautskirchen 199 - - 
Simmershofen 192 - - 
Illesheim 179 - - 
Weigenheim 170 - - 
Gallmersgarten 165 - - 
Langenfeld 152 13 1/2 

Hemmersheim 147 - - 
Gollhofen 145 - - 
Oberickelsheim 144 - - 
Gesamt 19.229 19 11/15 

*= mit Seniorenangeboten, 1= Außenstelle der VHS Bad Windsheim; 2= Außenstelle der VHS Neustadt; 3= Außenstelle der VHS Scheinfeld 
Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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In beiden Gemeinden mit mehr als 2.000 Personen ab 65 Jahren wurden Bildungs-
angebote für Senioren gemeldet. Es engagieren sich sowohl in Bad Windsheim als 
auch in Neustadt a.d. Aisch die Wohlfahrtsverbände im Sektor Bildung. In Bad Winds-
heim organisiert der Seniorenrat mehrmals jährlich eine Seniorenakademie. Weiter 
gibt es in beiden Städten Volkshochschulen, in der Stadt Neustadt a.d. Aisch werden 
dort spezielle Kurse für Senioren angeboten. In beiden Städten ist somit eine breite 
Basis vorhanden, auf der die Senioren über unterschiedliche Träger in den Genuss 
von Bildungsveranstaltungen kommen können.  
 
 

In den Gemeinden mit 750 bis unter 2.000 Personen ab 65 Jahren ist das Bil-
dungsangebot sehr viel geringer. In allen vier Gemeinden ist die Volkshochschule ak-
tiv, seniorenspezifische Bildungsveranstaltungen wurden über die Volkshochschulen 
Uffenheim und Scheinfeld gemeldet. In Scheinfeld gibt es darüber hinaus ein Senio-
renforum, das über das Kloster Schwarzenberg in dem Seniorenheim vor Ort organi-
siert wird. Weiter hat der VdK in Markt Erlbach Fachvorträge als Bildungsveranstaltung 
angegeben. Dennoch geben die Vertreter der Gemeinden Emskirchen, Scheinfeld und 
Markt Erlbach hier einen Verbesserungsbedarf an. Ein erster Ansatzpunkt für die Ge-
meinden Emskirchen und Markt Erlbach wäre, das Programm der ortsansässigen 
Volkshochschulen um seniorengerechte Bildungsveranstaltungen zu erweitern bzw. 
die vorhandenden Kurse noch besser bekannt zu machen. Darüber hinaus sollten die 
vorhandenen Seniorentreffen intensiver auf ihre Bildungsveranstaltungen hinweisen, 
die sie größtenteils im Programm haben. Für die Stadt Scheinfeld gilt es, die Bildungs-
angebote noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.  
 
 

Auch in den Gemeinden mit 500 bis unter 750 Personen ab 65 Jahren gibt es 
überall Volkshochschulen vor Ort. Allerdings werden lediglich in der Gemeinde 
Obernzenn seniorenspezifische Kurse angeboten. Darüber hinaus findet in Burgbern-
heim eine Bildungsveranstaltung über den Vdk und in Obernzenn eine jährliche Bil-
dungsveranstaltung über den Diakonieverein statt. Für Burgbernheim und Uehlfeld 
wurde im Rahmen der Expertenbefragung ein Bedarf an Bildungsveranstaltungen ge-
äußert. Die Volkshochschulen vor Ort sollten deshalb seniorenspezifische Bildungs-
veranstaltungen in ihr Programm aufnehmen. 
 
 

Von den zehn Gemeinden mit 250 bis unter 500 Personen ab 65 Jahren liegen in 
sechs Gemeinden Außenstellen der Volkshochschulen. Die Gemeinden Dachsbach 
und Gerhardshofen gehören zur VHS Uehlfeld. Für keine der Außenstellen wurden 
seniorenspezifische Bildungsangebote gemeldet. Darüber hinaus wurde nur für den 
Markt Bibart eine Bildungsveranstaltung angegeben. Da im Rahmen der Expertenbe-
fragung ausschließlich für den Markt Burghaslach der Wunsch nach mehr Seniorenbil-
dungsangeboten geäußert wurde, sollte vor allem die dortige Volkshochschule ver-
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mehrt Veranstaltungen für ältere Menschen organisieren. Die Gemeinden ohne Bil-
dungsveranstaltungen und ohne ortsansässige Volkshochschulen, Dietersheim und 
Münchsteinach, sollten ein Bildungsangebot für Senioren aufbauen und gezielt auf die 
im Rahmen der Seniorentreffen vorhandenen Angebote aufmerksam machen. 
 
 

Bei den Gemeinden mit weniger als 250 Personen ab 65 Jahren gibt es in Wil-
helmsdorf, Baudenbach und Langenfeld Außenstellen der Volkshochschule, darüber 
hinaus werden von der Gemeinde Langenfeld über das Mehrgenerationenhaus Bil-
dungsveranstaltungen organisiert. Für die kleinsten Gemeinden gilt die grundsätzliche 
Empfehlung nach einer starken Vernetzung bzw. einer regelmäßigen Bekanntma-
chung von Bildungsangeboten in benachbarten Gemeinden und der Einsatz von Fahr-
gelegenheiten über die Gemeindegrenzen hinweg. 
 
 

Zusammenfassend können somit folgende Maßnahmenempfehlungen für das Hand-
lungsfeld „Präventive Angebote im Bereich Bildung“ formuliert werden. 
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Tab. 5.4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Präventive Angebo-
te im Bereich Bildung“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug 
auf Bildungsangebote im Rahmen von 
Seniorentreffen Volkshochschulen und 

Träger von Senioren-
veranstaltungen in den 
einzelnen Gemeinden 

kontinuierlich Organisation von Fahr- und Begleit-
diensten  

Organisation von gemeinsamen Bil-
dungsveranstaltungen über die Gemein-
degrenzen hinaus 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Aufbau eines Bildungsangebotes 

Träger von Senioren-
veranstaltungen in den 
Gemeinden 
- Dietersheim 
- Münchsteinach 

kurz-  
bis 

mittelfristig 

Erweiterung der Bildungsangebote für 
Senioren, wenn möglich über die vor Ort 
ansässigen Volkshochschulen  

Träger von Senioren-
veranstaltungen in den 
Gemeinden 
- Emskirchen 
- Markt Erlbach 
- Burgbernheim 
- Uehlfeld  
- Burghaslach 

kurz-  
bis 

mittelfristig 

Bessere Öffentlichkeitsarbeit für bereits 
vorhandene Bildungsangebote  

Träger von Senioren-
veranstaltungen in der 
Stadt Scheinfeld 

kurz-  
bis 

mittelfristig 
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6. Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement“ 
 
6.1 Allgemeine Vorbemerkungen  
 
In den letzten Jahren haben die Diskussionen zum Thema „Bürgerschaftliches Enga-
gement“ in der Öffentlichkeit stark zugenommen. Nicht zuletzt deshalb wird seit dem 
Jahr 1999 im Auftrag der Bundesregierung unter dem Namen „Freiwilligensurvey“ eine 
repräsentative Studie durchgeführt, die im Abstand von fünf Jahren wiederholt wird. 
Zusätzlich zu den Ergebnissen für die Jahre 1999 und 2004 liegen jetzt also auch die 
Ergebnisse für das Jahr 2009 vor. Danach ist der Anteil der freiwillig Engagierten unter 
der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren zwischen 1999 und 2009 von 34% auf 36% 
um 2%-Punkte angestiegen (vgl. Freiwilligensurvey 2009, S. 6). Auch unter der älteren 
Bevölkerung ist ein Anstieg festzustellen. So lag der Anteil der ehrenamtlich Engagier-
ten im Jahre 2004 in der Altersgruppe der ab 65-Jährigen bei 26% und ist damit ge-
genüber 1999 um 3%-Punkte angestiegen. Dieser Trend hat sich auch in den letzten 
fünf Jahren fortgesetzt, denn im Jahr 2009 lag der diesbezügliche Anteil bereits bei 
28% und hat sich damit seit 1999 also insgesamt um 5%-Punkte erhöht. Besonders 
engagiert ist unter den älteren Menschen die Altersgruppe von 65 bis 69 Jahren. Ihr 
Ehrenamtlichanteil ist zwischen 1999 und 2009 von 29% auf 37% angestiegen (vgl. 
Freiwilligensurvey 2009, S. 17). Insgesamt ist aufgrund der Ergebnisse des Freiwilli-
gensurveys festzustellen, dass relativ viele ältere Menschen nach Eintritt in den Ruhe-
stand ehrenamtlich tätig sind und ihr Engagement erst bei eigenen gesundheitlichen 
Einschränkungen reduzieren.  
 
Eine weitere Aussage des „Freiwilligensurveys“ ist auch, dass ältere Ehrenamtliche 
vor allem in den Bereichen Soziales, Pflege und Betreuung immer mehr wichtige 
Dienste übernehmen. Darin spiegelt sich einerseits der Unterstützungsbedarf, der sei-
tens der Hauptamtlichen vorliegt. Andererseits zeigt es, dass das bürgerschaftliche 
Engagement der älteren Menschen auf zwei Ebenen erfolgt. Zum einen sind sie eine 
zunehmend unentbehrliche Stütze als freiwillige Helfer, da sie aufgrund ihrer zeitlichen 
Kapazitäten und ihre langjährigen Erfahrungen auf vielfältige Weise eingesetzt werden 
können. Das trifft sowohl auf generationsübergreifende Tätigkeiten, wie z.B. in Mehr-
generationenhäusern, als auch auf seniorenspezifische Angebote im Bereich Freizeit-
gestaltung oder auf nachbarschaftliche Hilfen zu. Zum anderen aber sind sie selbst in 
genau diesen Bereichen Adressaten von ehrenamtlicher Unterstützung. Denn der 
Wunsch der älteren Menschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben zu können, hängt davon ab, inwiefern Alltags- und Haushaltsangele-
genheiten eigenständig bewältigt werden können. Im besten Fall kann bei zunehmen-
der Hilfebedürftigkeit auf Familienmitglieder oder auf weiter gespannte private Netz-
werke, wie Verwandtschaft oder Freundeskreis, zurückgegriffen werden; im Allgemei-
nen werden organisierte Hilfsdienste jedoch immer wichtiger.  
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Eine Möglichkeit der organisierten Hilfe auf ehrenamtlicher Basis sind die sogenannten 
„Nachbarschaftshilfen“. Hier unterstützen ehrenamtliche Helfer die älteren Menschen 
bei der Haushaltsführung, sie erledigen Einkäufen und Besorgungen und begleiten sie 
auch zu Arztbesuchen. Wichtig neben all diesen Erledigungen sind das persönliche 
Gespräch und die gemeinsame Zeit mit den älteren Menschen. Besuchsdienste sind 
eine besondere Form nachbarschaftlicher Unterstützung, die sich um vereinsamte 
oder kranke ältere Menschen kümmern. Sie sind insbesondere bei alleinlebenden älte-
ren Menschen wichtig, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und daher nicht von 
Angeboten wie Seniorenbegegnungsstätten oder Seniorentreffen profitieren können. 
Viele Vereine oder Sozial- und Wohlfahrtsverbände organisieren für ihre Mitglieder 
Geburtstags- oder Krankenhausbesuche. Auch innerhalb der Pfarreien ist es meist 
üblich, die älteren Menschen zu besuchen oder ihre Geburtstage zu feiern. 
 
Darüber hinaus profitieren aber auch ältere Menschen, die bereits in stationären Ein-
richtungen leben, von bürgerschaftlichem Engagement. Vor allem Freizeitangebote 
oder Besuchs- und Begleitdienste werden häufig von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
übernommen. Gleichzeitig unterstützen diese die Hauptamtlichen bei der Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen und machen so häufig ein vielfältiges Angebot 
erst möglich. 
 
 
 
6.2 Bestand an ehrenamtlichem Engagement im Landkreis Neustadt a.d. 

Aisch – Bad Windsheim  
 
Die folgende kartographische Abbildung gibt einen Überblick über das ehrenamtliche 
Engagement, das im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim im Rahmen der 
in der Bestandserhebung angegebenen Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste und 
stationären Einrichtungen geleistet wird.  
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Abb. 6.1: Bürgerschaftliches Engagement in Nachbarschaftshilfen, Besuchs-
diensten und stationären Einrichtungen im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim 
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6.2.1 Ehrenamtliches Engagement in Nachbarschaftshilfen und Besuchsdiens-
ten 

 
Für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim wurden sechs Nachbar-
schaftshilfen mit 59 ehrenamtlichen Mitarbeitern gemeldet. Sie waren im Laufe des 
letzten Jahres für über 200 Personen tätig. Die genauen Angaben zu den einzelnen 
Nachbarschaftshilfen können der Tabelle A.9 im Anhang entnommen werden. Im Ein-
zelnen werden folgende Hilfen angeboten:  
 

 Hauswirtschaftliche Hilfen (Putzen, Einkaufen etc.) 

 Handwerkliche Hilfen 

 Hilfen bei Schriftverkehr und mit dem Computer 

 Fahrdienste (z.B. zum Arzt) 

 Begleitdienste (z.B. Spaziergänge, Behördengänge) 

 Besuchsdienste  
 

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Nachbarschaftshilfen nach ihrer Trä-
gerschaft. 
 
 
Abb. 6.2: Nachbarschaftshilfen nach Trägerschaft  
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Wie die Abbildung zeigt, werden drei Nachbarschaftshilfen von Wohlfahrtsverbänden 
organisiert, zwei vom Caritasverband und eine von einem Diakonieverein. Zwei Nach-
barschaftshilfen werden von kommunalen Trägern betrieben. Eine Nachbarschaftshilfe 
wird über den evangelischen Gemeindeverein Uehlfeld abgewickelt.  
 
Wie bereits in Kapitel 4.2.1 „Seniorenbegegnungsstätten im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim“ beschrieben, findet die Vermittlung von Ehrenamtlichen über 
beide Mehrgenerationenhäuser des Landkreises statt. Im Mehrgenerationenhaus der 
Caritas in der Stadt Neustadt a.d. Aisch hat das Freiwilligenzentrum „Mach mit“ seinen 
Sitz und bildet dort beispielsweise neben einer vielfältigen Palette an ehrenamtlichen 
Bereichen ältere Menschen zum SeniorTrainer aus. Im Mehrgenerationenhaus Dorf-
linde in der Gemeinde Langenfeld kann zwischenzeitlich auf eine umfangreiche Ad-
ressdatei von ehrenamtlich engagierten Mitbürgern mit einem großen Leistungsspekt-
rum zurückgegriffen werden. Das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung von 
nachbarschaftlichen Hilfen zeigt sich in den Neugründungen der Nachbarschaftshilfe 
„Strohhalm“ der Caritas in Bad Windsheim sowie der Nachbarschaftshilfe „Geben und 
Nehmen“ in Markt Taschendorf und des Arbeitskreises Ü60 in der Gemeinde Guten-
stetten. Alle drei Initiativen haben ihr Engagement im Laufe des letzten Jahres aufge-
nommen. 
 
Darüber hinaus konnten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 29 Be-
suchsdienste mit ehrenamtlichen Helfern eruiert werden. Eine besondere Form des 
Besuchsdienstes stellt der Hundebesuchsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes in Bad 
Windsheim dar. 26 Hundeführer besuchen mit ihren Tieren landkreisweit sowohl Seni-
oreneinrichtungen als auch ältere Menschen zu Hause. Die evangelischen Kirchen in 
den Gemeinden Bad Windsheim, Trautskirchen und Uffenheim und die katholische 
Kirchen in Hemmersheim, Oberickelsheim und Uffenheim haben ebenfalls Besuchs-
dienste angegeben. Da sie jedoch nur von haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern 
durchgeführt werden und es im Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement“ aus-
schließlich um ehrenamtliche Dienste geht, können diese Angaben in den folgenden 
Ausführungen nicht weiter berücksichtigt werden.  
 
Insgesamt haben in den Besuchsdiensten 177 ehrenamtliche HelferInnen im Laufe 
des letzten Jahres rund 3.000 Senioren besucht. Dazu kommen die 26 Ehrenamtli-
chen des Besuchshundedienstes mit insgesamt 1.500 Besuchen. In der folgenden 
Abbildung werden die Besuchsdienste hinsichtlich ihrer Trägerschaft näher betrachtet.  
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Abb. 6.3: Besuchsdienste nach Trägerschaft  
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Wie aus der Abbildung hervorgeht, laufen elf Besuchsdienste unter evangelischer Trä-
gerschaft. Ebenfalls elf Besuchsdiensten bieten die Wohlfahrts- und Sozialverbände 
an, dabei bieten die Diakonie sechs, der Arbeiter-Samariter-Bund zwei sowie das 
Bayerische Rote Kreuz, der VdK und die Arbeiterwohlfahrt je einen Besuchsdienst an. 
Über die katholische Kirche werden fünf Besuchsdienste organisiert. Von kommunalen 
und privaten Trägern wird je ein Besuchsdienst organisiert. Die genauen Angaben be-
züglich der Trägerschaft, der Zielgruppen sowie der Anzahl der MitarbeiterInnen und 
der Anzahl der Nutzer sind aus der Tabelle A.10 im Anhang abzulesen. 
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6.2.2 Ehrenamtliches Engagement im stationären Bereich  
 

Im stationären Bereich sind in den zwölf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim vorhandenen Einrichtungen insgesamt 157 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. 
Sie unterstützen die Hauptamtlichen bei der Gestaltung Freizeitaktivitäten der Bewoh-
ner und sind schwerpunktmäßig in den Bereichen Betreuung, Besuchsdienste, Spa-
ziergänge und Begleitdienste sowie seelsorgerische Tätigkeit aktiv. Ein besonderes 
Angebot im Landkreis ist der Hundebesuchsdienst. Wie sich die Einsatzfelder auftei-
len, zeigt die folgende Abbildung. 
 
 
Abb. 6.4: Ehrenamtliche Einsatzbereiche in den stationären Einrichtungen  
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In sieben stationären Einrichtungen arbeiten Ehrenamtliche im Bereich der Freizeitge-
staltung. Das schließt Aktivitäten, wie Vorlesen, gemeinsames Singen und Basteln 
oder Spielen, genauso ein wie das gesellige Beisammensein. Der Hundebesuchs-
dienst des Arbeiter-Samariter-Bundes ist ebenfalls in sieben Einrichtungen aktiv. Be-
treuung und Besuchsdienste leisten Ehrenamtliche in jeweils sechs Einrichtungen. 
Gemeinsame Spaziergänge und Begleitdienste werden in drei Einrichtungen mit Hilfe 
von ehrenamtlichem Engagement abgedeckt. Auch in Bezug auf seelsorgerische Akti-
vitäten werden drei Einrichtungen von Ehrenamtlichen unterstützt.  
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6.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Handlungs-
feld „Bürgerschaftliches Engagement“ 

 
In Bezug auf das Handlungsfeld “Bürgerschaftliches Engagement“ ergaben sich bei 
den Praktikern im Bereich der Seniorenhilfe und bei den Gemeindevertretern folgende 
Einschätzungen bezüglich des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen von 
Nachbarschaftshilfen und Besuchsdiensten. 
 
 
Abb. 6.5: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf “Bürgerschaftli-

ches Engagement im Rahmen von Nachbarschaftshilfen“ 

30%
33%

35%

30%

49%

65%

Anbietervertreter Gesamt Gemeindevertreter
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Landkreisebene GemeindeebeneProzent

Quelle: Eigene Erhebung 2012
 

 
 

Von den Vertretern der Einrichtungen der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim sehen 30% sowohl auf Landkreis- als auch auf Gemeinde-
ebene einen Verbesserungsbedarf hinsichtlich des bürgerschaftlichen Engagements in 
Form von Nachbarschaftshilfen. Von den Gemeindevertretern sehen 35% auf Land-
kreisebene ein Defizit. Besondere Aufmerksamkeit bedarf es allerdings der Tatsache, 
dass fast zwei Drittel der Gemeindevertreter einen Verbesserungsbedarf auf Gemein-
deebene wahrnehmen. Insgesamt betrachtet bedeutet das, dass ein Drittel der befrag-
ten Experten einen Verbesserungsbedarf bezüglich des bürgerschaftlichen Engage-
ments im Rahmen von Nachbarschaftshilfen auf Landkreisebene und fast die Hälfte 
auf Gemeindeebene feststellen. 
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Abb. 6.6: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf “Bürgerschaftli-
ches Engagement im Rahmen von Besuchsdiensten“ 

44% 43% 41%

52% 51% 50%

Anbietervertreter Gesamt Gemeindevertreter
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Landkreisebene GemeindeebeneProzent

Quelle: Eigene Erhebung 2012
 

 
 
Was den Verbesserungsbedarf in Bezug auf Besuchsdienste betrifft, scheinen sich die 
Anbieter- und Gemeindevertreter weitgehend einig zu sein. So ergeben sich sowohl 
auf Landkreis- als auch Gemeindeebene ähnlich hohe Anteile, die ein Defizit in diesem 
Bereich sehen. Insgesamt betrachtet wiesen 43% der befragten Experten auf Land-
kreisebene und 51% auf Gemeindeebene auf einen Verbesserungsbedarf hinsichtlich 
des bürgerschaftlichen Engagements in Form von Besuchsdiensten hin. 
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6.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Bürgerschaftli-
ches Engagement“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 

Nach den Ergebnissen der Bestandserhebung engagieren sich im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim in Nachbarschaftshilfen, Besuchsdiensten, stationären 
Einrichtungen und ambulanten Diensten insgesamt 477 ehrenamtliche Helfer. Wie sich 
diese auf die einzelnen Einsatzbereiche verteilen, zeigt die folgende Abbildung. 
 
 
Abb. 6.7: Ehrenamtliche Mitarbeiter nach Einsatzbereichen  
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Im Vergleich zu den anderen Landkreisen, für die vom MODUS-Institut ebenfalls ein 
seniorenpolitisches Gesamtkonzept erstellt wurde, liegt im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim der Bestand an Nachbarschaftshilfen unter dem Durchschnitt  
und der Bestand an Besuchsdiensten über dem Durchschnitt. Die Zahl der ehrenamt-
lichen Helfer liegt im Durchschnitt, wobei die Anzahl im Bereich Besuchsdienst über-
durchschnittlich, im nachbarschaftlichen Sektor dagegen unterdurchschnittlich ist. Die-
se Einschätzung spiegelt sich auch in den Expertenbefragungen wieder, die für den 
Bereich des ehrenamtlichen Engagements einen sehr großen Verbesserungsbedarf 
ergaben. 
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Vor den konkreten Maßnahmenempfehlungen auf der Ebene der einzelnen Gemein-
den sollen wiederum einige grundlegende Empfehlungen stehen. Besonders wichtig 
für ein langfristiges Engagement ist eine umfassende Betreuung und Unterstützung 
der Ehrenamtlichen. Eine grundsätzliche Empfehlung für diesen Bereich muss deshalb 
lauten, die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit geeigneten Fortbildungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen kontinuierlich zu fördern. Je intensiver fachliche Betreuung und 
Unterstützung für die ehrenamtlichen Helfer angeboten werden, umso langfristiger 
bleibt deren Motivation bestehen. In Anbetracht der Bedeutung des ehrenamtlichen 
Engagements sollte auch über eine Förderung von Fortbildungsmaßnahmen und an-
dere Formen der Anerkennung nachgedacht werden. Eine Maßnahme hat der Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bereits ergriffen, indem er seine Teilnah-
me an der Bayerischen Ehrenamtskarte erklärt hat. Mit der Einführung dieser land-
kreisweit gültigen Ehrenamtskarte haben die ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit bei 
den teilnehmenden Partnern, z.B. Gaststätten, Geschäfte oder Dienstleister, Vergüns-
tigungen oder Freikarten zu bekommen. Darüber hinaus gibt es auch Ermäßigungen 
in manchen Einrichtungen des Freistaates Bayerns oder in anderen Landkreisen, die 
sich diesem Projekt angeschlossen haben. Damit wird ihr Einsatz anerkannt und ho-
noriert. 
 

Grundsätzlich ist auch darauf zu achten, dass die Vermittlung und Organisation von 
Ehrenamtlichen möglichst zentral, am besten trägerübergreifend und landkreisweit, 
ablaufen sollten. Denn je problemloser Interessenten Informationen einholen und An-
gebote überblicken können, umso zielgerichteter können offene Stellen besetzt wer-
den. Diese Überlegung wurde auch im Rahmen des Regionalmanagements für den 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bereits angestellt. Unter dem Stich-
wort „Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements“ wird auf der Internetseite des 
Landkreises darauf verwiesen, dass eine zusätzliche Unterstützung und dadurch eine 
bessere landkreisweite Koordinierung von Initiativen im Bürgerengagement angestrebt 
wird. Dieses Engagement sollte unbedingt unterstützt werden. 
 
Als weitere grundlegende Maßnahme gilt es zu beachten, dass vor allem rüstige ältere 
Menschen nach ihrem Berufsleben für die verschiedensten Bereiche ehrenamtlich ak-
quiriert werden sollten. Mit der Ausbildung zum SeniorTrainer, die für Interessierte ab 
50 Jahren über die EFI (Erfahrungswissen für Initiativen)-Koordinationsstelle im Frei-
willigenzentrum "mach mit!" des Caritasverbandes Scheinfeld und Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim e.V. angeboten wird, wird diesem Bedürfnis bereits 
Rechnung getragen. Zusätzlich zu landkreisweiten und trägerübergreifenden Maß-
nahmen können sich innerhalb der Gemeinden beispielsweise die Seniorenbeauftrag-
ten für die Koordination und die Gewinnung ehrenamtlicher Helfer engagieren. 
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Tab. 6.1: Übersicht über das „Bürgerschaftliche Engagement“ in den Gemeinden  

Gemeinde 
Bevölke-
rung ab 

65 Jahren 

Anzahl der  
vorhandenen … Ehrenamtlich engagierte Personen in … 

Nachbar-
schaftshilfen

Besuchs-
dienste 

Nachbar-
schaftshilfen 

Besuchs-
diensten 

Stationären 
Einrichtungen 

Bad Windsheim 2709 1 5 2 52 22 
Neustadt a.d.Aisch 2677 1 4 15 16 25 

Uffenheim 1345 - - - - 18 
Emskirchen 1086 - 1 - 10 - 
Markt Erlbach 965 - 1 - 4 - 
Scheinfeld 911 - 2 - 8 83 

Diespeck 630 - - - - - 
Burgbernheim 627 - 3 - 13 - 
Obernzenn 617 - 1 - 20 7 
Uehlfeld 525 1 1 9 1 2 

Sugenheim 445 - - - - - 
Dietersheim 429 - - - - - 
Burghaslach 423 - 1 - 10 - 
Neuhof a.d.Zenn 363 - 1 - 3 - 
Gerhardshofen 353 - 1 - 8 - 
Markt Bibart 351 * - - - - 
Ipsheim 347 - - - - - 
Dachsbach 322 - 1 - 9 - 
Münchsteinach 306 - 1 - 11 - 
Marktbergel 288 - - - - - 

Ergersheim 237 - - - - - 
Ippesheim 235 - - - - - 
Hagenbüchach 233 - - - - - 
Oberscheinfeld 231 - 1 - 3 - 
Wilhelmsdorf 226 - - - - - 
Markt Taschendorf 223 1 - 10 - - 
Gutenstetten 214 1 1 8 3 - 
Markt Nordheim 211 - - - - - 
Baudenbach 207 - - - - - 
Trautskirchen 199 - - - - - 
Simmershofen 192 - 1 - 20 - 
Illesheim 179 - 1 - 6 - 
Weigenheim 170 - - - - - 
Gallmersgarten 165 - - - - - 
Langenfeld 152 1 1 15 5 - 
Hemmersheim 147 - - - - - 
Gollhofen 145 - 1 - 1 - 
Oberickelsheim 144 - - - - - 

Gesamt 19.229 6 29 59 203 157 

* = in Planung 

Quelle: Eigene Erhebung 2012 
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In den Gemeinden mit mehr als 2.000 Personen ab 65 Jahren werden sowohl in 
der Stadt Bad Windsheim als auch in der Stadt Neustadt a.d. Aisch organisierte Nach-
barschaftshilfen und Besuchsdienste angeboten. In beiden Fällen werden die Nach-
barschaftshilfen über den Caritasverband organisiert und bieten eine breite Bandbreite 
an Unterstützung und Hilfen. Das Angebot an Besuchsdiensten läuft in Bad Winds-
heim und in Neustadt a.d. Aisch sowohl über die Kirchen als auch über die Wohl-
fahrtsverbände. Die Besuchsdienste der Wohlfahrtsverbände sind dabei teilweise 
landkreisweit aktiv. Dennoch wurde über die Gemeindevertreter ein Verbesserungs-
bedarf angegeben. In der Stadt Bad Windsheim wurde auf das Fehlen von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern und die Bedeutung von Nachbarschaftshilfen in der Seniorenhilfe 
hingewiesen. In der Stadt Neustadt a.d. Aisch wurde ein Verbesserungsbedarf sowohl 
hinsichtlich Nachbarschaftshilfen als auch hinsichtlich Besuchsdienste festgestellt. Das 
kann nur bedeuten, dass die vorhandenen Angebote noch nicht bekannt genug sind 
und einer noch intensiveren Öffentlichkeitsarbeit bedürfen.  
 
In der Kategorie der Gemeinden mit 750 bis unter 2.000 Personen ab 65 Jahren 
sind keine Nachbarschaftshilfen vorhanden. Besuchsdienste werden mit Ausnahme 
der Stadt Uffenheim überall geboten. Für eine Stadt in der Größenordnung von 
Uffenheim sollte allerdings zumindest ein Angebot aus dem Bereich nachbarschaftli-
cher Hilfen zur Verfügung stehen. Über eine Nachbarschaftshilfe könnte dann auch 
der Sektor Besuchsdienst mit abgedeckt werden. Aber auch die Gemeindevertreter 
von Emskirchen, Scheinfeld und des Marktes Erlbach vermissen eine Nachbar-
schaftshilfe vor Ort und für den Markt Erlbach wurde darüber hinaus auch noch der 
Bedarf an Besuchsdiensten angegeben. Deshalb sollte auch diesen drei Gemeinden 
der Aufbau eines nachbarschaftlichen Hilfsangebotes empfohlen werden. Über diese 
drei Gemeinden könnte bei entsprechender Organisation auch der Bedarf der umlie-
genden kleineren Gemeinden ohne organisiertes Hilfeangebot abgedeckt werden. 
 
Bei den Gemeinden mit 500 bis unter 750 Personen ab 65 Jahren bietet der Markt 
Uehlfeld als einzige Gemeinde neben einem Besuchsdienst auch eine Nachbar-
schaftshilfe an. Für die Gemeinde Burgbernheim wurden drei Besuchsdienste, für die 
Gemeinde Obernzenn ein Besuchsdienst gemeldet. Für die Gemeinde Diespeck wur-
de kein nachbarschaftliches Hilfsangebot angegeben. Dort sollte den älteren Men-
schen zumindest ein Angebot gemacht werden bzw. sichergestellt werden, dass die 
älteren Menschen die Möglichkeit haben, auf die Nachbarschaftshilfen der umliegen-
den Gemeinden Langenfeld, Gutenstetten und Neustadt a.d. Aisch zurückzugreifen. 
Die Gemeinden Burgbernheim und Obernzenn, für die über die Expertenbefragung 
ebenfalls der Bedarf an nachbarschaftlichen Hilfen geäußert wurde, haben keine um-
liegenden Nachbarschaftshilfen und sollten deshalb ein eigenständiges Angebot auf-
bauen oder die vorhandenen Besuchsdienste um das Angebot von nachbarschaftli-
chen Hilfen erweitern.  
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In der Gemeinde Uehlfeld muss die über den evangelischen Gemeindeverein organi-
sierte Nachbarschaftshilfe anscheinend noch einem größeren Kreis bekanntgemacht 
werden, da trotz dieses Angebots von den befragten Gemeindevertretern ein Bedarf 
an Nachbarschaftshilfen geäußert wurde. 
 
In den zehn Gemeinden mit 250 bis unter 500 Personen ab 65 Jahren gibt es keine 
organisierten Nachbarschaftshilfen. Für die Gemeinden Burghaslach, Gerhardshofen, 
Neuhof, Dachsbach und Münchsteinach wurde je ein Besuchsdienst gemeldet. Vor 
allem in den Gemeinden Burghaslach und Markt Bibart wurde von den Gemeindever-
tretern ein Bedarf an nachbarschaftlichen Hilfen wahrgenommen und sollte aus die-
sem Grund auch realisiert werden. In der Gemeinde Burghaslach könnte dies über 
einen Ausbau des Besuchsdienstes der evangelischen Kirche abgedeckt werden. In 
Markt Bibart ist nach Angaben der Gemeinde für das Jahr 2012/13 vom Kultur- und 
Heimatverein bereits der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe geplant. Dieses Vorhaben 
sollte unbedingt in die Tat umgesetzt werden. 
 
In Gemeinden mit weniger als 250 Personen ab 65 Jahren gibt es in der Regel we-
nig Angebote an organisierten nachbarschaftlichen Hilfen. Aus diesem Grund verdient 
es besondere Anerkennung, dass in den Gemeinden Markt Taschendorf und Guten-
stetten seit Kurzem Nachbarschaftshilfen im Aufbau sind. Damit wurde auf ein Bedürf-
nis reagiert, das auch im Rahmen der Expertenbefragung seinen Ausdruck fand, wes-
halb an dieser Stelle auf eine Maßnahmenempfehlung verzichtet werden kann. In der 
Gemeinde Langenfeld werden nachbarschaftliche Hilfen über das Mehrgenerationen-
haus organisiert. In Gutenstetten und Langenfeld gibt es darüber hinaus noch je einen 
Besuchsdienst, ebenso in den Gemeinden Oberscheinfeld, Simmershofen, Illesheim 
und Gollhofen. Die Besuchsdienste in den Gemeinden Gutenstetten und Gollhofen 
müssen allerdings noch bekannter gemacht werden oder das Angebot auf andere 
Träger erweitert werden, da im Rahmen der Expertenbefragung diesbezüglich ein De-
fizit festgestellt wurde. Es fällt auf, dass im Zusammenhang mit nachbarschaftlichen 
Hilfen vor allem die Gemeinden im Westen des Landkreises, Ippesheim, Markt 
Nordheim, Hemmersheim und Oberickelsheim einen Verbesserungsbedarf an nach-
barschaftlichen Hilfen feststellen. Diesen Gemeinden ist diesbezüglich eine enge Zu-
sammenarbeit und ein gemeindeübergreifender Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfen 
zu empfehlen. Auch in den Gemeinden Hagenbüchach und Oberscheinfeld wurde der 
Bedarf an nachbarschaftlichen Hilfen geäußert. Beide Gemeinden könnten von dem 
empfohlenen Aufbau von Nachbarschaftshilfen in den benachbarten größeren Ge-
meinden Emskirchen bzw. Scheinfeld profitieren. 
 
Zusammenfassend können somit folgende Maßnahmenempfehlungen für das Hand-
lungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement“ formuliert werden. 
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Tab. 6.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Bürgerschaftliches 
Engagement“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 
Fachliche Betreuung und Beratung sowie 
Unterstützung von Fortbildungsmaßnah-
men 

Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Winds-
heim, Regionalmana-
gement in Zusammen-
arbeit mit den vorhan-
denen Trägern im Be-
reich der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 
Zentrale landkreisweite Vermittlung und 
Organisation von Ehrenamtlichen  
Verstärkte Integration von jüngeren Senio-
ren in die ehrenamtliche Seniorenarbeit 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Unterstützung beim Aufbau einer Nach-
barschaftshilfe 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Senioren-
hilfe in der Gemeinde 
Markt Bibart 

kurzfristig 

Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfen 
oder wenn möglich enge Zusammenarbeit 
mit gemeindeangrenzenden Nachbar-
schaftshilfen 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Senioren-
hilfe in den Gemeinden  
- Uffenheim 
- Emskirchen (evtl. i.V.m

Hagenbüchach) 
- Markt Erlbach 
- Scheinfeld (evtl. i.V.m. 

Oberscheinfeld) 
- Diespeck 
- Markt Bibart 

kurz- bis 
mittelfristig 

Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfen, 
wenn möglich durch die Erweiterung des 
Angebotes der vorhandenen Besuchs-
dienste 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Senioren-
hilfe in den Gemeinden  
- Burgbernheim 
- Obernzenn 
- Burghaslach 

kurz- bis 
mittelfristig 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die vor-
handenen nachbarschaftlichen Hilfen bzw. 
Besuchsdienste 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Senioren-
hilfe in den Gemeinden  
- Bad Windsheim 
- Neustadt 
- Uehlfeld 
- Gollhofen  
- Gutenstetten 

kurzfristig 

Aufbau von gemeindeübergreifenden 
nachbarschaftlichen Hilfen 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Senioren-
hilfe in den Gemeinden  
- Ippesheim 
- Markt Nordheim 
- Hemmersheim 
- Oberickelsheim 

kurz- bis  
mittelfristig 
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7. Handlungsfeld „Pflege und Betreuung“ 

7.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

Da es sich beim Handlungsfeld „Pflege und Betreuung“ um das umfangreichste Hand-
lungsfeld im Rahmen des „Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes“ handelt, wurde hier-
für im Rahmen der Seniorenhilfeplanung für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim ein eigener Bericht erstellt. Dieser Bericht enthält für alle Bereiche der 
Pflege ausführliche Bestandsanalysen und fundierte Bedarfsermittlungen (vgl. Senio-
renpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Winds-
heim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG), so dass es an dieser Stel-
le ausreicht, nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenzufassen. 

7.2 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Ambulante 
Pflege“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim  

Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim stehen 13 ambulante Pflegediens-
te mit insgesamt 193 Mitarbeitern zur Verfügung. Beim größten Teil der Mitarbeiter 
handelt es sich um gelernte Pflegekräfte. Insgesamt sind in den ambulanten Diensten 
221 gelernte Pflegekräfte beschäftigt. Umgerechnet auf Vollzeitäquivalente resultiert 
daraus eine Zahl von 128,5 gelernten Pflegekräften (vgl. Seniorenpolitisches Gesamt-
konzept für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Be-
darfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.1.3). 
 
Nach den Ergebnissen der Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten wären im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim mindestens 
84,6 und maximal 152,8 Pflegekräfte im Bereich der ambulanten Pflege notwendig 
gewesen, um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Da der Bestand näher 
am Maximal- als am Mindestbedarf liegt, kann im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad 
Windsheim derzeit von einer sehr guten Versorgung im Bereich der ambulanten 
Pflege ausgegangen werden (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Land-
kreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach 
Art. 69 AGSG, Kap. 5.1.3). 
 
Wie sich die Situation aufgrund der voraussichtlichen Bedarfsentwicklung im Bereich 
der ambulanten Pflege darstellt, wurde anhand einer entsprechenden Bedarfsprogno-
se ermittelt.  
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Abb. 7.1: Entwicklung des Bedarfs an ambulanten Pflegekräften im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030 
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Wie die Abbildung zeigt, wird der Bedarf im Bereich der ambulanten Pflege im Land-
kreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren weiter ansteigen. 
So ergibt die Prognose für das Jahr 2020 bereits eine Zahl von mindestens 105,3 bis 
maximal 184,0 Vollzeitstellen für Pflegekräfte. Bis zum Ende des Projektionszeitrau-
mes im Jahr 2030 ist aufgrund des weiter ansteigenden Klientenpotentials voraus-
sichtlich ein Personalbedarf von 138,3 bis maximal 235,1 Pflegekräften notwendig. 
Wie die Abbildung zeigt, kann der Bedarf im Bereich der ambulanten Pflege mit den 
derzeit im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim vorhandenen Pflegekräften 
mittelfristig noch ausreichend abgedeckt werden. Um allerdings des derzeitige hohe 
Versorgungsniveau aufrechtzuerhalten, ist eine jährliche Erhöhung um drei bis vier 
Vollzeitstellen für ambulante Pflegekräfte notwendig. 
 
Auf quantitativer Ebene ist im Bereich der ambulanten Pflege also vor allem im Wes-
ten des Landkreises ein Ausbau notwendig, um den zukünftig zu erwartenden Anstieg 
des ambulanten Pflegebedarfs bewältigen zu können. Zusätzlich sind jedoch auch auf 
der qualitativen Ebene einige generelle Maßnahmenempfehlungen zu formulieren. 
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Zum einen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme von den Praktikern im Bereich 
der Seniorenhilfe die mangelnden Kooperationsstrukturen kritisiert. Auf dieses Prob-
lem wird in Kap. 9 des vorliegenden Berichtes ausführlich eingegangen.  
 
Bezüglich des zweiten Problembereichs im ambulanten Sektor zeigte sich bei den 
Praktikern im Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim ebenfalls eine hohe Übereinstimmung. So wies fast die Hälfte der Befrag-
ten im ambulanten Bereich auf ein Defizit im Bereich der gerontopsychiatrischen am-
bulanten Betreuung hin, das es im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
vordringlich zu lösen gilt. Hierzu ist es allerdings notwendig, entsprechend ausgebilde-
tes Fachpersonal in den ambulanten Diensten zu beschäftigen. Die Finanzierung von 
derartigem Fachpersonal ist jedoch auch nach Einführung der Pflegeversicherung nur 
unzureichend abgesichert. Zwar wurde aufgrund der im Jahr 2008 durchgeführten 
Pflegereform die Finanzierung von gerontopsychiatrischen Leistungen verbessert, in-
dem die Zusatzleistungen von maximal 460,- € auf maximal 2.400,- € jährlich erhöht 
wurden. Inwieweit diese Maßnahme jedoch dazu führt, dass gerontopsychiatrische 
Leistungen von den ambulanten Diensten auch qualifiziert durchgeführt werden, bleibt 
zunächst dahingestellt. Bisher fehlt es in den meisten ambulanten Diensten im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim noch an entsprechend ausgebildetem 
Personal.  
 
Wie aus der aktuellen Bestandserhebung hervorgeht, verfügen bisher im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim nur die Hälfte der vorhandenen ambulanten 
Dienste über Beschäftigte mit einer entsprechenden gerontopsychiatrischen Ausbil-
dung. Insgesamt trifft dies auf 38 der 346 Angestellten in den ambulanten Diensten 
und damit auf weniger als 11% des Personals zu.  
 
Ähnlich sieht es in den Bereichen der Prävention und Rehabilitation aus. Auch diese 
Bereiche wurden durch die durchgeführte Pflegereform nochmals gestärkt, damit die 
im Pflegeversicherungsgesetz formulierte Hinwirkungspflicht der Pflegekassen dahin-
gehend verwirklicht werden kann,... 

• dass „frühzeitig alle geeigneten Maßnahmen der Prävention ... eingeleitet werden, 
um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden“ (vgl. § 5 Abs. 1 SGB XI), 

• „auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit ... Leistungen der Rehabilitation in vol-
lem Umfang einzusetzen und darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu über-
winden, zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu verhindern“ sind (vgl. § 5 Abs. 
2 SGB XI). 
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Bisher hat sich diese Gesetzeslage aber im ambulanten Bereich noch nicht ausrei-
chend niedergeschlagen. Die beiden dargestellten Problembereiche müssen deshalb 
im Sinne der qualitativen Weiterentwicklung der ambulanten Pflege weiterhin themati-
siert werden.  
 
Als kurzfristige Maßnahme sollten die Fortbildungsmöglichkeiten der beschäftigten 
Pflegefachkräfte im Bereich der Rehabilitation und der gerontopsychiatrischen Betreu-
ung ausgebaut werden. Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, macht der Bereich 
der Fort- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen in den ambulanten Diensten im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim derzeit weniger als 2% der Nettoar-
beitszeit aus. Bei den beschäftigten Fachkräften ergibt sich durchschnittlich ebenfalls 
nur ein Wert von 2,3% der Nettoarbeitszeit. Hier werden durchschnittlich also nur rund 
35 Stunden der Jahresarbeitszeit für die Fort- und Weiterbildung aufgewendet. Dies ist 
in Anbetracht der vielfältigen Aufgaben, die auf die Pflegefachkräfte in verstärktem 
Maße zukommen, zu wenig, um der schwierigen Aufgabe in qualitativ hochwertiger Art 
und Weise gerecht werden zu können. Wenn man also den im Pflegeversicherungs-
gesetz formulierten Grundsatz „ambulant vor stationär“ ernsthaft verfolgen will, gilt es 
alle Bemühungen der ambulanten Dienste im präventiven Bereich (aktivierende Pfle-
ge, Reha-Maßnahmen etc.) und im gerontopsychiatrischen Bereich zu unterstützen. 
 
Außerdem war sich der Arbeitskreis „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ weitgehend 
einig, dass die finanzielle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch den Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim nach wie vor nötig ist und deshalb mindes-
tens in der jetzigen Höhe beibehalten werden soll. Es soll allerdings geprüft werden, 
inwieweit die bisherige Investitionskostenförderung durch eine effektivere und zeitge-
mäße Form der Förderung (z.B. Ausbildungsförderung) ersetzt werden kann. 
 
In folgender Tabelle werden die Maßnahmenempfehlungen zur quantitativen und qua-
litativen Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Ambulante Pflege“ abschließend 
zusammengefasst. 
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Tab. 7.1: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Ambulante Pflege“  

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der ambulanten Pflege 

Ziele und Maßnahmen 
Realisierungs-

zeitraum 

Ausbau auf 93,0 bis 165,1 Pflegekräfte bis Ende 2015 

Ausbau auf 105,3 bis 184,0 Pflegekräfte bis Ende 2020 

Ausbau auf 119,9 bis 206,5 Pflegekräfte bis Ende 2025 

Ausbau auf 138,3 bis 235,1 Pflegekräfte bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der ambulanten Pflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungszeitraum

Verstärkte Schulung und Fortbildung 
von MitarbeiterInnen der ambulanten 
Dienste in Richtung der gerontopsy-
chiatrischen Betreuung. 

Träger der vorhan-
denen ambulanten 
Pflegedienste 

kurzfristig und  
kontinuierlich 

Stärkere Unterstützung aller präven-
tiven Maßnahmen im Bereich der 
ambulanten Pflege (therapeutische 
Maßnahmen, aktivierende Pflege, 
Reha-Maßnahmen). 

Pflegekassen, Kran-
kenkassen 

kurzfristig und  
kontinuierlich 

Die finanzielle Förderung der ambu-
lanten Pflegedienste durch den 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim soll mindestens in der 
jetzigen Höhe beibehalten werden. 
Es soll allerdings geprüft werden, 
inwieweit die bisherige Investitions-
kostenförderung durch eine effekti-
vere und zeitgemäße Form der För-
derung (z.B. Ausbildungsförderung) 
ersetzt werden kann. 

Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kontinuierlich 

 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 111

7.3 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Tagespflege“ 
und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

Für den teilstationären Bereich der Tagespflege stehen im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim aktuell 28 Tagespflegeplätze zur Verfügung (vgl. Seniorenpo-
litisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim – 
Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.2.2.2). Aufgrund der Er-
gebnisse der örtlichen Bedarfsermittlung ist im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad 
Windsheim ein Bestand von mindestens 15 und maximal 55 Plätzen bedarfsnotwen-
dig. Es zeigte sich somit, dass der Bestand an Tagespflegeplätzen im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim näher am Mindest- als am Maximalbedarf liegt. 
Deshalb kann im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim derzeit zwar nicht 
von einer guten, aber zumindest von einer ausreichenden Versorgung im Bereich der 
Tagespflege ausgegangen werden (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den 
Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung 
nach Art. 69 AGSG, Kap. 6.2.1.2). 
 

Zukünftig ergibt sich auf der Grundlage der Bevölkerungsprojektion und der daraus 
abgeleiteten Prognose der Nutzer von Tagespflegeeinrichtungen der in folgender Ab-
bildung dargestellte Platzbedarf. 
 
Abb. 7.2: Entwicklung des Bestands und des Bedarfs an Tagespflegeplätzen im 

Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030 
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Nach der durchgeführten Bedarfsprognose ist davon auszugehen, dass im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren eine wesentliche Stei-
gerung der Platzzahl im Bereich der Tagespflege notwendig ist, um das jetzige Niveau 
aufrechtzuerhalten. So ist bis zum Jahr 2030 im Bereich der Tagespflege im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim voraussichtlich ein Bedarfsanstieg auf mindes-
tens 27 bis maximal 90 Plätze zu erwarten. 
 
Wie die Abbildung zeigt, könnte der Mindestbedarf im Bereich der Tagespflege im 
Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim mit den zum Stichtag 31.12.2010 
bestehenden 28 Plätzen langfristig nur knapp abgedeckt werden. Durch die am 
13.11.2011 in Neustadt a. d. Aisch neu geschaffenen 15 Tagespflegeplätze kann der 
Bedarf jetzt allerdings auch mittelfristig sehr gut abgedeckt werden. 
 
Werden zusätzlich die im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim bestehen-
den Planungen bezüglich des Ausbaus der Tagespflegeplätze realisiert (vgl. Senio-
renpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Winds-
heim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.2.2.2), würde sich 
der Bestand an Tagespflegeplätzen im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad 
Windsheim bis zum Jahr 2014 auf 84 Plätze erhöhen. Damit würde der für den 
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim ermittelte Maximalbedarf sogar  
überschritten, der im Landkreis bestehende Bedarf im Bereich der Tagespflege könnte 
dann aber auf jeden Fall auch langfristig vollständig abgedeckt werden (vgl. Senioren-
politisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim – 
Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 5.2.1.3). 
 
Wie der derzeitige Planungsstand im Bereich der Tagespflege im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim zeigt, erkennen die vorhandenen Trägern mittlerweile den 
ansteigenden Bedarf im Bereich der Tagespflege. So liegt bei der Befragung der An-
bieter bei der Frage nach den Defiziten im Bereich der Seniorenhilfe der Ausbau der 
Tagespflegeplätze auch auf Rang 1 (vgl. Abb. A.1). 
 
In der Vergangenheit zeigten sich die potentiellen Träger im Bereich der Tagespflege 
allerdings eher zurückhaltend. Dieser scheinbare Widerspruch ist jedoch leicht zu er-
klären, wenn man die finanziellen Rahmenbedingungen betrachtet. Seit Mitte 2008 
steht für die Tagespflege nämlich erstmals ein eigenes Budget zur Verfügung. Vorher 
musste sich die Tagespflege ein Budget mit der ambulanten Pflege teilen, was in den 
meisten Fällen dazu führte, dass das ohnehin knappe Budget für die ambulanten Pfle-
ge aufgebraucht wurde und die Tagespflege anschließend selbst finanziert werden 
musste, worauf dann aber viele – trotz Bedarf – aus finanziellen Gründen verzichteten.  
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Aus diesem Grund konnte sich die Tagespflege in der Vergangenheit nur in den Regi-
onen etablieren, in denen die Tagespflege relativ günstig angeboten werden konnte, 
weil sie zusätzlich Zuschüsse von öffentlichen Stellen (wie z.B. den Gemeinden) er-
hielt. In der Vergangenheit war die Tagespflege also oft ein Zuschussbetrieb, weshalb 
die potentiellen Träger wenig Interesse am Ausbau dieser Versorgungsform hatten.  
 
Seit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes am 1. Juli 2008 ist die 
Schaffung von Tagespflegeeinrichtungen für die potentiellen Träger allerdings interes-
santer geworden, denn seit der Pflegereform haben Pflegebedürftige, die Tagespflege 
in Anspruch nehmen, den Vorteil, dass ihnen auch bei voller Inanspruchnahme des 
Leistungsbudgets noch 50 Prozent der Sachleistung oder des Pflegegeldes zur Verfü-
gung stehen. Nehmen sie die Leistungen der Tagespflege nur zu 50 Prozent in An-
spruch, bleibt ihnen der volle Sachleistungsanspruch bzw. der volle Pflegegeldan-
spruch erhalten. Nimmt beispielsweise ein Pflegebedürftiger der Pflegestufe 2, der 
einen Anspruch auf 980,- Euro im Monat hat, davon nur die Hälfte – also 490,- Euro – 
für die Tagespflege in Anspruch, wirkt sich dies nicht auf seine übrigen Leistungsan-
sprüche aus. Das heißt, er kann beim bayerischen Preisniveau für die Pflegestufe 2 
pro Monat ca. acht Tage Aufenthalt in einer Tagespflegeeinrichtung finanzieren, ohne 
dass er Abstriche bei der ambulanten Pflege hinnehmen muss.  
 
Zusätzlich kommen dazu noch die nach § 45a des Pflegeversicherungsgesetzes gel-
tenden finanziellen Verbesserungen für Pflegebedürftige, die neben dem verrichtungs-
bezogenen Hilfebedarf nach § 14 SGB 11 in erheblichem Umfang einen darüber hin-
ausgehenden allgemeinen Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf haben. Hier wur-
den die jährlichen Beträge von maximal 460,- € auf maximal 2.400,- € aufgestockt. Der 
Betreuungsbetrag soll dabei in erster Linie dazu genutzt werden, die Versorgung von 
Personen mit Demenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen zu 
verbessern, und so einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen. 
Der zusätzliche Betreuungsbetrag kann also auch für die Betreuung von gerontopsy-
chiatrisch Erkrankten in einer Tagespflegeeinrichtung verwendet werden und würde je 
nach Pflegestufe und regionalem Preisniveau zur Finanzierung von 30 bis 60 Tagen in 
einer teilstationären Einrichtung ausreichen. 
 
Die genannten Verbesserungen im Bereich der Tagespflege haben in den letzten Jah-
ren bundesweit dahingehend Wirkung gezeigt, dass auch bestehende Tagespflegeein-
richtungen, die in der Vergangenheit nicht voll ausgelastet waren, mittlerweile über 
Wartelisten verfügen. Das hat sich in den letzten Jahren offensichtlich auch bei den 
potentiellen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim herum gesprochen, 
denn zusätzlich zu den kürzlich geschaffenen Tagespflegeplätzen sind im Landkreis 
auch zukünftig weitere Ausbaumaßnahmen im Bereich der Tagespflege geplant. 
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Da sich die geplanten Ausbaumaßnahmen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim bisher jedoch primär auf den vollstationären Bereich der Pflege beziehen, 
ist im Rahmen des vorliegenden Berichtes explizit darauf hinzuweisen, dass die kon-
zeptionelle Ausgestaltung der Tagespflegeplätze eine entscheidende Rolle dabei 
spielt, ob sie von den potentiellen Nutzern angenommen werden.  
 
Als wichtigster Aspekt ist hierbei die Organisationsform der Tagespflegeeinrichtung 
anzuführen. MODUS konnte mittlerweile zahlreiche Informationen gewinnen, die eine 
vergleichende Beurteilung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Organisations-
formen ermöglichen. Dabei wurde festgestellt, dass die schlecht ausgelasteten Ta-
gespflegeplätze fast alle in stationären Einrichtungen angeboten werden. In Tages-
pflegeeinrichtungen, die organisatorisch an einen ambulanten Pflegedienst angebun-
den sind, zeigen sich dagegen wesentlich höhere Auslastungsgrade. Es konnte dem-
entsprechend nachgewiesen werden, dass die Auslastung einer Tagespflegeeinrich-
tung stark von der Organisationsform abhängig ist (vgl. MODUS/Prof. Dr. Pieper 2010: 
Die Versorgung der Stadt Nürnberg mit Pflegediensten und -einrichtungen, S. 47). 
 
Das beschriebene Phänomen zeigte sich auch in den Bundesländern, in denen sich 
die Tagespflege schon wesentlich stärker etabliert hat als in Bayern. Dort wird der 
Grund im psychologischen Bereich gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
an den stationären Bereich angeschlossene Tagespflege für die potentiellen Nutzer zu 
sehr den Charakter einer vollstationären Einrichtung annimmt und sich deshalb eine 
Hemmschwelle aufbaut. Es wird deshalb u.a. auch von der Forschungsgesellschaft für 
Gerontologie die Konzeption einer eigenständigen Einrichtung oder die Anbindung an 
einen ambulanten Dienst empfohlen (vgl. z.B. MAGS 1995, S. 314). Dennoch wird 
nicht nur im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim, sondern auch in ande-
ren bayerischen Regionen immer noch relativ häufig versucht, das Angebot der Ta-
gespflege in vollstationäre Einrichtungen zu integrieren. Der Grund hierfür besteht 
meist darin, dass der stationäre Bereich in Bayern sehr stark ausgebaut ist und auf-
grund des – seit Einführung der Pflegeversicherung stattfindenden – Rückgangs der 
Inanspruchnahme von Rüstigenplätzen oft freie Kapazitäten vorhanden sind, die dann 
für die Tagespflege genutzt werden sollen. Da die Umwidmung von Heimplätzen für 
die Tagespflege ohne größere finanzielle Investitionen zu gestalten ist, ergeben sich 
durch ein derartiges Vorgehen fiskalische Vorteile. Diese Vorteile relativieren sich je-
doch, wenn die Plätze von den potentiellen Tagespflegegästen nicht angenommen 
werden.  
 
Ein weiterer Nachteil ist es, dass oft aus dem misslungenen Versuch, Tagespflege in 
eine vollstationäre Einrichtung zu integrieren, fälschlicherweise der Schluss gezogen 
wird, es bestünde in den betreffenden Regionen kein Bedarf für dieses teilstationäre 
Angebot.  
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Die Folge davon ist meist, dass sich nur schwer weitere Träger in dieser Region dafür 
interessieren, im Bereich der Tagespflege aktiv zu werden. Ein Fehlversuch in diesem 
Bereich hat somit erheblichen Einfluss darauf, ob sich das teilstationäre Angebot der 
Tagespflege in einer Region etablieren kann.  
 
Um diese Kettenreaktion zu verhindern, sollte im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim darauf hingewirkt werden, dass neben den Tagespflegeplätzen in stationä-
ren Einrichtungen auch Tagespflegeeinrichtungen geschaffen werden, die an einen 
vorhandenen ambulanten Dienst angegliedert sind. Hierbei sind im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim im Wesentlichen folgende Aspekte zu beachten.  
 
Was den Standort angeht, sollte die Tagespflegeeinrichtung in den größeren Gemein-
den angesiedelt werden, da hier ein größerer Kundenkreis zur Verfügung steht. Im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ist außerdem zu berücksichtigen, 
dass sich die Angebote im Bereich der Tagespflege bisher vor allem auf den Osten 
des Landkreises konzentrieren. Bei den zukünftigen Ausbaumaßnahmen im Bereich 
der Tagespflege sollte deshalb der Westen des Landkreises stärker als bisher in den 
Focus genommen werden. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Trägerschaft der Tagespflegeeinrichtung. Wie 
die bisherigen Analysen deutlich zeigen, ist eine gute Auslastung von Tagespflegeein-
richtungen am schnellsten zu erreichen, wenn die Tagespflege an eine bereits vor-
handene ambulante Dienste angebunden wird, da hier die potentiellen Nutzern ohne-
hin bereits zum Kundenstamm gehören.  
 
Damit die zu schaffende Tagespflegeeinrichtung maximalen Erfolg hat, sollte sie sich 
darüber hinaus durch eine sorgfältige Konzeption auszeichnen. Die wichtigsten kon-
zeptionellen Anforderungen an eine Tagespflegeeinrichtung werden deshalb im Fol-
genden zusammenfassend dargestellt: 

• Konzeption als Einrichtung mit Anbindung an einen bestehenden ambulanten 
Dienst 

• Betriebsgröße: 10 bis 12 Plätze 

• Öffnungszeiten: 5 Tage in der Woche jeweils bis mindestens 17 Uhr  

• Zur Verfügung Stellen eines Fahrdienstes 

• Notwendigkeit eines abgestimmten Pflegekonzeptes, in das verschiedene Berufs-
gruppen einbezogen werden 

• Berufsgruppen: Betreuung durch AltenpflegerInnen mit Erfahrung in der Tages-
pflege oder in der gerontopsychiatrischen Betreuung und pädagogisches Personal 
für die soziale Betreuung 
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• Leitung: Notwendigkeit einer Leitungsstelle, die genügend Zeit für Öffentlichkeits-
arbeit, Angehörigenarbeit sowie Beratungs- und Koordinationsaufgaben hat. 

 
Damit Tagespflegeplätze schnell ausgelastet werden können und damit die Finanzie-
rung im Bereich der Tagespflege gesichert werden kann, ist eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist also auch für die derzeit bereits vor-
handenen und insbesondere auch für die derzeit geplanten Tagespflegeplätze wichtig, 
dass eine Unterstützung der Träger durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit aller 
Akteure, die in der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
aktiv sind, stattfindet. 
 
Aufgrund der Finanzierungsschwierigkeiten, mit der die Tagespflege in der Vergan-
genheit verbunden war, versuchten die Wohlfahrtsverbände mit sogenannten „mobilen 
Tagespflege- bzw. Tagesbetreuungsangeboten“ die vielerorts im Bereich der Tages-
betreuung vorhandenen Lücken zumindest partiell zu schließen. 
 
Die „mobile Tagespflege bzw. Tagesbetreuung“ ist so konzipiert, dass die „mobilen 
Einsatzkräfte“ je nach Bedarf mehrere Stunden ins Haus des Pflegebedürftigen kom-
men und ihn betreuen, um die Angehörigen zu entlasten. Der Vorteil gegenüber der 
klassischen Tagespflege besteht darin, dass sich die Angehörigen eines pflegebedürf-
tigen älteren Menschen bei der „mobilen Tagespflege“ nicht auf einen oder mehrere 
Tage pro Woche verbindlich festlegen müssen, sondern den Dienst stundenweise in 
Anspruch nehmen können. Der Nachteil besteht darin, dass dieser Dienst entweder 
mit ehrenamtlich oder mit „geringfügig Beschäftigten“ arbeiten muss, weil er sonst zu 
teuer wäre. Man kann hier also weder die pflegerische noch die therapeutische Kom-
ponente wie in der klassischen Tagespflege erwarten, sondern ausschließlich eine Art 
„Homesitting“, das hauptsächlich darin besteht, den älteren Menschen zu beaufsichti-
gen, mit ihm spazieren zu gehen, ihm beim Essen und der Verrichtung seiner mensch-
lichen Bedürfnisse zu helfen.  
 
Die „mobile Tagespflege bzw. Tagesbetreuung“ darf daher nicht als Ersatz der klassi-
schen Tagespflege gesehen werden, sondern eher als niederschwelliges Ergän-
zungsangebot im Niedrigpreisbereich. Sie hat aber für bestimmte Zielgruppen durch-
aus ihre Berechtigung und sollte daher auch im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim neben dem „klassischen Tagespflegeangebot“ ausgebaut werden. 
 
Alle Maßnahmenempfehlungen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung 
des Handlungsfeldes „Tagespflege“ werden in folgender Tabelle zusammengefasst. 
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Tab. 7.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Tagespflege“  
 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der Tagespflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 19 bis 69 Tagespflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 20 bis 72 Tagespflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 23 bis 77 Tagespflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 27 bis 90 Tagespflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Tagespflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Unterstützung der Träger der vorhandenen 
und der geplanten Tagespflegeplätze durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit aller 
Akteure, die in der Seniorenhilfe im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
aktiv sind. 

Alle Akteure, die in 
der Seniorenhilfe im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind 

kontinuierlich 

Ergänzung des Angebotes durch eine Ta-
gespflegeeinrichtung im Westen des Land-
kreises. 

Träger der vorhande-
nen ambulanten Pfle-
gedienste 

mittelfristig 

Ergänzung des Angebotes durch den Aus-
bau mobiler niederschwelliger Tagesbe-
treuungsangebote (mobile Tagespflege). 

Träger der vorhande-
nen Dienste und Ein-
richtungen 

kurz- bis  
mittelfristig 
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7.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Kurzzeitpflege“ 
und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

Da im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim keine eigenständige Kurzzeit-
pflegeeinrichtung mehr existiert, hängt die Bedarfsdeckung im Bereich der Kurzzeit-
pflege sehr stark von der Versorgungssituation im Bereich der vollstationären Pflege 
ab. Die Bestandserhebung in den stationären Einrichtungen hat zudem gezeigt, dass 
insgesamt nur 14 Plätze ganzjährig zur Verfügung stehen, während die stationären 
Einrichtungen 31 „eingestreute“ Plätze nur zeitweise für die Kurzzeitpflege anbieten, 
wenn freie Plätze in den Einrichtungen vorhanden sind. Damit würde sich der Bestand 
im Optimalfall auf maximal 45 Kurzzeitpflegeplätze erhöhen, wenn die „zeitweise ein-
gestreuten“ Kurzzeitpflegeplätze in die Betrachtungen einbezogen werden (vgl. Senio-
renpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.2.3.2).  
 
Da bei der Bedarfsermittlung für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
ein Mindestbedarf von 29 und ein Maximalbedarf von 46 Kurzzeitpflegeplätzen resul-
tierte, kann somit nur unter der Bedingung, dass die „zeitweise eingestreuten“ Kurz-
zeitpflegeplätze auch tatsächlich zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden, 
eine ausreichende Versorgung im Bereich der Kurzzeitpflege unterstellt werden. Dies 
kann aktuell von den stationären Einrichtungen noch garantiert werden, weil derzeit 
noch genügend freie Plätze in den Einrichtungen zur Verfügung stehen (vgl. Senioren-
politisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – 
Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.3.2).  
 
Zukünftig ist nach den Ergebnissen der durchgeführten Bedarfsprognose im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim allerdings eine relativ starke Bedarfssteigerung 
zu erwarten, wie folgende Abbildung zeigt.  
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Abb. 7.3: Entwicklung des Bedarfs an Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis Neu-
stadt a. d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030 
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Wie die Abbildung zeigt, ist nach der durchgeführten Bedarfsprognose im Landkreis 
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren eine relativ starke Be-
darfssteigerung im Bereich der Kurzzeitpflege zu erwarten. Es ist davon auszugehen, 
dass im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim bereits bis zum Jahr 2015 
voraussichtlich mindestens 35 bis maximal 55 Plätze notwendig sind, um den Bedarf 
im Bereich der Kurzzeitpflege abdecken zu können. In den Jahren zwischen 2015 und 
2030 wird die benötigte Zahl der Kurzzeitpflegeplätze relativ stark schwanken und bis 
zum Ende des Projektionszeitraumes voraussichtlich nur noch vergleichsweise gering 
auf 40 bis maximal 62 Plätze ansteigen. 
 
Mit den derzeit vorhandenen Kurzzeitpflegeplätzen kann der Bedarf im Bereich der 
Kurzzeitpflege im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim aber voraussicht-
lich mittel- bis langfristig immer noch knapp ausreichend abgedeckt werden, wenn die 
stationären Einrichtungen auch in Zukunft genügend freie Platzkapazitäten haben, die 
für die Kurzzeitpflege genutzt werden können.  
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Voraussetzung ist es also, dass die „eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze“ nicht nur „auf 
dem Papier“ existieren, sondern zumindest in den Ferienmonaten – in denen der Be-
darf im Bereich der Kurzzeitpflege erfahrungsgemäß besonders hoch ist – tatsächlich 
auch für die Kurzzeitpflege genutzt werden können. Inwieweit dies möglich ist, hängt 
in erster Linie natürlich von der Versorgungssituation und der Bedarfsentwicklung im 
Bereich der vollstationären Pflege ab. 
 
Wie in der Vergangenheit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim beo-
bachtet werden konnte, ist auch zukünftig davon auszugehen, dass die für die Kurz-
zeitpflege im Landkreis zur Verfügung stehende Platzzahl aufgrund der vielen „zeit-
weise eingestreuten“ Plätze und der vergleichsweise wenigen ganzjährig zur Verfü-
gung stehenden Kurzzeitpflegeplätze stark variieren, was für den potentiellen Nutzer 
von Kurzzeitpflegeplätzen zu einer sehr unübersichtlichen Situation führt.  
 
Die unübersichtliche Situation im Bereich der Kurzzeitpflege wird auch dadurch deut-
lich, dass sogar die Praktiker im Bereich der Seniorenhilfe offensichtlich nur unzurei-
chend darüber informiert sind, inwieweit die stationären Einrichtungen Kurzzeitpflege-
plätze anbieten. Dies ist deutlich aus ihren Angaben zur Versorgungssituation im Be-
reich der Kurzzeitpflege abzulesen. So ist mehr als ein Viertel der befragten Praktiker 
der Meinung, dass im Bereich der Kurzzeitpflege ein dringender Handlungsbedarf be-
steht. Da das konstatierte Defizit jedoch weniger an dem Mangel an Plätzen, die für 
die Kurzzeitpflege genutzt werden könnten, sondern vielmehr an der mangelnden 
Transparenz des bestehenden Kurzzeitpflegeangebots liegt, sind deshalb im Rahmen 
des vorliegenden Berichtes diesbezüglich Verbesserungsvorschläge herauszuarbei-
ten.  
 

Grundsätzlich gilt, dass gerade im Bereich der Kurzzeitpflege eine höchstmögliche 
Transparenz sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Praktikern im Bereich der 
Seniorenhilfe und den Ärzten herzustellen ist. Diese wäre dadurch zu erreichen, dass 
in jeder stationären Einrichtung, die laut Versorgungsvertrag Kurzzeitpflege anbietet, 
zumindest einige der bisher zeitweise eingestreuten Plätze als feste Kurzzeitpflege-
plätze ausgewiesen und publik gemacht werden.  
 
Eine andere Möglichkeit wäre es, in der Öffentlichkeit eine tagesaktuelle Transparenz 
zu schaffen, in welchen Einrichtungen aktuell eingestreute Kurzzeitpflegeplätze zur 
Verfügung stehen. Da diese Informationen allerdings durchgehend aktuell sein müss-
ten, scheidet der konventionelle Weg einer Informationsbroschüre in diesem Bereich 
aus. Die modernen Medien, insbesondere das Internet, bieten hier die besten Ein-
satzmöglichkeiten.  
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Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim steht denjenigen, die einen Kurz-
zeitpflegeplatz in ihrer Umgebung suchen, bisher keine adäquate Möglichkeit zur Ver-
fügung. Die einzige Möglichkeit, im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
einen Kurzzeitpflegeplatz zu bekommen, besteht also darin, die einzelnen Einrichtun-
gen abzutelefonieren. Dies verursacht aber bei Interessenten, Beratungsstellen, Ärz-
ten und insbesondere bei den Sozialdiensten der Kliniken, die oft schnell einen Platz 
benötigen, einen immensen Arbeitsaufwand. Es muss daher nach besseren Lö-
sungsmöglichkeiten gefragt werden.  
 
Ein sehr gutes Beispiel hierzu wurde vor einigen Jahren im Rahmen der Umsetzung 
der Seniorenhilfeplanung im Landkreis Fürth entwickelt. Unter dem Stichwort „Altenhil-
feinformationssystem (AHIS)“ wurde mit der Internetplattform www.ahis-fuerth.de eine 
Informationsmöglichkeit geschaffen, die tagesaktuell über alle freien Kapazitäten in 
den einzelnen Einrichtungen informiert.  
 
Einer der zahlreichen Vorteile des Altenhilfeinformationssystems des Landkreises 
Fürth gegenüber bisherigen „Pflegeplatzbörsen“ liegt darin begründet, dass es sich 
hier um ein interaktives System handelt, das eine eingebaute Qualitätssicherung auf-
weist. Hierzu wurde das Informationssystem des Landkreises Fürth mit einer Daten-
bank und einer Administrationsoberfläche ausgestattet, wodurch nicht nur eine eigen-
ständige Aktualisierung der Daten durch die Einrichtungen ermöglicht wird, sondern 
bereits bei der Eingabe der Daten eine automatische Qualitätsprüfung der Angaben 
stattfindet. So ist es beispielsweise nicht möglich, die Frage, ob aktuell Kurzzeitpflege-
plätze in der Einrichtung zur Verfügung stehen, offen zu lassen, sondern es muss 
konkret die genaue Anzahl der aktuell freien Kurzzeitpflegeplätze eingegeben werden. 
 
Ein weiterer entscheidender Vorteil gegenüber den herkömmlichen Pflegeplatzbörsen 
ergibt sich dadurch, dass mit diesem Informationssystem gewährleistet werden kann, 
dass alle Einrichtungen ihre Daten regelmäßig aktualisieren. Hierzu wurde nämlich ein 
automatischer Versand von Erinnerungs-E-Mails an die Einrichtungen nach einem 
festgelegten Zeitraum ohne Aktualisierung programmiert, d.h. die Einrichtungen be-
kommen vom System ab einem bestimmten Zeitpunkt täglich eine E-Mail, bis sie ihre 
Daten wieder auf den neuesten Stand gebracht haben. Wie der mittlerweile mehrjähri-
ge Betrieb des Informationssystems des Landkreises Fürth zeigt, wird sie sowohl von 
Anbieter- als auch von Nachfragerseite sehr gut angenommen.  
 
Der wichtigste Grund für den Erfolg auf Nutzerseite besteht darin, dass er differenziert 
angeben kann, welchen Platz er sucht, und dann – sobald ein derartiger Platz ins Sys-
tem eingespeist wird – automatisch per E-Mail benachrichtigt wird. Weiterhin besteht 
auch die Möglichkeit, im System Plätze anzugeben, die in naher Zukunft frei werden. 
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Dieses „Feature“ ist sowohl für den Nutzer als auch den Anbieter von sehr großem 
Wert, weil sich hierdurch die Planungssicherheit auf beiden Seiten erheblich erhöht. 
Insbesondere gilt dies für den Bereich der Kurzzeitpflege, weil hier sowohl auf Nutzer- 
als auch auf Anbieterseite oft eine längerfristige Planung von Nöten ist. Auf Nutzersei-
te eröffnet die genannte Möglichkeit beispielsweise für pflegende Angehörige eine 
bessere Urlaubsplanung und auf Anbieterseite kann hierdurch eine bessere Auslas-
tung erreicht werden.  
 

Mit dem beschriebenen Informationssystem wurde im Landkreis Fürth somit eine op-
timale Transparenz über die freien Kapazitäten der einzelnen Einrichtungen geschaf-
fen. Aus den Rückmeldungen der beteiligten Träger geht zudem hervor, dass das In-
formationssystem auch dazu verhilft, freie Plätze wesentlich schneller und mit einem 
wesentlich geringeren Aufwand wieder belegen zu können.  
 
Diese Tatsache hat dazu geführt, dass im Rahmen der Umsetzung des Seniorenpoliti-
schen Gesamtkonzeptes für den Landkreis Nürnberger Land ebenfalls das Informati-
onssystem „AHIS“ eingeführt wurde und auch in diesem Landkreis sehr gut ange-
nommen wird (vgl. www.ahis-nuernberger-land.de). 
 

Bei einer Übertragung des beschriebenen Systems auf den Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim könnte somit auch hier einerseits eine größtmögliche Trans-
parenz für den potentiellen Nutzer im Bereich der Kurzzeitpflege geschaffen werden 
und andererseits auch eine optimale Auslastung der vorgehaltenen Plätze erreicht 
werden. Darüber hinaus könnte das System auch als Informationsplattform genutzt 
werden, um die Möglichkeiten der Kurzzeitpflege stärker in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen, und so den Bereich der Kurzzeitpflege im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim besser zu etablieren. 
 
In folgender Tabelle werden die Maßnahmenempfehlungen zur quantitativen und qua-
litativen Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Kurzzeitpflege“ abschließend zu-
sammengefasst. 
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Tab. 7.3: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Kurzzeitpflege“  

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 35 bis 55 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 35 bis 54 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 36 bis 56 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 40 bis 62 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Verbesserung des Angebotes durch das 
Ausweisen von mehr festen Kurzzeitpfle-
geplätzen.  

Anbieter von Kurz-
zeitpflegeplätzen im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kurzfristig und 
kontinuierlich 

Erhöhung der Transparenz durch eine In-
ternetplattform, auf der sich schnell und 
unkompliziert die aktuelle Anzahl der freien 
Kurzzeitpflegeplätze abrufen lässt. 

Anbieter von Kurz-
zeitpflegeplätzen im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kurzfristig  
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7.5 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Stationäre Pfle-
ge“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

 
In den stationären Einrichtungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
stehen insgesamt 1.386 Heimplätze zur Verfügung. Bei der Bedarfsermittlung nach 
Art. 69 AGSG ist jedoch nicht die Gesamtzahl der Heimplätze, sondern lediglich die 
Zahl der Pflegeplätze relevant. Bei einer entsprechenden Differenzierung nach Heim-
bereichen ergibt sich für den Pflegebereich eine Zahl von 1.047 Plätzen (vgl. Senio-
renpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 2.3.1).  
 
Auf der Grundlage des Indikatorenmodells zur kommunalen Bedarfsermittlung ergibt 
sich für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten ein Mindestbedarf von 818 und ein Maximalbedarf von 
1.058 Pflegeplätzen, um eine bedarfsgerechte vollstationäre Versorgung sicherstellen 
zu können. Da der Bestand an Pflegeplätzen nur um 11 Plätze unterhalb des errech-
neten Maximalbedarfs liegt, kann im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 
derzeit von einer sehr guten Versorgung im Bereich der stationären Pflege ausgegan-
gen werden (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 
6.3.3).  
 
Wie sich die Bedarfssituation im Bereich der stationären Pflege voraussichtlich weiter-
entwickeln wird, konnte durch eine entsprechende Bedarfsprognose gezeigt werden. 
Die Grundlage für die Prognose des Pflegeplatzbedarfs bildet dabei die quantitative 
Entwicklung der betagten Menschen ab 80 Jahren als Hauptzielgruppe der vollstatio-
nären Pflege. Wie aus den Ergebnissen der Bevölkerungsprojektion hervorgeht, wird 
die Hauptzielgruppe von stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Neustadt a. d. 
Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, und zwar bis zum 
Jahr 2030 voraussichtlich um mehr als 21% auf 6.335 Personen (vgl. Seniorenpoliti-
sches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teil-
bericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG, Kap. 3.4.2). Dementsprechend wird 
sich auch der stationäre Pflegeplatzbedarf in den nächsten Jahren sehr stark erhöhen, 
wie folgende Abbildung zeigt. 
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Abb. 7.4: Entwicklung des Bestands und des Bedarfs an vollstationären Pfle-
geplätzen im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim bis 
zum Jahr 2030 
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Der Pflegeplatzbedarf wird sich im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim in 
den nächsten Jahren bis zum Jahr 2020 voraussichtlich sehr stark erhöhen, und zwar 
auf mindestens 1.139 bis maximal 1.452 Plätze. Danach wird die benötigte Pflege-
platzzahl dann aufgrund der Bevölkerungsentwicklung einigen Schwankungen unter-
worfen sein, so dass sich für das Jahr 2030 voraussichtlich sogar wieder ein etwas 
geringerer Bedarf von 1.121 bis maximal 1.413 Plätzen ergibt. 
 
Wie in der Abbildung zu erkennen ist, wird der derzeitige Bestandswert im Jahr 2018 
vom prognostizierten Mindestbedarf überschritten. Werden jedoch alle angegebenen 
Planungen realisiert (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 
AGSG, Kap. 2.3.7), wird sich der Pflegeplatzbestand im Landkreis Neustadt a. d. 
Aisch - Bad Windsheim bis zum Jahr 2014 auf 1.175 Pflegeplätze erhöhen, womit der 
Mindestbedarf auch mittel- bis langfristig abgedeckt werden könnte. 
 
Aus quantitativer Sicht kann die Situation im stationären Bereich im Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim somit derzeit als sehr gut bezeichnet werden.  
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Das Hauptaugenmerk muss im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim also 
auf die qualitative Weiterentwicklung der stationären Pflege gerichtet werden. Hierbei 
sind folgende Entwicklungen zu berücksichtigen. 
 
In den letzten Jahren machten sich die Auswirkungen des Pflegeversicherungsgeset-
zes im stationären Bereich in erster Linie dahingehend bemerkbar, dass Wohn- und 
Rüstigenplätze in Pflegeplätze umgewidmet wurden. Zudem steigt das Eintrittsalter 
und damit auch der Anteil der hochbetagten Heimbewohner immer mehr an. So wurde 
auch im Rahmen der Bestandserhebungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim festgestellt, dass innerhalb der letzten 14 Jahre das Durchschnittsalter um 
fast fünf Jahre angestiegen ist (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach 
Art. 69 AGSG, Kap. 2.3.4.2).  
 
Es ist also festzustellen, dass die älteren Menschen immer später – meist erst bei 
Schwerstpflegebedürftigkeit – ins Heim gehen. Diese Entwicklung hat natürlich einer-
seits Auswirkungen auf den Platzbedarf, andererseits aber auch auf den Heimalltag. 
Da die Heime immer mehr die Funktion von „Hospizhäusern“ übernehmen, steigen 
insbesondere die Anforderungen an die dort beschäftigten Pflegekräfte. Hierauf sollte 
reagiert werden, indem die Pflegekräfte intensiver im Bereich der „Sterbebegleitung“ 
geschult werden. Zusätzlich ist im stationären Bereich der Seniorenhilfe auch stärker 
als bisher auf die spezifischen Anforderungen einzugehen, die sich durch den steigen-
den Anteil gerontopsychiatrisch erkrankter älterer Menschen ergeben. Hier ist eine 
Weiterqualifikation des Personals im Bereich der gerontopsychiatrischen Betreuung 
dringend zu empfehlen. 
 
Weiterhin sollte auch der Anteil der therapeutischen und pädagogischen Fachkräfte 
erhöht werden, denn wie die entsprechenden Bestandsdaten zur Personalstruktur in 
den stationären Einrichtungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim zei-
gen, macht diese Gruppe zusammen derzeit lediglich einen Anteil von 1,5% aus. Da 
die Personalausstattung allerdings weitgehend von den Kostenträgern festgelegt wird, 
kann diese Maßnahmenempfehlung nicht allein an die Träger der stationären Einrich-
tungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim, sondern muss auch an die 
entsprechenden Kostenträger, insbesondere Pflegekassen, gerichtet werden. 
 
Diese und die anderen genannten Empfehlungen zur bedarfsgerechten Weiterentwick-
lung der „vollstationären Pflege“ sind in folgender Tabelle zusammengefasst.  
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Tab. 7.4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Vollstationäre 
Pflege“  

 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der vollstationären Pflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 928 bis 1191 Pflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 1139 bis 1452 Pflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 1074 bis 1361 Pflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 1121 bis 1413 Pflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der vollstationären Pflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Intensivere Fortbildung der MitarbeiterInnen 
in den Bereichen Gerontopsychiatrie, Geri-
atrie, Sterbebegleitung und Palliativmedizin.

Träger der vorhande-
nen stationären Ein-
richtungen 

kurzfristig 

Verbesserung der Finanzierungsmöglich-
keiten zum verstärkten Einsatz von thera-
peutischem und pädagogischem Personal 
in den stationären Einrichtungen. 

Kostenträger, insbe-
sondere Pflegekassen 

mittelfristig 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 128

8. Handlungsfeld „Hilfen für gerontopsychiatrisch Erkrankte“ 
 
8.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

Unter gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen sind psychisch kranke Menschen ab 
dem 60. bzw. 65. Lebensjahr zu verstehen. Unter den Begriff gerontopsychiatrische 
Erkrankungen sind in erster Linie Demenzerkrankungen, aber auch Depressionen, 
Wahnstörungen oder Schizophrenien, Angststörungen, Suchterkrankungen und Per-
sönlichkeitsstörungen, die bei älteren Menschen auftreten, zu fassen. Die mit Abstand 
häufigste gerontopsychiatrische Erkrankung ist allerdings die Demenz. In Deutschland 
leben heute rund 1,3 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Bis zum Jahr 
2030 wird sich diese Zahl auf zwei Millionen und bis zum Jahr 2050 sogar auf 2,6 Mil-
lionen Menschen erhöhen und damit gegenüber dem heutigen Stand verdoppeln (vgl. 
Demenz-Report 2011).  

Bis heute gibt es große Defizite bei der Ursachenerforschung von Demenz sowie bei 
der frühzeitigen Diagnose. Es gibt bisher kaum Kenntnisse, wie die Krankheit verhin-
dert werden kann, und bisher auch keine Heilungsmöglichkeiten. Auffälligste Anzei-
chen und Auswirkungen einer demenziellen Erkrankung sind der fortschreitende Ver-
lust des Gedächtnisses und die abnehmende Denk- und Urteilsfähigkeit. Hinzu kom-
men Orientierungslosigkeit, Sprachstörungen sowie oft tiefgreifende Veränderungen 
der Persönlichkeit. Weniger bekannt, aber ebenso problematisch ist die Situation älte-
rer Menschen, die an anderen psychischen Krankheiten wie beispielsweise Depressi-
onen leiden. Vor allem die Tatsache, dass viele hochbetagte Menschen überwiegend 
alleine leben und soziale Kontakte mit zunehmendem Alter immer schwerer aufrecht-
erhalten können, hat dazu geführt, dass die Zahl der älteren depressiven Menschen 
sprunghaft angestiegen ist. Psychische Erkrankungen sind sowohl für die Patienten 
selbst als auch für deren Angehörige mit hohen Belastungen verbunden. Die Patienten 
schämen sich oft für den Verlust ihrer früheren Fähigkeiten und die Angehörigen wis-
sen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass ihre eigenen Eltern sie nicht mehr 
wiedererkennen und sich nicht von ihnen helfen lassen wollen. Insbesondere Men-
schen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen haben häufig einen Hilfe- und Be-
treuungsbedarf, der über den normalen Hilfebedarf hinausgeht.  

Für Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz hatte der Ge-
setzgeber bereits zum 1. Januar 2002 Verbesserungen bei der häuslichen Versorgung 
eingeführt. Solche Pflegebedürftige konnten seitdem für Betreuungsleistungen zusätz-
lich bis zu 460 Euro pro Jahr von der Pflegekasse erhalten. Dieser zusätzliche Leis-
tungsbetrag wurde mit der Pflegereform zum 01.07.2008 auf 100 Euro (Grundbetrag) 
bzw. 200 Euro (erhöhter Betrag) monatlich erhöht.  
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Außerdem wurde der Problematik mit einem verstärkten Ausbau an Entlastungsange-
boten für pflegende Angehörige, wie beispielsweise Tages- und Kurzzeitpflegeplätzen, 
entgegengetreten.  

Im Verlauf der letzten Jahre haben sich auch Wohlfahrtsverbände und andere öffentli-
che Träger mit der wachsenden Problematik verstärkt auseinandergesetzt. Da Men-
schen mit altersbedingten psychischen Erkrankungen und deren Angehörige oft nicht 
nur unter der Erkrankung selbst, sondern auch unter den nach wie vor bestehenden 
Vorurteilen und dem daraus resultierenden Risiko der gesellschaftlichen Isolation lei-
den, wurden in den vergangenen Jahren vielerorts Selbsthilfe- oder Betreuungsgrup-
pen gegründet, die speziell auf die Probleme Demenzkranker und deren Angehöriger 
ausgerichtet sind. Meist sind diese Angebote nicht nur Möglichkeiten, soziale Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen, sondern sie haben darüber hinaus auch eine beratende 
Funktion, die den Betroffenen bei der Alltagsbewältigung helfen soll. Einige bieten da-
rüber hinaus pädagogisch speziell auf die Symptome der Demenzkranken ausgerich-
tete Unterhaltungs- und Aktivierungsprogramme, die ein Fortschreiten der Krankheit 
verlangsamen oder zumindest die Konsequenzen für die Betroffenen erträglicher ma-
chen sollen. 
 
 

8.2  Angebote für gerontopsychiatrisch Erkrankte im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 

8.2.1 Stationäre Angebote für gerontopsychiatrisch Erkrankte  
 

8.2.1.1     Platzbestand im Bereich des „beschützenden Wohnens“ 
 

Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme am 31.12.2010 standen im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim nach eigenen Angaben folgende vier stationäre Einrich-
tungen zur Verfügung, die u.a. „beschützende Heimplätze“ für gerontopsychiatrisch 
erkrankte Menschen anbieten.  
 
Tab. 8.1: Vorhandene „beschützende Plätze“ in den stationären Einrichtungen 
 

Einrichtung Standort Plätze 
gesamt 

davon „be-
schützende 

Plätze“ 

Marie-Juchacz Heim Neustadt/Aisch 145 36 

Marienheim Obernzenn Obernzenn 125 20 

Seniorencentrum Rosenpark Uehlfeld 79 20 

Haus der Betreuung und Pflege Uffenheim Uffenheim 55 19 

Gesamtzahl der Plätze  404 95 
 

Quelle:  Eigene Erhebung zum Stichtag 31.12.2010 
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Insgesamt ergibt sich für den „beschützenden Bereich“ im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim also ein Bestand von 95 Plätzen. Um feststellen zu können, 
ob diese Platzzahl für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ausreicht, 
soll – wie bereits für die anderen Bereiche der Pflege – auch für den Bereich des „be-
schützenden Wohnens“ eine Bedarfsermittlung durchgeführt werden. 
 
 
8.2.1.2 Bedarfsermittlung für den Bereich des „beschützenden Wohnens“ 
 
Bisher gibt es bundesweit kein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Ermittlung 
des Bedarfs im Bereich des „beschützenden Wohnens“. Es existiert lediglich ein einzi-
ger Richtwert, der von der Expertenkommission „Psychiatrie“ der Bundesregierung 
stammt. Danach sollen im Bereich der „beschützenden Wohnangebote“ drei Wohn-
plätze pro 1.000 Einwohner zur Verfügung stehen.  
 
Würde man diesen Richtwert auf den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
übertragen, wäre von einem Bedarf von 293 „beschützenden Wohnplätzen“ auszuge-
hen. Da die Expertenkommission jedoch bei ihrem Richtwert bezüglich der „beschüt-
zenden Wohnangebote“ nicht zwischen den „betreuten“ Wohnangeboten für psychisch 
Kranke sowie psychisch Behinderte und der „geschlossenen“ Unterbringung schwer 
psychisch erkrankter älterer Menschen in einer stationären Einrichtung differenzierte, 
kann dieser Richtwert nicht auf den Bereich der stationären Seniorenhilfe übertragen 
werden.  
 
Für den Bereich psychisch erkrankter älterer Menschen, für die aufgrund ihrer Symp-
tomatik (z.B. Weglauftendenz) eine „geschlossene Unterbringung“ in einer stationären 
Einrichtung erforderlich ist, existiert somit kein Richtwert, der als Grundlage für eine 
entsprechende Bedarfsermittlung dienen könnte. 
 
Auch die Forschungsgesellschaft für Gerontologie, die sich im Rahmen ihrer 
indikatorengestützen Bedarfsplanung für den Bereich der Seniorenhilfe intensiv mit 
diesem Problembereich auseinandersetzte, kam zu dem Schluss, aufgrund der unzu-
reichenden Datengrundlage in diesem Bereich auf eine Bedarfsberechnung zu ver-
zichten (vgl. MAGS 1995, S. 279). Stattdessen wurden Überlegungen zur Ermittlung 
von Indikatoren zur Abschätzung des gerontopsychiatrischen Betreuungsbedarfes an-
gestellt, die im Folgenden in Verbindung mit anderen Forschungsarbeiten gebracht 
und auf den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim übertragen werden sol-
len, um das örtliche Betreuungspotential für den „beschützenden Bereich“ im Rahmen 
der stationären Seniorenhilfe eingrenzen zu können. 
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8.2.1.2.1  Indikatoren zur Abschätzung des Bedarfs an „beschützenden Plätzen“ 
 
In der einschlägigen wissenschaftlichen Forschungsliteratur besteht Einigkeit darüber, 
dass die Altersstruktur als wichtigster Indikator zur Abschätzung des gerontopsychiat-
rischen Betreuungsbedarfes im Rahmen der Seniorenhilfe anzusehen ist.  
 

Die diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse gehen jedoch stark auseinander. So 
wurden im Rahmen des „Ersten Altenberichts der Bundesrepublik Deutschland“ die 
Ergebnisse der wichtigsten psychogeriatrischen Feldstudien von einer Sachverständi-
genkommission dargestellt und vergleichend untersucht. Danach ergeben sich ein-
schließlich der leichteren Formen psychischer Erkrankungen für die Altersgruppe ab 
65 Jahren Anteilswerte von 5,4% bis 52,7%. Schließt man die „leichteren Fälle“ aus 
und betrachtet nur die Personengruppe mit schweren oder mittelschweren psychi-
schen Erkrankungen, resultieren für die Altersgruppe ab 65 Jahren Anteilswerte von 
3% bis 14%, wobei die verhältnismäßig große Spannweite bezüglich der Häufigkeit 
psychischer Störungen nach Meinung der Sachverständigenkommission „durch eine 
gewisse Uneinheitlichkeit in ihrer Klassifikation und hinsichtlich der Diagnostik bedingt 
ist“ (Bundesministerium für Familie und Senioren 1993, S. 116).  
 

Was die häufigste gerontopsychiatrische Krankheit – die Demenz – betrifft, wurden in 
den letzten Jahren ebenfalls eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, die zu 
Prävalenzraten zwischen 4% und 8% kommen. Im Mittelpunkt dieser Diskussion stand 
lange Zeit die Untersuchung von Bickel, wonach die mittlere Prävalenzrate von mittel-
schweren und schweren Demenzen in der Bevölkerung ab 65 Jahren in Deutschland 
bei 7,2% liegt (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2010: Die Epidemiologie der De-
menz). Auf die Bevölkerung ab 65 Jahren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim übertragen würde sich daraus eine Zahl von 1.369 demenzkranken Men-
schen ergeben. 
 

Die neueste und wohl auch genaueste Untersuchung zu diesem Thema stammt von 
den zwei im Rostocker Zentrum für die Erforschung des Demografischen Wandels 
beschäftigten Wissenschaftlerinnen Uta Ziegler und Gabriele Doblhammer. Da sie 
diesbezüglich alle Daten der gesetzlichen Krankenversicherungen auswerteten, war 
die Stichprobe mit 2,3 Millionen Fällen hinreichend groß, um als repräsentativ für ganz 
Deutschland zu gelten. Die Ergebnisse bestätigten im Großen und Ganzen die bishe-
rigen Untersuchungen. Demnach steigen die Prävalenzraten von 0,8% bei den Män-
nern und 0,6% bei den Frauen in der Altersgruppe mit 60 bis 64 Jahren auf 29,7% bei 
den Männern und 38,0% bei den Frauen in der Altersgruppe ab 95 Jahren (vgl. Zieg-
ler; Doblhammer 2009: Prävalenz und Inzidenz von Demenz in Deutschland. Das 
Gesundheitswesen 71, S. 281–290). In folgender Tabelle werden die von Ziegler und 
Doblhammer festgestellten Prävalenzraten auf die ältere Bevölkerung im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim übertragen.  
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Tab. 8.2: Anzahl der Demenzkranken im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

 

Altersgruppen:  Bevölkerungszahlen  Anzahl der Demenzkranken

... bis unter ... Jahre Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt

60 b. u. 65 J. 2.894 2.620 5.514 23 16 39 

65 b. u. 70 J. 2.110 2.215 4.325 32 29 61 

70 b. u. 75 J. 2.662 2.955 5.617 85 92 177 

75 b. u. 80 J. 1.657 2.195 3.852 93 149 242 

80 b. u. 85 J. 1.063 1.839 2.902 110 241 351 

85 b. u. 90 J. 460 1.230 1.690 82 284 366 

90 b. u. 95 J. 104 338 442 25 106 131 

95 Jahre und älter 66 113 179 20 43 63 

60 Jahre und älter 11.016 13.505 24.521 470 960 1.430 

Quelle: Ziegler; Doblhammer 2009; Berechnungen von MODUS zum Stichtag 31.12.2010 
 
 

Insgesamt ist aufgrund der durchgeführten Berechnungen davon auszugehen, dass 
unter der Bevölkerung ab 60 Jahren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim 1.430 Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen sind. Aufgrund der 
durchgeführten Berechnungen ergibt sich somit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim auf die Bevölkerung ab 60 Jahren bezogen ein Anteil von 5,8%, die 
von einer Demenzerkrankung betroffen sind, und auf die Bevölkerung ab 65 Jahren 
bezogen mit 1.391 Personen ein Anteil von 7,3%. Es resultiert damit fast der gleiche 
Anteil Demenzkranker wie bei der Untersuchung von Bickel. Es kann aufgrund der 
durchgeführten Berechnungen somit mit einiger Sicherheit davon ausgegangen wer-
den, dass im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim rund 1.400 demenz-
kranke Menschen leben.  
 

Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass alle demenzkranken älte-
ren Menschen institutionell betreut werden, da ein Großteil von ihnen im Rahmen des 
Familienverbundes versorgt wird. Aus diesem Grund identifiziert die Forschungsge-
sellschaft für Gerontologie als zweiten wichtigen Indikator zur Abschätzung des geron-
topsychiatrischen Betreuungsbedarfes die Inanspruchnahmequote. Es wird sich hier-
bei auf eine Untersuchung bezogen, die von Lind in Nordrhein-Westfalen durchgeführt 
wurde. Danach leben von den psychisch erkrankten älteren Menschen „etwa 80% im 
häuslichen Bereich und werden hier überwiegend von den Angehörigen, mit teilweiser 
Unterstützung durch ambulante Dienste, versorgt. 16% leben in stationären Einrich-
tungen der Seniorenhilfe, und ca. 3% leben in psychiatrischen Landeskrankenhäu-
sern“ (MAGS 1995, S. 277). 
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Zur Frage, wie hoch der Anteil der psychisch erkrankten älteren Menschen in den sta-
tionären Einrichtungen der Seniorenhilfe ist, gibt die Forschungsgesellschaft für Ge-
rontologie bei der Betrachtung des Indikators „Inanspruchnahmequote“ zur Abschät-
zung des gerontopsychiatrischen Betreuungsbedarfes noch zwei weitere Untersu-
chungen an. Zum einen wird eine Untersuchung in Kölner Altenheimen aus dem Jahre 
1987 zitiert, wonach ein „Anteil von 42,3% aller Heimbewohner unter psychischen Stö-
rungen litten“. Zum anderen wird eine Untersuchung in Alten- und Pflegeheimen im 
Kreis Gütersloh aus dem Jahr 1993 angeführt, die aufgrund der Befragung der Heim-
leiterInnen zu dem Ergebnis kommt, dass „etwa 45% der Heim- und Pflegeheimbe-
wohner an psychischen Störungen leiden“ (MAGS 1995, S. 278).   
 

Da beide Untersuchungen in etwa zu dem gleichen Ergebnis kommen, geht die For-
schungsgesellschaft davon aus, dass „40% bis 50% der Bewohner in stationären Ein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen psychische Störungen unterschiedlichen Schwere-
grades haben“ (MAGS 1995, S. 279). Überträgt man dieses Ergebnis auf die stationä-
ren Einrichtungen der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim , ergibt sich, dass von den Bewohnern der Pflegeheime im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim zwischen 400 und 500 an psychischen Störungen leiden 
müssten.  
 
 
8.2.1.2.2 Ermittlung des Bedarfs für den Bereich des „beschützenden Woh-

nens“ im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 

Aufgrund der Auswertung der einschlägigen wissenschaftlichen Forschungsliteratur 
konnte das potentielle Klientel für den „beschützenden Bereich“ im Rahmen der stati-
onären Seniorenhilfe approximativ ermittelt werden. Es bleibt aber nach wie vor die 
Frage offen, bei wie vielen der 400 bis 500 stationär untergebrachten Personen mit 
psychischen Störungen das Risiko der Selbstgefährdung vorliegt und daher eine „be-
schützende Unterbringung“ notwendig ist.  
 

Da eine psychologische bzw. psychiatrische Untersuchung durch entsprechende 
Fachärzte zur Eingrenzung dieses Sachverhaltes sowohl den zeitlichen als auch den 
finanziellen Rahmen sprengen würde, muss ein weniger aufwändiges Ersatzverfahren 
gewählt werden.  
 

Auch auf einen regionalen Vergleich des Bestandes muss bei der Bedarfsermittlung 
verzichtet werden, da in den meisten Regionen keine aktuellen Zahlen zu den beste-
henden Plätzen im Bereich des „beschützenden Wohnens“ vorliegen. Doch auch wenn 
die Datengrundlage besser wäre, könnte eine Bedarfsermittlung nicht allein auf der 
Grundlage regionaler Vergleiche durchgeführt werden, denn zum einen lässt sich ein 
Bedarf grundsätzlich nicht auf der Grundlage von Bestandszahlen ableiten und zum 
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anderen sind die strukturellen Gegebenheiten in verschiedenen Regionen oft so unter-
schiedlich, dass derartige Vergleiche nicht sinnvoll sind. Es wurde deshalb als Aus-
gangspunkt bei der Bedarfsermittlung auf die Ergebnisse der einschlägigen wissen-
schaftlichen Forschungsliteratur zurückgegriffen, wobei diese aber auf der Grundlage 
von Expertenaussagen auf die örtlichen Verhältnisse übertragen werden müssen.  
 
Wie die vom Bamberger Forschungsverbund in anderen bayerischen Landkreisen 
durchgeführten Untersuchungen in diesem Bereich gezeigt haben, ergeben sich be-
züglich der Frage nach dem Anteil der gerontopsychiatrisch erkrankten Heimbewohner 
sehr hohe Übereinstimmungen zwischen den in Kap. 8.2.1.2.1 aufgeführten Studien 
und den Einschätzungen der HeimleiterInnen vor Ort. Es kann deshalb mit einiger Si-
cherheit davon ausgegangen werden, dass die HeimleiterInnen auch bei der Frage 
nach der Notwendigkeit einer „beschützenden Unterbringung“ als kompetente An-
sprechpartner gelten können. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Bestands-
aufnahme der stationären Einrichtungen entsprechende Einschätzungen der Heimlei-
terInnen eingeholt. Aus methodischen Gründen wurde allerdings nicht einfach danach 
gefragt, wie viele beschützende Plätze im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim „notwendig“ sind, da es sich hierbei um eine rein subjektive Einschätzung 
handelt, die von vielen Faktoren abhängig ist, und daher eine sehr große Spannweite 
zu erwarten wäre.  
 
Es musste stattdessen ein einigermaßen sicheres Verfahren gefunden werden, um 
den Personenkreis einzugrenzen, für den eine „beschützende Unterbringung“ notwen-
dig und sinnvoll ist. Um dabei die Gefahr der „groben Schätzung“ weitgehend auszu-
schließen, wurden die HeimleiterInnen im Rahmen der Befragung stufenweise an die 
Problematik herangeführt:  
 
1. Zunächst sollten sich die HeimleiterInnen überlegen, wie viele Bewohner ihrer Ein-

richtung an gerontopsychiatrischen Störungen (einschließlich der leichteren For-
men) leiden. Der Fragebogen war dabei so konzipiert, dass nach Heimbereichen 
differenziert werden musste.  

2. Im zweiten Schritt sollten die HeimleiterInnen dann wiederum nach Heimbereichen 
differenziert angeben, bei wie vielen der oben genannten Bewohner eine schwere 
gerontopsychiatrische Erkrankung vorliegt.  

3. Erst im dritten Schritt wurde dann die Einschätzung der HeimleiterInnen eingeholt, 
für wie viele ihrer Bewohner eine „beschützende Unterbringung“ notwendig und 
sinnvoll wäre.  

 
Die Ergebnisse dieser dreistufigen Abfrage zum psychischen Zustand der Heimbe-
wohner sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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Tab. 8.3: Einschätzungen der HeimleiterInnen zur gerontopsychiatrischen  
Verfassung der Heimbewohner  

 Pflegebereich Wohnbereich Gesamt 

 Anzahl in %* Anzahl in %* Anzahl in %* 

gerontopsychiatrische Erkrankun-
gen (auch leichtere Formen) 440 44,1 11 4,7 451 36,6 

schwere gerontopsychiatrische 
Erkrankungen 190 19,0 2 0,9 192 15,6 

„Beschützende“ Unter- 
bringung notwendig 87 8,7 0 0,0 87 7,1 

*  In % von der Gesamtzahl der Bewohner im jeweiligen Heimbereich 

Quelle:  Eigene Erhebung zum Stichtag 31.12.2010 
 
 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegen nach Einschätzung der HeimleiterInnen bei 
451 der Heimbewohner in den stationären Einrichtungen im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim gerontopsychiatrische Erkrankungen (einschließlich leichterer 
Formen) vor. Dabei liegt der Anteil an „gerontopsychiatrisch erkrankten“ Bewohnern 
im Pflegebereich bei rund 44% und im Wohnbereich bei knapp 5%.  
 
Aus der Befragung der HeimleiterInnen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim resultiert für den Pflegebereich somit ein Wert, der eine sehr hohe Über-
einstimmung mit den in Kap. 8.2.1.2.1 aufgeführten Untersuchungen aus anderen Re-
gionen aufweist.  
 
Weiterhin liegen nach Auskunft der HeimleiterInnen bei 192 der 451 „gerontopsychiat-
risch erkrankten“ Heimbewohner „schwere gerontopsychiatrische Erkrankungen“ vor. 
Es wäre danach somit davon auszugehen, dass in den stationären Einrichtungen im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim fast 16% der Heimbewohner an 
„schweren gerontopsychiatrischen Erkrankungen“ leiden. Nach Einschätzung der 
HeimleiterInnen ist jedoch bei den wenigsten dieser Bewohner eine „beschützende 
Unterbringung“ notwendig. So ergibt sich aufgrund der Befragung der HeimleiterInnen 
als potentielles Klientel für den „beschützenden Bereich“ lediglich ein Anteil von 7,1% 
aller Heimbewohner. 
 

Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass auch die HeimleiterInnen im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim im Rahmen der Befragung nur die eindeu-
tigen Fälle, bei denen eine Selbstgefährdung vorliegt, für den „beschützenden Bereich“ 
vorgesehen haben. Für die Bedarfsermittlung bezüglich der notwendigen Platzzahl im 
„beschützenden Bereich“ sind daher die Angaben der HeimleiterInnen als absolute 
Mindestgröße anzusehen.  
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Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil aufgrund der durchgeführten Analysen da-
von auszugehen ist, dass nur ein relativ kleiner Teil der älteren Menschen mit geron-
topsychiatrischen Störungen bereits in einer stationären Einrichtung untergebracht ist. 
Die Mehrzahl dieser Personengruppe lebt im häuslichen Bereich und wird hier von 
Angehörigen mit eventueller Unterstützung von ambulanten Diensten versorgt.  
 
Um auch eine Auskunft über die Größenordnung der älteren Menschen zu bekommen, 
die bisher noch im häuslichen Bereich leben, aber bereits als potentielles Klientel für 
eine „beschützende Unterbringung“ gelten können, wurden die ambulanten Dienste im 
Rahmen der Bestandsaufnahme zu diesem Sachverhalt befragt. Danach befinden sich 
unter den ambulant Betreuten 20 Personen, für die nach Einschätzung der Pflege-
dienstleiterInnen eine „beschützende Unterbringung“ notwendig wäre.  
 
Da jedoch nicht sicher ist, ob diese 20 Personen auch tatsächlich eine „beschützende 
Unterbringung“ beanspruchen würden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen 
erfüllt wären, muss diese Personengruppe anders behandelt werden als diejenigen, 
die sich bereits in einer stationären Einrichtung befinden. 
 
Dieses Problem kann allerdings dadurch gelöst werden, dass der Bedarf – wie auch 
die Bedarfszahlen für die anderen Bereiche der Seniorenhilfe – als Intervall dargestellt 
wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Personen, die sich bereits in einer sta-
tionären Einrichtung befinden und für die nach Einschätzung der Fachkräfte eine „be-
schützende Unterbringung“ notwendig ist, die Untergrenze des Bedarfsintervalls bil-
den. Für die Festlegung der Obergrenze des Bedarfsintervalls kommen zusätzlich die 
potentiellen Klienten hinzu, die noch im häuslichen Bereich leben. Aufgrund der Befra-
gungsergebnisse würde sich im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim für 
den Bereich des „beschützenden Wohnens“ somit ein Bedarf von mindestens 87 bis 
maximal 107 „beschützenden Plätzen“ ergeben. 
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8.2.1.2.3 Ist-Soll-Vergleich für den Bereich des „beschützenden Wohnens“ 
 

Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, standen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim am 31.12.2010 im stationären Bereich insgesamt 95 „beschützende 
Plätze“ zur Verfügung. Nach den Ergebnissen der Bedarfsermittlung wären zu diesem 
Zeitpunkt mindestens 87 bis maximal 107 Plätze notwendig gewesen, um den Bedarf 
an „beschützenden Plätzen“ vollständig abzudecken. Für den Bereich des „beschüt-
zenden Wohnens“ ergibt sich somit für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim folgender Ist-Soll-Vergleich. 
 
 
Abb. 8.1: Ist-Soll-Vergleich für den Bereich des „beschützenden Wohnens“ im 

Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim zum 31.12.2010  
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Quelle: Berechnungen von MODUS-Sozialforschung zum Stichtag 31.12.2010
 

 
 
Wie die Abbildung zeigt, liegt der Bestand an „beschützenden Plätzen“ im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in etwa in der Mitte des ermittelten 
Bedarfsintervalles. Es kann somit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
derzeit von einer guten Versorgung im Bereich des „beschützenden Wohnens“ ausge-
gangen werden. 
 

Wie sich der Bedarf an „beschützenden Plätzen“ im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim angesichts der steigenden Zahl an Hochbetagten voraussichtlich wei-
ter entwickeln wird, kann mit folgender Bedarfsprognose geklärt werden. 
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8.2.1.2.4 Entwicklung des Bedarfs im Bereich des „beschützenden Wohnens“  
 
Inwieweit eine weitere Erhöhung der „beschützenden Plätze“ zukünftig im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bedarfsnotwendig ist, wird mit Hilfe einer Be-
darfsprognose geklärt. Dabei sind folgende zwei Aspekte besonders zu berücksichti-
gen: 
 
1. Wie im übrigen Bundesgebiet kommen auch im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim in den nächsten Jahren zahlenmäßig stärker besetzte Alterskohor-
ten in das Hochbetagtenalter.  

2. Der medizinische Fortschritt führt dazu, dass immer mehr Krankheiten erfolgreich 
bekämpft werden können und dementsprechend die durchschnittliche Lebenser-
wartung von Jahr zu Jahr zunimmt.  

 
Beide dargestellten Aspekte führen dazu, dass in den nächsten Jahren im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim mit einer ansteigenden Zahl von hochbetagten 
Menschen zu rechnen ist. Da bisher allerdings noch kein wirksames Mittel gegen die 
„Altersdemenz“ entwickelt werden konnte, ist davon auszugehen, dass sich die Zahl 
der älteren Menschen mit gerontopsychiatrischen Krankheiten in den nächsten Jahren 
kontinuierlich erhöhen wird und daher der Bedarf auch im Bereich des „beschützenden 
Wohnens“ deutlich ansteigen wird. In welcher Größenordnung sich dieser Anstieg be-
wegen wird, kann anhand der in Kap. 8.2.1.2.1 dargestellten Übertragung der 
Prävalenzraten auf die ältere Bevölkerung im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim abgeleitet werden. Auf der Grundlage der durchgeführten Bevölkerungs-
projektion ist im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim mit folgender Ent-
wicklung bei den Demenzkranken zu rechnen. 
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Abb. 8.2: Entwicklung der demenzkranken Menschen im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030  

Abb. 4: Entwicklung der Pflegebedürftigen ab 65 bzw. 75 Jahren bis zum Jahr 2010
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Wie die Abbildung zeigt, wird die Zahl der demenzkranken Menschen im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren sehr stark ansteigen 
und liegt bereits im Jahr 2020 bei 1.635 Personen und im Jahr 2030 voraussichtlich 
bei 1.777 Personen. Damit ergibt sich für die demenzkranken Menschen bis zum Ende 
des Projektionszeitraumes gegenüber den Ausgangsdaten insgesamt eine Zunahme 
um fast 28%. 
 
Auch wenn zu erwarten ist, dass sich der Trend in den nächsten Jahren verstärkt fort-
setzt, dass in den stationären Einrichtungen die tagesstrukturierenden Angebote für 
Demenzkranke ausgebaut werden und dadurch bei einigen demenzkranken Men-
schen eine beschützende Unterbringung vermieden werden kann, ist davon auszuge-
hen, dass weiterhin ein Teil der Menschen mit gerontopsychiatrischen Krankheiten auf 
„beschützenden Plätzen“ untergebracht werden muss. Geht man davon aus, dass der 
Anteil unter den Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, die auf „be-
schützenden Plätzen“ untergebracht werden müssen, in den nächsten Jahren gleich 
bleibt, stellt sich die Bedarfsprognose für den „beschützenden Bereich“ folgenderma-
ßen dar. 
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Abb. 8.3: Entwicklung des Bedarfs an „beschützenden Plätzen“ im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030  
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Aufgrund der stark ansteigenden Hochbetagtenbevölkerung wird auch der Bedarf an 
„beschützenden Plätzen“ im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in den 
nächsten Jahren deutlich zunehmen. So wird sich das Bedarfsintervall bereits bis zum 
Jahr 2020 auf 102 bis 126 und bis Ende des Jahres 2030 voraussichtlich auf 111 bis 
137 „beschützende Plätzen“ erhöhen. Aufgrund der durchgeführten Bedarfsprognose 
ist somit davon auszugehen, dass im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
spätestens im Jahr 2015 weitere Ausbaumaßnahmen im „beschützenden Bereich“ 
notwendig sind, um den steigenden Bedarf vollständig abdecken zu können.  
 
In diesem Kontext ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahren 
zunehmend versucht wird, die beschützende Unterbringung von weglaufgefährdeten 
Menschen zu vermeiden, indem einerseits verstärkt elektronische Hilfsmittel, wie z.B. 
elektronische Armbänder, eingesetzt werden und andererseits die tagesstrukturieren-
den Angebote für Demenzkranke in den stationären Einrichtungen ausgebaut werden.  
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8.2.2 Ambulante Angebote für gerontopsychiatrisch Erkrankte  

Aufgrund der durchgeführten Berechnungen ist davon auszugehen, dass unter der 
älteren Bevölkerung im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim derzeit rund 
1.400 Menschen von einer Demenz betroffen sind (vgl. Kap. 8.2.1.2.1). Mit etwa 80% 
lebt der größte Teil der demenzkranken Menschen noch in einem eigenen Haushalt 
und wird hier überwiegend von den Angehörigen versorgt. Teilweise wird hierbei auf 
die Unterstützung durch ambulante Dienste zurückgegriffen. Nach den Schätzungen 
der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ansässigen ambulanten 
Dienste befinden sich unter ihren 1.439 Betreuten 412 Personen mit gerontopsychiat-
rischen Erkrankungen, d.h. im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim sind 
fast 29% der ambulant betreuten Menschen gerontopsychiatrisch erkrankt.  
 
Da im Rahmen der ambulanten Betreuung die Angehörigen der gerontopsychiatrisch 
erkrankten Klienten jedoch nur partiell entlastet werden können, werden durch immer 
mehr Träger zusätzliche Angebote für die gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen 
geschaffen. Die Abrechnung dieser Angebote erfolgt in der Regel über die Vorschrif-
ten des § 45 SGB XI. Danach steht seit Juli 2008 monatlich ein Betrag von 100,- € bis 
200,- € für zusätzliche Betreuungsleistungen bei Menschen mit „eingeschränkter All-
tagskompetenz“ zur Verfügung. In erster Linie bezieht sich der § 45 SGB XI auf Men-
schen „mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psy-
chischen Erkrankungen“.  
 
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, die Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI an-
zubieten. Entweder die Menschen mit „eingeschränkter Alltagskompetenz“ werden in 
einer regelmäßigen Betreuungsgruppe außer Haus versorgt oder es findet eine Be-
treuung in der vertrauten häuslichen Umgebung dieser Personen statt, weshalb derar-
tige Angebote auch oft als „mobile Tagesbetreuung“ oder „mobile Tagespflege“ be-
zeichnet werden. 
 
Diese Angebote dürfen jedoch nicht mit der „klassischen Tagespflege“ verwechselt 
werden. Die „mobile Tagespflege bzw. Tagesbetreuung“ ist vielmehr so konzipiert, 
dass die „mobilen Einsatzkräfte“ je nach Bedarf mehrere Stunden ins Haus des Pfle-
gebedürftigen kommen und ihn betreuen, um die Angehörigen zu entlasten. Der Vor-
teil gegenüber der klassischen Tagespflege besteht darin, dass sich die Angehörigen 
eines pflegebedürftigen älteren Menschen bei der „mobilen Tagespflege“ nicht auf ei-
nen oder mehrere Tage pro Woche verbindlich festlegen müssen, sondern den Dienst 
stundenweise in Anspruch nehmen können. Der Nachteil besteht darin, dass solche 
Dienste oft mit ehrenamtlich oder geringfügig Beschäftigten arbeiten müssen, weil sie 
sonst zu teuer wären.  
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Man kann hier also weder die pflegerische noch die therapeutische Komponente wie in 
der klassischen Tagespflege erwarten, sondern ausschließlich eine Art „Homesitting“, 
das hauptsächlich darin besteht, den betreuten Menschen zu beaufsichtigen, mit ihm 
spazieren zu gehen, ihm beim Essen und der Verrichtung seiner menschlichen Be-
dürfnisse zu helfen. Die „mobile Tagespflege bzw. Tagesbetreuung“ darf daher nicht 
als Ersatz der klassischen Tagespflege gesehen werden, sondern eher als 
niederschwelliges Ergänzungsangebot im Niedrigpreisbereich. 
 
Der geschilderte Sachverhalt trifft genauso auch auf die Angebote zu, bei denen Men-
schen mit „eingeschränkter Alltagskompetenz“ aufgrund des § 45 SGB XI tagsüber in 
einer Einrichtung betreut werden. Hier fällt die Unterscheidung gegenüber der „klassi-
schen Tagespflege“ noch schwerer. Das entscheidende Unterscheidungskriterium be-
steht allerdings darin, dass bei den Menschen, die in eine Tagesbetreuungsgruppe 
nach § 45 SGB XI gehen, keinerlei pflegerische Hilfeleistungen abgerechnet werden 
können. 
 
Auch im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bieten – neben den Fach-
stellen für pflegende Angehörige (vgl. Kap. 9) – sieben weitere ambulante Dienste Be-
treuungsleistungen nach § 45 SGB XI an. Darüber hinaus werden über das Mehrgene-
rationenhaus Dorflinde in der Gemeinde Langenfeld Betreuungsleistungen vermittelt.  
 

Eine Tagesbetreuung in ihrer Einrichtung bieten zwei ambulante Dienste in der Ge-
meinde Burghaslach an. Zum einen organisiert die Johanniter Sozialstation einmal pro 
Woche von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine Tagesbetreuung, an der elf Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz teilnehmen. Für die Betreuung sind drei Mitarbei-
ter-Innen der Sozialstation zusammen mit zwei geschulten Ehrenamtlichen zuständig. 
Zum anderen bietet der privat geführte „Häusliche Pflegedienst“ zweimal in der Woche 
jeweils von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr Betreuungsgruppen an. Insgesamt werden hier 15 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz von drei MitarbeiterInnen betreut. Im 
Laufe des Jahres 2013 wird sich die Anzahl der im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – 
Bad Windsheim nach § 45 SGB XI betreuten Personen erhöhen, wenn die im Mehr-
generationenhaus Dorflinde geplante Tagesgruppe mit 12 bis 15 Plätzen realisiert 
wird. 
 

Eine stundenweise Betreuung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
zu Hause wird von fünf ambulanten Diensten und dem Mehrgenerationenhaus Dorflin-
de organisiert. Die Betreuung erfolgt in der Regel individuell nach Absprache. In der 
Stadt Neustadt läuft dies über die Sozialstation des Bayerischen Roten Kreuzes und 
den ambulanten Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt. Über die Sozialstation des Bayeri-
schen Roten Kreuzes werden vier Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
ein- bis zweimal pro Woche für ca. eine Stunde betreut.  
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Sechs geschulte ehrenamtliche HelferInnen stehen für die Betreuung zur Verfügung. 
Die Betreuungsleistungen des ambulanten Pflegedienstes der Arbeiterwohlfahrt kön-
nen von Bewohnern der betreuten Wohneinrichtung „AWO Seniorenresidenz“ in An-
spruch genommen werden. Elf Bewohner nutzen dieses Angebot und werden dabei 
von drei MitarbeiterInnen des Pflegedienstes je nach Absprache ca. zwei bis vier 
Stunden in der Woche betreut. Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet in der Stadt Bad 
Windsheim und den Gemeinden in einem Umkreis von 18 Kilometer ebenfalls Be-
treuungsleistungen nach § 45 SGB XI an. Drei MitarbeiterInnen betreuen dabei elf 
Menschen für ca. zwei Stunden pro Woche. Der private Dienst „Pflegemobil“ in 
Scheinfeld ist für zwölf Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz tätig, die zwei 
bis vier Stunden pro Woche von drei MitarbeiterInnen zu Hause betreut werden. Im 
Mehrgenerationenhaus Dorflinde in Langenfeld werden Ehrenamtliche für die Betreu-
ung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz geschult und weitervermit-
telt. Der Helferkreis besteht aus 15 Ehrenamtlichen, die je nach individueller Abspra-
che zweimal die Woche für ein bis drei Stunden insgesamt sechs Menschen betreuen. 
Außerdem betreute der Verein für ambulante Sozialdienste in Markt Taschendorf – 
zusätzlich zu den zwölf Menschen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft, die 
im nächsten Kapitel 8.2.3 ausführlich beschrieben wird – im letzten Jahr durchschnitt-
lich zwei Personen in der eigenen Häuslichkeit.  
 
Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass derzeit durchschnittlich 72 Personen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz und größtenteils mit gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen von den Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI durch die ambulanten 
Dienste und das Mehrgenerationenhaus Dorflinde erhalten. Dabei werden knapp zwei 
Drittel in ihrer eigenen Wohnung und gut ein Drittel in einer Einrichtung betreut. Dazu 
kommen noch 111 Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und größtenteils 
mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, die von den ehrenamtlichen HelferInnen 
der Fachstellen für pflegende Angehörige betreut werden (vgl. Kap. 10). Insgesamt 
profitieren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim also 183 Personen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz und größtenteils mit gerontopsychiatrischen Er-
krankungen von den ambulanten Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI.  
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8.2.3 Ambulant betreute Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen 

Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim befindet sich im Ortsteil Ober-
steinbach in der Gemeinde Markt Taschendorf eine ambulant betreute Wohngemein-
schaft für demenzkranke Menschen. Das Haus, in dem die Betreuten untergebracht 
sind, hat eine Gesamtwohnfläche von ca. 600 m² und verfügt über Kellerräume, ver-
schiedene Nebengebäude und einen großen Garten. Die gesamte Grundfläche be-
trägt ca. 2.200 m². Die zwölf Bewohnerzimmer haben jeweils eine Fläche von 15 bis 
18 m², aufgeteilt über zwei Stockwerke. Pro Etage stehen je ein behindertengerechtes 
Bad und mehrere Toiletten zur Verfügung. Die Aufenthaltsräume setzen sich aus ei-
nem großem Wohnzimmer mit offener Wohnküche zusammen (ca. 75 qm Fläche) und 
besitzen einen direkten Zugang zur Terrasse. Die Terrasse befindet sich auf der Süd-
seite der Anlage. Die Bewohnerzimmer haben größtenteils direkten Zugang zur Ter-
rasse und den Garten. Der Garten bietet schattige Plätze unter altem Obstbaumbe-
stand und die Möglichkeit zur Kleintierhaltung. Das Grundstück bzw. der Garten ist 
durch eine Hecke zu den Nachbarn abgegrenzt.  
 
Alle Mitglieder der Wohngemeinschaft haben ein eigenes Zimmer sowie anteilig Ge-
meinschaftsräume vom Hauseigentümer angemietet. Die Mieter haben die Möglich-
keit, die Küche zu benützen, Wäsche zu waschen, die Zimmerreinigung selbst vorzu-
nehmen sowie Einkäufe zu tätigen. Die Pflege und Betreuungsleistungen werden indi-
viduell mit dem betreuenden Pflegedienst per Vertrag vereinbart, wobei hierbei eine 
freie Wahl der Pflege und Betreuung besteht. Es ist also auch die Möglichkeit der ei-
genen Haushaltsführung gegeben. Die Kosten für Betreuung, Unterkunft und Verpfle-
gung befinden sich auf dem Niveau einer ortsüblichen stationären Einrichtung mit be-
schützender Abteilung.  
 
Das Hauptziel der Betreuung in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft besteht 
darin, dass die demenzkranken Bewohner in die Lage versetzt werden sollen, je nach 
ihren noch verbliebenen Fähigkeiten ihren Alltag selbst bestimmen und gestalten zu 
können und dadurch den fortschreitenden Prozess der Demenz hinauszuzögern.  
 
Die familiäre Atmosphäre im Hause und die Einbindung in ein überschaubares sozia-
les Umfeld machen die Organisation eines normalen Tagesablaufes möglich. Außer-
dem fördert die Integration des Projektes in die Dorfgemeinschaft die Kommunikation, 
Akzeptanz und Toleranz in der Bevölkerung und sensibilisiert diese für die zukünftig 
immer größer werdende Problematik unserer alternden Gesellschaft. 
 
Um das oben genannte Ziel zu erreichen, wird zunächst mit Hilfe von relevanten Be-
zugspersonen eine ausführliche Biographie des Bewohners erarbeitet, die die Grund-
lage für einen individuellen Pflegeprozess bildet.  
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Die pflegerischen Verrichtungen orientieren sich hinsichtlich Zeitpunkt, Auswahl und 
Ablauf weitestgehend an den Gewohnheiten der Bewohner (Aufstehen, Zubettgehen, 
Essenszeiten, persönliche Ruhezeiten u.s.w.). Die Gestaltung des Tagesablaufes 
ergibt sich aus den früheren Aktivitäten und Interessen der Bewohner und den alltägli-
chen Erfordernissen (Essenszubereitung, Wäsche, Einkaufen, Gartenpflege) eines 
Miteinanders in einem gemeinschaftlichen Haushalt. Die Individualität der Hausbe-
wohner hat jedoch oberste Priorität und wird durch die Beschäftigung mit persönlichen 
Erinnerungen (Fotos, Musik, Bilder, fühlbares Erleben von Materie) erhalten und ge-
fördert.  
 
Die Beziehungsgestaltung und die Pflegeorganisation berücksichtigt, dass Demenz-
kranke feste Bezugspersonen brauchen (Bezugspflege). Deshalb werden kleine,  
überschaubare Pflegeteams gebildet. Das multiprofessionelle Team setzt sich aus Al-
ten- und Krankenpflegekräften, gerontopsychiatrischen Fachkräften und Hauswirt-
schaftlerInnen zusammen. Um eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung zu 
leisten, finden regelmäßige Dienst- und Fallbesprechungen mit den jeweils Mitarbei-
tenden statt. Die Arbeit wird selbstverständlich dokumentiert. Des Weiteren finden für 
das Personal regelmäßig Schulungen und Supervisionen statt. 
 
Die Grund- und Behandlungspflege wird von Pflegefachkräften sowie geschultem Per-
sonal erbracht. Für hauswirtschaftliche Tätigkeiten sind geeignete Kräfte („Hausmüt-
ter“) beschäftigt. Außerdem soll die Wohngemeinschaft ein „offenes Haus“ sein, wes-
halb es ausdrücklich erwünscht ist, dass eine Vernetzung professioneller Gruppen 
(Betreuungsvereine, Ärzte, KG, Therapeuten) und ehrenamtlicher Personen (Selbsthil-
fegruppen, Kirchengemeinden, Besuchsdienste, Hospizhelfer) stattfindet.  
 
Eine besonders wichtige Rolle haben die Angehörigen bzw. gesetzlich bestellten Be-
treuer, weil sie in der Wohngemeinschaft verschiedene Funktionen einnehmen. Durch 
ihre Besuche in der Wohngemeinschaft können sie einen wesentlichen Beitrag leisten, 
die psychische Situation einzelner Bewohnerinnen zu stabilisieren. Dies geschieht 
nicht nur im Rahmen von Gesprächen, sondern auch durch die Teilnahme der Be-
zugspersonen an gemeinschaftlichen Aktivitäten. Durch ihre Kenntnisse der individuel-
len Bedürfnisse der Bewohnerinnen vor der Erkrankung können sie deren Verhaltens-
weisen einschätzen und wertvolle Hinweise für den Umgang mit den Bewohnerinnen 
geben. Nicht zu unterschätzen ist aber auch ihre Funktion als Instanz der Qualitätssi-
cherung. Vor allem bei Angehörigentreffen, die alle paar Wochen stattfinden, sind die-
se aufgefordert, positive aber auch negative Kritik zu äußern. Dieses Plenum dient 
den Angehörigen zusätzlich dazu, sich über das Leben in der Wohngemeinschaft zu 
informieren, Fragen zu stellen und Entscheidungen mit zu treffen, die das alltagsprak-
tische Geschehen in der Wohngemeinschaft betreffen. Auf eine enge Zusammenarbeit 
mit den Angehörigen wird also größter Wert gelegt.  
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Eine Beteiligung am Tagesablauf wird ausdrücklich erwünscht. Dies wird als Beitrag 
zur Erhöhung der Lebensqualität der Menschen betrachtet. 
 
Was die ärztliche Versorgung betrifft, so wird die allgemein- und fachärztliche Betreu-
ung durch niedergelassene Ärzte in der Umgebung sichergestellt. Die psychiatrische 
ärztliche Betreuung erfolgt einmal im Monat durch die Institutsambulanz am Klinikum 
am Europakanal Erlangen. Hierzu kommt eine Ärztin zur Visite ins Haus. 
 
Wichtig ist auch, dass die Bewohner die Sicherheit haben, in der Wohngemeinschaft 
ihren Lebensabend nach ihren Wünschen verbringen zu können. Dieser Aufenthalt 
wird nicht begrenzt und schließt somit auch die Möglichkeit mit ein, bis zum Tode in 
der Einrichtung zu leben. 
 
 

8.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Hand-
lungsfeld „Hilfen für gerontopsychiatrisch Erkrankte“ 

Zur vollständigen Erfassung des Handlungsfeldes „Hilfen für gerontopsychiatrisch Er-
krankte“ wurde im Rahmen der durchgeführten Befragungen der Handlungsbedarf in 
drei verschiedenen Bereichen angefragt, und zwar der Handlungsbedarf im Bereich 
"Beschützende" Plätze, der (ambulant betreuten) Seniorenwohngemeinschaften und 
der ambulanten gerontopsychiatrischen Betreuung. 
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Abb. 8.4: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf das Handlungs-
feld „Hilfen für gerontopsychiatrisch Erkrankte“ 
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Wie die Abbildung zeigt, sehen sowohl auf Landkreis- als auch auf Gemeindeebene 
nur rund 18% der Befragten einen Bedarf an „beschützenden Plätzen“ für gerontopsy-
chiatrisch erkrankte Menschen.  
 
Wesentlich höher sind die Befragungswerte bezüglich der anderen beiden Angebote 
für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen. 
 
So ergibt sich für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften auf Landkreisebene 
ein Anteil von 37% und auf Gemeindeebene sehen fast die Hälfte der befragten Ex-
perten diesbezüglich einen Ausbaubedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim. 
 
Bezüglich der ambulanten Betreuung von gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen 
stellt sich die Situation umgekehrt dar. Während hier die Hälfte der befragten Experten 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim auf Landkreisebene einen Hand-
lungsbedarf sehen, trifft dies lediglich auf ein Drittel der Befragten auf Gemeindeebene 
zu.  
 
Auffällig ist außerdem die unterschiedliche Einschätzung der Anbietervertreter und der 
Gemeindevertreter bezüglich der ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Während 
fast die Hälfte der Anbietervertreter hier einen Bedarf sehen, sind es unter den Ge-
meindevertretern nur etwas mehr als ein Viertel (vgl. Abb. A.1 und Abb. A.2). 
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8.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Hilfen für 
gerontopsychiatrisch Erkrankte“ und Maßnahmenempfehlungen für 
den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Aufgrund der durchgeführten Berechnungen ist davon auszugehen, dass im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim derzeit rund 1.400 demenzerkrankte Menschen 
leben (vgl. Kap. 8.2.1.2.1). Bei einem Teil dieser Menschen besteht aufgrund ihrer 
Symptomatik eine Weglauftendenz, weshalb für diese Personengruppe eine „beschüt-
zende Unterbringung“ in einer stationären Einrichtung erforderlich ist. Wie im Rahmen 
der Bestandserhebung festgestellt wurde, stehen in den stationären Einrichtungen im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 95 „beschützende Plätze” zur 
Verfügung (vgl. Kap. 8.2.1.1). Inwieweit diese Plätze ausreichen, um den wachsenden 
Bedarf im Bereich der stationären gerontopsychiatrischen Betreuung abzudecken, 
wurde mittels einer Bedarfsermittlung und einer längerfristigen Bedarfsprognose ermit-
telt. Danach waren zum 31.12.2010 mindestens 87 bis maximal 107 Plätze notwendig, 
um den Bedarf an „beschützenden Plätzen“ vollständig abdecken zu können. Es zeig-
te sich somit, dass der aktuelle Bestand von 95 „beschützenden Plätzen“ etwa in der 
Mitte des ermittelten Bedarfsintervalles liegt, so dass im Landkreis Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim derzeit von einer guten Versorgung im beschützenden Bereich aus-
gegangen werden kann (vgl. Kap. 8.2.1.2.3).  
 
Nach der durchgeführten Prognose ist davon auszugehen, dass die Zahl der demenz-
kranken Menschen ab 65 Jahren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
von derzeit 1.391 Personen bis ins Jahr 2030 auf 1.777 Personen ansteigen wird, was 
einer Zunahme um fast 28% entspricht. Auch wenn seit einigen Jahren zunehmend 
versucht wird, die beschützende Unterbringung von demenzkranken Menschen zu 
vermeiden, indem z.B. die tagesstrukturierenden Angebote für Demenzkranke ausge-
baut werden, ist davon auszugehen, dass sich bis Ende des Jahres 2030 im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ein Bedarfsanstieg auf 111 bis 137 „beschüt-
zenden Plätzen“ ergibt (vgl. Kap. 8.2.1.2.4). Aufgrund der durchgeführten Bedarfs-
prognose ergibt sich im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim somit spätes-
tens im Jahr 2015 die Notwendigkeit eines Ausbaus im „beschützenden Bereich“. Bei 
den Ausbaumaßnahmen muss einerseits die flächendeckende quantitative Versor-
gung des Landkreises als ausschlaggebendes Kriterium angesehen werden, anderer-
seits muss jedoch auch der qualitative Aspekt Beachtung finden. Um den qualitativen 
Aspekt beurteilen zu können, ist jedoch vor der Inbetriebnahme einer „beschützenden 
Station“ zunächst eine differenzierte Konzeption vorzulegen. In dieser Konzeption 
muss deutlich erkennbar sein, dass der Schwerpunkt bei der segregativen Betreuung 
demenzkranker Heimbewohner auf die therapeutische Perspektive gelegt wird. Dem-
entsprechend sind die vorgelegten Konzeptionen auf folgende Aspekte hin zu überprü-
fen:  
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 Grundsätzlich sollten „beschützende Stationen“ so „orientierungsfördernd“ und 
anregend gestaltet werden, dass die Defizite der Bewohner zumindest teilweise 
ausgeglichen werden können.  

 Die Verwendung von Psychopharmaka sollte gering sein und mit Hilfe von mög-
lichst vielen tagesstrukturierenden Maßnahmen kompensiert werden.  

 Zusätzlich sind musik- und beschäftigungstherapeutische Maßnahmen und Ge-
dächtnis-, Konzentrations- und Orientierungstraining einzuplanen.  

 Um die vorgenannten Punkte qualitativ hochwertig umsetzen zu können, sollte 
auch ein multiprofessionelles Team für die Station zur Verfügung stehen, das 
neben dem Pflegepersonal auch einen Beschäftigungs- und Ergotherapeuten 
sowie einen Sozial- bzw. Heilpädagogen umfasst.  

 
Die Mehrzahl der gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen lebt jedoch nicht in einer 
stationären Einrichtung. So ist nach dem aktuellen Kenntnisstand davon auszugehen, 
dass mit etwa 80% der größte Teil der demenzkranken Menschen noch in einem ei-
genen Haushalt lebt und hier überwiegend von den Angehörigen versorgt wird. Teil-
weise wird hierbei auf die Unterstützung durch ambulante Dienste zurückgegriffen. 
Nach den Schätzungen der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim an-
sässigen ambulanten Dienste befinden sich unter ihren 1.439 Betreuten 412 Personen 
mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, d.h. im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim sind fast 29% der ambulant betreuten Menschen gerontopsychiatrisch 
erkrankt. Andererseits verfügen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
bisher nur 34 der 346 Beschäftigte in den vorhandenen ambulanten Diensten und da-
mit weniger als 10% des Personalbestandes über eine gerontopsychiatrische Zusatz-
ausbildung. Hier besteht in den ambulanten Diensten somit ein deutlicher Nachholbe-
darf. 
 
Da im Rahmen der ambulanten Betreuung die Angehörigen der gerontopsychiatrisch 
erkrankten Klienten jedoch nur partiell entlastet werden können, haben einige Träger 
von Sozialstationen zusätzliche Angebote für die gerontopsychiatrisch erkrankten 
Menschen geschaffen. Abgerechnet werden können diese Angebote seit Juli 2008 
nach § 45 SGB XI. Insgesamt machen derzeit bereits 72 Personen von diesem Ange-
bot der Sozialstationen Gebrauch (vgl. Kap. 8.2.2).  
 
Addiert man dazu noch die 111 Personen, die von den ehrenamtliche HelferInnen der 
Fachstellen für pflegende Angehörige betreut werden (vgl. Kap. 10) und die 12 Be-
wohner der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Markt Taschendorf (vgl. Kap. 
8.2.3), kann festgestellt werden, dass im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim bereits fast 200 Personen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen ambulant 
betreut werden.  
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Die Praktiker aus dem Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim sind sich jedoch weitgehend einig, dass der Bereich der „ambulanten 
gerontopsychiatrischen Betreuung“ noch weiter ausgebaut werden muss, um eine flä-
chendeckende gerontopsychiatrische Versorgung zu erreichen (vgl. Kap. 8.3).  
 
Dabei sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim neben der Intensivie-
rung der Beratungs- und Informationsangebote zum Themenbereich der gerontopsy-
chiatrischen Erkrankungen insbesondere auch zusätzliche Angebote im Bereich von 
niederschwelligen Betreuungsleistungen für demenzkranke Menschen notwendig. An-
dererseits sollte aber auch über den Aufbau von weiteren ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften für demenzkranke Menschen nachgedacht werden. Dass diese eben-
falls notwendig sind, hat das Modellprojekt in Obersteinbach bewiesen (vgl. Kap. 
8.2.3).  
 
Außerdem wird nach der Aussage von verschiedenen Experten aus dem Bereich der 
Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim für die Nachsorge 
von psychisch kranken alleinstehenden Menschen, die keine Leistungen nach SGB XI 
erhalten, im Sozialpsychiatrischen Dienst der Diakonie eine Stelle für eine geronto- 
psychiatrische Fachkraft benötigt. 
 
Zusammenfassend lassen sich für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim somit folgende Maßnahmenempfehlungen hinsichtlich der Hilfen für gerontopsy-
chiatrisch erkrankten Menschen ableiten. 
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Tab. 8.4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hilfen für geron-
topsychiatrisch Erkrankte“  

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung  

Ziele und Maßnahmen Realisierungs
zeitraum 

Ausbau auf 96 bis 118 „beschützende Plätze“ bis Ende 2015 

Ausbau auf 102 bis 126 „beschützende Plätze“ bis Ende 2020 

Ausbau auf 107 bis 131 „beschützende Plätze“ bis Ende 2025 

Ausbau auf 111 bis 137 „beschützende Plätze“ bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Intensivere Fortbildung der Mitarbeite-
rInnen bezüglich der gerontopsychiatri-
schen Betreuung in allen Pflegeeinrich-
tungen. 

Träger der vorhandenen 
Pflegeeinrichtungen im 
Bereich der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Weiterer Ausbau von niederschwelligen 
Betreuungsmöglichkeiten für gerontop-
sychiatrisch erkrankte Menschen. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

kurzfristig 

Intensivierung der Informations- und 
Beratungstätigkeit im Bereich der  
gerontopsychiatrischen Versorgung. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Aufbau von weiteren ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften für demenz-
kranke Menschen. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

mittel- bis  
langfristig 

Für die Nachsorge von psychisch  
kranken alleinstehenden Menschen,  
die keine Leistungen nach SGB XI er-
halten, wird im Sozialpsychiatrischen 
Dienst der Diakonie eine Stelle für  
eine gerontopsychiatrische Fachkraft 
benötigt. 

Bezirk Mittelfranken 
kurz- bis  

mittelfristig 
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9. Handlungsfeld „Unterstützung pflegender Angehöriger“ 
 
9.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Angehörigenarbeit in Bayern  
 
Aufgrund von verschiedenen bundesweit durchgeführten Studien ist hinlänglich be-
kannt, dass rund drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt und betreut 
werden. Dementsprechend tragen die pflegenden Angehörigen die Hauptlast der 
häuslichen Versorgung. Sie kümmern sich häufig über Jahre hinweg rund um die Uhr 
um ihre Pflegebedürftigen und sind durch die lang andauernde Pflege körperlich und 
seelisch oft erschöpft, gesundheitlich beeinträchtigt und durch die zeitliche Belastung 
auch häufig sozial isoliert.  
 
Grundsätzlich leisten zwar fast alle Träger von ambulanten Pflegediensten diverse 
Hilfen für pflegende Angehörige. Um allerdings trotz der geschilderten Bedingungen 
die Pflegebereitschaft der Angehörigen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, för-
dert der Freistaat Bayern im Rahmen des "Bayerischen Netzwerks Pflege" Fachstellen 
für pflegende Angehörige von 01.01.1998 bis 31.12.2004 zunächst mit 15.500 Euro je 
Vollzeitkraft und seit dem 01.01.2005 mit 17.000 Euro je Vollzeitkraft (eine Vollzeitkraft 
je 100.000 Einwohner). Ziel ist es, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt 
mindestens eine Fachstelle für pflegende Angehörige fest zu installieren. 
 
Die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit ist es dabei, die Pflegebereitschaft und 
die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern. Wesentli-
che Elemente der Angehörigenarbeit sind daher die psychosoziale Beratung, die be-
gleitende Unterstützung und die Schulung im Umgang mit pflegebedürftigen, insbe-
sondere demenzkranken Angehörigen sowie die Organisation von Entlastungsangebo-
ten für die Pflegenden (Betreuungsgruppen, ehrenamtliche Helferkreise zur stunden-
weisen Entlastung).  
 
Die Initiative des Freistaates Bayern fiel insbesondere in den ersten Jahren der Förde-
rung auf fruchtbaren Boden. So hat sich in der Zeit von 01.01.1998 bis 31.12.2005 in 
Bayern ein Netz von insgesamt 80 Fachstellen für pflegende Angehörige entwickelt. 
Aber auch in den letzten Jahren ist das „Bayerische Netzwerk Pflege“ seinem Ziel 
durchaus noch näher gekommen. So kamen in den letzten sechs Jahren nochmals 31 
neue Fachstellen hinzu, so dass Anfang des Jahres 2011 insgesamt 111 Fachstellen 
registriert werden konnten. Die beschriebene Entwicklung ist in folgender Abbildung 
dargestellt.  
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Abb. 9.1: Entwicklung der Fachstellen für pflegende Angehörige seit 2005 
(ohne Außenstellen) 
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Quelle: MODUS-Sozialforschung nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialforschung, Familie und Frauen 2005, 2008 und 2011

 
 
 
Da in den Förderrichtlinien explizit erwähnt ist, dass die „Zuwendungsempfänger vor-
rangig die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die ihnen angeschlossenen Or-
ganisationen sowie freigemeinnützige Stiftungen“ sind, ist auch die Frage interessant, 
bei welchen Trägern die Fachstellen für pflegende Angehörige tatsächlich angesiedelt 
sind. Differenziert man also dementsprechend die bestehenden Fachstellen nach ihrer 
Trägerschaft, zeigt sich folgendes Bild. 
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Abb. 9.2: Fachstellen für pflegende Angehörige (ohne Außenstellen) nach  
Trägerschaft  

Seniorentreffen im Landkreis Traunstein nach Häufigkeit* 
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Quelle: MODUS-Sozialforschung nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2011
 

 
 
Wie die Abbildung zeigt, kommt bezüglich der Trägerschaft der Fachstellen für pfle-
gende Angehörige in Bayern das angestrebte „Subsidiaritätsprinzip“ sehr stark zur 
Geltung. So befinden sich aktuell nur rund 6% der 111 Beratungsstellen unter kom-
munaler Trägerschaft und der Großteil der Beratungsstellen wird von den Wohlfahrts-
verbänden getragen. Hierunter ist wiederum der Caritasverband mit einem Anteil von 
fast 40% der Fachstellen mit Abstand am stärksten vertreten, gefolgt vom Diakoni-
schen Werk mit rund 15%. 
 
Die räumliche Verteilung der Fachstellen für pflegende Angehörige in Bayern wird 
durch folgende kartographische Übersicht veranschaulicht. 
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Abb. 9.3: Räumliche Verteilung der Fachstellen für pflegende Angehörige in 
Bayern (ohne Außenstellen) 
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Wie die kartographische Übersicht zeigt, hat sich in Bayern fast ein flächendeckendes 
Netz von Fachstellen für pflegende Angehörige entwickelt. Dennoch fehlt es aber im-
mer noch in 15 Landkreisen an einem derartigen Angebot. Teilweise werden diese 
aber insbesondere in sogenannten „Kragen-Landkreisen“, wie z.B. die Landkreise Co-
burg und Würzburg, von der Fachstelle in der zentral liegenden kreisfreien Stadt mit-
versorgt. In diesen Fällen werden die Fachstellen dann natürlich anteilig von Stadt und 
Landkreis mitfinanziert. 
 
Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Fachstellen für pflegende Angehörige es in den 
einzelnen bayerischen Regierungsbezirken gibt.  
 
 
Abb. 9.4: Fachstellen für pflegende Angehörige (ohne Außenstellen) in Bay-

ern nach Regierungsbezirken  
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Quelle: MODUS-Sozialforschung nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialforschung, Familie und Frauen 2011

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, stehen im Regierungsbezirk Oberbayern die meisten und in 
Oberfranken und der Oberpfalz am wenigsten Fachstellen für pflegende Angehörige 
zur Verfügung.  
 
Da die Regierungsbezirke allerdings sowohl von der Anzahl der Gebietskörperschaf-
ten als auch von der Bevölkerungszahl sehr unterschiedlich sind, kann ein sinnvoller 
Versorgungsvergleich jedoch nur durch die Berechnung von Versorgungsquoten erfol-
gen, wie das in folgender Abbildung geschehen ist. 
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Abb. 9.5: Versorgung mit Fachstellen für pflegende Angehörige pro 100.000 
Einwohner nach Regierungsbezirken 
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Aufgrund des durchgeführten Versorgungsvergleichs wird deutlich, dass der Regie-
rungsbezirk Oberbayern am schlechtesten und der Regierungsbezirk Niederbayern 
am besten mit Fachstellen für pflegende Angehörige ausgestattet ist. Der Regierungs-
bezirk Mittelfranken liegt mit 1,1 Fachstellen für pflegende Angehörige pro 100.000 
Einwohner auf dem zweiten Rang. 
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9.2 Fachstellen für pflegende Angehörige im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

 
Grundsätzlich leisten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim alle Träger 
von ambulanten Pflegediensten diverse Hilfen für pflegende Angehörige.  
 
Seit Ende des Jahres 1997 gibt es im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
eine eigene Fachstelle für pflegende Angehörige, die auf zwei Träger aufgeteilt wurde. 
 
Am 01.10.1997 nahm zunächst die Fachstelle für pflegende Angehörige unter der 
Trägerschaft des Diakonischen Werks Neustadt/Aisch ihre Arbeit auf. Sie ist an die 
Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt/Aisch gGmbH angegliedert. Im Jahr 1998 
kam dann die Fachstelle für pflegende Angehörige unter der Trägerschaft des Caritas-
verbandes Scheinfeld und Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim e.V. hinzu.  
 
Die Stelleninhaberin der Fachstelle für pflegende Angehörige unter der Trägerschaft 
der Diakonie ist von der Ausbildung her Diplom-Sozialarbeiterin (FH), Geronto-
therapeutin sowie Krankenpflegehelferin und ist mit 20 Stunden wöchentlich in der 
Fachstelle tätig. Ihren Dienstsitz hat sie in der Zentralen Diakoniestation in der Stadt 
Neustadt/Aisch. Hier ist sie von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 10:30 
Uhr sowie nach Vereinbarung zu erreichen. Ihre Hausbesuche führt sie außerhalb die-
ser Sprechzeiten durch. 
 
Auch die Fachstelle für pflegende Angehörige des Caritasverbandes ist mit einer Dip-
lom-Sozialpädagogin (FH) besetzt, die gleichzeitig eine Ausbildung als Kranken-
schwester aufzuweisen hat. Sie ist mit 19,5 Stunden wöchentlich in der Fachstelle tä-
tig. Ihren Dienstsitz hat sie in der Caritas-Geschäftsstelle in der Stadt Neustadt/Aisch, 
wo sie von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erreichen 
ist.  
 
Zum Aufgabengebiet der Fachstellen gehört neben der Beratung von hilfe- und pfle-
gebedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen unter anderem die Gewinnung, 
Schulung und Anleitung von ehrenamtlichen Helferinnen sowie der Aufbau von Be-
treuungsgruppen, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge in den Gemeinden etc.) 
spielt eine wichtige Rolle. 
 
Quantitativ nimmt natürlich die direkte Beratung von pflegenden Angehörigen den 
Hauptteil der Arbeitszeit ein. Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Beratungen von 
den beiden Fachstellen für pflegende Angehörige im Laufe des letzten Jahres durch-
geführt wurden. 
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Abb. 9.6: Beratungsstatistik der Fachstellen für pflegende Angehörige für das 
Jahr 2010  
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Wie die Abbildung zeigt, wird bei beiden Fachstellen am häufigsten telefonisch bera-
ten. So wurden von der Fachstelle der Diakonie im Laufe des Jahres 2010 mehr als 
500 Beratungen und bei der Fachstelle des Caritasverbandes 430 Beratungen telefo-
nisch durchgeführt. Was die Beratungen in den Sprechstunden betrifft, ist das Verhält-
nis umgekehrt. Hier wurden im Laufe des Jahres 2010 von der Fachstelle der Diakonie 
43 Beratungen durchgeführt, während die diesbezügliche Zahl bei der Fachstelle des 
Caritasverbandes sehr viel höher liegt. Die Hausbesuche liegen dagegen bei beiden 
Fachstellen in einer ähnlichen Größenordnung. Auch insgesamt gesehen ist festzu-
stellen, dass beide Fachstellen im Jahr 2010 auf eine ähnliche Zahl an Beratungen 
kommen. So wurden von der Fachstelle der Diakonie im Laufe des Jahres 2010 ins-
gesamt 605 Beratungen und bei der Fachstelle des Caritasverbandes 620 Beratungen 
durchgeführt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der beratene Personenkreis zusammensetzt. 
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Abb. 9.7: Beratene Personen nach Beziehung zur gepflegten Person 
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Die Struktur der beratenen Personen ist bei beiden Fachstellen ähnlich. So sind es 
weniger die gepflegten Personen selbst, die die Beratungen der Fachstellen in An-
spruch nehmen, als vielmehr die Familienangehörigen, wobei in der überwiegenden 
Mehrheit der Fälle die Töchter der gepflegten Personen die Fachstellen aufsuchen. 
Die angesprochenen Probleme waren sehr vielfältig und lassen sich folgenden Kate-
gorien zuordnen: 

• Pflegeversicherung, Fragen zur Ein- und Höherstufung 
• zusätzliche Betreuungsleistungen; Voraussetzungen, Einstufung, Vermittlung 

von ehrenamtlichen Helfern 
• Fragen zum Einsatz der ehrenamtlichen Helfer 
• weitere Entlastungsangebote (z. B. Verhinderungspflege in der Urlaubszeit) 
• Informationen zu verschiedenen Krankheitsbildern (Schwerpunkt: Demenz, so-

wie auch Parkinson, Brustkrebs) 
• Umgang mit demenzerkrankten Menschen  
• Diagnostik von Demenz 
• allgemeine Versorgungsmöglichkeiten in der Region (stationär, ambulant, Ta-

gespflege) 
• Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsrecht 
• psychosoziale Beratung (Überlastung durch Pflegesituation, Partnerprobleme, 

Familien- und Erbschaftskonflikte) 
• Trauerbewältigung nach Tod des zu pflegenden Angehörigen 
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Bringt man die angesprochenen Problembereiche aufgrund der Statistik der Fachstel-
len in eine quantitative Rangordnung, so machen im Rahmen der Beratung die Fragen 
zu Entlastungsangeboten, wie Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege bzw. 
Nachtpflege oder die Möglichkeiten der stundenweisen Betreuung in der Wohnung des 
Gepflegten, den Großteil der Beratungen aus. Aber auch die Fragen zum Umgang mit 
demenzerkrankten Menschen nehmen einen immer größeren Stellwert ein. Ansonsten 
betreffen die Beratungen auch sehr häufig Themenbereiche um die Pflegeversiche-
rung (hier v.a. die Einstufung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) 
in eine Pflegestufe) und die Finanzierung der Pflege. Die sonstigen Anfragen beziehen 
sich auf sehr viele verschiedene Themen, wie z.B. rechtliche Fragen (Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung etc.).  
 
Den größten Bereich in der Beratung machen aber eindeutig die Entlastungsangebote 
aus. In diesem Bereich können die Fachstellen für pflegende Angehörige auch selbst 
häufig auf unbürokratische Weise relativ schnell Hilfe anbieten, denn die Gewinnung, 
Schulung und Anleitung von ehrenamtlichen Helfern stellt neben der Beratung einen 
Schwerpunkt in der Arbeit der Fachstellen dar. So wurden im Laufe des letzten Jahres 
von beiden Fachstellen jeweils eine Schulung für ehrenamtliche Helfer nach § 45 SGB 
XI durchgeführt. Bei der Schulung der Diakonie nahmen insgesamt 25 Personen und 
bei der Schulung des Caritasverbandes 16 Personen teil. Insgesamt wurden im Laufe 
des letzten Jahres also 41 Helferinnen geschult, wie folgende Abbildung zeigt.  
 
 
Abb. 9.8: Helferinnenstatitik der Fachstellen für pflegende Angehörige  
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Insgesamt waren im Laufe des letzten Jahres im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim unter der Anleitung der Fachstellen für pflegende Angehörige 68 ehren-
amtliche Helferinnen mit insgesamt fast 6.700 Stunden im Einsatz. Im Durchschnitt 
kam also jede der ehrenamtlichen Helferinnen auf fast 100 Einsatzstunden. Dazu 
kommen die regelmäßig stattfindenden Helfertreffen, in denen die Helferinnen von den 
Fachstellen für pflegende Angehörige betreut werden. Im Mittelpunkt dieser Treffen 
stehen neben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch und den Fallbesprechungen 
auch konkrete Hilfestellungen durch die Fachstellen. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt in der Arbeit der Fachstellen stellt die Organisation und 
Begleitung von Angehörigengruppen dar. Von der Fachstelle der Diakonie wurden im 
letzten Jahr folgende Angehörigengruppen angeboten, die wie folgt genutzt wurden: 

• Markt Erlbach: 3 Treffen mit durchschnittlich zwei Angehörigen 
• Scheinfeld: 6 Treffen mit durchschnittlich vier bis fünf Angehörigen 
• Uffenheim: Ein Treffen mit einem Angehörigen. 

Darüber hinaus arbeitet die Fachstelle zum einen in der Gruppe „Parkinson darf nicht 
einsam machen“ mit, die bei den 11 Treffen im letzten Jahr durchschnittlich von 9 bis 
10 Besuchern genutzt wurde, und zum anderen in der Gruppe „Frauen mit der Diag-
nose Brustkrebs“, an der bei den 11 angebotenen Treffen durchschnittlich 7 Besuche-
rinnen teilnahmen.  
 
Von der Fachstelle des Caritasverbandes wird seit 1999 ebenfalls eine 
Angehörigengruppe angeboten, die bei den 10 stattgefundenen Treffen im letzten Jahr 
durchschnittlich von 7 bis 8 Personen besucht wurde. 
 
Eine direkte Entlastungsmöglichkeit für die pflegenden Angehörigen bieten die Be-
treuungsgruppen für Demenzkranke. Von der Fachstelle der Diakonie wurden im letz-
ten Jahr drei Betreuungsgruppen für Demenzkranke mit folgenden Teilnehmerzahlen 
durchgeführt:  
• Bad Windsheim: 12 Treffen mit durchschnittlich zwei Teilnehmerinnen 
• Markt Erlbach: 12 Treffen mit durchschnittlich sechs Teilnehmerinnen 
• Münchsteinach: 10 Treffen mit durchschnittlich einer Teilnehmerin 
 
Auch von der Fachstelle des Caritasverbandes wurden im letzten Jahr drei Be-
treuungsgruppe für Demenzkranke mit folgenden Teilnehmerzahlen durchgeführt: 
• Bad Windsheim: 45 Treffen mit durchschnittlich fünf Teilnehmerinnen 
• Neustadt: 45 Treffen mit durchschnittlich fünf Teilnehmerinnen 
• Scheinfeld: 44 Treffen mit durchschnittlich fünf bis sechs Teilnehmerinnen. 
 

Zusätzlich wird von der Caritas-Fachstelle seit 2011 in Emskirchen jeden Montag von 
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Betreuungstag für Demenzkranke organisiert.  
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9.3 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Hand-
lungsfeld „Unterstützung pflegender Angehöriger“ 

In Bezug auf das Handlungsfeld „Unterstützung pflegender Angehöriger“ ergab sich 
bei den Anbietern im Bereich der Seniorenhilfe und den Gemeindevertretern folgendes 
Bild. 
 
 
Abb. 9.9: Ergebnisse der Expertenbefragungen in Bezug auf das Handlungs-

feld „Unterstützung pflegender Angehöriger“ 
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Quelle: Eigene Erhebung 2011 und 2012  
 
 
Wie die Abbildung zeigt, sehen insgesamt fast zwei Drittel der Befragten auf Land-
kreisebene und mehr als die Hälfte auf Gemeindeebene bezüglich der „Unterstützung 
pflegender Angehöriger“ einen Handlungsbedarf. Bei den Gemeindevertretern ist der 
Anteilswert auf Landkreisebene noch sehr viel höher und nimmt hier mit 77% sogar 
den ersten Rang ein (vgl. Abb. A.2).  
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9.4 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Unterstützung 
pflegender Angehöriger“ und Maßnahmenempfehlungen für den Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Aufgrund der Ausführungen wird deutlich, dass sich sowohl die Fachstelle für pflegen-
de Angehörige unter der Trägerschaft der Diakonie als auch die Fachstelle unter der 
Trägerschaft des Caritasverbandes im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim bereits sehr gut etabliert haben. So wurden von den beiden Fachstellen im Laufe 
des letzten Jahres weit über 1.200 Beratungen von pflegenden Angehörigen durchge-
führt. Darüber hinaus wurden von den beiden Fachstellen im Laufe des letzten Jahres 
insgesamt 20 Angehörigentreffen und 168 Betreuungsnachmittage für Demenzkranke 
organisiert. Weiterhin wurden von den beiden Fachstellen im Laufe des letzten Jahres 
insgesamt 41 Helferinnen geschult. Im direkten Einsatz waren im letzten Jahr im 
Landkreis 68 ehrenamtliche Helferinnen mit fast 6.700 Stunden, die im Rahmen der 
regelmäßig stattfindenden Helfertreffen von den Fachstellen betreut und fortgebildet 
wurden.  
 
Auch wenn diese Zahlen zeigen, dass die Fachstellen im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim schon sehr viel erreicht haben, lautet das Ziel nach wie vor, 
eine flächendeckende Hilfestruktur für die pflegenden Angehörigen im Landkreis zu 
schaffen. Hierzu ist ein weiterer Ausbau der Beratungsarbeit und die Schaffung weite-
rer Helferkreise in den Gemeinden notwendig, in denen bisher noch keine existieren. 
Hierbei sollten die Fachstellen für pflegende Angehörige von den Akteuren, die in der 
Seniorenhilfe in den betreffenden Gemeinden bereits aktiv sind, tatkräftig unterstützt 
werden. 
 
Was die Finanzierung der Fachstellen für pflegende Angehörige betrifft, stehen sie 
allerdings nach wie vor auf unsicheren Füßen. Zwar wurde die staatliche Förderung 
durch das „Netzwerk Pflege“ vor kurzem noch einmal bis Ende des Jahres 2014 ver-
längert, wie es danach weitergeht, ist bis jetzt allerdings noch offen. Damit die erfolg-
reiche Arbeit der Fachstellen für pflegende Angehörige im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim kontinuierlich fortgesetzt werden kann, sollte man sich also 
schon jetzt über ein langfristiges Finanzierungskonzept Gedanken machen, denn es 
wäre nicht das erste Modellprojekt im sozialen Bereich, das nach Auslaufen der staat-
lichen Förderung seinen Dienst aufgrund unzureichender Finanzierung wieder einstel-
len muss. 
 
Für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Unterstützung pfle-
gender Angehöriger“ ergeben sich somit folgende Maßnahmenempfehlungen. 
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Tab. 9.1: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Unterstützung 
pflegender Angehöriger“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit 
Realisierungs-

zeitraum 

Ausbau der Beratung von pflegenden 
Angehörigen. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige und andere Bera-
tungsstellen 

kontinuierlich 

Aufbau weiterer Gesprächskreise für 
pflegende Angehörige. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige und ambulante Pfle-
gedienste 

kontinuierlich 

Schaffung weiterer Helferkreise in 
den Gemeinden, in denen bisher 
noch keine existieren, bis im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim in diesem Bereich eine 
flächendeckende Versorgung ge-
währleistet ist. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige in Zusammenarbeit 
mit den Akteuren, die in der 
Seniorenhilfe in den betref-
fenden Gemeinden bereits 
aktiv sind 

kontinuierlich 

Der Bayerische Landkreistag soll 
vom Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim rechtzeitig aufgefor-
dert werden, sich um die langfristige 
Sicherstellung der Finanzierung der 
Fachstellen für pflegende Angehörige 
im Rahmen des Förderprogramms 
„Bayerisches Netzwerk Pflege“ durch 
den Freistaat Bayern zu bemühen. 

Bayerischer Landkreistag, 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim  

kurzfristig 
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10. Handlungsfeld „Kooperation und Vernetzung“ 
 
10.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Aufgrund der demographischen Entwicklung und der damit verbundenen Erhöhung 
der Zahl an älteren Menschen wurden die Angebote im Bereich der Seniorenhilfe in 
den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Vielerorts fehlt es jedoch noch an den 
nötigen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen, so dass die verschiedenen Träger 
im Bereich der Seniorenhilfe weitgehend nebeneinander agieren. Nicht zuletzt deshalb 
sollen die nach dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 01.07.2008 zu schaffenden 
Pflegestützpunkte nicht nur als Anlaufstelle bei medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgungsfragen dienen, sondern ihnen wurde außerdem die Aufgabe auferlegt, die vor 
Ort vorhandenen Leistungsangebote zu koordinieren und zu vernetzen.  
 
 
10.2 Bestand an Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 
10.2.1 Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf Gemeindeebene 
 
Auf Gemeindeebene existieren im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
mittlerweile in 16 der 38 Gemeinden Seniorenbeiräte oder zumindest Seniorenbeauf-
tragte, die neben der Interessensvertretung der älteren Menschen auch die Aufgabe 
der Kooperation und Vernetzung haben. In mehr als der Hälfte der Gemeinden sind 
bisher also noch keine derartigen Interessenvertretungen aktiv.  
 
Da die Beschreibung der Funktion und des Aufgabengebietes der Seniorenbeauftrag-
ten bereits ausführlich im Handlungsfeld „Beratung und Information/Öffentlichkeits-
arbeit“ (vgl. Kap. 3.2.3) behandelt wurde, kann an dieser Stelle weitgehend darauf 
verzichtet werden. Es sei nur noch erwähnt, dass sie auch die Hauptakteure sind, 
wenn es um die Verbesserung der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf Ge-
meindeebene geht. So gehören u.a. auch folgende Aspekte zu ihrem Aufgabenbe-
reich: 

 Sie sollten die Zusammenarbeit der Personen, Gruppen und Initiativen, die in der 
gemeindlichen Seniorenarbeit tätig sind, koordinieren. 

 Sie sollten die Anbieter von Veranstaltungen für Senioren auf der Gemeindeebene 
regelmäßig zu Treffen einladen und die Termine abstimmen. In größeren Gemein-
den sollten sie ein örtliches Seniorenprogramm herausgeben.  

 Sie sollten sich für Mitbestimmungsmöglichkeiten von Senioren in der Gemeinde 
einsetzen, z.B. durch Gründung eines Seniorenbeirats oder eines Seniorenforums. 
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10.2.2 Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf Landkreisebene 
 

Auch auf Landkreisebene wurden die Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in den 
letzten Jahren verbessert. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Einrichtung das Inter-
netportals www.nea-sozial.de für den Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windheim. 
 
Das Internetportal „nea-sozial“ informiert Menschen mit Behinderungen und mobili-
tätseingeschränkte Personen über die Erreichbarkeit, bauliche Gegebenheiten, Aus-
stattungsmerkmale, Hilfen und Angebote von Gebäuden, Plätzen und Wegen. Die auf 
dieser Webseite eingestellten Informationen sind vorrangig für Menschen mit Behinde-
rung beschrieben. Eine gute Erreichbarkeit von Zielen dient jedoch jedermann: jungen 
Müttern mit Kinderwägen, Senioren mit Gehhilfen oder beispielsweise Lieferanten und 
Rettungsdiensten. Deshalb ist es Anspruch des Internetportals, Ziele und Objekte so 
zu beschreiben, dass Nutzer durch die hier eingestellten Informationen eine objektive 
und umfangreiche Hilfe erhalten, um möglichst selbstbestimmt und mühelos am Leben 
in unserer Gesellschaft teilhaben zu können und damit die Lebensqualität nachhaltig 
zu verbessern. 
 

 
 
Eine Übersicht über die weitere Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Land-
kreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim zeigt folgende Tabelle. 
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Tab. 10.1 Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch – Bad Windsheim 

 

Kooperations- und  
Vernetzungsstrukturen Teilnehmer  Turnus der 

Treffen Themengebiete 

Arbeitsgemeinschaft 
Öffentliche und Freie 
Wohlfahrtspflege im 
Landkreis Neustadt an 
der Aisch - Bad Winds-
heim 

Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege /  
Trägern der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege im 
Landkreis 

zweimal 
pro Jahr 

 Entwicklung von Leitgedanken 
für die Wohlfahrtspflege im 
Landkreis 

 Stellungnahme zu Themen der 
Sozialpolitik 

 Pflege der Zusammenarbeit 
von freier und öffentlicher 
Wohlfahrtspflege 

 Erfahrungsaustausch und 
Fachdiskussion 

 Bedarfsermittlung und Ab-
stimmung für Dienste und Ein-
richtungen 

 Beratung des Kreistages auf 
dem Gebiet der Sozialarbeit 
(ohne Jugendarbeit) 

 Beratung der Gemeinden auf 
dem Gebiet der Sozialarbeit 
(ohne Jugendarbeit) 

 Entwicklung von Initiativen zur 
sozialen Arbeit 

Arbeitskreis „Senioren-
politisches Gesamtkon-
zept für den Landkreis 
Neustadt an der Aisch - 
Bad Windsheim“  

• 7 Mitglieder (vom Kreis-
tag besetzt) 

• Mitglieder der Wohl-
fahrtsverbände 

• Gemeindevertreter 
• Modus-Institut Bamberg
• Verwaltung 

4-mal Handlungsfelder des Seniorenpo-
litischen Gesamtkonzepts 

Dienstbesprechung der 
Fachstelle für Pflege- 
und Behinderteneinrich-
tungen - Qualitätsent-
wicklung und Aufsicht –
FQA– und der Einrich-
tungsleitungen der Se-
nioren- und Pflegeheime 
sowie der Behinderten-
einrichtungen 

Multiprofessionelles 
Team der FQA / Einrich-
tungsleitungen im Land-
kreis Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windheim 

einmal 
pro Jahr 

Gesetzliche Grundlagen und 
andere Vorgaben der Heimauf-
sicht, Hygiene, Pflegestandards 

Psychosoziale  
Arbeitsgemeinschaft 

Fachliche Leitungen der 
Einrichtungen, niederge-
lassene Psychiater und 
Psychotherapeuten, Ver-
treter von Selbsthilfe-
gruppen, des Be-
treuungsgerichts, des 
Sozialdienstes der Klini-
ken im Landkreis, Ange-
hörige, Verwaltung 

zweimal 
pro Jahr 

Gerontopsychiatrie,  
Sozialpsychiatrische und –
psychotherapeutische Themen, 
Suchtthemen 

Seniorentag des Senio-
renbeirats Bad Winds-
heim e.V. 

Aussteller, Mitwirkende 
für Unterhaltung und 
Vorträge 

einmal 
pro Jahr Aussteller, Fachvorträge 

Gesundheitstag des 
Seniorenbeirats Neu-
stadt a.d.Aisch e.V. 

Aussteller, Mitwirkende 
für Unterhaltung und 
Vorträge 

einmal 
pro Jahr Aussteller, Fachvorträge 

Quelle: Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 2011 
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Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim existieren also auch auf Land-
kreisebene schon einige Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. Einen Pflege-
stützpunkt, wodurch laut dem Gesetzgeber insbesondere die Kooperations- und Ver-
netzungsstrukturen in Landkreisen verbessert werden sollen, gibt es im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim allerdings nicht. Außerdem ist die Stelle des 
Seniorenbeauftragten im Landratsamt seit längerem vakant.  
 
Aus diesem Grund gewinnt die Beurteilung der Kooperations- und Vernetzungsstruktu-
ren der vorhandenen Anbieter im Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim zusätzlich an Bedeutung. 
 
Obwohl es sehr schwierig ist, die Kooperationsstrukturen im Bereich der Seniorenhilfe 
zu erfassen, konnten hierzu im Rahmen der Bestandsaufnahme einige wichtige Infor-
mationen erhoben werden. Die folgende Abbildung zeigt die Angaben der Pflegeein-
richtungen, wie sie ihre Zusammenarbeit mit den potentiellen Kooperationspartnern im 
Bereich der Seniorenhilfe einschätzen.  
 
 
Abb. 10.1: Zusammenarbeit der Dienste und Einrichtungen mit potentiellen 

Kooperationspartnern im Bereich der Seniorenhilfe  
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Wie die Abbildung zeigt, wird von den Diensten und Einrichtungen im Bereich der Se-
niorenhilfe die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und den Pfarrgemeinden am 
besten eingeschätzt.  
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So stuften mit einem Anteilswert von rund 73% fast drei Viertel der Dienste und Ein-
richtungen die Zusammenarbeit mit den Landratsamt als „gut“ ein, während weniger 
als 4% eine „negative“ Beurteilung abgaben. Bezüglich der Zusammenarbeit mit den 
Pfarrgemeinden gab es überhaut keine „negative“ Bewertung, andererseits aber fast 
zwei Drittel „positive“ Beurteilungen. 
 
Die häufigsten „negativen Beurteilungen“ erhielten mit einem Anteilswert von 11,5% 
die Gemeinden. Betrachtet man hier allerdings die „positiven Beurteilungen“, kommt 
man auf den zweithöchsten Anteil von rund 65%. Die Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden scheint also nur in Einzelfällen nicht optimal zu sein, im Allgemeinen aber 
recht gut zu funktionieren.  
 
Anders ist aufgrund der angegebenen Beurteilungen die Zusammenarbeit mit den 
Krankenkassen sowie den Kliniken und Krankenhäusern zu bewerten. So ergibt sich 
für beide Institutionen ein Anteilswert von fast 8% „negativer Beurteilungen“. Addiert 
man hier noch die „mittelmäßigen Bewertungen“ hinzu, kommt man auf einen Anteil 
von 61,5%, während nur 38,5% der Dienste und Einrichtungen eine „positive“ Beurtei-
lung für die Krankenkassen sowie die Kliniken und Krankenhäusern abgaben.  
 
Nur geringfügig besser sieht es bei den Pflegekassen aus. Auch hier ergibt sich ein 
Anteil von knapp 8% „negativen Beurteilungen“ und wenn man die „mittelmäßigen Be-
urteilungen“ dazu addiert, kommt man ebenfalls auf einen recht hohen Anteilswert von 
rund 50%, der die Zusammenarbeit mit dem Pflegekassen nicht als optimal ansieht.  
 
Weiterhin fällt auf, dass zwischen den Diensten und Einrichtungen in den meisten Fäl-
len „keine“ Zusammenarbeit stattfindet. Das liegt in vielen Fällen natürlich daran, dass 
die Dienste und Einrichtungen in verschiedenen Regionen des Landkreises tätig sind 
und deshalb kaum Berührungspunkte bestehen. Es finden sich aber auch mehrere 
Dienste und Einrichtungen, die in der gleichen Region arbeiten und nicht kooperieren. 
Dies mag wohl noch verständlich sein, wenn es zwei Dienste der gleichen Profession 
betrifft und damit der Konkurrenzgedanke eine Rolle spielt. Handelt es sich aber auf 
der einen Seite um einen ambulanten Dienst und auf der anderen Seite um eine stati-
onäre Einrichtung in der gleichen Region des Landkreises, sollte man schon erwarten 
können, dass hier eine Zusammenarbeit möglich ist.  
 
Zusammenfassend ist somit bezüglich der Kooperationsstruktur zwischen den Einrich-
tungen und Diensten im Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim festzustellen, dass die Zusammenarbeit am häufigsten zwischen fol-
genden Bereichen bemängelt wird: 
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• den Einrichtungen der Seniorenhilfe und den Kliniken und Krankenhäusern 

• den Einrichtungen der Seniorenhilfe und den Kranken- und Pflegekassen 

• den ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen untereinander 
 
Natürlich ist es illusorisch zu glauben, allein aufgrund einer entsprechenden Empfeh-
lung im vorliegenden Bericht würden sich die Kooperationsstrukturen sozusagen „von 
alleine“ verbessern. Es gibt aber Möglichkeiten, die zu einer Verbesserung der Koope-
rationsstrukturen beitragen können. So hat es sich in anderen Regionen als beson-
ders wirksam erwiesen, sogenannte „Pflegekonferenzen“ einzuführen, in die alle Trä-
ger im Bereich der Seniorenhilfe unabhängig von ihrer Trägerschaft einbezogen wer-
den. Durch die regelmäßige Veranstaltung solcher Pflegekonferenzen können beste-
hende Vorbehalte und Berührungsängste zwischen verschiedenen Trägern und Pro-
fessionen abgebaut werden. Außerdem kann hier auch eine Abstimmung der Ange-
bote der verschiedenen Einrichtungen erfolgen. Letzteres ist im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim insbesondere im vollstationären Bereich notwendig. Auf-
grund der derzeitigen guten Angebotssituation in diesem Bereich, die sich auch in der 
überdurchschnittlich hohen Zahl an freien Plätzen äußert, ist hier von einer gewissen 
Konkurrenzsituation zwischen den stationären Einrichtungen auszugehen. Diese Kon-
kurrenzsituation kann sich natürlich positiv für den potentiellen Nutzer auswirken. An-
dererseits führt Konkurrenz jedoch auch dazu, dass sich Einrichtungen spezialisieren, 
um sich vom Konkurrenten abzuheben. Dies kann allerdings dann kontraproduktiv 
wirken, wenn sich mehrere Einrichtungen in einer Region die gleiche Schwerpunktset-
zung vornehmen. Es wäre deshalb sinnvoll, die Konzepte für neuartige Angebote im 
stationären Bereich untereinander abzustimmen und zu koordinieren, damit nicht zu 
viele Einrichtungen in den gleichen Schwerpunktbereichen tätig werden. Diese Koor-
dinations- und Abstimmungsverfahren könnten ebenfalls im Rahmen der empfohlenen 
„Pflegekonferenz“ erfolgen.  
 
Grundvoraussetzung für das „Funktionieren“ von Pflegekonferenzen ist es jedoch, 
dass die Träger auch gewillt sind, die Zusammenarbeit mit anderen Trägern zu ver-
bessern. Es wurde deshalb im Rahmen der Bestandsaufnahme für die einzelnen po-
tentiellen Kooperationspartner im Bereich der Seniorenhilfe auch abgefragt, ob eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit überhaupt gewünscht wird. Bei der Auswertung 
der diesbezüglichen Befragungsergebnisse zeigt sich, dass von der Mehrheit der 
Dienste und Einrichtungen, die die mangelnde Kooperation bemängelten, eine Ver-
besserung der Kooperationsbeziehungen gewünscht wird. Da insbesondere mit den 
verschiedenen Kostenträgern (Kranken- und Pflegekassen) sowie den Kliniken und 
Krankenhäusern eine Verbesserung der Kooperationsbeziehungen gewünscht wird, 
sollten insbesondere auch diese in die empfohlene Pflegekonferenz eingebunden 
werden. 
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10.3 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Kooperation 
und Vernetzung“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Wie die Ausführungen gezeigt haben, sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim auf Gemeindeebene die Grundvoraussetzungen noch nicht flächende-
ckend geschaffen, denn in 22 der 38 Gemeinden gibt es bisher weder einen Senio-
renbeirat noch einen Seniorenbeauftragten. Hier sollte kurzfristig reagiert werden, in-
dem in den Städten und größeren Gemeinden ein Seniorenbeirat und in den kleineren 
Gemeinden ein Seniorenbeauftragter installiert wird. Aber auch in den Gemeinden, in 
denen es bereits Seniorenbeiräte oder Seniorenbeauftragte gibt, zeigte sich insbe-
sondere im Rahmen der Bestandserhebung im Bereich der offenen Seniorenhilfe, 
dass sich die Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen noch nicht optimal 
darstellt. Es muss deshalb zusätzlich die Empfehlung formuliert werden, in den Ge-
meindeverwaltungen einen Ansprechpartner für die Seniorenarbeit zu benennen, der 
den Seniorenbeirat bzw. den Seniorenbeauftragten bei seiner Tätigkeit unterstützt. 
 
Auf Landkreisebene wurden die Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in den letz-
ten Jahren verbessert. Trotzdem wurde bei der Bestandsaufnahme auch hier noch ein 
Verbesserungsbedarf bezüglich der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Hand-
lungsfeldes „Kooperation und Vernetzung“ festgestellt. Zum einen sollte das Landrats-
amt sich stärker um die Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Akteure im 
Bereich der Pflege bemühen, indem eine Pflegekonferenz installiert wird und zum an-
deren sollte die Stelle des Seniorenbeauftragten in der Landkreisverwaltung neu be-
setzt werden. Hierbei muss allerdings sichergestellt werden, dass der Stelleninhaber 
nicht mit Verwaltungsaufgaben überfrachtet wird, damit er genügend Kapazitäten frei 
hat, um sich seiner eigentlichen Aufgabe der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 
Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich der Seniorenar-
beit zu widmen. So gehören u.a. auch folgende Aspekte zum Aufgabenbereich eines 
überörtlichen Seniorenbeauftragten: 
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 Organisation von landkreisweiten Veranstaltungen zu seniorenspezifischen The-
men, wie z.B. Organisation der Pflegekonferenzen und Organisation von Vorträgen 
zu Themen wie Wohnraumanpassung, Gerontopsychiatrie, Leistungen der Pflege-
kasse, Verkehrssicherheit für Senioren etc. 

 Schulung der gemeindlichen Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräte 

 Förderung der Kooperation und Vernetzung der sonstigen Personen, Gruppen und 
Initiativen, die in der gemeindlichen Seniorenarbeit tätig sind 

 Förderung der Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Sachgebiete inner-
halb der Landkreisverwaltung, die für Senioren wichtig sind (vgl. Kap. 3.2.1 – Tab. 
3.1) 

 Bearbeitung von Zuschussanträgen für die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit 
im Landkreis, z.B. Anträge auf Investitionskostenförderung für die im Landkreis tä-
tigen ambulanten Pflegedienste, Förderung der gemeindlichen Seniorenarbeit, etc. 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Seniorenhilfe (Verfassen von Arti-
keln für das Landkreismagazin, Erstellung und Aktualisierung eines Seniorenweg-
weisers und einer Seniorenseite im Internet, etc.) 

 Evaluation des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes für den Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim 

 
In folgender Tabelle werden die Maßnahmenempfehlungen zur Weiterentwicklung des 
Handlungsfeldes „Kooperation und Vernetzung“ abschließend zusammengefasst. 
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Tab. 10.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Kooperation und 
Vernetzung“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Einrichtung einer Stelle in der Landkreis-
verwaltung zur Weiterentwicklung der Seni-
orenarbeit im Landkreis, z.B. durch Schaf-
fung einer „Koordinationsstelle für Senio-
renangelegenheiten“. 

Landratsamt  
Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim  
kurzfristig 

Verbesserung der Kooperation und Vernet-
zung der verschiedenen Akteure im Bereich 
der Seniorenhilfe auf Landkreisebene durch 
Schaffung einer kontinuierlichen „Pflegekon-
ferenz“. 

Landratsamt  
Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim  
kurzfristig 

Verbesserung der Kooperation und Vernet-
zung auf Gemeindeebene durch Einrichtung 
von Seniorenbeiräten in den größeren Ge-
meinden und Seniorenbeauftragten in den 
kleineren Gemeinden. 

Gemeinden: 
- Diespeck 
- Dietersheim 
- Ergersheim 
- Gallmersgarten 
- Gerhardshofen 
- Gutenstetten 
- Hemmersheim 
- Illesheim 
- Ippesheim 
- Ipsheim 
- Markt Bibart 
- Markt Nordheim 
- Marktbergel 
- Münchsteinach 
- Neuhof a.d. Zenn 
- Oberickelsheim 
- Oberscheinfeld 
- Simmershofen 
- Sugenheim 
- Trautskirchen  
- Uehlfeld 
- Weigenheim 

kurzfristig 

Benennung eines Ansprechpartners in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen, der die 
Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragten 
in den Gemeinden bei ihrer Arbeit unter-
stützt. 

Städte und Gemein-
den bzw. Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

kurzfristig 
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11. Handlungsfeld „Hospiz- und Palliativversorgung“ 
 
11.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Sterbende und schwerstkranke Menschen mit nicht heilbaren Krankheiten bedürfen 
einer umfassenden Begleitung. Dabei stehen im Wesentlichen drei verschiedene pro-
fessionelle Möglichkeiten zur Verfügung: 

 Ambulante Hospizarbeit 
 Stationäre bzw. teilstationäre Hospizarbeit 
 Palliativstationen 

 
Die ambulante Hospizarbeit hat zum Ziel, durch die individuelle, psychosoziale Unter-
stützung meist ehrenamtlicher HelferInnen mit besonderer Schulung und Supervision 
den Kranken das Sterben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen und die Ange-
hörigen und Freunde zu entlasten. Die ambulante Hospizarbeit stellt aktuell den 
Schwerpunkt der Hospizangebote dar. 
 
Die teilstationäre Hospizarbeit bietet eine Ergänzung zur ambulanten Hospizarbeit, 
indem Schwerstkranke tagsüber Aufnahme finden, um der Gefahr sozialer Isolation zu 
entgehen, wenn z.B. pflegende Angehörige tagsüber arbeiten müssen bzw. sich tags-
über nicht um die Pflegeperson kümmern können. 
 
Stationäre Hospize begleiten umfassend sterbende bzw. schwerstkranke Menschen, 
die keiner Krankenhausbehandlung mehr bedürfen, für die aber eine ambulante Ver-
sorgung im Haushalt oder in der Familie nicht mehr möglich ist. Stationäre Hospize 
bieten eine medizinisch-pflegerische, psychosoziale und seelsorgliche Begleitung der 
Personen rund um die Uhr. 
 
Palliativstationen sind Abteilungen von Krankenhäusern, in denen Patienten aufge-
nommen werden, die eine palliativmedizinische und palliativpflegerische Versorgung 
benötigen. Ziel ist dabei die Schmerzlinderung quälender Begleiterscheinungen von 
nicht heilbaren Krankheiten. Hauptziel der Behandlung ist die Erhaltung einer mög-
lichst hohen Lebensqualität. 
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11.2 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Bayern 
 
11.2.1 Stationäre Hospize und Palliativstationen in Bayern 
 
Stationäre Hospize und Palliativstationen werden häufig unter dem Begriff „Palliative-
Care-Versorgung“ zusammengefasst. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der 
stationären Hospize sowie der Palliativstationen mit den jeweiligen Platzzahlen in 
Bayern. 
 

Abb. 11.1: Verteilung der stationären Hospize und Palliativstationen in Bayern  

 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 177

Insgesamt gibt es in Bayern aktuell 144 Plätze in stationären Hospizen und 423 Plätze 
in Palliativstationen. Damit haben sich die Plätze in stationären Hospizen in den letz-
ten sechs Jahren fast verdoppelt und die Plätze in Palliativstationen mehr als verdop-
pelt, denn im Jahr 2005 gab es lediglich 76 Plätze in stationären Hospizen und nur 177 
Plätze in Palliativstationen. 
 

Während sich die stationären Hospize zum größten Teil auf die Ballungszentren Mün-
chen und Nürnberg-Erlangen sowie auf den Süd-Westen Bayerns konzentrieren, sind 
die Palliativstationen in Bayern etwas flächendeckender verteilt. So gibt es mit 28 die 
meisten stationären Hospizplätze in München und in Nürnberg sind 19 Plätze in stati-
onären Hospizen verfügbar. Die meisten Plätze in Palliativstationen finden sich mit 61 
Plätzen ebenfalls in der Landeshauptstadt.  
 

Offensichtlich scheint es insbesondere bei den zur Verfügung stehenden stationären 
Hospizplätzen einen deutlichen Unterschied in den einzelnen Regierungsbezirken zu 
geben. So stehen in Oberbayern und Schwaben relativ viele stationäre Hospizplätze 
zur Verfügung, während es in der Oberpfalz und in Niederbayern noch überhaupt kei-
ne stationären Hospize gibt. Die folgende Abbildung gibt die Gesamtzahl an Plätzen in 
stationären Hospizen sowie in Palliativstationen der Krankenhäuser differenziert nach 
Regierungsbezirken wieder. 
 
 
Abb. 11.2: Anzahl der Plätze in stationären Hospizen und Palliativstationen dif-

ferenziert nach Regierungsbezirken  
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Durch die Auswertung nach Regierungsbezirken wird deutlich, dass in Südbayern so-
wohl mehr Plätze in stationären Hospizen als auch in Palliativstationen existieren. 
Während es in Nordbayern nur 57 Plätze in stationären Hospizen gibt, sind es in Süd-
bayern 87 Plätze. Was die Palliativstationen betrifft, gibt es in Nordbayern lediglich 173 
Plätze, während in Südbayern 250 Plätze vorhanden sind. 
 
Was die Plätze in stationären Hospizen angeht, hängt die Differenz in erster Linie da-
mit zusammen, dass es in den nördlichen Regierungsbezirken zum einen wesentlich 
weniger stationäre Hospize gibt und zum anderen auch die Platzzahl in Palliativstatio-
nen wesentlich geringer als beispielsweise in Oberbayern ist. Da die Regierungsbezir-
ke von der Bevölkerungszahl jedoch sehr unterschiedlich sind, kann ein sinnvoller 
Versorgungsvergleich jedoch nur durch die Berechnung von Versorgungsquoten erfol-
gen, wie das in folgender Abbildung geschehen ist. 
 
 
Abb. 11.3: Versorgungsvergleich der Plätze in stationären Hospizen und Pallia-

tivstationen nach Regierungsbezirken  
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Aufgrund des durchgeführten Versorgungsvergleichs wird deutlich, dass der Regie-
rungsbezirk Unterfranken am schlechtesten und der Regierungsbezirk Oberbayern am 
besten mit Plätzen in stationären Hospizen und Palliativstationen ausgestattet ist. 
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11.2.2 Ambulante Hospizdienste in Bayern 
 

Die folgende Abbildung zeigt die aktuelle Verteilung der ambulanten Hospizdienste in 
Bayern. 
 
 
Abb. 11.4: Verteilung der ambulanten Hospizdienste in Bayern  
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Wie die kartographische Abbildung zeigt, ist die ambulante Hospizarbeit in Bayern 
schon wesentlich flächendeckender ausgebaut als der stationäre Hospizbereich. Da-
durch können die bestehenden geographischen Lücken in der stationären Versorgung 
zumindest teilweise durch die ambulante Hospizarbeit abgedeckt werden. 
 

Im Gegensatz zur stationären Versorgung ist die Zahl der ambulanten Hospizdienste 
auch nicht gestiegen, sondern durch den Zusammenschluss von Hospizvereinen so-
gar gesunken, und zwar von 134 Hospizdienste im Jahr 2005 auf aktuell nur noch 127 
ambulante Hospizdienste. Von diesen entfallen 55 auf Nordbayern und 72 auf Süd-
bayern. Das bei den stationären Hospizen festgestellte Süd-Nord-Gefälle scheint also 
im ambulanten Bereich weniger stark ausgeprägt zu sein. Dies zeigt sich auch bei ei-
ner Auswertung der ambulanten Hospizdienste nach Regierungsbezirken. 
 
 

Abb. 11.5: Anzahl der ambulanten Hospizdienste nach Regierungsbezirken  
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Aufgrund der Auswertung nach Regierungsbezirken wird deutlich, dass es in den Re-
gierungsbezirken Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz und Niederbayern etwa gleich 
viele ambulante Hospizdienste gibt. In den Regierungsbezirken Mittelfranken und 
Schwaben ist ihre Zahl etwa doppelt so hoch und im Regierungsbezirk Oberbayern 
noch mal etwa doppelt so hoch. Hieraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass bei-
spielsweise Oberbayern viermal so gut ausgestattet wäre wie Oberfranken, weil die 
Hospizdienste von der Mitarbeiterzahl und dem Einzugsgebiet sehr unterschiedlich 
sind, weshalb auch der im Bereich der stationären Hospize durchgeführte Versor-
gungsvergleich keinen Sinn macht. 
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11.3 Hospizarbeit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

Wie bereits bei den obigen Betrachtungen deutlich wurde, gibt es im Landkreis Neu-
stadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bisher keine stationäre Hospizeinrichtung. Im Be-
reich der ambulanten Hospizarbeit sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim vier Hospizvereine tätig, die in folgender Abbildung mit ihrer Mitgliederzahl 
dargestellt sind. 
 
 
Abb. 11.6: Mitgliederzahlen der Hospizvereine im Landkreis Neustadt a.d. 
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Wie die Abbildung zeigt, unterscheiden sich die im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim vorhandenen Hospizvereine sehr stark, was ihre Mitgliederzahlen be-
trifft. Insgesamt haben alle vier Hospizvereine zusammen 372 Mitglieder. Rund 40% 
davon entfallen auf den größten der vier genannten Institutionen, den Hospizverein 
Neustadt e.V. mit 150 Mitgliedern. Dementsprechend sind in diesem Hospizverein mit 
einer Zahl von 25 Personen auch die meisten aktiven Hospizhelferinnen zu finden. 
Insgesamt sind in allen vier Hospizvereinen zusammen 57 Mitglieder aktiv in der 
Hospizarbeit tätig, d.h. von den 372 Mitgliedern sind rund 15% aktiv in der 
Hospizarbeit tätig. Welche Tätigkeiten diese 57 ehrenamtlichen Hospizhelferinnen im 
letzten Jahr durchgeführt haben, zeigt die folgende Abbildung. 
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Abb. 11.7: Tätigkeiten der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
aktiven Hospizvereine im Jahr 2011  
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Wie die Abbildung zeigt, wurden im Laufe des Jahres 2011 durch die 
Hospizhelferinnen insgesamt 187 Beratungen, 25 Betreuungen Schwerstkranker, 21 
Begleitungen Sterbender und 35 Trauerbegleitungen durchgeführt.  
 
Neben diesen Tätigkeiten bieten die Hospizvereine Bad Windsheim und Uffenheim für 
die Trauernden zusätzlich auch einen Gesprächskreis an. Der Gesprächskreis des 
Hospizvereins Bad Windsheim fand im Laufe des Jahres 2011 mit durchschnittlich 6 
Teilnehmerinnen insgesamt zwölfmal statt, während sich der Gesprächskreis des 
Hospizvereins Uffenheim nach den Angaben der Bestandserhebung mit durchschnitt-
lich 5 Teilnehmerinnen im Laufe des Jahres 2011 nur zweimal traf. 
 
Bei den genannten Zahlen darf natürlich nicht übersehen werden, dass zusätzlich 
auch die im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim existierenden ambulan-
ten Pflegedienste im Rahmen ihrer Arbeit ebenfalls einen wichtigen Beitrag im Bereich 
der ambulanten Hospizarbeit leisten, indem sie – teilweise mit und teilweise ohne Un-
terstützung der örtlichen Hospizvereine – einen Teil der Betreuung Schwerstkranker 
und teilweise auch bei Sterbenden übernehmen, ohne dass sie die einzelnen Tätigkei-
ten im Rahmen der Bestandserhebung genau quantifizieren konnten. 
 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 183

11.4 Bedarf an stationären Hospizplätzen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

 
11.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Wenn eine ambulante Betreuung nicht mehr ausreicht oder nicht möglich ist, kann ei-
ne stationäre Unterbringung eine sinnvolle Maßnahme sein. Bisher existieren in der 
Bundesrepublik Deutschland jedoch noch sehr wenige stationäre Hospizeinrichtungen. 
Nach den Daten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. standen Ende 
des Jahres 2010 in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 165 stationäre 
Hospizeinrichtungen mit rund 1.500 Hospizbetten zur Verfügung. Auf die bundesdeut-
sche Bevölkerung übertragen, ergibt sich daraus ein Bestand von 18 Hospizbetten pro 
1 Million Einwohner. Die Versorgung in den einzelnen Bundesländern ist jedoch 
höchst unterschiedlich und schwankt zwischen 42 Hospizbetten pro 1 Million Einwoh-
ner in Hamburg und 8 Hospizbetten pro 1 Million Einwohner in Bayern. Das Bundes-
land Bayern stellt das Schlusslicht dar, was die Versorgung mit Hospizbetten betrifft. 
So stehen beispielsweise in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Saarland 
mehr als dreimal so viele Hospizbetten zur Verfügung wie in Bayern. 
 

Was den Bedarf an Hospizbetten betrifft, geht die Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin von einem Wert von 25 bis 30 Hospizbetten pro 1 Million Einwohner aus. Da 
bei diesen Bedarfswerten die Stadtstaaten Hamburg mit 42 Hospizbetten pro 1 Million 
Einwohner und Berlin mit 34 Hospizbetten pro 1 Million Einwohner bereits jetzt mit 
Hospizbetten überversorgt wären, muss dementsprechend davon ausgegangen wer-
den, das die genannten Bedarfswerte viel zu niedrig angesetzt sind. 
 

Dementsprechend kommen andere Akteure, die im Bereich der Hospiz- und Palliativ-
versorgung aktiv sind, zu wesentlich höheren Bedarfswerten. So geht beispielsweise 
die Deutsche Krebshilfe e. V. davon aus, dass der Bedarf bei mindestens 30 bis 50 
Hospizbetten pro 1 Million Einwohner liegt.  
 

Wie die Ausführungen gezeigt haben, besteht bisher noch eine relativ große Uneinig-
keit, was den Bedarf an stationären Hospizplätzen betrifft. Aus wissenschaftlicher 
Sicht kommt als weiteres Problem hinzu, dass die gemeinhin bei den vorliegenden 
Schätzungen verwendete Bezugsgröße „1 Million Einwohner“ ohnehin nur eine sehr 
grobe Orientierung zulässt.  
 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass es bisher bundesweit keine fundierte 
Methode zur Ermittlung des Bedarfs an stationären Hospizplätzen gibt. Aus diesem 
Grund hat es sich der Bamberger Forschungsverbund zur Aufgabe gemacht, eine Be-
darfsermittlung für den Bereich der stationären Hospizversorgung zu entwickeln, die 
ähnlich wie die durchgeführten Bedarfsermittlungen für den Bereich der Pflege auf 
sinnvollen Bezugsgrößen basieren.  
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Im Einzelnen sollen bei der indikatorengestützten Bedarfsermittlung folgende Indikato-
ren einbezogen werden:  
 

 Gestorbene Personen im Untersuchungsgebiet 

 Anteil des institutionellen Betreuungsbedarfs 

 Anteil des stationären Betreuungsbedarfs 

 Durchschnittliche Verweildauer 
 
Der erstgenannte Indikator kann als Grundindikator angesehen werden. Er wird in der 
Regel bereits bei der Durchführung der örtlichen Bevölkerungsprojektion benötigt und 
ist daher für die jeweiligen Untersuchungsgebiete vorhanden.  
 
Beim Indikator „Anteil des institutionellen Betreuungsbedarfs“ helfen die Angaben der 
Deutschen Hospiz Stiftung weiter. Danach besteht für 40% bis 60% der Sterbenden 
ein institutioneller Betreuungsbedarf. Da von der Deutschen Hospiz Stiftung allerdings 
keine Aussage darüber getroffen wird, wie hoch hierbei der Anteil der ambulanten und 
stationären Betreuungen sein soll, soll bei der Bedarfsermittlung der tatsächliche Anteil 
von 18,3% eingesetzt werden, der in der Bundesrepublik Deutschland derzeit auf den 
Bereich der stationären Hospizbetreuung entfällt.  
 
Der letzte Indikator „durchschnittliche Verweildauer“ kann empirisch ermittelt werden. 
Hierzu erfolgte eine empirische Erhebung in den derzeit in Bayern zur Verfügung ste-
henden Hospizeinrichtungen. Danach ergab sich – bei einem Intervall von 19 Tagen 
im Hospiz Haus Xenia in Nürnberg und 28 Tagen im Christopherus Hospiz in München 
– eine durchschnittliche Verweildauer von 24 Tagen. 
 
 
 
11.4.2 Ermittlung des aktuellen Bedarfs an stationären Hospizplätzen im 

Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  
 
Im Laufe des Jahres 2009 sind im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
insgesamt 1.026 Menschen gestorben. Aufgrund der oben genannten Quoten ergibt 
sich für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim, dass für 75 bis 113 der 
1.026 im Jahr 2009 gestorbenen Menschen ein stationärer Hospizplatz notwendig ge-
wesen wäre. Hieraus lässt sich nun der Bedarf an stationären Hospizbetten im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ermitteln, indem die durchschnittliche 
Verweildauer einbezogen wird. Das Ergebnis der durchgeführten Berechnungen zum 
Bedarf an stationären Hospizbetten zeigt folgende Abbildung.  
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Abb. 11.8: Aktueller Bedarf an stationären Hospizplätzen im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim  
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Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich bei einer Übertragung der genannten Indikatoren 
auf den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim ein Bedarfsintervall von 5 bis 
7 stationären Hospizplätzen.  
 

 

 

11.4.3 Entwicklung des Bedarfs an stationären Hospizplätzen im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Die Entwicklung des Bedarfs an stationären Hospizplätzen hängt in erster Linie davon 
ab, wie viele Menschen zukünftig pro Jahr sterben werden. Anhand der bei der Bevöl-
kerungsprojektion errechneten Sterbefälle ist bis zum Jahr 2030 mit einer Zunahme 
um 10,2% der Sterbefälle zu rechnen.  
 
Bei einer fundierten Bedarfsprognose sind jedoch weitere Faktoren zu berücksichtigen. 
Zum einen ist davon auszugehen, dass mit den soziodemografischen Veränderungen 
– insbesondere der steigenden Zahl an alleinstehenden älteren Menschen – auch die 
Zahl der Menschen, die eine stationäre Hospizversorgung benötigen, zunimmt. Zum 
anderen gilt es, die von den Hospizeinrichtungen in Bayern festgestellte Beobachtung 
zu beachten, dass sich die Verweildauer aufgrund der verbesserten medikamentösen 
Einstellung kontinuierlich erhöht.  
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Um die genannten Faktoren zu berücksichtigen, wurde bei der in folgender Abbildung 
dargestellten Bedarfsprognose für den Bereich der stationären Hospizversorgung eine 
Steigerungsrate von 1%-Punkt pro Jahr zu Grunde gelegt. 
 
 
Abb. 11.9: Entwicklung des Bedarfs an stationären Hospizplätzen im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim bis zum Jahr 2030  
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Wie die Abbildung zeigt, wird sich der Bedarf an stationären Hospizplätzen im 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in den nächsten Jahren deutlich er-
höhen. So wird das Bedarfsintervall bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf mindestens 
7 bis 10 Plätze ansteigen und auch bis zum Jahr 2030 auf diesem Niveau bleiben. 
Gegenüber den Ausgangswerten entspricht dies einer Steigerungsrate von fast 35%. 
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11.5 Ergebnisse der durchgeführten Befragungen in Bezug auf das Hand-
lungsfeld “Hospizversorgung“ 

In Bezug auf das Handlungsfeld “Hospizversorgung“ ergaben sich bei den Gemeinde-
vertretern auf den gesamten Landkreis bezogen wesentlich höhere Bedarfswerte als 
bei den Praktiker im Bereich der Seniorenhilfe, wie folgende Abbildung zeigt. 
 
 
Abb. 11.10: Ergebnisse der Expertenbefragungen zum Handlungsbedarf bezüg-

lich der Versorgung des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim mit einer Hospizeinrichtung 
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Während unter den Anbietervertretern „nur“ rund 44% der Befragten auf Landkreis-
ebene und lediglich 39% auf Gemeindeebene einen Bedarf an einer Hospizeinrichtung 
sehen, ergibt sich bei den Gemeindevertretern auf Landkreisebene ein wesentlich hö-
herer Bedarfswert von 65%, dafür auf Gemeindeebene aber ein wesentlich geringerer 
Bedarfswert von nur 12%.  
 
Insgesamt resultiert bei Aufsummierung der Antworten aller Befragten auf Landkreis-
ebene ein Bedarfswert von 52% und auf Gemeindeebene ein Bedarfswert von 25% 
bezüglich einer Hospizeinrichtung. 
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11.6 Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Hospiz- und 
Palliativversorgung“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim  

 
Wie die Ausführungen gezeigt haben, wird die Hospizarbeit im Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim bisher überwiegend ambulant geleistet. Hierfür stehen in den 
vier Hospizvereinen Bad Windsheim, Neustadt, Uffenheim und im Hospizverein Stei-
gerwald insgesamt 57 ehrenamtliche Hospizhelferinnen zur Verfügung, die im Laufe 
des Jahres 2011 insgesamt 187 Beratungen, 25 Betreuungen Schwerstkranker, 21 
Begleitungen Sterbender und 35 Trauerbegleitungen durchgeführt haben (vgl. Kap. 
11.3).  
 

Dennoch ist davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit noch nicht ausreichend über 
die Hospizarbeit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim informiert ist. So 
wurde im Rahmen der durchgeführten Recherchen festgestellt, dass nicht einmal alle 
Insider im Bereich der Seniorenarbeit im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim die existierenden Hospizvereine kennen. Dies kann als Indiz dafür gewertet wer-
den, dass die im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim vorhandenen 
Hospizvereine noch nicht ausreichend bekannt sind und deshalb ihre Öffentlichkeitsar-
beit intensivieren sollten. Sie sollten dabei durch alle anderen Akteure, die im Bereich 
der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim tätig sind, unter-
stützt werden. 
 

Um den stationären Hospizbedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
zu eruieren, wurde im Rahmen des vorliegenden Berichtes anhand eines Modells,  
das verschiedene Indikatoren berücksichtigt (vgl. Kap. 11.4.1), eine Bedarfsermittlung 
durchgeführt. Danach ergab sich für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Winds-
heim ein aktueller Bedarf von 5 bis 7 Plätzen (vgl. Kap. 11.4.2).  
 

Um nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- bis langfristig den Bedarf an stationären 
Hospizplätzen abschätzen zu können, wurde im Rahmen des vorliegenden Berichtes 
zusätzlich auch für diesen Bereich eine Bedarfsprognose bis zum Jahr 2030 durchge-
führt. Danach ergab sich, dass der Bedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf mindestens 7 bis 10 stationäre 
Hospizplätze ansteigen wird (vgl. Kap. 11.4.3).  
 

Berücksichtigt man, dass die optimale Betriebsgröße eines stationären Hospizes bei 
12 bis 16 Betten und die ökonomisch sinnvolle Untergrenze bei 8 Betten liegt, rechtfer-
tigt der für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim aktuell festgestellte 
Bedarf von 5 bis 7 Plätzen kurzfristig also keine eigene Hospizeinrichtung, auch wenn 
einige Praktiker aus dem Bereich der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim bereits jetzt einen aktuellen Bedarf an einer Hospizeinrichtung auf 
Landkreisebene sehen (vgl. Abb. A.1). 
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Um den zweifellos im Bereich der stationären Hospizpflege bestehenden Bedarf aber 
dennoch abdecken zu können, empfiehlt es sich stattdessen, in den nächsten Jahren 
einzelne Hospizappartements in den bestehenden stationären Einrichtungen zu schaf-
fen. Hierbei ist es aber sehr wichtig, dass diese nicht nur auf dem Papier existieren, 
sondern die Einrichtung, die derartige Zimmer anbieten wollen, auch über Personal 
verfügt, das eine entsprechende Palliative-Care-Ausbildung oder zumindest eine quali-
fizierte Hospizschulung nachweisen kann. 
 
Langfristig kann aufgrund der durchgeführten Bedarfsprognose allerdings davon aus-
gegangen werden, dass die Notwendigkeit zur Schaffung eines stationären Hospizes 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim gegeben ist.  
 
Mittelfristig sollte jedoch der ambulante Bereich ausgebaut werden. Die im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim in der ambulanten Hospizarbeit Tätigen sind 
sich weitgehend darüber einig, dass es im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim notwendig ist, ein SAPV-Team (Spezialisierte Ambulante Palliativ Versor-
gung) aufzubauen, wodurch eine professionelle und gleichzeitig humane Begleitung 
und Versorgung von schwerkranken Menschen in ihrer häuslichen Umgebung ermög-
licht wird. Im Rahmen der SAPV erbringt ein multiprofessionelles Team die am indivi-
duellen Bedarf des Palliativpatienten orientierten notwendigen pflegerischen und me-
dizinischen Leistungen, die durch den Hausarzt verordnet werden können, wenn eine 
Heilung trotz aller medizinischen Errungenschaften nicht mehr möglich ist. Bereits seit 
2007 haben schwerstkranke und sterbende Patienten einen gesetzlichen Anspruch auf 
eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. 
 
Insgesamt resultieren aufgrund der durchgeführten Analysen für die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Hospiz und Palliativversorgung“ im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim somit folgende Maßnahmenempfehlungen. 
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Tab. 11.1: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hospiz und Pallia-
tivversorgung“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit 
Realisierungs-

zeitraum 

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, 
um einerseits den Hospizgedanken in 
der Bevölkerung weiter zu verbreiten 
und andererseits den Bekanntheitsgrad 
der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim bestehenden 
Hospizvereine zu steigern. 

Die im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Winds-
heim bestehenden 
Hospizvereine und andere 
Träger, die im Bereich der 
Seniorenhilfe im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind. 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Einrichtung von Hospizappartements in 
den im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim bestehenden stationä-
ren Einrichtungen mit qualifiziertem 
Fachpersonal, das über eine Palliative-
Care-Ausbildung oder zumindest über 
eine qualifizierte Hospizschulung ver-
fügt. 

Bestehende stationäre Ein-
richtungen in Zusammenar-
beit mit den im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim bestehenden 
Hospizvereinen. 

mittelfristig 

Einrichtung eines stationären Hospizes 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim mit mindestens 8 Plätzen. 

Träger, die im Bereich der 
Seniorenhilfe im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind. 

langfristig 

Aufbau eines ein SAPV-Teams (Spezia-
lisierte Ambulante Palliativ Versorgung).

Kassenärztliche Vereini-
gung i.V. mit dem ärztli-
chen Kreisverband. 

kurz- bis  
mittelfristig 
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12. Zusammenfassung der Maßnahmenempfehlungen zur Weiterent-
wicklung der Seniorenhilfe im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

 
Aus der Gesamtschau der Maßnahmenempfehlungen wird deutlich, dass im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim das Angebot in vielen Bereichen nur partiell zu 
ergänzen ist, in einigen Bereichen aber auch ein größerer Nachholbedarf besteht.  
 
Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt zum Anschluss des vorliegenden Berichtes noch 
eine Zusammenfassung der Maßnahmenempfehlungen.  
 
Bei den quantitativen Maßnahmenempfehlungen, die kontinuierlich umzusetzen sind, 
werden folgende Realisierungszeiträume angegeben: 

• Maßnahmen bis Ende 2015 

• Maßnahmen bis Ende 2020 

• Maßnahmen bis Ende 2025 

• Maßnahmen bis Ende 2030 
 

Für die angegebenen Realisierungszeiträume der qualitativen Maßnahmen gilt folgen-
de Einteilung: 

• Kurzfristige Maßnahmen: ein bis zwei Jahre 

• Mittelfristige Maßnahmen: drei bis fünf Jahre 

• Langfristige Maßnahmen: sechs bis zehn Jahre 
 
Im Bereich der „offenen Seniorenhilfe“ wurde zusätzlich auch die Zuständigkeit ange-
geben, weil hier in der Regel mehrere Akteure für die Umsetzung verantwortlich sind. 
Im Bereich der Pflege wurde dagegen auf die Benennung der Zuständigkeit verzichtet, 
da hier gemäß dem Subsidiaritätsprinzip in erster Linie die im Landkreis vorhandenen 
Träger der Pflegeeinrichtungen für die Umsetzung der Empfehlungen zuständig sind.   
 
Teilweise unterscheiden sich die Maßnahmenempfehlungen vom vorderen Berichts-
teil. Dies kommt dadurch zustande, dass im vorderen Berichtsteil die vom Bamberger 
Forschungsverbund vorgeschlagenen Maßnahmenempfehlungen ausgewiesen sind, 
die sich für die einzelnen Handlungsfelder aufgrund der durchgeführten Analysen er-
geben haben. In der Zusammenfassung wurden die Maßnahmenempfehlungen dage-
gen so angegeben, wie sie vom Arbeitskreis „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ des 
Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim nach den durchgeführten Arbeits-
sitzungen letztlich an die Entscheidungsgremien weitergegeben werden. 
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Tab. 12.1: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Wohnen im Alter“  
 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Erhöhung des Bestandes der 
barrierefreien und uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen nach 
DIN 18040, Teil 2 für Senioren und junge 
Menschen mit Behinderung (insbesondere 
in den Städten). 

Städte und Gemeinden 
in Zusammenarbeit mit: 
- Wohnungsbauge-

nossenschaften 
- Bauträgern, die in 

diesem Berech aktiv 
sind 

- Investoren 

kurz- bis  
mittelfristig 

Ausweitung der Beratung und Information 
im Bereich der alternativen Wohnformen 
für Senioren. 

Seniorenbeauftrage 
des Landkreises und 
der Gemeinden 

kurzfristig 

Schaffung eines Informationsnetzwerkes 
sowohl mit ehrenamtlichen Wohnraum-
beratern wie auch unter Einbeziehung  
professioneller Fachleute (Architekten, 
Bauingenieure). 

Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim 

kurzfristig 

Sensibilisierung und Information von Multi-
plikatoren, beispielsweise   
- Bauplaner 
- Bau-/Handwerker (hier Sanitär, Bad, 

Wohnungsbau allgemein) 
- Mitarbeiter von Bauämtern 
- Wohlfahrts- und Sozialverbände 
- Ambulante Pflegedienste 
- Entscheidungsträgern auf allen Ebenen 

zum Thema barrierefreies Bauen für al-
le Handikapbereiche 

- Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer 
- Sehbehinderte und Blinde 
- Hörbehinderte und Gehörlose 

Seniorenbeauftragter 
und Behindertenbeauf-
tragter des Landkrei-
ses, ggf. unter Einbe-
ziehung der Bayeri-
schen Architekten-
kammer und örtli-
cher/fachlicher Grup-
pierungen der Selbst-
hilfe (BBSB, Gehörlo-
severein, etc.)  

kontinuierlich 

Aktive präventive Beratung und Informati-
on durch: 
- Aushändigen eines Merkblattes zum 

barrierefreien Bauen an alle Bauwilligen 
durch die Städte und Gemeinden 

- Vorträge (in Gemeinden und über  
eigenen Bildungsträger VHS) 

- Einzelfallberatung  

- Bauämter der Städ-
te, Gemeinden und 
des Landkreises 

- Wohnberater 

kurzfristig 

Passive präventive Maßnahmen: 
- Auslage von Merkblättern und Check-

listen 
- Infoserie im Landkreisjournal  

Städte und Gemeinden 
(Merkblatterstellung 
durch Landkreis) 

kurzfristig 
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Tab. 12.2: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Beratung und 
Information/Öffentlichkeitsarbeit“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 
Einrichtung von Außensprechstun-
den der vorhandenen Beratungsstel-
len in kleineren und dezentral gele-
genen Gemeinden 

Vorhandene  
Beratungsstellen 

kontinuierlich 

Kontinuierliche Schulung der Senio-
renbeauftragten 

Landratsamt 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Verwaltungsgemeinschaften des 
Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Einrichten einer Beratungsmöglich-
keit für Senioren 

Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld kurzfristig 

Gewährleistung einer guten Erreich-
barkeit der Beratungsmöglichkeiten 
für die Senioren aus allen Gemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft 

Verwaltungsgemeinschaften kontinuierlich 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Erweiterung der Seniorenvertretung 
auf einen Seniorenbeirat Stadt Scheinfeld kurzfristig 

Bessere Bekanntmachung der vor-
handenen Beratungsangebote 

Anbieter von Seniorenbera-
tung und Seniorenbeiräte in 
den Gemeinden: 
- Neustadt 
- Emskirchen  
- Scheinfeld 
- Markt Burghaslach  

kontinuierlich 

Ausweitung des Tätigkeitsbereichs 
der Seniorenvertretungen auf Erstbe-
ratung 

Seniorenvertretung in den 
Gemeinden  
- Markt Erlbach 
- Burgbernheim 

kurzfristig 

Bestellung von Seniorenvertretun-
gen, die auch eine Erstberatung 
durchführen können. 

Gemeinden: 
- Uehlfeld 
- Sugenheim 
- Dietersheim 
- Neuhof 
- Gerhardshofen 
- Markt Bibart 
- Ipsheim 
- Münchsteinach 
- Marktbergel 

kurzfristig 
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Tab. 12.3: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Gesellschaftliche 
Teilhabe“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Intensive Öffentlichkeitsarbeit für die 
Veranstaltungen der Seniorenhilfe - Landratsamt  

Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim 

- Träger von Senio-
renveranstaltungen 
in den einzelnen 
Gemeinden 

kontinuierlich 

Schaffung von attraktiven Angebote für 
jüngere Senioren 
Organisation und Vermittlung von Fahr- 
und Begleitdiensten zu Veranstaltungen 
der Seniorenhilfe  
Gute Vernetzung über die Gemeinde-
grenzen hinweg 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim

Initiieren eines Begegnungsangebotes 
mit gelegentlichem Ausflugsangebot 

Seniorenbeirat der 
Gemeinde 
Hagenbüchach 

kurz- bis  
mittelfristig 

Erweiterung des Angebotes an Begeg-
nungsmöglichkeiten 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Diespeck   
- Obernzenn  
- Dietersheim 
- Markt Bibart 
- Münchsteinach 
- Gutenstetten 
- Baudenbach 
- Oberickelsheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Bessere Bekanntmachung der vorhan-
denen Begegnungsangebote 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Neustadt a.d. Aisch 
- Emskirchen  
- Markt Erlbach 
- Scheinfeld 
- Markt Burghaslach  
- Oberscheinfeld 
- Markt Taschendorf 

kurzfristig 

Erweiterung des Ausflugsangebotes, 
gegebenenfalls durch das Angebot von 
Seniorenwanderungen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Seniorenvertretung in:
- Gerhardshofen 
- Dachsbach 
- Marktbergel 

kurz-  
bis  

mittelfristig 
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Tab. 12.4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Präventive Ange-
bote im Bereich Seniorensport“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug 
auf Sportangebote und deren Träger, 
z.B. Volkshochschulen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
einzelnen Gemeinden 

kontinuierlich 
Integration von einfachen sportlichen 
Übungen in das Programm der Senioren-
treffen  

Schnupperkurse der Vereine für Nicht-
mitglieder oder in Kooperation mit den 
örtlichen Seniorenveranstaltern 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Erweiterung der Angebotspalette im Be-
reich Seniorensport 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Bad Windsheim 
- Neustadt a.d. Aisch 
- Uffenheim 
- Dietersheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Aufbau eines Sportangebotes 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Uehlfeld 
- Gerhardshofen 
- Ipsheim 
- Dachsbach 
- Markt Taschendorf 
- Oberickelsheim 

kurz-  
bis  

mittelfristig 

Bessere Bekanntmachung der vorhan-
denen Sportangebote  

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
Gemeinden: 
- Emskirchen  
- Burgbernheim 
- Burghaslach 

kurz-  
bis  

mittelfristig 
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Tab. 12.5: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Präventive Ange-
bote im Bereich Bildung“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug 
auf Bildungsangebote im Rahmen von 
Seniorentreffen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen und 
Sportvereine in den 
einzelnen Gemeinden 

kontinuierlich Organisation von Fahr- und Begleit-
diensten  

Organisation von gemeinsamen Bil-
dungsveranstaltungen über die Gemein-
degrenzen hinaus 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
 Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Aufbau eines Bildungsangebotes 
Träger von Senioren-
veranstaltungen in der 
Gemeinde Uehlfeld 

kurz-  
bis 

mittelfristig 

Erweiterung der Bildungsangebote für 
Senioren, wenn möglich über die vor Ort 
ansässigen Volkshochschulen  

Träger von Senioren-
veranstaltungen in den 
Gemeinden 
- Uffenheim 
- Emskirchen 
- Markt Erlbach 
- Scheinfeld 
- Burghaslach 

kurz-  
bis 

mittelfristig 

Regelmäßige Bildungsveranstaltungen 
bzw. gezieltere Öffentlichkeitsarbeit für 
bereits vorhandene Bildungsangebote 
im Rahmen der Seniorentreffen 

Träger von Senioren-
veranstaltungen in den 
Gemeinden 
- Dietersheim 
- Gerhardshofen 
- Dachsbach 
- Münchsteinach 

kurz-  
bis 

mittelfristig 
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Tab. 12.6: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Bürgerschaftli-
ches Engagement“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Grundsätzliche Empfehlungen 
Fachliche Betreuung und Beratung sowie 
Unterstützung von Fortbildungsmaß-
nahmen 

Landkreis Neustadt a.d. 
Aisch – Bad Windsheim, 
Regionalmanagement in 
Zusammenarbeit mit den 
vorhandenen Trägern im 
Bereich der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 
Zentrale landkreisweite Vermittlung und 
Organisation von Ehrenamtlichen  
Integration von jüngeren Senioren in die 
ehrenamtliche Seniorenarbeit 

Maßnahmenempfehlungen speziell für die Gemeinden des Landkreises 
Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 

Unterstützung beim Aufbau einer Nach-
barschaftshilfe 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Seniorenhilfe 
in der Gemeinde Markt 
Bibart 

kurzfristig 

Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfen 
oder wenn möglich enge Zusammenar-
beit mit gemeindeangrenzenden Nach-
barschaftshilfen 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Seniorenhilfe 
in den Gemeinden  
- Uffenheim 
- Emskirchen (evtl. i.V.m. 

Hagenbüchbach) 
- Markt Erlbach 
- Scheinfeld (evtl. i.V.m. 

Oberscheinfeld) 
- Diespeck 
- Markt Bibart 

kurz- bis 
mittelfristig 

Aufbau von nachbarschaftlichen Hilfen, 
wenn möglich durch die Erweiterung des 
Angebotes der vorhandenen Besuchs-
dienste 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Seniorenhilfe 
in den Gemeinden  
- Burgbernheim 
- Obernzenn 
- Burghaslach 

kurz- bis 
mittelfristig 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die 
vorhandenen nachbarschaftlichen Hilfen 
bzw. Besuchsdienste 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Seniorenhilfe 
in den Gemeinden  
- Bad Windsheim 
- Neustadt 
- Uehlfeld 
- Gollhofen 
- Gutenstetten 

kurzfristig 

Aufbau von gemeindeübergreifenden 
nachbarschaftlichen Hilfen 

Vorhandene Träger im 
Bereich der Seniorenhilfe 
in den Gemeinden  
- Ippesheim 
- Markt Nordheim 
- Hemmersheim 
- Oberickelsheim 

kurz- bis  
mittelfristig 
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Tab. 12.7: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Ambulante Pfle-
ge“ 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der ambulanten Pflege 

Ziele und Maßnahmen 
Realisierungs-

zeitraum 

Ausbau auf 93,0 bis 165,1 Pflegekräfte bis Ende 2015 

Ausbau auf 105,3 bis 184,0 Pflegekräfte bis Ende 2020 

Ausbau auf 119,9 bis 206,5 Pflegekräfte bis Ende 2025 

Ausbau auf 138,3 bis 235,1 Pflegekräfte bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der ambulanten Pflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungszeitraum

Verstärkte Schulung und Fortbildung 
von MitarbeiterInnen der ambulanten 
Dienste in Richtung der 
gerontopsychatrischen Betreuung. 

Träger der vorhan-
denen ambulanten 
Pflegedienste 

kurzfristig und  
kontinuierlich 

Stärkere Unterstützung aller präven-
tiven Maßnahmen im Bereich der 
ambulanten Pflege (therapeutische 
Maßnahmen, aktivierende Pflege, 
Reha-Maßnahmen). 

Pflegekassen, Kran-
kenkassen 

kurzfristig und  
kontinuierlich 

Die finanzielle Förderung der ambu-
lanten Pflegedienste durch den 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim soll mindestens in der 
jetzigen Höhe beibehalten werden. 
Es soll allerdings geprüft werden, 
inwieweit die bisherige Investitions-
kostenförderung durch eine effekti-
vere und zeitgemäße Form der För-
derung (z.B. Ausbildungsförderung) 
ersetzt werden kann. 

Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kontinuierlich 
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Tab. 12.8: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Tagespflege“ 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der Tagespflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 19 bis 69 Tagespflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 20 bis 72 Tagespflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 23 bis 77 Tagespflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 27 bis 90 Tagespflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Tagespflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Unterstützung der Träger der vorhandenen 
und der geplanten Tagespflegeplätze durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit aller 
Akteure, die in der Seniorenhilfe im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
aktiv sind. 

Alle Akteure, die in 
der Seniorenhilfe im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind 

kontinuierlich 

Ergänzung des Angebotes durch eine Ta-
gespflegeeinrichtung im Westen des Land-
kreises. 

Träger der vorhande-
nen ambulanten Pfle-
gedienste 

mittelfristig 

Ergänzung des Angebotes durch den Aus-
bau mobiler niederschwelliger Tagesbe-
treuungsangebote (mobile Tagespflege). 

Träger der vorhande-
nen Dienste und Ein-
richtungen 

kurz- bis  
mittelfristig 
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Tab. 12.9: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Kurzzeitpflege“ 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 35 bis 55 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 35 bis 54 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 36 bis 56 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 40 bis 62 Kurzzeitpflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Verbesserung des Angebotes durch das 
Ausweisen von mehr festen Kurzzeitpfle-
geplätzen.  

Anbieter von Kurz-
zeitpflegeplätzen im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kurzfristig und 
kontinuierlich 

Erhöhung der Transparenz durch eine In-
ternetplattform, auf der sich schnell und 
unkompliziert die aktuelle Anzahl der freien 
Kurzzeitpflegeplätze abrufen lässt. 

Anbieter von Kurz-
zeitpflegeplätzen im 
Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad 
Windsheim  

kurzfristig  
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Tab. 12.10: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Vollstationäre 
Pflege“ 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung der vollstationären Pflege 

Ziele und Maßnahmen Realisierungs-
zeitraum 

Ausbau auf 928 bis 1191 Pflegeplätze bis Ende 2015 

Ausbau auf 1139 bis 1452 Pflegeplätze bis Ende 2020 

Ausbau auf 1074 bis 1361 Pflegeplätze bis Ende 2025 

Ausbau auf 1121 bis 1413 Pflegeplätze bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung der vollstationären Pflege 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Intensivere Fortbildung der MitarbeiterInnen 
in den Bereichen Gerontopsychiatrie, Geri-
atrie, Sterbebegleitung und Palliativmedizin.

Träger der vorhande-
nen stationären Ein-
richtungen 

kurzfristig 

Verbesserung der Finanzierungsmöglich-
keiten zum verstärkten Einsatz von thera-
peutischem und pädagogischem Personal 
in den stationären Einrichtungen. 

Kostenträger, insbe-
sondere Pflegekassen 

mittelfristig 
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Tab. 12.11: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hilfen für geron-
topsychiatrisch Erkrankte“ 

Empfehlungen zur quantitativen Weiterentwicklung  

Ziele und Maßnahmen Realisierungs
zeitraum 

Ausbau auf 96 bis 118 „beschützende Plätze“ bis Ende 2015 

Ausbau auf 102 bis 126 „beschützende Plätze“ bis Ende 2020 

Ausbau auf 107 bis 131 „beschützende Plätze“ bis Ende 2025 

Ausbau auf 111 bis 137 „beschützende Plätze“ bis Ende 2030 

Empfehlungen zur qualitativen Weiterentwicklung 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Intensivere Fortbildung der Mitarbeite-
rInnen bezüglich der gerontopsychiatri-
schen Betreuung in allen Pflegeeinrich-
tungen. 

Träger der vorhandenen 
Pflegeeinrichtungen im 
Bereich der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Weiterer Ausbau von niederschwelligen 
Betreuungsmöglichkeiten für gerontop-
sychiatrisch erkrankte Menschen. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

kurzfristig 

Intensivierung der Informations- und 
Beratungstätigkeit im Bereich der  
gerontopsychiatrischen Versorgung. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Aufbau von weiteren ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften für demenz-
kranke Menschen. 

Wohlfahrtsverbände und 
andere Träger im Bereich 
der Seniorenhilfe 

mittel- bis  
langfristig 

Für die Nachsorge von psychisch  
kranken alleinstehenden Menschen,  
die keine Leistungen nach SGB XI er-
halten, wird im Sozialpsychiatrischen 
Dienst der Diakonie eine Stelle für  
eine gerontopsychiatrische Fachkraft 
benötigt. 

Bezirk Mittelfranken 
kurz- bis  

mittelfristig 
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Tab. 12.12: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Unterstützung 
pflegender Angehöriger“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit 
Realisierungs-

zeitraum 

Ausbau der Beratung von pflegenden 
Angehörigen. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige und andere Bera-
tungsstellen 

kontinuierlich 

Aufbau weiterer Gesprächskreise für 
pflegende Angehörige. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige und ambulante Pfle-
gedienste 

kontinuierlich 

Schaffung weiterer Helferkreise in 
den Gemeinden, in denen bisher 
noch keine existieren, bis im Land-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim in diesem Bereich eine 
flächendeckende Versorgung ge-
währleistet ist. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige in Zusammenarbeit 
mit den Akteuren, die in der 
Seniorenhilfe in den betref-
fenden Gemeinden bereits 
aktiv sind 

kontinuierlich 

Der Bayerische Landkreistag soll 
vom Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim rechtzeitig aufgefor-
dert werden, sich um die langfristige 
Sicherstellung der Finanzierung der 
Fachstellen für pflegende Angehörige 
im Rahmen des Förderprogramms 
„Bayerisches Netzwerk Pflege“ durch 
den Freistaat Bayern zu bemühen. 

Bayerischer Landkreistag, 
Landkreis Neustadt a.d. Aisch 
– Bad Windsheim  

kurzfristig 
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Tab. 12.13: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Kooperation und 
Vernetzung“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit Realisierungs-
zeitraum 

Einrichtung einer Stelle in der Landkreisver-
waltung zur Weiterentwicklung der Senioren-
arbeit im Landkreis, z.B. durch Schaffung ei-
ner „Koordinationsstelle für Seniorenangele-
genheiten“. 

Landratsamt  
Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim  
kurzfristig 

Verbesserung der Kooperation und Vernet-
zung der verschiedenen Akteure im Bereich 
der Seniorenhilfe auf Landkreisebene durch 
Schaffung einer kontinuierlichen „Pflegekon-
ferenz“. 

Landratsamt  
Neustadt a.d. Aisch – 

Bad Windsheim  
kurzfristig 

Verbesserung der Kooperation und Vernet-
zung auf Gemeindeebene durch Einrichtung 
von Seniorenbeiräten in den größeren Ge-
meinden und Seniorenbeauftragten in den 
kleineren Gemeinden. 

Gemeinden: 
- Diespeck 
- Dietersheim 
- Ergersheim 
- Gallmersgarten 
- Gerhardshofen 
- Gutenstetten 
- Hemmersheim 
- Illesheim 
- Ippesheim 
- Ipsheim 
- Markt Bibart 
- Markt Nordheim 
- Marktbergel 
- Münchsteinach 
- Neuhof a.d. Zenn 
- Oberickelsheim 
- Oberscheinfeld 
- Simmershofen 
- Sugenheim 
- Trautskirchen  
- Uehlfeld 
- Weigenheim 

kurzfristig 

Benennung eines Ansprechpartners in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen, der die 
Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragten in 
den Gemeinden bei ihrer Arbeit unterstützt. 

Städte und Gemein-
den im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim  

kurzfristig 
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Tab. 12.14: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hospiz und Palli-
ativversorgung“ 

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit 
Realisierungs-

zeitraum 

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, 
um einerseits den Hospizgedanken in 
der Bevölkerung weiter zu verbreiten 
und andererseits den Bekanntheitsgrad 
der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim bestehenden 
Hospizvereine zu steigern. 

Die im Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Winds-
heim bestehenden 
Hospizvereine und andere 
Träger, die im Bereich der 
Seniorenhilfe im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind. 

kurzfristig  
und  

kontinuierlich 

Einrichtung von Hospizappartements in 
den im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – 
Bad Windsheim bestehenden stationä-
ren Einrichtungen mit qualifiziertem 
Fachpersonal, das über eine Palliative-
Care-Ausbildung oder zumindest über 
eine qualifizierte Hospizschulung ver-
fügt. 

Bestehende stationäre Ein-
richtungen in Zusammenar-
beit mit den im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim bestehenden 
Hospizvereinen. 

mittelfristig 

Einrichtung eines stationären Hospizes 
im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim mit mindestens 8 Plätzen. 

Träger, die im Bereich der 
Seniorenhilfe im Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim aktiv sind. 

langfristig 

Aufbau eines ein SAPV-Teams (Spezia-
lisierte Ambulante Palliativ Versorgung).

Kassenärztliche Vereini-
gung i.V. mit dem ärztli-
chen Kreisverband. 

kurz- bis  
mittelfristig 
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Anhang 



Tab. A.1:  Ambulante Pflegedienste im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 

Bezeichnung des Dienstes Träger Straße Ort 

Ambulanter Pflegedienst Residenz Bad  
Windsheim Ambulanter Pflegedienst Residenz Bad Windsheim KG Erkenbrechtallee 33 91438 Bad Windsheim 

Sozialstation des ASB Arbeiter-Samariter-Bund e.V., RV Bad Windsheim  Raiffeisenstr. 17 91438 Bad Windsheim 

Häuslicher Pflegedienst Burghaslach-  
Rimbachgrund Häuslicher Pflegedienst Burghaslach-Rimbachgrund GmbH Kirchplatz 4 96152 Burghaslach 

Johanniter Sozialstation Burghaslach Johanniter–Unfall-Hilfe e.V., RV Oberfranken Neustädter Str. 9 96152 Burghaslach 

Inge´s ambulanter Pflegedienst Frau Inge Schleihauf Kreuzgraben 8 91462 Dachsbach/ 
Oberhöchstadt 

Pflegedienst Klaus Wandel Herr Klaus Wandel Lausitzer Str. 5 91456 Diespeck 

Pflege vor Ort Frau Petra Geitz und Frau Christine Spies Pestalozzistr. 3 91477 Markt Bibart 

Verein für ambulante Sozialdienste Verein für ambulante Sozialdienste e.V.  Obersteinbach 22 91480 Markt Taschendorf/ 
Obersteinbach 

AWO Ambulante Pflege AWO Seniorenbetreuung Neustadt a. d. Aisch  Hermann-Ehlers-Str.1 91413 Neustadt a. d. Aisch 

Caritasverband Scheinfeld und Neustadt an 
der Aisch Caritasverband Scheinfeld und Neustadt an der Aisch e.V. Ansbacher Str. 6 91413 Neustadt a. d. Aisch 

Sozialstation des BRK Neustadt/Aisch Bayerisches Rote Kreuz Kreisverband Neustadt a. d. Aisch/ 
Bad Windsheim An der Bleiche 1 91413 Neustadt a. d. Aisch 

Zentrale Diakoniestation Zentrale Diakoniestation gGmbH Kirchplatz 5 91413 Neustadt a. d. Aisch 

Pflegemobil Frau Franziska Arsemijevic und Frau Edith Hum Bauhofstr. 8 91443 Scheinfeld 

Quelle: Eigene Erhebung 2011 



Tab. A.2:  Stationäre Einrichtungen im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 

Quelle: Eigene Erhebung 2011 

Bezeichnung der Einrichtung Träger Straße Ort 

Hospitalstiftung Bad Windsheim Hospitalstiftung Bad Windsheim Spitalgasse 3 91438 Bad Windsheim 

Seniorenheim Neumühle Diakonisches Werk Bad Windsheim Neumühlenweg 7 91438 Bad Windsheim 

Vitalis Wohnpark Vitalis Wohnpark GmbH Co. Kg Augustinum-Str. 14 91438 Bad Windsheim 

Seniorenresidenz Bad 

Windsheim/Pflegeheim 

RBW Seniorenresidenz Bad Windsheim Pflegeheim-
Betriebsgesellschaft mbH Erkenbrechtallee 33 91438 Bad Windsheim 

Seniorenresidenz Bad 
Windsheim/Wohnheim 

Senioren RBW gemeinnützige 
Heimbetriebsgesellschaft mbH Erkenbrechtallee 33 91438 Bad Windsheim 

Marie-Juchacz Heim AWO-Seniorenbetreuung Neustadt a. d. Aisch 
GmbH Hans-Böckler-Str. 2 91413 Neustadt a. d. Aisch 

Johann-Gramann-Haus Verein für Gemeindediakonie Neustadt e.V. Ansbacher Str. 15 91413 Neustadt a.d. Aisch 

Marienheim Obernzenn Diakonie Neuendettelsau Urphertshofer Str. 3-5 91619 Obernzenn 

Senioren- und Pflegeheim Sonnenschein medicari consulting GmbH Brachbacherstr. 16 91619 Obernzenn 

Alten- und Pflegeheim St. Maximilian Kolbe Caritasverband Scheinfeld und Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch/ Bad Windsheim e.V. Schlossstr. 7 91443 Scheinfeld 

Seniorencentrum Rosenpark Vitanas GmbH & Co KGaA Am Kleinen 
Zeckernberg 1 91486 Uehlfeld 

Gerlach-von-Hohenlohe Stift Diakonischens Werk Uffenheim e.V. Spitalplatz 2 97219 Uffenheim 

Haus der Betreuung und Pflege Uffenheim HdBuP Franken GmbH Sonnenweg 4 97215 Uffenheim 



Tab. A.3: Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Seniorenvertretung Mitglieder Angebote

Sprechstunde

Vermittlung

Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Baudenbach Seniorenbeauftragte/r 1 Vermittlung

Burgbernheim Seniorenbeauftragte/r 1 Vermittlung

Beratung 

Vermittlung 

Dachsbach Seniorenbeauftragte/r 1 Vermittlung 

Sprechstunde

Beratung 

Vermittlung

Monatlicher Seniorenstammtisch

Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Vermittlung

Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Sprechstunde

Beratung 

Vermittlung 

Sprechstunde

Beratung 

Vermittlung

Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Markt Bibart Seniorenausschuss 5 geplant für 2012

Vermittlung

Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Beratung 

Vermittlung 

Sprechstunde

Beratung 

Seniorenbeauftragte/r 1 Vermittlung

Sprechstunde

Beratung 

Vermittlung 

Beratung 

Vermittlung 

Beratung 

Vermittlung 

Sprechstunde

Beratung 

Vermittlung 

1

11

Uffenheim Seniorenbeirat

Markt Taschendorf

2SeniorenbeiratWilhelmsdorf

Scheinfeld

Obernzenn

7

Burghaslach Seniorenbeauftragte/r 1

Seniorenbeauftragte/r

Emskirchen

Bad Windsheim Seniorenrat

Seniorenbeirat 5

15

Markt Erlbach Seniorenbeirat

1Seniorenbeauftragte/r

2Seniorenbeauftragte/r

Neustadt a. d. Aisch

4

Seniorenbeirat

Langenfeld Seniorenbeauftragte/r

Golllhofen Seniorenbeauftragte/r 2

Hagenbüchach Seniorenbeirat 2

2

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.4: Seniorenbegegnungsstätten im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Name der Einrichtung Träger Öffnungszeiten Mitarbeiter Angebote

Burgbernheim Stadttreff Arbeiter-Samariter-
Bund

Montag - Freitag:                          
13.00 Uhr - 17.00 Uhr

0,5 hauptamtliche 
MitarbeiterIn,      

3 ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen

Mehrmals wöchentlich geselliges Beisammensein, 
Handarbeiten, einmal wöchentliches Sportangebot

Langenfeld Mehrgenerationenhaus 
"Dorflinde"

Gemeinde 
Langenfeld

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
11.00 Uhr - 16.00 Uhr                 
Montag: 18.00 Uhr - 20.00 Uhr  
Dienstag: 09.00 Uhr - 16.00 Uhr  
Freitag: 11.00 Uhr - 17.00 Uhr

0,5 hauptamtliche 
MitarbeiterIn,      

15 ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen

Täglich Mittagstisch und offener Treff mit Kaffee 
und Kuchen, dienstags Frühstückstreff, 
vierzehntägiger Seniorentreff, Sportangebote, z.B. 
Bewegungstanz, Kreativ- und Kulturangebote, 
Ausflüge, Vermittlung von haushaltsnahen 
Dienstleistungen, ehrenamtlichen Helfern für 
niedrigschwellige Betreuungsangebote, 
Fahrdienste, Angebote für Familien, Kinder, 
Schüler, Ferienprogramm und -betreuung 

Markt Erlbach Café im Sela 
Seniorenhaus Arbeiterwohlfahrt

Markt Erlbach Bürgerhaus zum Löwen Kommunal 
verwaltete Stiftung

Neustadt a. d. 
Aisch

Mehrgenerationenhaus 
"Neustadt an der Aisch"

Caritasverband 
Scheinfeld und 
Landkreis Neustadt 
a. d. Aisch - Bad 
Windsheim 

Montag - Donnerstag:                   
09.00 Uhr - 16.00 Uhr                  
Freitag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

1 hauptamtliche 
MitarbeiterIn,      

5-10  
ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen

Wöchentlich Gedächtnistraining, 
Computersprechstunde, Spieleabend, monatlicher 
Trauertreff, darüber hinaus Ehrenamtsschulungen, 
Betreuungsangebote für Demenzkranke, 
Gesprächskreis für pflegende Angehörige, 
Beratung beim Aufbau von Altenhilfestrukuren, zum 
Betreuten Wohnen, Vermittlung von Leihgroßeltern, 
Babysittern

geplant für 2013

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.5: Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Ort Seniorentreffen Träger Turnus Teilnehmer Angebote

Bad Windsheim Seniorenkreis Evang. Kirche einmal wöchentlich 50-55 Geselliges Beisammensein mit Programm

Bad Windsheim Seniorennachmittag Kath. Kirche St. Bonifaz vierzehntägig 30-40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Bad Windsheim Seniorennachmittag Arbeiter-Samariter-Bund vierzehntägig 10 Geselliges Beisammensein mit Programm

Bad Windsheim Frauenkreis Arbeiterwohlfahrt einmal monatlich 30-35 Geselliges Beisammensein mit Programm

Bad Windsheim Senioren Lenkersheim Privater Träger einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein mit Singen

Bad Windsheim Seniorenkreis Landsmannschaft Schlesien einmal monatlich 15 Geselliges Beisammensein, jahreszeitliche 
Feiern

Bad Windsheim Seniorenkreis Sudetendeutsche 
Landsmannschaft einmal monatlich 15 Geselliges Beisammensein, jahreszeitliche 

Feiern

Bad Windsheim Seniorengruppe Ickelheim Privater Träger siebenmal jährlich 50 Geselliges Beisammensein mit Programm

Bad Windsheim Tag der Senioren Seniorenrat einmal jährlich 750 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Baudenbach Seniorennachmittag Evang. Kirche sechsmal jährlich 20 Treffen mit Vorträgen

Baudenbach Seniorennachmittag Markt Baudenbach einmal jährlich 40 Geselliges Beisammensein

Burgbernheim Frauenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Burgbernheim Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 25-30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Burgbernheim Frauenkreis Kath. Kirche viermal jährlich 20-30 Geselliges Beisammensein

Burghaslach Offener Treff Evang. Kirche Burghaslach einmal wöchentlich 6 Geselliges Beisammensein

Burghaslach Seniorennachmittag Evang. Kirche Burghaslach einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Burghaslach Seniorennachmittag Evang. Kirche Kirchrimbach einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.5: Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Ort Seniorentreffen Träger Turnus Teilnehmer Angebote

Burghaslach Seniorentreffen VdK einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Burghaslach Seniorennachmittag Häuslicher Pflegedienst 
Burghaslach einmal jährlich 25 Geselliges Beisammensein

Burghaslach Seniorennachmittag Johanniter einmal jährlich 25 Geselliges Beisammensein

Dachsbach Senioren im Rathaus Markt Dachsbach einmal monatlich 15-25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Dachsbach Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 15 Geselliges Beisammensein mit Programm

Diespeck Senioren-Treff Evang. Kirche achtmal jährlich 28 Geselliges Beisammensein mit Programm

Dietersheim Seniorennachmittag Evang. Kirche neunmal jährlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Emskirchen Seniorenclub Kath. Kirche einmal monatlich 50 Geselliges Beisammensein mit Programm

Emskirchen Seniorenstammtisch Seniorenbeirat einmal monatlich 12 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Emskirchen Altenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Ergersheim Seniorennachmittag Evang. Kirche 
Ermetzhofen/Neuherberg elfmal jährlich 17 Geselliges Beisammensein

Ergersheim Seniorennachmittag Evang. Kirche 
Seenheim/Rudolzhofen achtmal jährlich 25 Geselliges Beisammensein

Ergersheim Seniorennachmittag Evang. Kirche Ergersheim sechsmal jährlich 35 Geselliges Beisammensein

Gallmersgarten Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 40-50 Geselliges Beisammensein mit Programm

Gerhardshofen Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 35 Geselliges Beisammensein mit Programm

Gollhofen Seniorenkreis Privater Träger einmal monatlich 40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Gutenstetten Seniorenkreis Evang. Kirche sechsmal jährlich 40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.5: Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Ort Seniorentreffen Träger Turnus Teilnehmer Angebote

Hemmersheim Seniorenkreis Evang. Kirche 
Lipprichshausen/Pfahlenheim einmal jährlich 60 Geselliges Beisammensein

Hemmersheim Seniorennachmittag Evang./Kath. Kirchen 
Hemmersheim einmal jährlich 60 Geselliges Beisammensein

Hemmersheim Ökumenischer 
Seniorennachmittag Kath. Kirche einmal jährlich 40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Hemmersheim Seniorennachmittag Evang. Kirche Gilchsheim einmal jährlich 40 Geselliges Beisammensein

Illesheim Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 20-50 Geselliges Beisammensein, Vorträge

Ippesheim Seniorenkreis Evang. Kirche Ippesheim einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein

Ippesheim Seniorenkreis Evang. Kirche Bullenheim einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein

Ipsheim Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 30-40 Geselliges Beisammensein

Langenfeld Seniorentreff Gemeinde Langenfeld vierzehntägig 18 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Langenfeld Seniorennachmittag Evang. Kirche sechsmal jährlich 20 Geselliges Beisammensein

Markt Bibart Seniorennachmittag Kath. Kirche einmal wöchentlich 15 Geselliges Beisammensein

Markt Erlbach Seniorennachmittag Seniorenbeirat einmal monatlich 26 Geselliges Beisammensein mit Programm

Markt Erlbach Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 15 Geselliges Beisammensein

Markt Erlbach Demenzcafé Diakonieverein einmal monatlich 10 Geselliges Beisammensein

Markt Erlbach Patientencafé Diakonieverein zweimal jährlich 10 Geselliges Beisammensein

Markt Nordheim Seniorenkreis Verein einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein

Markt Nordheim Seniorennachmittag Evang. Kirche viermal jährlich 30 Geselliges Beisammensein

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.5: Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Ort Seniorentreffen Träger Turnus Teilnehmer Angebote

Markt Nordheim Seniorennachmittag Evang. Kirche 
Herbolzheim/Ulsenheim viermal jährlich 25 Geselliges Beisammensein

Markt Taschendorf Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 10 Geselliges Beisammensein

Markt Taschendorf Seniorennachmittag Gemeinde Markt Taschendorf einmal jährlich 60 Geselliges Beisammensein

Marktbergel Seniorenkreis Evang. Kirche St. Kilian einmal monatlich 28 Geselliges Beisammensein mit Programm

Marktbergel Seniorenkreis Ottenhofen Privater Träger sechs- bis zehnmal 
jährlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Münchsteinach Münchsteinacher 
Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 15 Geselliges Beisammensein

Neuhof Seniorenkreis Evang. Kirche vierzehntägig 15 Geselliges Beisammensein mit Programm

Neuhof Seniorennachmittag VdK einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein 

Neustadt a. d. 
Aisch Seniorentreff Bayerisches Rotes Kreuz einmal wöchentlich 35 Geselliges Beisammensein

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Neustadt a. d. 
Aisch AWO-Seniorenkreis Arbeiterwohlfahrt einmal wöchentlich 15-20 Geselliges Beisammensein, Vorträge, 

Ausflüge, Feiern
Neustadt a. d. 
Aisch Treffen zum Kartenspielen Arbeiterwohlfahrt 20mal jährlich 8 Gemeinsames Kartenspielen

Neustadt a. d. 
Aisch Handarbeitskreis Arbeiterwohlfahrt 15mal jährlich 8 Gemeinsames Stricken

Neustadt a. d. 
Aisch Seniorennachmittag VdK einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein

Neustadt a. d. 
Aisch Seniorenstammtisch Seniorenbeirat einmal monatlich 12-15 Geselliges Beisammensein

Neustadt a. d. Aisch Seniorennachmittag Stadt Neustadt mit 
Seniorenbeirat zweimal jährlich 230 Geselliges Beisammensein

Oberickelsheim Seniorennachmittag Gemeinde Oberickelheim einmal jährlich 70 Geselliges Beisammensein

Obernzenn Seniorenkreis Oberzenn Evang. Kirche einmal monatlich 40 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.5: Seniorentreffen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Ort Seniorentreffen Träger Turnus Teilnehmer Angebote

Oberscheinfeld Seniorennachmittag Kath. Frauenbund einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein

Oberscheinfeld Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein

Oberscheinfeld Seniorennachmittag Markt Oberscheinfeld einmal jährlich 80-100 Geselliges Beisammensein

Scheinfeld Seniorenclub Kath. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Scheinfeld Ökumenischer 
Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Simmershofen Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Sugenheim Seniorennachmittag BBV Landsenioren einmal monatlich 40 Geselliges Beisammensein, Vorträge

Sugenheim Vdk und Senioren VdK einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Trautskirchen Seniorenkreis Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Quelle: Eigene Erhebung 2012

Trautskirchen Seniorennachmittag VdK einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein mit Programm

Uehlfeld Seniorenkreis Uehlfeld Evang. Kirche einmal monatlich 30 Geselliges Beisammensein mit Programm

Uehlfeld Seniorenkreis 
Schornweisach Evang. Kirche einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein mit Programm

Uffenheim Seniorentreffen Evang. Kirche einmal monatlich 70 Geselliges Beisammensein

Uffenheim Seniorenkreis Kath. Kirche 
Uffenheim/Hemmersheim einmal monatlich 30-35 Geselliges Beisammensein mit Programm

Uffenheim Seniorentreff 60 plus Evang. Kirche einmal monatlich 25 Geselliges Beisammensein mit Programm

Weigenheim Senioren Weigenheim Privater Träger einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein mit Programm

Wilhelmsdorf Seniorennachmittag Evang. Kirche einmal monatlich 20 Geselliges Beisammensein

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.6: Seniorenausflugsangebot im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Träger Veranstaltung Häufigkeit

Bad Windsheim Seniorenrat Ausflüge zehnmal jährlich 30 - 40

Bad Windsheim Seniorengruppe Ickelheim Busausflüge fünfmal jährlich 50 - 75

Bad Windsheim Arbeiter-Samariter-Bund Fahrten zwei- bis dreimal jährlich 10

Bad Windsheim Evang. Kirche Sommerausflug einmal jährlich 50

Bad Windsheim Kath. Kirche Ausflüge einmal jährlich 30 - 40

Burgbernheim VdK Muttertagsfahrt einmal jährlich 50 - 60

Burgbernheim Evang. Kirche Gemeindefahrt einmal jährlich 45

Burghaslach Evang. Kirche Burghaslach Ausflüge zweimal jährlich 25

Burghaslach Evang. Kirche Kirchrimbach Ausflüge zweimal jährlich 25

Burghaslach VdK Ausflug einmal jährlich 25

Diespeck Evang. Kirche Ausflug einmal jährlich 28

Dietersheim Evang. Kirche Ausflüge einmal jährlich 25

Emskirchen Kath. Kirche Seniorenwanderung vierzehntägig 15

Emskirchen Kath. Kirche Ausflüge viermal jährlich 50

Emskirchen Evang. Kirche Ausflüge zweimal jährlich 40

Gallmersgarten Evang. Kirche Ausflüge sechsmal jährlich 30 - 40

Gollhofen Privater Träger Ausflüge drei- bis viermal jährlich 40

Gutenstetten Evang. Kirche Ausflug einmal jährlich 30

Gutenstetten Diakonieverein Ausflug einmal jährlich 20

Illesheim Evang. Kirche Ausflüge fünfmal jährlich 20 - 30

Ipsheim VdK Tagesausflüge einmal jährlich 45

Langenfeld Gemeinde Langenfeld Seniorenfahrt zweimal jährlich 18

Langenfeld Gemeinde Langenfeld Seniorenwanderung einmal jährlich 18

Markt Bibart Evang. Kirche Ausflug einmal jährlich 15

Markt Erlbach VdK Tagesausflüge zweimal jährlich 20

Markt Erlbach Markt Erlbach Tagesausflug einmal jährlich 20

Teilnehmer

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.6: Seniorenausflugsangebot im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Träger Veranstaltung Häufigkeit

Markt Erlbach Evang. Kirche Tagesausflug einmal jährlich 20

Münchsteinach Evang. Kirche Ausflüge einmal jährlich 20 - 25

Neuhof VdK Ausflüge zweimal jährlich 30 - 50

Neuhof Evang. Kirche Ausflüge zweimal jährlich 12 - 17

Neustadt a. d. 
Aisch Bayerisches Rotes Kreuz Seniorenfahrt einmal monatlich 50

Neustadt a. d. 
Aisch Albverein Seniorenwanderung zehnmal jährlich 10

Neustadt a. d. 
Aisch Arbeiterwohlfahrt Seniorenfahrt dreimal jährlich 45

Neustadt a. d. 
Aisch Bayerisches Rotes Kreuz Seniorenreise einmal jährlich 25

Neustadt a. d. 
Aisch Seniorenbeirat Seniorenfahrt einmal jährlich 15

Neustadt a. d. 
Aisch Seniorenbeirat Seniorenwanderung einmal jährlich 15

Oberickelsheim Gemeinde Oberickelsheim Ausflug einmal jährlich 40

Obernzenn Evang. Kirche Ausflug einmal jährlich 50

Oberscheinfeld Kath. Frauenbund Ausflug einmal jährlich 40

Scheinfeld Jungsenioren Wanderungen mit 
kulturellem Programm einmal monatlich 30

Scheinfeld Evang. Kirche Ausflüge zweimal jährlich 30

Scheinfeld TSV Scheinfeld Ausflüge zweimal jährlich 30

Scheinfeld VdK Seniorenfahrt einmal jährlich 40

Simmershofen Evang. Kirche Ausflüge zwei- bis dreimal jährlich 40

Sugenheim VdK Ausflüge sechsmal jährlich 30

Trautskirchen VdK Ausflüge zweimal jährlich 30

Trautskirchen Evang. Kirche Ausflug einmal jährlich 20

Uehlfeld Evang. Kirche Ausflüge zweimal jährlich 40

Uffenheim Evang. Kirche Ausflüge sechsmal jährlich 60

Uffenheim Kath. Kirche Ausflüge zweimal jährlich 45

Weigenheim Privater Träger Ausflug einmal jährlich 20

Teilnehmer

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.7: Seniorensportveranstaltungen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Veranstaltung Träger Turnus der Treffen

Bad Windsheim Wassergymnastik Seniorenrat einmal wöchentlich 40 - 45

Bad Windsheim Seniorengymnastik Kath. Kirche einmal wöchentlich 11

Bad Windsheim Seniorentanz Kath. Kirche St. Bonifaz vierzehntägig 15

Baudenbach Seniorengymnastik Volkshochschule wöchentlich 20

Burgbernheim Seniorengymnastik Privater Träger einmal wöchentlich 10

Burghaslach Seniorengymnastik Volkshochschule zweimal jährlich in Kursform 12

Diespeck Seniorengymnastik DTV Diespeck 1927 einmal wöchentlich 40

Dietersheim Männergymnastik Sportverein einmal wöchentlich 6

Emskirchen Seniorentanz Kath. Kirche einmal monatlich 15

Emskirchen Spiel was Diakonieverein einmal monatlich 10 - 15

Gutenstetten Qi Gong Privater Träger zweimal wöchentlich 40

Hemmersheim Seniorengymnastik SpVgg Gülchsheim zwanzigmal jährlich 15

Langenfeld Seniorengymnastik Volkshochschule zweimal jährlich in Kursform 15

Langenfeld Seniorentanz Gemeinde Langenfeld einmal monatlich 17

Markt Bibart Seniorengymnastik Volkshochschule zweimal jährlich in Kursform 22

Markt Erlbach Seniorengymnastik TSV Markt Erlbach einmal wöchentlich 45

Markt Erlbach Seniorengymnastik Volkshochschule einmal wöchentlich 35

Marktbergel Seniorengymnastik TSV Marktbergel einmal wöchentlich 10 - 25

Münchsteinach Seniorengymnastik SVS Münchsteinach einmal wöchentlich 10 - 15

Neuhof Seniorengymnastik AOK-Krankenkasse einmal wöchentlich 50

Neustadt a. d. Aisch Seniorengymnastik Bayerisches Rotes Kreuz einmal wöchentlich 20

Neustadt a. d. Aisch Yoga für Senioren Bayerisches Rotes Kreuz einmal wöchentlich 15

Neustadt a. d. Aisch Seniorengymnastik TSV Neustadt einmal wöchentlich 9

Obernzenn Seniorengymmastik Volkshochschule einmal wöchentlich         
(Sept. bis April) 40

Scheinfeld Koronargruppe TSV Scheinfeld einmal wöchentlich 25

Scheinfeld Seniorengymnastik Volkshochschule zweimal jährlich in Kursform 14

Scheinfeld Seniorentanz TSV Scheinfeld einmal monatlich 20

Sugenheim Seniorengymnastik RSV Sugenheim einmal wöchentlich 20

Uffenheim Seniorentanz Kath. Kirche einmal monatlich 12

Teilnehmer 
ab 65 J.

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.8: Seniorenbildungsangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Angebot Bildungsträger Turnus der Treffen Teilnehmer 

Bad Windsheim Vorträge und Besichtigungen Arbeiter-Samariter-Bund fünfzehnmal jährlich 5

Bad Windsheim PC-Kurse für Senioren Arbeiter-Samariter-Bund vier- bis sechsmal jährlich 6-9

Bad Windsheim Gedächtnistraining Arbeiter-Samariter-Bund zwei- bis dreimal jährlich 4-6

Bad Windsheim Seniorenakademie Seniorenrat siebenmal jährlich 40

Bad Windsheim Singkreis des Seniorenrates Seniorenrat einmal monatlich 25

Burgbernheim Singkreis VdK einmal monatlich 12

Langenfeld Informationsveranstaltungen Gemeinde Langenfeld viermal jährlich 18

Langenfeld Fachvorträge Gemeinde Langenfeld viermal jährlich 18

Markt Bibart Vorträge Kath. Kirche/Heimatverein einmal monatlich 30

Markt Erlbach Fachvorträge VdK einmal monatlich 35

Neustadt a. d. Aisch Computerkurse für Senioren Volkshochschule mehrfach jährlich in Kursform 5-15

Neustadt a. d. Aisch Englisch  für die Generation 50 plus Volkshochschule mehrfach jährlich in Kursform 10

Neustadt a. d. Aisch Generation 50 plus Englisch für Aktive Volkshochschule mehrfach jährlich in Kursform 12-14

Neustadt a. d. Aisch Computerkurse für Senioren Bayerisches Rotes Kreuz 20mal jährlich 6

Neustadt a. d. Aisch Bildungsangebote Arbeiterwohlfahrt dreimal jährlich 28

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.8: Seniorenbildungsangebote im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Angebot Bildungsträger Turnus der Treffen Teilnehmer 

Obernzenn Gedächtnistraining Volkshochschule vierzehntägig 15

Obernzenn Gesundheitstag Diakonieverein einmal jährlich 150

Scheinfeld EDV für Späteinsteiger Volkshochschule mehrfach jährlich in Kursform 10-15

Scheinfeld Seniorenforum Bildungshaus Kloster 
Schwarzenberg dreimal jährlich 20-30

Scheinfeld Vorträge Volkshochschule zweimal jährlich 10

Uffenheim Gedächtnistraining Kath. Kirche einmal monatlich 10

Uffenheim EDV-Grundkurs für Einsteiger und Senioren Volkshochschule zweimal jährlich in Kursform 6

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.9: Nachbarschaftshilfen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Gemeinde Name der Nachbarschaftshilfe Träger ehrenamtliche 
Mitarbeiter jährliche Nutzer Angebote für SeniorInnen

Bad Windsheim Strohhalm Caritasverband 2 im Aufbau
Hilfen in häuslichen Notsituationen, Fahrdienste, 
Besuchsdienste, Leihoma/-opa, handwerkliche 
Hilfen, Begleitdienste

Gutenstetten Arbeitskreis Ü60 Gemeinde 
Gutenstetten 8 im Aufbau Fachvorträge, Fahrdienst

Langenfeld Mehrgenerationenhaus Dorflinde Gemeinde 
Langenfeld 15 8

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Fahrdienste, 
Besuchsdienste, Essensbringdienst, Vermittlung 
ehrenamtlicher Helfer für niedrigschwellige 
Betreuungsangebote

Markt Bibart* Nachbarschaftshilfe Heimat- und 
Kulturverein - - -

Markt Taschendorf Geben und Nehmen Diakonieverein 10 im Aufbau Hilfen im Alltag, Besuchsdienste, Begleitdienste, 
Einkaufshilfe, Fahrdienste

Neustadt a. d. Aisch Freiwilligenzentrum "mach mit!" Caritasverband 15 200
Leihoma, -opa, Beschäftigungsangebote für rüstige 
Senioren, Besuchsdienste, Ausbildung zum 
SeniorTrainer, Aktivsenioren

Uehlfeld Nachbarschaftshilfe Evang. 
Gemeindeverein 9 3 Fahrdienste, Begleitdienste, Besuchsdienste, 

Beratung

* geplant für 2012/13

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.10: Besuchsdienste im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Haupt-/ 
nebenamtlich Ehrenamtlich

Bad Windsheim Besuchshundedienst Arbeiter-Samariter-Bund 26 1500

Bad Windsheim Besuchsdienst Arbeiter-Samariter-Bund 0,5 9 130

Bad Windsheim Besuchsdienst Bayerisches Rotes Kreuz 0,5 8 150

Bad Windsheim Krankenkommunion Kath. Kirche St. Bonifaz 1 6 47

Bad Windsheim Krankenhausbesuchsdienst Evang. Kirche 1 3 800

Burgbernheim Geburtstags-, Krankenbesuchsdienst VdK 7 20-30

Burgbernheim Geburtstags-, Krankenbesuchsdienst Evang. Kirche 1 5 140

Burgbernheim Geburtstags-, Krankenbesuchsdienst Kath. Kirche 1 100

Burghaslach Geburtstags-, Krankenbesuchsdienst Evang. Kirche 10 150

Dachsbach Besuchsdienst Diakonieverein Dachsbach 9 30

Emskirchen Besuchsdienstkreis Evang. Kirche 10 25

Gerhardshofen Besuchsdienst Vergißmeinnicht Evang. Kirche 8 5

jährliche Nutzer
MitarbeiterInnen

Gemeinde Besuchsdienst Träger

Quelle: Eigene Erhebung 2012

g g

Gollhofen Geburtstagsbesuchsdienst Evang. Kirche 1 1 40

Gutenstetten Besuchsdienst Diakonieverein Diespeck 3 10

Illesheim Geburtstagsbesuchsdienst Evang. Kirche 2 6 150

Langenfeld Besuchsdienst Gemeinde Langenfeld 5 5

Markt Erlbach Besuchsdienst der Diakonie Diakonieverein 3-5 15

Münchsteinach Besuchsdienst Diakonieverein Diespeck 11 15

Neuhof Diakonischer Besuchsdienst Diakonieverein Neuhof 3 14

Neustadt a. d. Aisch Besuchsdienst Evang. Kirche 1 5 40

Neustadt a. d. Aisch Besuchsdienst der Diakonie Zentrale Diakonie Neustadt/Aisch 5 10

Neustadt a. d. Aisch Besuchsdienst Kath. Kirche 7 4 12

Neustadt a. d. Aisch Kranken- und Geburtstagsbesuche Arbeiterwohlfahrt 2 42

Oberscheinfeld Geburtstagsbesuchsdienst Kath. Kirche 3 50

Quelle: Eigene Erhebung 2012



Tab. A.10: Besuchsdienste im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Haupt-/ 
nebenamtlich Ehrenamtlich

Obernzenn Frauenkreis Evang. Kirche 20 20

Scheinfeld Geburtstags-, Krankenbesuchsdienst Kath. Kirche 2 6-8 350-400

Scheinfeld Besuchsdienst Privater Träger 1 3

Simmershofen Geburtstagsbesuchsdienst Evang. Kirche 1 20 200

Uehlfeld Besuchsdienst Evang. Kirche 1 1 330

Gemeinde Besuchsdienst Träger
MitarbeiterInnen

jährliche Nutzer

Quelle: Eigene Erhebung 2012Quelle: Eigene Erhebung 2012



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim – Teilbericht 2: Zusammenfassung 226

Tab. A.11: Zusammensetzung des Arbeitskreises "Seniorenpolitisches Gesamt-
konzept für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim“ 

 

Name  Vorname Organisation/Funktion  

Kerschbaum Karin Kreisrätin (CSU) 

Kreß, Dr. Birgit Kreisrätin (FWG) 

Simon Hildegard Kreisrätin (SPD) 

Schwörer-Willis Barbara Kreisrätin (B90/Grüne) 

Schenke Ursula Kreisrätin (UWG) 

Kempe Harald Kreisrat (ÖDP) 

Gampe Uta Kreisrätin (FDP) 

Schneider Walter Landrat Landkreis NEA-BW 

Weiß Helmut stv. Landrat Landkreis NEA-BW 

Schnizlein Bernd stv. Landrat Landkreis NEA-BW 

Keller Gisela stv. Landrätin Landkreis NEA-BW 

Lorz Günter 
Landratsamt NEA-BW 
Sachgebietsleiter „Kommunalwesen und besondere 
soziale Angelegenheiten“ 

Holzberger Sieglinde 
Landratsamt NEA-BW 
Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - 
Qualitätsentwicklung und Aufsicht - FQA  

Distler Rudolf 
Landratsamt NEA-BW 
Beauftragter des Landkreises für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen 

Larsen Frank 
Diakonisches Werk der Evang.-Luth. Dekanatsbezirke 
Bad Windsheim, Markt Einersheim, Neustadt a.d.Aisch 
und Uffenheim e.V. 

Behr-Rösler Gerhard Caritasverband Scheinfeld und Landkreis NEA - BW e.V.

Ewelt Matthias Ev.-Luth. Dekanat NEA 

Pöschl Hans-Jürgen Kath. Dekanat NEA 

Engelbrecht Ralph Kreisverband NEA - BW  
des Bayerischen Roten Kreuzes 

Hofmann Werner Sozialverband VdK Bayern 
Kreisgeschäftsstelle NEA - BW 

Herold Hans Lebenshilfe für Behinderte 
Kreisvereinigung NEA - BW e.V. 

Matthis Erich Arbeiter-Samariter-Bund 
Regionalverband Bad Windsheim e. V. 

Leberecht Dietmar Arbeiterwohlfahrt NEA-BW  

Masche Beate Pflegeheim Residenz Bad Windsheim (bpa) 

Pfäfflin-Nefian Ursula Arbeitsloseninitiative „Die Insel“ 

Quelle: Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 2012 
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Quelle: Eigene Erhebung 2011

Abb. A.1: Einschätzung der Anbietervertreter im Bereich der Seniorenhilfe zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim 
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Abb. A.2: Einschätzung der Gemeindevertreter im Bereich der Seniorenhilfe zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim 

(sortiert nach Landkreisebene)
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Abb. A.3: Einschätzung der Gemeindevertreter im Bereich der Seniorenhilfe zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim 

(sortiert nach Gemeindebene)
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Abb. A.4: Einschätzung aller befragten Experten im Bereich der Seniorenhilfe zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim 

 




